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Einleitung

• Resolution des NÖ Landtages vom 14. Dezember 2017

Ausgangslage:

• Gemeinde-Dienstrechtsreformgesetz 2023
• Inhalt:

- NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025
- Änderung des NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 1976
- Änderung der NÖ Gemeindebeamtendienstsordnung 1976
- Änderung der NÖ Gemeindebeamtengehaltsordnung 1976
- Änderung des NÖ Gemeinde-Personalvertretungsgesetzes
- Aufhebung des Gesetzes, mit dem das NÖ Gemeinde-
Vertragsbedienstetengesetz 1976 und die NÖ Gemeindebeamten-
dienstordnung 1976 authentisch interpretiert wird

Beschluss des NÖ Landtages 14. Dezember 2023

NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025

• privatrechtliches Dienstverhältnis ab
1.1.2025Geltungsbereich:

• bisherige Rechtsgrundlage wird bei
Verlängerung angewendet

Befristung vor
1.1.2025:

• bei Rechtsgrundlage GVBG vor
Betriebsübergang bleibt weiterhin GVBG

Betriebsübergang
(Gde – GV):

• Aufnahme ab 1. Jänner 2022
• Erklärung ab 01.07.2024 bis 31.12.2025Optionsrecht



Verwendungszweig

• Musik- und kunstpädagogischer
DienstVerwendungszweig:

• Höherer Dienst
• Gehobener Dienst
• Fachdienst

Verwendung:

• MK3
• MK2
• MK1

Verwendungsgruppen:

Aufnahme

• befristet (auch zur Vertretung)
Verlängerungsmöglichkeit: 1 x auf
höchsten 12 Monate

• unbefristet
Beschäftigungsdauer:

• Freier Dienstposten im Dienstpostenplan
• Erfüllung der allgemeinen

Aufnahmeerfordernisse
• Erfüllung der zwingenden Vorbildung für

die Verwendungsgruppe

Voraussetzung:



Zwingende Vorbildung

MK3
Musikschullehrkräfte:

• Abschluss eines musikpädagogischen BA- und MA-Studiums
(z.B. Instrumental- und (Gesangs-)pädagogik) mit mindestens 360 ECTS-
Anrechnungspunkten oder

• Abschluss des MA-Studiums Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung im
Unterrichtsfach Instrumentalmusikerziehung oder gleichwertig oder

• Abschluss eines musikpädagogischen BA-Studiums (z.B. Instrumental- und
(Gesangs-)pädagogik) mit mindestens 240 ECTS-Anrechnungspunkten und
zusätzlich Abschluss eines musikalisch-künstlerischen oder eines weiteren
musikpädagogischen BA-Studiums mit mindestens 240 ECTS-
Anrechnungspunkten oder

• Abschluss eines musikalisch-künstlerischen BA-Studiums mit mindestens 240
ECTS-Anrechnungspunkten und zusätzlich Abschluss eines musikpädago-
gischen MA-Studiums mit mindestens 120 ECTS-Anrechnungspunkten oder
des BA-Studiums Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung im Unterrichtsfach
Musikerziehung oder gleichwertig

Zwingende Vorbildung

• Abschluss eines künstlerischen BA- und MA-Studiums mit
mindestens 300 ECTS-Anrechnungspunkten oder

• Abschluss eines MA-Studiums Lehramt Sekundarstufe Allge-
meinbildung (z.B. Bildnerische Erziehung) oder gleichwertig

MK3
Kunstschullehrkräfte:



Zwingende Vorbildung

• Abschluss eines musikalisch-künstlerischen BA-Studiums (z.B.
Instrumentalstudium) mit mindestens 240 ECTS-Anrechnungs-
punkten oder

• Abschluss eines musikpädagogischen BA-Studiums
(z.B. Instrumental- und (Gesangs-)pädagogik) mit mindestens
240 ECTS-Anrechnungspunkten oder

• Abschluss des BA-Studiums Lehramt Sekundarstufe
Allgemeinbildung im Unterrichtsfach Musikerziehung oder
gleichwertig oder

• Abschluss eines musiktherapeutischen Studiums
(z.B. Musiktherapie) mit mindestens 210 ECTS-
Anrechnungspunkten oder

• erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung (Musical, Bühnentanz,
klassisches Ballett) vor der paritätischen Bühnenprüfungs-
kommission

MK2
Musikschullehrkräfte

Zwingende Vorbildung

• Abschluss eines künstlerischen BA-Studiums
(z.B. Bildende Kunst) mit mindestens 180 ECTS-
Anrechnungspunkten oder

• erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung (Schauspiel) vor der pari-
tätischen Bühnenprüfungskommission

MK2
Kunstschullehrkräfte:



Zwingende Vorbildung

• hervorragende künstlerische oder kunstpädagogische
Leistungen

(z.B. facheinschlägiges Kurzstudiums oder
facheinschlägiger Lehrgang).

MK1
Musik- und Kunstschullehrkräfte:

Dienstvertrag

• schriftlich
• unverzüglich nach Beginn des

Dienstverhältnisses
• spätestens ein Monat nach dem

Wirksamkeitsbeginn jeder Änderung

Ausfertigung:

• Bestimmte Informationen sind innerhalb von
sieben Kalendertagen nach Beginn des
Dienstverhältnisses zu Verfügung zu stellen
(z.B. Beschäftigungsdauer,
Verwendungsgruppe,
Beschäftigungsausmaß Monatsbezug)

Informationspflicht:



Anrechnung

• Mehrfache Berücksichtigung ein und desselben
Zeitraums ist unzulässig

• Rundung auf volle Monate zulässig
• Informationspflicht (Belehrung) über

Anrechungsbestimmungen bei Dienstantritt
• Nachweis von Anrechnungszeiten spätestens 6 Monate

nach Belehrung; bei Fristversäumnis keine Anrechnung

Grundsätze:

• Beschluss Gemeinderat / Verbandsvorstand
erforderlich

• Anrechnung bei Vorliegen von
Berufseinschlägigkeit

• Ausschluss der Anrechnung in bestimmten Fällen
(z.B. Entlassung)

Berufserfahrung:

• Anstelle Anrechnung Berufserfahrung, kann eine
Erfahrungszulage gewährt werden

• Erfahrungszulage ist mit mindestens der Hälfte des
Vorrückungsbetrages der jeweiligen
Verwendungsgruppe einziehbar zu gestalten

Erfahrungszulage

Anrechnung

• Anrechnung von Studienzeiten findet nicht in
jedem Fall statt

• Anrechnung der Studienzeit im Ausmaß der
Mindeststudiendauer, wenn im Tätigkeitsprofil
als zwingende Vorbildung definiert

• Höchstausmaß insgesamt: 6 Jahre

Zwingende
Vorbildung
Studium:

• Beschluss Gemeinderat / Verbandsvorstand
• Schulzeiten an einer höheren Schule, wenn

diese im jeweiligen Tätigkeitsprofil ausdrücklich
als zwingende Vorbildung definiert ist

• Höchstausmaß: 2 Jahre
• Im Verwendungszweig Musik- und

kunstpädagogischer Dienst nicht relevant

Zwingende
Vorbildung

Schulabschluss:



Erfahrungsanstieg
• Summe des für zeitabhängige Rechte wirksamen

Zeitraums im Dienstverhältnis (seit Beginn des Dienst-
verhältnisses) und der angerechneten Berufserfahrung
oder zwingenden Vorbildung

• Einstufung am Beginn des Dienstverhältnisses:
angerechnete Berufserfahrung und zwingende Vorbildung
maßgebend

maßgeblicher
Gesamtzeitraum:

• 6 Jahre Gesamtzeitraum
• Zeitraum beginnt – soweit der Lauf des Zeitraums

nicht gehemmt ist – mit dem Tag der Aufnahme in das
Dienstverhältnis und endet mit der Beendigung des
Dienstverhältnisses

Vorrückungszeitraum:

• Maßgeblich ist Zeitpunkt des Eintrittes,
• Vorrückung mit 1. Jänner, wenn der Eintrittstag vom

2. Oktober bis 1. April liegt, sonst 1. Juli.
• bei Anrechnung von Zeiten einer Berufserfahrung oder

zwingender Vorbildung:
Zeitpunkt, der sich durch Voranstellen der
Anrechnungszeiträume vor den Eintrittstag ergibt

Vorrückungstermin

Funktionsdienstposten

• Gesonderte Bezeichnung des
Funktionsdienstpostens

• Jedenfalls: Schulleitung
• Optional: Schulleitung-Stv

Standortleitung

Dienstpostenplan:

• Verordnung
Gemeinderat / Verbandsvorstand

• Zuordnung der Funktionsgruppen
nach Zuordnungsschema

• Schulleitung: FL1 oder FL2
• Stv und StandortLtg: FE1, FE2, FE3

Funktionsgruppe



Funktionsdienstposten

• Stellenausschreibung vor Besetzung
• Erfordernisse:

- Verwendung Höherer Dienst
- 5 Jahre Unterrichtspraxis
- Eignungsüberprüfung (Hearing)

• Ausnahme Verwendungserfordernis bei
fehlenden Bewerberinnen / Bewerbern

• Verpflichtende Ausbildung („Leiterakademie“
• erstmalige Betrauung: befristet auf

höchstens 2 Jahre
• einmalige befristete Verlängerung um

höchstens 5 Jahre möglich
• Anspruch auf Leitungsstunden

Besonderheiten
Schulleitung:

Funktionsdienstposten

• Zuständigkeit:
Gemeinderat / Verbandsvorstand

• Kein Eingriff in den Dienstvertrag,
sondern Weisung (Dienstauftrag)

• Anspruch auf Funktionszulage (und
Leitungsstunden bei Schulleitung)

Betrauung:

• Besonderheit:
Staffelung nach VerwendungsdauerFunktionszulagen



Funktionsdienstposten

Funktionszulagen für Schulleitung (Stand 2024):

Funktionszulagen für Stv und Standortleitung (Stand 2024)

Jahre in der
Funktionsgruppe

Funktionsgruppen
FE1 FE2 FE3

Euro
bis 5 327,5 600,3 764,1

5 bis 10 654,9 1091,5 1364,4
10 bis 20 982,4 1582,7 1964,7
über 20 1309,8 2073,9 2565,0

Jahre in der
Funktionsgruppe

Funktionsgruppen
FL1 FL2

Euro
bis 5 654,9 1200,7

5 bis 10 1309,8 2183,0
10 bis 20 1964,7 3165,4
über 20 2619,6 4147,7

Funktionsdienstposten

• Zuständigkeit:
Gemeinderat / Verbandsvorstand

• Entfall der Funktionszulage (und der
Leitungsstunden bei Schulleitung)

Abberufung:

• Besonderheit:
nach Maßgabe des Erreichens eines höheren
Monatsbezuges einzuziehende Ausgleichs-
vergütung

• Differenz neuer Monatsbezug und Ø Monatsbezug
(5 Jahre) vor Beendigung der Funktion
- im ersten und zweiten Jahr zu 75%
- im dritten und vierten Jahr zu 50%
- im fünften und sechsten Jahr zu 25%

Abberufung infolge
Organisationsänderung

oder
Zuordnung wegen

herabgesetzter
Leistungsfähigkeit



Verwendungsaufstieg

• trotz fehlender Erfüllung der zwingenden
Vorbildung: Entlohnung nach der höchsten
Verwendungsgruppe

• Allfällige Ansprüche auf Funktionszulage werden
nicht berührt

• Leistungsbeurteilung grundsätzlich erforderlich
• Siebenjährige Berufspraxis erforderlich

Verwendungsaufstieg:

• Abschluss eines musikalisch-künstlerischen
Studiums (z.B. Instrumentalstudium) mit
mindestens 360 ECTS-Anrechnungspunkten oder

• Abschluss des MA-Studiums Lehramt Sekundar-
stufe Allgemeinbildung im Unterrichtsfach
Musikerziehung oder gleichwertig oder

• Abschluss eines musikpädagogischen BA-
Studiums (z.B. Instrumental- und (Gesangs-
)pädagogik) mit mindestens 240 ECTS-
Anrechnungspunkten

Aufstieg von
MK2 auf MK3

Leistungsbeurteilung

• soweit nicht unmittelbar eine Kündigung, Entlassung oder
Abberufung von einem Funktionsdienstposten erfolgt

• Ermahnung mit schriflticher Dokumentation:
- der zugrundeliegende Sachverhalt,
- die vorgeworfene Pflichtverletzung,
- Anleitung über künftiges Verhalten,
- allenfalls Hinweis über Kündigung oder Entlassung im

Wiederholungsfall und
- Hinweis auf Leistungsbeurteilung nach angemessenen

Zeitraum

Dienstpflichtverletzung
oder Missstände:

• der im Allgemeinen erzielbare angemessene Arbeitserfolg
wird
nicht aufgewiesen,
aufgewiesen oder
durch besondere Leistungen überschritten

• Leistungsbeurteilung schriftlich zur Kenntnis zu bringen
• Negative Leistungsbeurteilung stellt Kündigungsgrund dar

Beurteilungsergebnis



Pflichten

• Allgemeine Dienstpflichten und
Verpflichtungserklärung

• Achtungsvoller Umgang (Mobbingverbot)
• Dienstpflichten gegenüber Vorgesetzten
• Besondere Dienstpflichten der

Vorgesetzten
• Besondere Dienstpflichten der Lehrkräfte

(Lehramtspflichten)
• Meldung von Dienstverhinderungen
• Amtsverschwiegenheit
• Wahrnehmung der Befangenheit
• Verbot der Geschenkannahme
• Meldung einer Nebenbeschäftigung
• Einhaltung des Dienstweg und

Anzeigepflicht
• Wohnsitzwahl
• Verbot von Folgebeschäftigungen

Dienstpflichten:

Dienstzeit

• Jahresstunde = 50 minütige Unterrichtseinheit
zuzüglich Organisationszeit (erforderlich und
pädagogisch sinnvoll);

• Festetzung im Bedarfsfall im Stundenplan;
maximal 1/5 der tatsächlichen Unterrichtszeit

Unterrichtsverpflichtung
999 Jahresstunden:

• Vor- und Nachbereitung des Unterrichts
• die sich aus der Unterrichtsverpflichtung

ergebenden administrativen Aufgaben
• freiwillige regelmäßige Teilnahme an

Weiterbildungsveranstaltungen

Vor- und Nachbereitung
473 Jahresstunden:

• Verringerung im Hauptfach Elementare
Musikpädagogik

• Verringerung bei mehreren Standorten, wenn
während eines Unterrichtstages an mehreren
Standorten Unterricht zu erteilen ist

Sonstige Tätigkeiten
296 Jahresstunden:

Jahresarbeitszeit (Vollbeschäftigung): 1.768 Jahresstunden
Eine Jahresstunde ist eine Dienstleistungseinheit zu 60 Minuten
Schriftliche Festlegung der Aufteilung Schulerhalter in Absprache mit der
Schulleitung am Beginn des Schuljahres



Dienstzeit

• Unterrichtseinheiten in Hauptfächern
(§ 4 Abs. 1 NÖ Musikschulgesetz 2000),
die im Rahmen des Gruppenunterrichts
abzuhalten sind, sind mit folgendem
Faktor zu bewerten:

- ab 3 Schülerinnen und Schülern 1,
- ab 6 Schülerinnen und Schülern 1,2
- ab 8 Schülerinnen und Schülern 1,3
- ab 10 Schülerinnen und Schülern 1,4

• Faktor erhöht sich im Hauptfach Elemen-
tare Musikpädagogik und im Hauptfach
Tanz jeweils um 0,1.

• Unterrichtseinheiten in Ergänzungsfächern
mit mindestens 9 Schülerinnen / Schülern
sind mit dem Faktor 1,2 zu bewerten.

• Erfolgt die Unterrichtserteilung regelmäßig
durch mehrere Lehrkräfte, ist keine
Aufwertung vorzunehmen

Besonderheiten
bei Unterrichts-
verpflichtung:

Dienstzeit

• Eingriff in den Dienstvertrag, daher
jederzeit einvernehmlich möglich

• einseitig vom Dienstgeber, wenn sich
der Arbeitsumfang nicht nur
vorübergehend wesentlich ändert

• wesentliche Änderung ist jedenfalls eine
Reduktion der Unterrichtsverpflichtung
um 20 %

• nach Judikatur: Reduktion der
Unterrichtsverpflichtung um 15 %

• bei Kündigung der Lehrkraft infolge
einseitiger Änderung: Umdeutung in
Dienstgeberkündigung

Herabsetzung
des

Beschäftigungs-
ausmaßes:



Bezüge
• Monatsentgelt
• Funktionszulagen,
• Erfahrungszulage,
• Ausgleichszulage im Falle einer Überstellung in

einen anderen Verwendungszweig oder in eine
andere Verwendung,

• Ausgleichsvergütung,
• Kinderzuschuss und
• Teuerungszulagen

Monatsbezug

• Vierteljährlich 50 % des Monatsbezuges, der
für den Monat der Auszahlung zustehtSonderzahlung

• Aufwandsentschädigungen;
• Reisegebühren;
• Überstundenentschädigungen;
• Qualitative Leistungszulage

Nebengebühren

Monatsbezug

Monatsentgelt (Stand 2024)
Verwendungszweig Musik- und kunstpädagogischer Dienst:

in der
Entlohnungs-

stufe

in der Verwendungsgruppe
Gesamtzeit-
raum nach

Jahren
MK1 MK2 MK3

Euro
1 2.561,7 3.016,5 3.554,6
2 2.669,1 3.253,0 3.806,7 6
3 2.776,5 3.489,5 4.058,8 12
4 2.883,9 3.726,0 4.310,9 18
5 2.991,3 3.962,5 4.563,0 24
6 3.098,7 4.199,0 4.815,1 30
7 3.206,1 4.435,5 5.067,2 36



Ansprüche bei Dienstverhinderung

• Bei Krankheit oder Unfall:
voller Monatsbezug für 42 Kalendertage (KT)
darüber hinaus:
Dienstverhältnis < 5 Jahre:   42 KT 40 %
Dienstverhältnis > 5 Jahre: 140 KT 40 %
Dienstverhältnis > 10 Jahre: 140 KT 40 %

182 KT 20%
• Bei höherer Gewalt

voller Monatsbezug
• Bei sonstigen wichtigen Gründe

15 KT voller Monatsbezug, 15 KT halber
Monatsbezug

Entgeltfortzahlung:

• Zusammenrechnung von Dienstverhinderungen
mit Unterbrechungen von weniger als 6 Monaten
innerhalb der letzten 3 Jahre

Zusammen-
rechnungsregel

Ferien und Urlaub

• schulfreien Tage nach § 83 NÖ Pflichtschulgesetz 2018
• Gemeinderat / Verbandsvorstand kann mit Verordnung

weitere Tage für unterrichtsfrei erklären
Unterrichtsfrei:

• Lehrkräfte:
- während Schulferien grundsätzlich beurlaubt,
- Ausnahme z.B. besondere Verpflichtungen
(Vertretung der Schulleitung, Abhaltung von
Prüfungen, sonstige Tätigkeiten)

• Schulleitung:
- am Dienstort: erste und letzte drei Werktage der
Hauptferien

- Wahrnehmung unaufschiebbaren
Leitungsgeschäfte während der Schulferien,
auch durch Heranziehung von Lehrkräften

• Rückberufung aus dem Urlaub aus wichtigen
dienstlichen Gründen mit Ersatz der Mehrauslagen

Ferien



Beendigung von Dienstverhältnissen

• Tod;
• einverständliche Lösung;
• Kündigung;
• vorzeitige Auflösung;
• Bei Dienstverhinderung wegen Krankheit oder

Unfall in der Dauer eines Jahres, soweit der
Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut:
der Stadtsenat bzw. der Magistrat) bzw.
Verbandsvorstand vor Ablauf der Jahresfrist
keine Fortsetzung vereinbart hat,
Dienstverhinderungen mit Unterbrechungen
von weniger als sechs Monaten innerhalb der
letzten 3 Jahre sind zusammenzurechnen;

• mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem
das 65. Lebensjahr vollendet wurde;

• Zeitablauf

Beendigungsarten:

Beendigung von Dienstverhältnissen

• Schriftlich
• durch Dienstgeber nach einer Dauer des

Dienstverhältnisses ab 3 Jahren nur mit
hinreichendem Kündigungsgrund

• befristete Dienstverhältnisse von jedem
Vertragsteil frühestens nach Ablauf eines
Jahres der ursprünglich vereinbarten
oder verlängerten Dauer, wenn im
Dienstvertrag eine Kündigungsklausel

• Beendigung nach Ablauf der
Kündigungsfrist

• Anfechtungsmöglichkeit binnen eines
Monats nach Zugang

Kündigung:



Beendigung von Dienstverhältnissen

• Nur aus wichtigen Gründen (Entlassung
bzw. Austritt)
(Austritt ohne objektiv wichtigem Grund
kann Schadenersatzansprüche auslösen)

• Ex-lege:
- Amtsverlust infolge strafrechtlicher
Verurteilung

- Verlust des unbeschränkten Zugangs
zum österreichischen Arbeitsmarkt

- ungerechtfertigte Abwesenheit vom
Dienst von ununterbrochen 5 Arbeits-
tagen

Vorzeitige
Auflösung:

Beendigung von Dienstverhältnissen

• Anspruch für das Schuljahr, in dem das
Dienstverhältnis endet

• ersatzleistungsfähiges Urlaubsausmaß: 13,5 %
der durchschnittlich zu erbringenden
Gesamtstundenanzahl pro Schuljahr (bei
unberechtigten vorzeitigen Austritt oder
Entlassung:9 %)

• ersatzleistungsfähiges Urlaubsausmaß ist
entsprechend dem Verhältnis der Dauer des
Dienstverhältnisses in diesem Schuljahr zum
gesamten Schuljahr zu reduzieren; sowie
Reduktion bei Sonderurlauben etc.

• Anspruch auf jenen Teil des
ersatzleistungsfähigen Urlaubsausmaßes, der
nach Abzug verbrauchten Erholungsurlaubs aus
diesem Schuljahr verbleibt (Ausnahme:
Dienstleistungen, Aus- und Fortbildung,
Dienstverhinderung)

• Bemessungsgrundlage: Monatsbezug geteilt
durch 167,2 erhöht um 1/6

Urlaubsersatz-
leistung:



Beendigung von Dienstverhältnissen

• gesetzliche Ersatzpflicht, wenn Dienstverhältnis
binnen 60 Monaten nach Beendigung einer
Aus- und Weiterbildung beendet wird

• nur bei bestimmten Beendigungsarten
(z.B. Kündigung durch Vertragsbedienstete,
Entlassung)

• Kosten: Monatsbezug während Freistellung
einschließlich Sonderzahlungen, Schulungs-
und Seminarkosten, Reisegebühren etc.

• Freibetrag: 2.500,-
• Reduktion der Aus- und Weiterbildungskosten

pro vollendetem Kalendermonat des
Dienstverhältnisses nach dem jeweiligen Monat
der Beendigung der Ausbildung um 1/60

• Ersatz auch bei Abbruch ohne triftigen Grund
oder bei erfolgloser Beendigung

Ersatz von
Aus- und

Weiterbildungs-
kosten:
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DAS NÖ GEMEINDE-BEDIENSTETENGESETZ 2025

Das NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 2025) gilt für Be-
dienstete in privatrechtlichen Dienstverhältnissen zu Gemeinden und Ge-
meindeverbänden, welche ab 1. Jänner 2025 begründet werden. Dienstver-
hältnisse nach den Bestimmungen des NÖ Gemeinde-Vertragsbediensteten-
gesetzes 1976 (GVBG) können ab diesem Zeitpunkt nicht mehr abgeschlos-
sen werden.

Demnach finden die Bestimmungen des NÖ GBedG 2025 auch auf Musik-
und Kunstschullehrkräfte Anwendung. Eine sinngemäße Anwendung bundes-
rechtlicher Regelungen ist im NÖ GBedG 2025 nicht mehr vorgesehen.

Soweit vor dem 1. Jänner 2025 befristete Dienstverhältnisse nach dem GVBG
abgeschlossen wurden und das Ende der Frist nach dem 31. Dezember 2024
liegt, erfolgt eine allfällige Verlängerung des Dienstverhältnisses unter weite-
rer Anwendung der Bestimmungen des GVBG und somit grundsätzlich keine
Einbeziehung in das NÖ GBedG 2025.

Soweit infolge eines Betriebsüberganges im Sinne der Richtlinie 2001/23/EG
privatrechtliche Dienstverhältnisse von Gemeinden oder Gemeindeverbänden
auf eine Gemeinde oder einen Gemeindeverband übergehen, bleibt unab-
hängig vom Zeitpunkt des Betriebsübergangs die Rechtsgrundlage des
Dienstverhältnisses das GVBG, soweit das Dienstverhältnis vor dem 1. Jänner
2025 eingegangen wurde.

Musikschullehrkräfte, deren privatrechtliche Dienstverhältnisse zu Gemeinden
oder Gemeindeverbänden zwischen 1. Jänner 2022 und 31. Dezember 2024
begründet wurden und auf deren Dienstverhältnisse das GVBG zur Anwen-
dung gelangt, können von 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2025 schriftlich und
ohne Beifügung von Bedingungen und Befristungen erklären, dass für sie die
Bestimmungen des NÖ GBedG 2025 anzuwenden sind.
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AUFNAHME

Mit den Musik- und Kunstschullehrkräften der Gemeinden und Gemeindever-
bänden sind privatrechtliche Dienstverhältnisse abzuschließen. Hier spricht
man von Vertragsbediensteten, da das Dienstverhältnis auf Grund eines
Vertrages (Dienstvertrag) zu Stande kommt. Vertragsbedienstete sind – im
Gegensatz zu Beamten – pensionsversichert und erhalten bei Beendigung
des Dienstverhältnisses und Erfüllung der sonstigen Vorraussetzungen eine
Pension von der Pensionsversicherungsanstalt.

Die Aufnahme erfolgt durch Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Ge-
meinde (dem Gemeindeverband) und den Vertragsbediensteten. Auf die
Dienstverhältnisse finden die Bestimmungen des NÖ GBedG 2025 Anwen-
dung.

1. Beschäftigungsdauer:

Ein privatrechtliches Dienstverhältnis kann befristet oder unbefristet einge-
gangen werden.

Das Dienstverhältnis gilt nur dann als auf bestimmte Zeit eingegangen, wenn
es von vornherein auf die Besorgung einer bestimmten, zeitlich begrenzten
Arbeit oder auf eine kalendermäßig bestimmte Zeit abgestellt ist.

Ein Dienstverhältnis, das zur Vertretung von vorübergehend abwesenden
Vertragsbediensteten abgeschlossen wird (Vertretungsdienstverhältnis), gilt
als Dienstverhältnis auf bestimmte Zeit, wenn der konkrete Vertretungsfall
und der Namen der zu vertretenden Person im Dienstvertrag aufgenommen
werden.

Bei Dienstverhältnissen, die vor dem 1. Februar des betreffenden Unterrichts-
jahres beginnen und deren Unterrichtstätigkeit mit dem Unterrichtsjahr en-
den soll, ist als Ende des Dienstverhältnisses an Stelle des Endes des Unter-
richtsjahres das Ende des betreffenden Schuljahres vorzusehen. Dies gilt je-
doch nicht für Vertretungsdienstverhältnisse, wenn anzunehmen ist, dass der
Anlass für die Vertretung während der Hauptferien entfällt und ein Dienst-
verhältnis ab dem Beginn des anschließenden Unterrichtsjahres nicht vorge-
sehen ist.
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Ein Dienstverhältnis, das auf bestimmte Zeit eingegangen worden ist, kann
auf bestimmte Zeit einmal verlängert werden; diese Verlängerung darf zwölf
Monate nicht überschreiten. Wird ein auf bestimmte Zeit eingegangenes
Dienstverhältnis oder ein auf bestimmte Zeit verlängertes Dienstverhältnis
darüber hinaus fortgesetzt, so wird es von da ab so angesehen, als ob es von
Anfang an auf unbestimmte Zeit eingegangen worden wäre.

Vertragsbedienstete mit einem auf bestimmte Zeit eingegangenen Dienstver-
hältnis sind über in der Gemeinde auf unbestimmte Zeit freiwerdende
Dienstposten zu informieren. Die Information kann durch allgemeine Be-
kanntgabe an einer geeigneten, für die Vertragsbediensteten zugänglichen
Stelle, erfolgen (z.B. Intranet, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformationssys-
tem).

Ein Dienstverhältnis gilt auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, wenn die vor-
stehenden Voraussetzungen nicht erfüllt sind, d.h. wenn es ohne jede Zeit-
angabe und nicht zur Vertretung geschlossen wurde.

Die Zuständigkeiten bei der Aufnahme leiten sich aus den jeweiligen organi-
sationsrechtlichen Bestimmungen ab.

Zuständigkeiten Aufnahme Gemeinde und Gemeindeverband:

In Städten mit eigenem Statut werden unabhängig von der Dauer des
Dienstverhältnisses die Zuständigkeiten im NÖ STROG festgelegt.

Demnach ist der Stadtsenat zuständig für die konkreten Personalangelegen-
heiten, soweit nicht der Magistrat zuständig ist. Der Magistrat ist zuständig
für die Aufnahme, Kündigung und Entlassung von Vertragsbediensteten in
handwerklicher Verwendung sowie für die einvernehmliche Lösung von
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Dienstverhältnissen. Diesbezüglich sieht aber das NÖ GBedG 2025 als Son-
derbestimmung eine davon abweichende Befugnis für den Magistrat vor,
wenn Vertragsbedienstete auf bestimmte Zeit bis zur Dauer von höchstens
sechs Monaten aufgenommen werden.

2. Voraussetzungen

Die Voraussetzungen für die Aufnahme von Vertragsbediensteten sind

 ein freier Dienstposten im Dienstpostenplan der Gemeinde (des
Gemeindeverbandes) und

 Erfüllung der allgemeinen Aufnahmeerfordernisse
 Erfüllung der zwingenden Vorbildung für die vorgesehene Verwen-

dungsgruppe.

2.1. Dienstpostenplan

Der Dienstpostenplan ist jener Teil des jährlich vom Gemeinderat bzw. Ver-
bandsvorstand zu beschließenden Voranschlages, der die Zahl jener Stellen
der Gemeindeverwaltung, die zur Besorgung der Geschäfte der Gemeinde
mit einer oder mehreren physischen Personen zu besetzen sind (Dienstpos-
ten), festsetzt. Eine namentliche Anführung der Personen, die die Dienstpos-
ten besetzen oder die Angabe anderer personenbezogener Daten entspricht
nicht den gesetzlichen Vorgaben.

Im Dienstpostenplan sind die Funktionsdienstposten (Schulleitung, Stellver-
tretung der Schulleitung, Standortleitung) gesondert zu bezeichnen.

Eine Aufnahme darf grundsätzlich nur erfolgen, wenn ein Dienstposten im
Dienstpostenplan frei ist. Bei Freiwerden eines Dienstpostens kann aber zur
Nachbesetzung ein im Dienstpostenplan vorgesehener Dienstposten für die
Dauer einer erforderlichen Einschulung von höchstens einem Jahr durch Auf-
nahme doppelt besetzt werden.

Der Dienstpostenplan bildet die Grundlage für die Veranschlagung der vo-
raussichtlichen Personalausgaben.

Für Gemeindebedienstete ist die Wertigkeit des zu besetzenden Dienstpos-
tens entsprechend dem Dienstpostenplan (Stellenplan) für die Entlohnung
maßgebend. Musik- und Kunstschullehrkräfte sind diesbezüglich insofern pri-
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vilegiert, als davon abweichend die jeweilige Ausbildung für die Entlohnung
bestimmend sein soll.

2.2. Allgemeine Aufnahmeerfordernisse

Die allgemeinen Aufnahmeerfordernisse sind von jeder Person, gleich in wel-
chem Verwendungszweig diese beschäftigt werden soll, zu erfüllen. Als all-
gemeine Aufnahmeerfordernisse sind vorgesehen:

 die österreichische Staatsbürgerschaft oder ein unbeschränkter Zugang
zum österreichischen Arbeitsmarkt;

 das vollendete 15. Lebensjahr;
 die volle Handlungsfähigkeit (Minderjährige mit Zustimmung ihres ge-

setzlichen Vertreters), wobei im Einzelfall auch die für die vorgesehene
Verwendung erforderliche Handlungsfähigkeit ausreicht;

 die persönliche und fachliche Eignung für den Dienst, insbesondere die
Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift in dem für die
Verwendung erforderlichen Ausmaß, und die Erfüllung der mit beson-
deren Vorschriften festgesetzten Bedingungen;

 ein einwandfreies Vorleben, welches durch Einholen einer Strafregister-
auskunft und zusätzlich bei Verwendung an einer Einrichtung zur Be-
treuung, Erziehung oder Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen,
einer Auskunft gemäß § 9a Strafregistergesetz 1968 (Sonderauskünfte
zu Sexualstraftäterinnen und Sexualstraftätern und über Tätigkeitsver-
bote) sowie umgehend einer Abfrage von Vorwarnungen nach Art. 56a
der Richtlinie 2005/36/EG (Vorwarnmechanismus) im Binnenmarkt-
Informationssystem (IMI) zu überprüfen und schriftlich dokumentiert
zu verarbeiten und anschließend unverzüglich zu löschen sind.

Jedenfalls ausgeschlossen von einer Aufnahme sind Personen,
 die eine gerichtliche Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe durch ein in-

ländisches Gericht wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener
strafbarer Handlungen aufweisen, wenn

o die verhängte Freiheitsstrafe ein Jahr übersteigt oder
o die nicht bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe sechs Monate

übersteigt oder
o sie in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht

wurden oder
o die Verurteilung ausschließlich oder auch wegen eines Vorsatzde-

likts gemäß den §§ 92, 201 bis 217, 312 und 312a StGB erfolgte,
solange die Verurteilung nicht getilgt ist;
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 Personen, die auf Grund einer gerichtlichen Verurteilung, mit der der
Verlust eines öffentlichen Amtes oder Dienstes verbunden ist, aus dem
öffentlichen Dienst ausgeschieden sind, solange die Verurteilung nicht
getilgt ist;

 Personen, die auf Grund eines Disziplinarerkenntnisses aus einem öf-
fentlich-rechtlichen Dienstverhältnis entlassen worden sind, sofern nicht
berücksichtigungswürdige Gründe für die Aufnahme sprechen.

2.3. Besondere Aufnahmeerfordernisse (zwingende Vorbildung)

In der Anlage 1 zum NÖ GBedG 2025 finden sich 24 Tätigkeitsprofile mit acht
Verwendungszweigen. Verwendungszweige fassen vergleichbare Verwen-
dungen zusammen. Die besonderen Aufnahmeerfordernisse sind verwen-
dungsbezogen und werden im abstrakten Tätigkeitsprofil der einzelnen Ver-
wendungen als zwingende Vorbildung bestimmt. Musik- und Kunstschullehr-
kräfte, die ab dem 1. Jänner 2025 aufgenommen werden, sind im Tätigkeits-
profil 8.1. dem Verwendungszweig Musik- und kunstpädagogischer Dienst
zugeordnet.

Innerhalb des Verwendungszweiges Musik- und kunstpädagogischer Dienst
sind je nach Erfüllung der dort vorgesehenen zwingenden Vorbildung die
Verwendungsgruppen MK1, MK2 und MK3 vorgesehen.

Für Musik- und Kunstschullehrkräfte sind folgende Vorbildungen für eine Ein-
reihung in die jeweiligen Verwendungsgruppen vorgesehen:

Verwendungszweig Musik- und kunstpädagogischer Dienst

Tätigkeitsprofil 8.1.

Verwendung

Höherer Dienst Gehobener Dienst Fachdienst

Verwendungsgruppe MK3 Verwendungsgruppe MK2 Verwendungsgruppe MK1

Musikschullehrkräfte

Abschluss eines musikpädagogi-
schen Bachelor- und Masterstudi-
ums (z.B. Instrumental- und (Ge-
sangs-) pädagogik) mit mindestens
360 ECTS-Anrechnungspunkten
oder

Abschluss eines musikalisch-
künstlerischen Bachelorstudiums
(z.B. Instrumentalstudium) mit
mindestens 240 ECTS-
Anrechnungspunkten oder

hervorragende künstlerische oder
kunstpädagogische Leistungen
(z.B. facheinschlägiges Kurzstudi-
ums oder facheinschlägiger Lehr-
gang).

Abschluss des Masterstudiums Lehr-
amt Sekundarstufe Allgemeinbildung
im Unterrichtsfach Instrumentalmu-
sikerziehung oder eines gleichwerti-
gen Studiums an einer anerkannten
in- oder ausländischen postsekundä-
ren Bildungseinrichtung oder

Abschluss eines musikpädagogi-
schen Bachelorstudiums (z.B. In-
strumental- und (Gesangs-) päda-
gogik) mit mindestens 240 ECTS-
Anrechnungspunkten oder
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Abschluss eines musikpädagogi-
schen Bachelorstudiums (z.B. In-
strumental- und (Gesangs-) päda-
gogik) mit mindestens 240 ECTS-
Anrechnungspunkten und zusätzlich
Abschluss eines musikalisch-
künstlerischen oder eines weiteren
musikpädagogischen Bachelorstudi-
ums mit mindestens 240 ECTS-
Anrechnungspunkten oder

Abschluss des Bachelorstudiums
Lehramt Sekundarstufe Allgemein-
bildung im Unterrichtsfach Musiker-
ziehung oder eines gleichwertigen
Studiums an einer anerkannten in-
oder ausländischen postsekundären
Bildungseinrichtung oder

Abschluss eines musikalisch-
künstlerischen Bachelorstudiums mit
mindestens 240 ECTS-
Anrechnungspunkten und zusätzlich
Abschluss eines musikpädagogi-
schen Masterstudiums mit mindes-
tens 120 ECTS-Anrechnungspunkten
oder des Bachelorstudiums Lehramt
Sekundarstufe Allgemeinbildung im
Unterrichtsfach Musikerziehung oder
eines gleichwertigen Studiums an
einer anerkannten in- oder ausländi-
schen postsekundären Bildungsein-
richtung

Abschluss eines musiktherapeuti-
schen Studiums (z.B. Musiktherapie)
mit mindestens 210 ECTS-
Anrechnungspunkten oder

erfolgreiche Ablegung der Reifeprü-
fung (Musical, Bühnentanz, klassi-
sches Ballett) vor der paritätischen
Bühnenprüfungskommission

Verwendungszweig Musik- und kunstpädagogischer Dienst

Tätigkeitsprofil 8.1.

Verwendung

Höherer Dienst Gehobener Dienst Fachdienst

Verwendungsgruppe MK3 Verwendungsgruppe MK2 Verwendungsgruppe MK1

Kunstschullehrkräfte

Abschluss eines künstlerischen Ba-
chelor- und Masterstudiums mit
mindestens 300 ECTS-
Anrechnungspunkten oder

Abschluss eines künstlerischen Ba-
chelorstudiums (z.B. Bildende
Kunst) mit mindestens 180 ECTS-
Anrechnungspunkten oder

hervorragende künstlerische oder
kunstpädagogische Leistungen
(z.B. facheinschlägiges Kurzstudi-
ums oder facheinschlägiger Lehr-
gang)

Abschluss eines Masterstudiums
Lehramt Sekundarstufe Allgemein-
bildung (z.B. Bildnerische Erziehung)
oder eines gleichwertigen Studiums
an einer anerkannten in- oder aus-
ländischen postsekundären Bil-
dungseinrichtung

erfolgreiche Ablegung der Reifeprü-
fung (Schauspiel) vor der paritäti-
schen Bühnenprüfungskommission

Abgeschlossene Diplomstudien in einer gleichwertigen Studienrichtung an
anerkannten in- oder ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung sind
den vorstehenden Studien gleichzuhalten. Bei abgeschlossenen Studien, die
nicht mit ECTS-Anrechnungspunkten bewertet sind, entspricht ein Semester
der Mindeststudienzeit 30 ECTS-Anrechnungspunkten.
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DIENSTVERTRAG

Das privatrechtliche Dienstverhältnis wird durch den Abschluss eines
Dienstvertrages begründet. Der Dienstvertrag ist im beiderseitigen Einver-
nehmen schriftlich abzuschließen und von beiden Teilen zu unterfertigen.

Der Dienstvertrag ist unverzüglich nach dem Beginn des Dienstverhältnisses
und spätestens einen Monat nach dem Wirksamkeitsbeginn jeder Änderung
des Dienstvertrages auszufolgen. Der Dienstvertrag hat jedenfalls Bestim-
mungen darüber zu enthalten:

1. welches Organ den Dienstvertrag abgeschlossen hat sowie den Namen
und das Geburtsdatum der Vertragsbediensteten;

2. in welchem Zeitpunkt das Dienstverhältnis beginnt;
3. ob die Aufnahme auf einen bestimmten Dienstort oder für einen örtli-

chen Verwaltungsbereich erfolgt;
4. ob das Dienstverhältnis auf bestimmte Zeit oder auf unbestimmte Zeit

eingegangen wird, wobei bei Dienstverhältnissen auf bestimmte Zeit
die Dauer des Dienstverhältnisses und bei Vertretungsdienstverhältnis-
sen, für welche Person und welchen Vertretungsfall die Vertretung er-
folgt, anzuführen ist;

5. welchem Verwendungszweig und Tätigkeitsprofil sowie welcher Ver-
wendung und Verwendungsgruppe die Vertragsbediensteten angehören
bzw. bei Mischverwendungen in welchem prozentuellen Ausmaß eine
Zuordnung in die Verwendungszweige erfolgt;

6. die vereinbarte Gesamtstundenanzahl sowie deren Verteilung (Unter-
richtsverpflichtung, Vor- und Nachbereitung, sonstige Tätigkeiten)

7. das Ausmaß einer allenfalls angerechneten Berufserfahrung oder zwin-
genden Vorbildung sowie Einstufung in der Verwendungsgruppe des
jeweiligen Verwendungszweiges und der nächste Vorrückungstermin;

8. Ausmaß des Monatsbezuges sowie eine allenfalls zuerkannte Erfah-
rungszulage und die Modalitäten der Auszahlung;

9. Aus- und Weiterbildungen, die vom Dienstgeber bereitzustellen sind;
10.ob innerhalb von 3 Jahren nach der Aufnahme die vorgesehene Dienst-

prüfung erfolgreich abzulegen ist;
11.welches Ausmaß an Erholungsurlaub für ein Urlaubsjahr gebührt;
12.die Identität des Sozialversicherungsträgers und der Mitarbeitervorsor-

gekasse;
13.dass das NÖ GBedG 2025 und die zu seiner Durchführung erlassenen

Verordnungen in der jeweils geltenden Fassung auf das Dienstverhält-
nis Anwendung finden.
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Obwohl der Dienstvertrag binnen eines Monats nach Beginn des Dienstver-
hältnisses auszufertigen ist, sind bestimmte Informationen jedenfalls inner-
halb von sieben Kalendertagen nach Beginn des Dienstverhältnisses schrift-
lich oder in elektronischer Form (mit zumindest einer Sendebestätigung) zur
Verfügung zu stellen. Diese Informationen betreffen

 Organ, welches die Aufnahme verfügt hat
 Beginn des Dienstverhältnisses
 Dienstort oder örtlicher Verwaltungsbereich
 Dauer des Dienstverhältnisses (befristet oder unbefristet) bzw. allen-

falls Vertretungsdienstverhältnis
 Verwendungszweig, Tätigkeitsprofil, Verwendung und Verwendungs-

gruppe bzw. allenfalls prozentuelle Zuordnung bei Mischverwendung
 Beschäftigungsausmaß
 Ausmaß des Monatsbezuges sowie eine allenfalls zuerkannte Erfah-

rungszulage und die Modalitäten der Auszahlung

Änderungen des Dienstvertrages z.B. Änderung der vorgesehenen Beschäfti-
gungsdauer und jede nicht nur vorübergehende Änderung des Beschäfti-
gungsausmaßes oder der Verwendung, sind durch einen schriftlichen Nach-
trag zum Dienstvertrag festzuhalten.

In begründeten Ausnahmefällen können im Dienstvertrag Regelungen getrof-
fen werden, die zugunsten der Vertragsbediensteten von den Bestimmungen
dieses Gesetzes abweichen. Solche Dienstverträge sind als Sonderverträge zu
bezeichnen und bedürfen stets der vorherigen Genehmigung des Gemeinde-
rates bzw. Verbandsvorstandes (in Städten mit eigenem Statut: des Stadtse-
nates).
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ANRECHNUNG VON BERUFSERFAHRUNG UND
ZWINGENDER VORBILDUNG UND ERFAHRUNGSANSTIEG

1. Grundsätze

Die mehrfache Berücksichtigung ein und desselben Zeitraumes ist nicht zu-
lässig. Zur vereinfachten Berechnung können die anrechenbaren Zeiträume
auf jeweils volle Monate aufgerundet werden.

Die Vertragsbediensteten sind bei Dienstantritt nachweislich über die Best-
immungen zur Anrechnung von Berufserfahrung und zwingender Vorbildung
zu belehren. Sie haben sodann alle vor Beginn des Dienstverhältnisses zu-
rückgelegten (und relevanten) Zeiträume unter Vorlage entsprechender
Nachweise mitzuteilen. Der Nachweis über eine anrechenbare Berufserfah-
rung oder zwingende Vorbildung ist spätestens sechs Monate nach dem Tag
der Belehrung zu erbringen.

Wird der Nachweis nicht fristgerecht erbracht, ist die Berufserfahrung oder
zwingende Vorbildung nicht anrechenbar.

2. Anrechnung von Berufserfahrung

Das bisher vorgesehene starre System der Stichtagsberechnung in Form von
genau geregelten Anrechnungsmöglichkeiten sowohl dem Grunde, als auch
der zeitlichen Höhe nach, wurde im NÖ GBedG 2025 durch flexiblere Anrech-
nungsmöglichkeiten ersetzt.

Der Gemeinderat bzw. Verbandsvorstand (in Städten mit eigenem Statut: der
Stadtsenat) soll bisherige Berufserfahrungen (Berufseinschlägigkeit), die der
Arbeitstätigkeit bei der Gemeinde dienlich sind, anrechnen können. Damit ist
der Gemeinderat bzw. der Verbandsvorstand auch dann bezüglich der An-
rechnung von Berufserfahrungen zu befassen, wenn es sich um eine befriste-
te Aufnahme durch die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister bzw. Ob-
mann oder Obfrau oder durch den Gemeindevorstand (Stadtrat) handelt, die
Anrechnung der Berufserfahrung festlegen. Es liegt hierbei im (sachlich ge-
bundenen) Ermessen des Gemeinderates bzw. Verbandsvorstandes im Ein-
zelfall über die Anrechnung zu entscheiden.

Die Berufseinschlägigkeit ist anhand jener Tätigkeiten zu beurteilen, die mit
dem konkreten Dienstposten verbunden sind, den die oder der Vertragsbe-
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dienstete am Tag der Aufnahme innehat. Eine Berufstätigkeit ist berufsein-
schlägig, insoweit eine fachliche Erfahrung vermittelt wird, durch die

 eine fachliche Einarbeitung auf dem Arbeitsplatz weitestgehend un-
terbleiben kann oder

 ein erheblich höherer Arbeitserfolg durch die vorhandene Routine zu
erwarten ist.

Eine Anrechnung von Berufserfahrung darf auch dann nicht erfolgen, wenn
es sich um nachstehende Zeiträume handelt:

 Zeiten in einem Dienstverhältnis, das durch den freiwilligen Austritt
während eines Disziplinarverfahrens, durch Entlassung auf Grund eines
Disziplinarerkenntnisses oder infolge strafgerichtlicher Verurteilung auf-
gelöst wurde;

 Zeiten in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis, das vom Dienstgeber
vorzeitig ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist aufgelöst wurde;

 Zeiten, für die ein Ruhegenuss bezogen wird oder auf Grund einer an-
rechenbaren Beschäftigung ein Anspruch auf laufende Pensionsleistung
erworben wurde.

3. Erfahrungszulage

Anstelle der Anrechnung eines für den Erfahrungsanstieg maßgeblichen Zeit-
raums der Berufserfahrung, kann der Gemeinderat (Stadtsenat) bzw. der
Verbandsvorstand eine in einen Geldwert umgelegte – und damit sofort wirk-
same – Erfahrungszulage gewähren. Diese Erfahrungszulage ist mit mindes-
tens der Hälfte des Vorrückungsbetrages der jeweiligen Verwendungsgruppe
(nach Maßgabe des Erreichens der höheren Entlohnungsstufe) einziehbar zu
gestalten.

Beispiel über die Berechnung einer Erfahrungszulage
Sachverhalt:

1. anrechenbare Berufserfahrung infolge Berufseinschlägigkeit:
4 Jahre

2. Beschluss des Gemeinderates, dass anstelle der zeitlichen Anrechnung
eine Erfahrungszulage gewährt wird und 60 % des Vorrückungsbetrages
einziehbar gestaltet wird.
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Berechnung der Erfahrungszulage:
1. Durch den sechsjährigen Vorrückungszeitraum entsprechen sechs Jahre

der Differenz der Entlohnungsstufe 1 auf die Entlohnungsstufe 2; d.s.
bspw. in der Verwendungsgruppe MK2: € 236,50.

2. vier Jahre sind damit anteilig zwei Drittel, d.s. € 157,67
3. Die Erfahrungszulage beträgt € 157,67 monatlich, wobei mindestens die

Hälfte des Vorrückungsbetrages (€ 118,25) einziehbar zu gestalten sind.
4. Der Gemeinderat hat beschlossen 60 % des Vorrückungsbetrages einzieh-

bar zu gestalten, was € 141,90 entspricht.
5. Bei der Vorrückung von der Entlohnungsstufe 1 in die Entlohnungsstufe 2

werden daher € 141,90 eingezogen. Nach der ersten Vorrückung verbleibt
als Erfahrungszulage € 15,77 monatlich.

4. Anrechnung von zwingender Vorbildung

Eine Anrechnung von Schul- und Studienzeiten findet nicht in jedem Fall
statt. Studienzeiten sind, soweit diese im jeweiligen Tätigkeitsprofil als zwin-
gende Vorbildung definiert sind und das Studium erfolgreich abgeschlossen
wurde, im Ausmaß der Mindeststudiendauer (höchstens aber sechs Jahre)
anzurechnen, wenn diese auch fristgerecht nachgewiesen wurden. Im Ge-
gensatz dazu ist die Anrechnung von Schulzeiten an einer höheren Schule,
wenn diese im jeweiligen Tätigkeitsprofil ausdrücklich als zwingende Vorbil-
dung definiert ist, nur mit Beschluss des Gemeinderates (bzw. des Stadtsena-
tes) bzw. des Verbandsvorstandes möglich und zudem begrenzt mit einem
Höchstausmaß von 2 Jahren. Im musik- und kunstpädagogischen Dienst ist
die Reifeprüfung an einer höheren Schule generell nicht als zwingende Vor-
bildung definiert, weshalb eine Anrechnung auch nicht erfolgen kann.

Beispiel einer Anrechnung von Berufserfahrung und von zwingender Vorbil-
dung
Sachverhalt:

Eintritt: 1. Februar 2025
Verwendungszweig: Musik- und kunstpädagogischer

Dienst
Verwendung: Höherer Dienst
Verwendungsgruppe: MK3
Diplomstudium der Instrumental- und
Gesangspädagogik:

WS 2000 bis SS 2008

nachgewiesene Berufserfahrung: 4 Jahre Unterricht in Musikschule
der Gemeinde A
vom 1. Mai 2010 bis 30. April 2014
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Beschluss des Gemeinderates: Anrechnung von 4 Jahren Berufser-
fahrung vom 1. Mai 2010 bis 30.
April 2014

Ergebnis:
Berufserfahrung 1. Mai 2010 bis 30. April 2014 4 Jahre
zwingende Vorbildung,
Diplomstudium Instrumen-
tal- und Gesangspädago-
gik
(Mindeststudiendauer)

1. Oktober 2000 bis 30. September
2004

4 Jahre

Summe der Anrechnungszeit 8 Jahre
Eintrittstag 1.2.2025
Beginn des Erfahrungsanstieges 1.2.2017

Einstufung innerhalb der Verwendungsgruppe MK3 zum Zeitpunkt des Eintrittes am
1. Februar 2025: Entlohnungsstufe 2 mit Erfahrungsanstieg am 1. Jänner 2029.

5. Erfahrungsanstieg

Der für den Erfahrungsanstieg (Vorrückung) maßgebliche Gesamtzeitraum
wird durch die Summe des für zeitabhängige Rechte wirksamen Zeitraums im
Dienstverhältnis (seit Beginn des Dienstverhältnisses) und der angerechneten
Berufserfahrung oder zwingenden Vorbildung bestimmt. Für die Einstufung
am Beginn des Dienstverhältnisses sind allein die angerechnete Berufserfah-
rung und zwingende Vorbildung maßgebend.

Die Vertragsbediensteten rücken in die nächsthöhere Entlohnungsstufe in-
nerhalb der Verwendungsgruppe oder der Funktionsgruppe nach jeweils 6
Jahren Gesamtzeitraum vor (Erfahrungsanstieg).

Für den Vorrückungstermin ist grundsätzlich der Zeitpunkt des Eintrittes in
den Gemeindedienst maßgebend, wobei die Vorrückung mit Wirksamkeit
vom 1. Jänner eintritt, wenn der Eintrittstag in der Zeit vom 2. Oktober bis 1.
April liegt, sonst mit Wirksamkeit vom 1. Juli. Erfolgte zu Beginn des Dienst-
verhältnisses die Anrechnung von Zeiten einer Berufserfahrung oder zwin-
gender Vorbildung, ist anstelle des Eintrittszeitpunktes in den Gemeinde-
dienst, der Zeitpunkt maßgeblich, der sich durch Voranstellen dieser Anrech-
nungszeiträume vor den Eintrittstag ergibt.

Der für alle von der Dauer des Dienstverhältnisses abhängigen Rechte ent-
scheidende Zeitraum beginnt – soweit der Lauf des Zeitraums nicht gehemmt
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ist – mit dem Tag der Aufnahme in das Dienstverhältnis und endet mit der
Beendigung des Dienstverhältnisses.

Der Lauf dieses Zeitraums wird zur Gänze gehemmt während
 einer Abwesenheit vom Dienst infolge Haft oder Freiheitsentzuges we-

gen eines strafrechtlich zu ahndenden Verhaltens oder auf Grund eines
Tätigkeitsverbotes gemäß § 220b StGB, wobei es zu einem rückwirken-
den Erlöschen der Hemmung kommt, wenn das strafrechtliche Verfah-
ren zu keiner Verurteilung führt,

 der Inanspruchnahme eines Sonderurlaubes unter Entfall der Bezüge,
soweit gesetzlich nicht anders bestimmt wird,

 der Inanspruchnahme einer Bildungsfreistellung.

Der Lauf dieses Zeitraums wird im halben Ausmaß gehemmt während der
Inanspruchnahme einer Pflegekarenz, soweit es sich nicht um die Freistellung
zur Pflege eines behinderten Kindes handelt, während der auch ein Anspruch
auf Sonderurlaub im Anschluss an einen Karenzurlaub nach den mutter-
schutzrechtlichen Bestimmungen oder nach dem NÖ Vater-
Karenzurlaubsgesetz 2000 besteht.

Die Zeit der Hemmung ist für den Erfahrungsanstieg nicht zu berücksichti-
gen.
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FUNKTIONSDIENSTPOSTEN

1. Allgemeines

Der Gemeinderat bzw. der Verbandsvorstand (in Städten mit eigenem Statut,
unbeschadet der Zuständigkeit des Gemeinderates gemäß § 32 Z 16 NÖ
STROG: der Stadtsenat) kann Vertragsbedienstete mit schriftlichem Dienst-
auftrag (Weisung) mit einem Funktionsdienstposten betrauen bzw. von ei-
nem Funktionsdienstposten abberufen.

Alle Funktionsdienstposten sind jedenfalls im Dienstpostenplan auszuweisen.
Die Zuordnung der Funktionsgruppen erfolgt aber nicht im Dienstpostenplan.
Dort sind die Funktionsgruppen lediglich spiegelbildlich dargestellt, da der
Gemeinderat bzw. Verbandsvorstand diese Zuordnung mittels Verordnung für
jeden im Dienstpostenplan vorgesehenen Funktionsdienstposten vorzuneh-
men hat.

Der Gemeinderat bzw. Verbandsvorstand hat bei Erlassung der Funktionsver-
ordnung das Zuordnungsschema zu beachten. So darf beispielsweise einem
Funktionsdienstposten „Musikschulleitung“ des Verwendungszweiges Musik-
und kunstpädagogischer Dienst in der Verwendung Höherer Dienst nur die
Funktionsgruppe FL1 oder FL2 – nicht aber die Funktionsgruppe FL3 – zuge-
ordnet werden.

Zuordnungsschema Schulleitungposten

Verwendungszweig Funktionsgruppen Schulleitung

FL1 FL2
Musik- und kunstpädagogi-

scher Dienst
Gehobener Dienst

Höherer Dienst

In den Musik-(und Kunst-)schulen können neben der Schulleitung auch für
die stellvertretende Leitung sowie für die Standortleitung Funktionsdienstpos-
ten (als Schlüsselkräfte oder Fachexpertinnen bzw. Fachexperten) vorgese-
hen werden.
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Zuordnungsschema Schulleitung-Stellvertretung und Standortleitung

Verwendungszweige
Funktionsgruppen

Schulleitung-Stellvertretung und Standortleitung

FE1 FE2 FE3

Musik- und kunstpädagogi-
scher Dienst

Fachdienst
Gehobener Dienst

Höherer Dienst

Soweit infolge Verwendungsaufstieg die Entlohnung nach einer Verwen-
dungsgruppe des Höheren Dienstes erreicht wird, ist die Zuordnung einer
ausschließlich dem Höheren Dienst vorbehaltenen Funktionsgruppe nicht zu-
lässig.

2. Stellenausschreibung

Der Besetzung des Funktionsdienstpostens der Schulleitung hat eine öffentli-
che Ausschreibung sowie die Benachrichtigung der NÖ Landesregierung
durch die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister bzw. die Obfrau oder den
Obmann voranzugehen. Für die Bewerbung ist eine Frist von mindestens vier
Wochen einzuräumen. Sollten nach Ablauf der Bewerbungsfrist nicht mindes-
tens drei Bewerbungen eingelangt sein, ist die Stellenausschreibung mit einer
Bewerbungsfrist von mindestens sechs Wochen zu wiederholen und jeden-
falls in den „Amtlichen Nachrichten der NÖ Landesregierung” zu verlautba-
ren. Auf diesen Umstand ist in der ersten Stellenausschreibung hinzuweisen.

Die öffentliche Ausschreibung kann unterbleiben, wenn mindestens drei Be-
werberinnen oder Bewerber aus dem Kreis der Lehrkräfte der Gemeinde oder
des Gemeindeverbandes vorhanden sind. Für diese interne Ausschreibung
des Funktionsdienstpostens ist eine Bewerbungsfrist von mindestens zwei
Wochen vorzusehen.

3. Betrauung

Die Betrauung einer konkreten Person mit einem Funktionsdienstposten er-
folgt einseitig und beinhaltet die Übertragung der Verantwortlichkeit für die
maßgebliche Funktion. Diese einseitige Funktionsdienstpostenbetrauung er-
folgt mittels Dienstauftrag (= Weisung). Für die Vollziehung des Gemeinde-
ratsbeschlusses bzw. Verbandsvorstandsbeschlusses zuständig ist die Bür-
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germeisterin oder der Bürgermeister bzw. die Obfrau oder der Obmann. Die
Betrauung mit einem Funktionsdienstposten ist demnach die per Weisung
übertragene Verantwortlichkeit. Da einseitig ein Dienstauftrag auszufertigen
ist, kommt es infolge einer Funktionsbetrauung zu keiner Änderung des
Dienstvertrages. Der Dienstauftrag ist schriftlich auszufertigen, da die Befol-
gungspflicht erst ab ihrer Erlassung an die Bediensteten eintritt; eine Be-
gründung ist aber nicht erforderlich. Demnach ist eine rückwirkende Betrau-
ung mit einem Funktionsdienstposten auch denkunmöglich und löst keine Be-
folgungspflicht aus. Ebenso löst ein in Ermangelung eines diesbezüglichen
Gemeinderatsbeschlusses bzw. Verbandsvorstandsbeschlusses ergangener
Dienstauftrag der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters bzw. der Obfrau
oder des Obmannes keine Befolgungspflicht aus, da gegenständlich eine
Weisung eines unzuständigen Organs vorliegen würde.

4. Besonderheiten im Aufnahme- bzw. Betrauungsverfahren für die
    Schulleitung

Die Bewerberinnen oder Bewerber für den Funktionsdienstposten der Schul-
leitung haben folgende Qualifikationen aufzuweisen:

 die Erfüllung der Aufnahmeerfordernisse für den Verwendungszweig
Musik- und kunstpädagogischer Dienst, Verwendung Höherer Dienst im
Tätigkeitsprofil 8.1. der Anlage 1,

 eine mindestens fünfjährige Unterrichtspraxis an einer öffentlichen Mu-
sikschule und

 organisatorische und kommunikative Fähigkeiten, die die kompetente
Leitung einer Schule gewährleisten.

Von der Erfüllung der Aufnahmeerfordernisse für den Verwendungszweig
Musik- und kunstpädagogischer Dienst, Verwendung Höheren Dienst im Tä-
tigkeitsprofil 8.1. der Anlage 1, kann abgesehen werden, wenn nach der
zweiten öffentlichen Stellenausschreibung keine Bewerberin oder kein Be-
werber mit einer derartigen Qualifikation zur Verfügung steht.

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist hat der Rechtsträger der Schule die Gesu-
che mit den Beilagen der Förderstelle für NÖ Musikschulwesen zur Begutach-
tung zu übermitteln. Die Förderstelle hat in einem Bericht mit einer kurzen
Begründung die Eignung oder Nichteignung der einzelnen Bewerberinnen
und Bewerber zur angestrebten Anstellung zu beurteilen. Der Bericht ist dem
Rechtsträger der Schule zur Kenntnis zu bringen. Danach kann der Rechts-
träger der Schule zu einem Hearing einladen. In die Hearingkommission ent-
senden der Rechtsträger der Schule und die Förderstelle jeweils zwei stimm-
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berechtigte Vertreterinnen oder Vertreter. Weitere Mitglieder können mit be-
ratender Stimme beigezogen werden. Die Vorgangsweise und der Ablauf
beim Hearing sind vom Musikschulbeirat festzulegen. Der Bericht über das
Ergebnis des Hearings ist dem Rechtsträger der Schule zu übermitteln.

Die erstmalige Betrauung mit dem Funktionsdienstposten der Schulleitung
darf nur befristet auf höchstens 2 Jahre erfolgen. Die befristete Betrauung
kann einmal um höchstens 5 Jahre verlängert werden. Die befristete Betrau-
ung endet mit Ablauf der Zeit, auf die sie abgestellt war, sofern vor Ablauf
der Frist keine Verlängerung auf bestimmte Zeit oder auf unbestimmte Zeit
erfolgt.

Vertragsbedienstete, die mit einem Funktionsdienstposten betraut worden
sind, sind berechtigt eine Funktionsbezeichnung zu führen, die die Bezeich-
nung des Funktionsdienstpostens beinhaltet (z.B. Musikschuldirektor, Musik-
und Kunstschuldirektor).

5. Besondere Ausbildung für die Schulleitung

Die Person, die mit der Schulleitung betraut ist, hat spätestens drei Jahre
nach der Betrauung mit diesem Dienstposten eine Ausbildung erfolgreich zu
absolvieren. Diese Ausbildung soll der Vermittlung von pädagogischen und
bildungspolitischen Grundsätzen und einschlägiger gesetzlicher Grundlagen
sowie grundlegender Kenntnisse von Arbeits- und Führungsstilen dienen. Der
Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: der Stadtsenat) bzw. Ver-
bandsvorstand kann bei längerer Krankheit, Entfall der Ausbildungsveranstal-
tung oder anderen triftigen Gründen die Frist über Ansuchen um höchstens
zwei Jahre verlängern.

Vorschriften über den Umfang und Dauer der Ausbildung, den Lehrplan, die
Anrechenbarkeit von Aus- und Fortbildungen und die Abschlussarbeit anläss-
lich der Ausbildung werden mit der Verordnung über die Ausbildung von Lei-
terinnen und Leitern einer Musikschule, LGBl. 2420/1, bestimmt.

6. Anspruch auf Funktionszulage

Rechtsfolge einer Betrauung mit einem Funktionsdienstposten ist neben der
Übertragung der Verantwortlichkeit auch die unmittelbare Ableitung eines
Anspruchs auf Funktionszulage nach der in der Verordnung des Gemeindera-
tes bzw. Verbandsvorstandes über die Zuordnung der Funktionsdienstposten
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zu den Funktionsgruppen für diesen Funktionsdienstposten festgesetzten
Funktionsgruppe.

Ab Wirksamkeit der Betrauung mit dem Funktionsdienstposten gebührt eine
zu den Bestandteilen des Monatsbezuges zählende Funktionszulage. Die
Funktionszulage bestimmt sich grundsätzlich nach der Funktionsgruppe, der
der Funktionsdienstposten zugeordnet ist, höchstens jedoch nach der Funkti-
onsgruppe die nach dem Zuordnungsschema vorgesehen ist.

Die Funktionszulage steigert sich automatisch nach 5 Jahren, 10 Jahren und
20 Jahren, die in der Funktionsgruppe verbracht wurden. Im Falle der Ände-
rung der Wertigkeit des Funktionsdienstpostens (durch Zuordnung zu einer
anderen Funktionsgruppe) oder der Betrauung mit einem anderen Funkti-
onsdienstposten ist die Funktionszulage neu zu bestimmen, wobei eine An-
rechnung des bisher in einer Funktionsgruppe verbrachten Zeitraums zulässig
ist.

7. Leitungsstunden für die Schulleitung

Neben der Funktionszulage sind für die mit der Schulleitung betrauten Person
zur Wahrnehmung der administrativen, pädagogischen und künstlerischen
Leitung und der Beaufsichtigung des Unterrichtsbetriebes der Schule im
Hauptstandort und in den Außenstellen Leitunsstunden vorgesehen.

Auf die Gesamtstundenanzahl der Schulleitung ist für die Leitungstätigkeit in
Abhängigkeit von der Anzahl der Summe der Gesamtunterrichtsverpflichtung
der Schule zu Beginn eines jeden Schuljahres nachstehendes Ausmaß an Jah-
resstunden anzurechnen.

Reduktion der Jahresstunden bei Leitungstätigkeit
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Beispiel zur Ermittlung der Leitungsstunden
1. Sachverhalt:
Leitung einer Musikschule mit einer Gesamtlehrverpflichtung zum Beginn eines
Schuljahres in Höhe von 12.000 Jahresstunden.

2. Ergebnis (bei Vollbeschäftigung):
Leitungstätigkeit 740 + 350 + 219 Stunden =       1.309 Jahresstunden;
verbleibende Unterrichtstätigkeit:         259 Jahresstunden (á 50 min)
verbleibende Vor- und Nachbereitung:         123 Jahresstunden
verbleibende sonstige Tätigkeiten:           77 Jahresstunden
In Summe ergibt dies die Vollbeschäftigung von      1.768 Jahresstunden

Hat die Musik-(Kunst-)schule eines Gemeindeverbandes Außenstellen, erhöht
sich das vorstehende anrechenbare Ausmaß der Unterrichtsverpflichtung bis
zum Erreichen der vollen Unterrichtsverpflichtung.

Erhöhung der Leitungsstunden bei Außenstellen eines Gemeindeverbandes

Auf teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte sind die vorstehenden Bestimmungen (mit
Ausnahme der Leitungsstunden) sinngemäß entsprechend ihrer vereinbarten
Dienstzeit anzuwenden.

8. Abberufung

Die Abberufung von einem Funktionsdienstposten erfolgt – ebenso wie die
Betrauung – ausschließlich durch den Gemeinderat bzw. Verbandsvorstand
(in Städten mit eigenem Statut, unbeschadet der Zuständigkeit des Gemein-
derates gemäß § 32 Z 16 NÖ STROG: durch den Stadtsenat). Der Beschluss
des Gemeinderates (des Verbandsvorstandes) über die Abberufung ist von
der Bürgermeisterin oder vom Bürgermeister (von der Obfrau oder vom Ob-
mann) mittels Dienstauftrag zu vollziehen. Wie auch die Betrauung kann die
Abberufung von einem Funktionsdienstposten niemals rückwirkend vorge-
nommen werden. Die Befolgungspflicht wird frühestens ab Zugehen des
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Dienstauftrages ausgelöst. Eine Begründung für die Abberufung ist zwar
nicht erforderlich, da Weisungen grundsätzlich keiner Begründung bedürfen,
jedoch lösen Weisungen nach der höchstgerichtlichen Judikatur keine Befol-
gungspflicht aus, wenn sie willkürlich ergangen sind. Allein der Umstand,
dass eine sachlich begründete Maßnahme mit besoldungsrechtlichen Nachtei-
len verbunden ist, begründet weder subjektive noch objektive Willkür. Der
Gemeinderat bzw. Verbandsvorstand benötigt aber für die Abberufung von
einem Funktionsdienstposten hinreichende Gründe. Die Darstellung des
Sachverhaltes sollte in Hinblick auf die Entscheidungsfindung und auf eine
allfällige gerichtliche Nachprüfung im Sitzungsprotokoll wiedergegeben wer-
den.

Soweit die Betrauung mit einem Funktionsdienstposten befristet erfolgte, ist
ein Beschluss des Gemeinderates bzw. Verbandsvorstandes über eine Abbe-
rufung bei Fristablauf nicht erforderlich.

Die Rechtsfolgen einer Abberufung treten ebenso wie die Befolgungspflicht
frühestens ab Erlassung des Dienstauftrages an die betroffene Person ein.
Die Rechtsfolgen einer Abberufung sind gesetzlich normiert. Im Ergebnis ver-
liert die abberufene Person die Funktionszulage.

Die Abberufung vom Funktionsdienstposten der Schulleitung bewirkt zudem
eine Änderung der Unterrichtsverpflichtung in der Art, dass

 im Falle eines bereits vor Betrauung mit dem Funktionsdienstposten
der Schulleitung bestehenden Dienstverhältnisses jenes Ausmaß an
Unterrichtsverpflichtung maßgebend ist, welches unmittelbar vor Be-
trauung mit dem Dienstposten der Schulleitung vereinbart war,

 im Falle einer gleichzeitig mit der Betrauung mit dem Funktions-
dienstposten erfolgten Begründung eines Dienstverhältnisses als Un-
terrichtsverpflichtung nach Beendigung der Funktionsverwendung
jenes Ausmaß maßgebend ist, welches unmittelbar vor Beendigung
der Funktionsverwendung unterrichtet wurde.

Wird aber der Monatsbezug infolge einer Beendigung der Innehabung eines
Funktionsdienstpostens durch Organisationsänderung im Vergleich zur bishe-
rigen Funktionsverwendung reduziert, besteht Anspruch auf eine nach Maß-
gabe des Erreichens eines höheren Monatsbezuges einzuziehende Aus-
gleichsvergütung im Ausmaß der Differenz zwischen dem neuen Monatsbe-
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zug und dem Durchschnitt des Monatsbezuges der letzten fünf Jahre vor der
Beendigung
- im ersten und zweiten Jahr zu 75%
- im dritten und vierten Jahr zu 50%
- im fünften und sechsten Jahr zu 25%.

Beispiel Berechnung Ausgleichsvergütung

Sachverhalt:
Abberufung infolge Organisationsänderung des Standortleiters (Verwendungszweig
Musik- und kunstpädagogischer Dienst, Verwendung Gehobener Dienst, Verwen-
dungsgruppe MK2, Funktionszulage FL2):

1. Berechnung des durchschnittlichen Monatsbezuges der letzten 5 Jahre vor dem
Zeitpunkt der Abberufung infolge Organisationsänderung:

durchschnittliches Monatsentgelt
(beispielhaft)

€ 3.371,25

durchschnittliche Funktionszulage
(beispielhaft)

€ 1.191,50

durchschnittlicher Monatsbezug
(beispielhaft)

€ 4.562,75

2. Monatsbezug in den ersten zwei Jahren nach Abberufung:
Verwendungsgruppe MK2, Entlohnungsstufe 6 € 3.489,50
Ausgleichsvergütung (Differenz: € 1.073,25 davon 75
%)

€    804,94

Monatsbezug € 4.294,44

3. Monatsbezug im dritten und vierten Jahr nach Abberufung:
Verwendungsgruppe MK2, Entlohnungsstufe 6 € 3.489,50
Ausgleichsvergütung (Differenz: € 1.073,25 davon 50
%)

€    536,63

Monatsbezug € 4.026,13

4. Monatsbezug im fünften und sechsten Jahr nach Abberufung (einschließlich ei-
ner Vorrückung):

Verwendungsgruppe MK2, Entlohnungsstufe 4 € 3.726,00
Ausgleichsvergütung
(neue Differenz infolge Vorrückung:
€ 836,75 davon 25 %)

€    209,19

Monatsbezug € 3.935,19

5. Monatsbezug nach dem sechsten Jahr nach Abberufung:
Verwendungsgruppe MK2, Entlohnungsstufe 4 € 3.726,00
Ausgleichsvergütung €        0,00
Monatsbezug € 3.726,00
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9. Zuordnung wegen herabgesetzter Leistungsfähigkeit

Vertragsbedienstete, die mit einem Funktionsdienstposten betraut sind, kön-
nen infolge Befolgungspflicht die Ausübung des Funktionsdienstpostens nicht
zurücklegen; sie könnten allenfalls eine Abberufung anregen. Vertragsbe-
dienstete, die mit einem Funktionsdienstposten betraut sind und das 55. Le-
bensjahr vollendet haben, können bei herabgesetzter Leistungsfähigkeit die
unwiderrufliche Entziehung der Funktionsverwendung unter Entfall der Funk-
tionszulage schriftlich beantragen.

Der Gemeinderat bzw. Verbandsvorstand (bei Städten mit eigenem Statut:
der Stadtsenat) kann den Vertragsbedienstete eine Verwendung schriftlich
anbieten, deren Aufgaben sie mit ihrer verbliebenen Leistungsfähigkeit erfül-
len können. Voraussetzung für ein Angebot ist das Vorliegen eines freien
Dienstpostens, auf dem die der angebotenen Verwendung entsprechenden
Aufgaben zu erfüllen sind. Zu diesem Angebot ist binnen eines Monats Stel-
lung zu beziehen. Wird das Angebot angenommen, hat eine dauernde Zu-
weisung in die neue Verwendung zu erfolgen. Kommt es dabei zu einer Re-
duzierung des Monatsbezuges besteht auch hier ein Anspruch auf eine nach
Maßgabe des Erreichens eines höheren Monatsbezuges einzuziehende Aus-
gleichsvergütung im Ausmaß der Differenz zwischen dem neuen Monatsbe-
zug und dem Durchschnitt des Monatsbezuges der letzten fünf Jahre vor der
Zuordnung
- im ersten und zweiten Jahr zu 75%
- im dritten und vierten Jahr zu 50%
- im fünften und sechsten Jahr zu 25%.

In derartigen Fällen darf aber das monatliche Ausmaß an Überstunden im
mehrmonatigen Durchschnitt zehn Stunden nicht überschreiten.

Zur Berechnung der Ausgleichsvergütung siehe Beispiel unter Punkt 8.
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VERWENDUNGSAUFSTIEG

Für Musikschullehrkräfte – nicht aber für Kunstschullehrkräfte – ist bei Erfül-
lung nachstehender Voraussetzungen ein Anspruch auf Verwendungsaufstieg
vorgesehen. Verwendungsaufstieg bedeutet, dass trotz fehlender Erfüllung
der zwingenden Vorbildung eine Entlohnung nach der höchsten Verwen-
dungsgruppe erfolgt. Allfällige Ansprüche auf Funktionszulage werden aber
weiterhin nach der bisherigen Verwendungsgruppe beurteilt.

Verwendungs-
zweig

Verwendungs-
gruppe MK2 Verwendungsaufstieg in MK3 mit
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Musikschullehrkraft

● mindestens 7 Jahre Berufspraxis im Verwen-
dungszweig und

● Abschluss eines musikalisch-künstlerischen Stu-
diums (z.B. Instrumentalstudium) mit mindestens
360 ECTS-Anrechnungspunkten und
● Überschreitung des im Allgemeinen erzielbaren
angemessenen Arbeits-erfolges durch durch be-
sondere Leistungen  (Leitungsbeurteilung)

Musikschullehrkraft

● mit mindestens 7 Jahre Berufspraxis im Verwen-
dungszweig und
● Abschluss des Masterstudiums Lehramt Sekun-
darstufe Allgemeinbildung im Unterrichtsfach Musi-
kerziehung oder eines gleichwertigen Studiums an
einer anerkannten in- oder ausländischen postse-
kundären Bildungseinrichtung  und
● Überschreitung des im Allgemeinen erzielbaren
angemessenen Arbeits-erfolges durch durch be-
sondere Leistungen  (Leitungsbeurteilung)

Musikschullehrkraft

● mit mindestens 7 Jahre Berufspraxis im Verwen-
dungszweig und
● Abschluss eines musikpädagogischen Bachelor-
studiums (z.B. Instrumental- und (Gesangs-
)pädagogik) mit mindestens    240 ECTS-
Anrechnungs-punkten und
● Überschreitung des im Allgemeinen erzielbaren
angemessenen Arbeits-erfolges durch durch be-
sondere Leistungen  (Leitungsbeurteilung)

Zeiträume, die eine Hemmung zeitabhängiger Rechte bewirken, sind bei der
Ermittlung der Dauer der facheinschlägigen Berufspraxis nicht zu berücksich-
tigten. Eine Leistungsbeurteilung gemäß dem ersten Satz unterbleibt, wenn
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die oder der Vertragsbedienstete in einem anderen Dienstverhältnis bereits
einen Verwendungsaufstieg nach dieser Bestimmung in dieselbe höhere Ver-
wendungsgruppe erfahren hat.

Die Entlohnung nach der höheren Verwendungsgruppe infolge Verwen-
dungsaufstieg erfolgt mit dem der Vollendung der erforderlichen Berufspraxis
folgenden 1. Jänner, soweit die Voraussetzungen nicht bereits bei Aufnahme
in das Dienstverhältnis erfüllt sind.

Die Einstufung in die höhere Verwendungsgruppe erfolgt in jene Entloh-
nungsstufe, deren Monatsentgelt dem unmittelbar vor dem Änderungszeit-
punkt (d.h. mit 31. Dezember) bezogenen Monatsentgelt entspricht. Ist ein
derartiges Monatsentgelt in der höheren Verwendungsgruppe nicht vorgese-
hen, ist für die Einstufung in die höhere Verwendungsgruppe die Entloh-
nungsstufe mit dem nächsthöheren Monatsentgelt maßgeblich (Gehaltsver-
gleich). Eine Änderung des Vorrückungstermins tritt nicht ein.
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ÜBERSTELLUNG

Überstellung ist die Ernennung von Vertragsbediensteten auf einen Dienst-
posten einer anderen Verwendung innerhalb desselben oder eines anderen
Verwendungszweiges.

Die Betrauung mit und die Abberufung von einem Funktionsdienstposten gel-
ten nicht als Überstellung.

Anlässlich einer Überstellung ist eine allfällige Anrechnung einer Berufserfah-
rung oder zwingenden Vorbildung neu zu beurteilen und allenfalls die An-
rechnung entsprechend zu berichtigen. Einerseits kann anlässlich der Über-
stellung die Anrechnung von Berufserfahrung vorgenommen werden oder hat
die Anrechnung einer zwingenden Vorbildung zu erfolgen und andererseits
können bisher angerechnete Berufserfahrungen mit Beschluss des Gemeinde-
rates bzw. Verbandsvorstandes (in Städten mit eigenem Statut: des Stadtse-
nates) reduziert angerechnet werden oder allenfalls gänzlich nicht mehr be-
rücksichtigt werden, wenn die Berufseinschlägigkeit nicht oder in einem ge-
ringeren Ausmaß vorhanden ist.

Bei der Überstellung gebührt eine Entlohnung entsprechend der Entloh-
nungsstufe, die sich ergeben würde, wenn der bis zum Zeitpunkt der Über-
stellung für den Erfahrungsanstieg zu berücksichtigende Zeitraum einschließ-
lich der Anrechnungszeit von Berufserfahrung oder zwingender Vorbildung
innerhalb der neuen Verwendung zurückgelegt worden wäre. Eine Änderung
der auf die Überstellung folgenden Vorrückungstermine tritt nicht ein. Bei der
Überstellung ist die in der höchsten Entlohnungsstufe verbrachte Zeit bis zum
Ausmaß von vier Jahren zu berücksichtigen.

Besteht vor Wirksamkeit der Überstellung ein Anspruch auf eine Erfahrungs-
zulage ist diese bei Änderung der Gewährungsvoraussetzungen im Zuge der
Überstellung mit Beschluss des Gemeinderates bzw. des Verbandsvorstandes
(in Städten mit eigenem Statut: des Stadtsenates) neu festzusetzen oder ab-
zuerkennen.

Ist das Monatsentgelt in der neuen Verwendungsgruppe niedriger als das
bisherige Monatsentgelt, so gebührt eine nach Maßgabe des Erreichens eines
höheren Monatsentgelts durch den Erfahrungsanstieg einzuziehende Aus-
gleichszulage auf das bisherige Monatsentgelt.
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LEISTUNGSBEURTEILUNG

Bei der Wahrnehmung von Missständen bei der Dienstverrichtung und bei
Dienstpflichtverletzungen ist es wesentlich, eine ausführliche Dokumentation
zu erstellen. Im Fall, dass Verfehlungen nicht unmittelbar eine Kündigung,
Entlassung oder Abberufung von einem Funktionsdienstposten nach sich zie-
hen, ist von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister bzw. von der Ob-
frau oder vom Obmann vorerst eine Ermahnung auszusprechen und insbe-
sondere nachstehende Umstände schriftlich zu dokumentieren:

 der zugrundeliegende Sachverhalt,
 die vorgeworfene Pflichtverletzung,
 eine Anleitung über das künftige Verhalten der oder des Vertragsbe-

diensteten,
 allenfalls den Hinweis, dass bei künftigen Dienstpflichtverletzungen ent-

sprechend mit Kündigung oder Entlassung vorgegangen wird und
 den Hinweis, dass eine Leistungsbeurteilung in einem angemessenen

Zeitraum nach Ausspruch der Ermahnung erfolgt.
Die schriftliche Dokumentation ist der oder dem Vertragsbediensteten zur
Kenntnis zu bringen und zum Personalakt zu nehmen.

Der Ermahnung hat sodann innerhalb eines angemessenen Zeitraumes zwin-
gend eine Leistungsbeurteilung zu folgen. Die Angemessenheit des Zeitrau-
mes ist anhand der Verfehlung im Einzelfall zu beurteilen. Jedenfalls muss
ein ausreichender Zeitraum zur Besserung des Verhaltens gegeben werden.

Die Leistungsbeurteilung bezieht sich auf fachliche und persönliche Kriterien.
Die fachlichen Kriterien beinhalten die Kenntnis und die Ausführung der je-
weiligen Aufgaben genauso wie die Beachtung der zur Mitarbeiterinnen- und
Mitarbeiterführung eingesetzten Instrumente. Die persönlichen Kriterien stel-
len auf Verhaltensmerkmale, die für den Arbeitserfolg von Bedeutung sind,
aber auch auf das Verhalten außerhalb des Dienstes mit Rückwirkung auf
den Dienst und auf Führungsqualitäten ab.

Im Rahmen der Leistungsbeurteilung ist festzustellen, ob im Beurteilungszeit-
raum der im Allgemeinen erzielbare angemessene Arbeitserfolg

 nicht aufgewiesen,
 aufgewiesen oder
 durch besondere Leistungen überschritten

wurde. Die Leistungsbeurteilung ist schriftlich festzuhalten und der oder dem
Vertragsbediensteten zur Kenntnis zu bringen.
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Beurteilungszeitraum ist jener Zeitraum, der seit Beginn des Dienstverhältnis-
ses oder seit der letzten Leistungsbeurteilung oder seit einer Ermahnung ver-
strichen ist, höchstens jedoch zwei Jahre.

Im Fall der negativen Leistungsbeurteilung ist ein Kündigungsgrund verwirk-
licht. Wird die Kündigung ausgesprochen, so ist auch der Unverzüglichkeits-
grundsatz zu beachten. Wird dienstgeberseitig von der Kündigung abgese-
hen, kann aufgrund der negativen Leistungsbeurteilung als gelinderes Mittel
auch eine Abberufung von einem allfälligen Funktionsdienstposten oder eine
Versetzung vorgenommen werden.

Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister bzw. der Obfrau oder dem
Obmann bleibt es unbenommen, eine Leistungsbeurteilung aus Erwägungen
des Personalmanagements auch ohne Vorliegen eines gesetzlich vorgesehe-
nen Anlassfalls vorzunehmen.

Eine Leistungsbeurteilung, die auf Überschreitung des Arbeitserfolges durch
besondere Leistungen lautet, ist eine der Voraussetzungen für den Verwen-
dungsaufstieg. Erfüllen Vertragsbedienstete die übrigen Voraussetzungen für
einen Verwendungsaufstieg so können diese einmalig eine Leistungsbeurtei-
lung schriftlich verlangen. In diesem Fall ist die Leistungsbeurteilung inner-
halb von zwei Monaten vorzunehmen, andernfalls gilt der zu erwartende Ar-
beitserfolg durch besondere Leistungen als überschritten.
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PFLICHTEN

1. Allgemeine Dienstpflichten und Verpflichtungserklärung

Die Vertragsbediensteten sind verpflichtet, die ihnen übertragenen Arbeiten
und Verrichtungen unter Beachtung der bestehenden Rechtsvorschriften flei-
ßig und gewissenhaft nach bestem Wissen und Können und mit vollster Un-
parteilichkeit zu vollziehen. Sie haben die vorgeschriebenen Dienststunden
genau einzuhalten und nötigenfalls ihre Tätigkeit auch über die Dienststun-
den auszudehnen und vorübergehend außerhalb des ihnen zugewiesenen
Pflichtenkreises andere dienstliche Arbeiten auszuführen. Sie haben sich so-
wohl im Dienst wie außerhalb des Dienstes ihrer Stellung angemessen und
ehrenhaft zu betragen und in ihrem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu
nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrneh-
mung ihrer dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt.

Bei der Aufnahme haben die Vertragsbediensteten nachstehende Verpflich-
tungserklärung unter Beisetzung des Datums zu unterfertigen:

“Ich verspreche, die mir durch die Bundes- und Landesverfassung und
die übrigen Bundes- und Landesgesetze, insbesondere durch das NÖ
Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 und die auf Grund derselben erlas-
senen Dienstanweisungen, auferlegten Pflichten treu und gewissenhaft
zu erfüllen und den Anordnungen meiner Vorgesetzten unverzüglich
Folge zu leisten.”

Die Beifügung einer religiösen Beteuerung ist zulässig.

2. Achtungsvoller Umgang (Mobbingverbot)

Die Vertragsbediensteten haben den Vorgesetzten sowie Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern mit Achtung zu begegnen und zu einem guten Funktionie-
ren der dienstlichen Zusammenarbeit beizutragen. Sie haben im Umgang mit
Vorgesetzten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Verhaltensweisen oder
das Schaffen von Arbeitsbedingungen zu unterlassen, die deren menschliche
Würde verletzen oder dies bezwecken oder sonst diskriminierend sind.

3. Dienstpflichten gegenüber Vorgesetzten

Vertragsbediensteten haben ihre Vorgesetzten zu unterstützen und ihre Wei-
sungen, soweit verfassungsgesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zu befol-
gen. Vorgesetzt ist jene Person, die mit der Dienst- oder Fachaufsicht über
die Vertragsbediensteten betraut ist.
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Vertragsbedienstete können die Befolgung einer Weisung ablehnen, wenn
die Weisung entweder von einem unzuständigen Organ erteilt worden ist o-
der die Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde. Wird
die Weisung aus einem anderen Grund für rechtswidrig gehalten, so sind vor
Befolgung der Weisung die Bedenken der oder dem Vorgesetzten mitzutei-
len. Die Vertragsbediensteten haben das Recht, wenn es sich nicht wegen
Gefahr im Verzug um eine unaufschiebbare Maßnahme handelt, eine ihnen
erteilte Weisung schriftlich zu verlangen. Wird die Weisung auf Verlangen
nicht schriftlich erteilt, gilt sie als zurückgezogen.

4. Besondere Dienstpflichten der Vorgesetzten

Vorgesetzte haben darauf zu achten, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter ihre dienstlichen Aufgaben in gesetzmäßiger, zweckmäßiger, wirtschaftli-
cher und sparsamer Weise besorgen. Sie haben ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter hierbei anzuleiten (erforderlichenfalls mit Weisungen) aufgetrete-
ne Fehler und Missstände abzustellen und für die Einhaltung der Dienstzeit
zu sorgen. Sie haben das dienstliche Fortkommen ihrer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter nach Maßgabe ihrer Leistungen zu fördern und ihre Verwendung
so zu lenken, dass sie ihren Fähigkeiten weitgehend entspricht. Sie haben
auch rechtzeitig und nachweislich darauf hinzuwirken, dass die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter den Erholungsurlaub in Anspruch nehmen können und
auch in Anspruch nehmen.

Die Amtsleitung hat außerdem für einen gesetzmäßigen, einheitlichen sowie
sparsamen, geregelten, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Geschäftsgang in
sämtlichen Geschäften der Gemeindeverwaltung und für ein geordnetes Zu-
sammenwirken der einzelnen Organisationseinheiten zu sorgen. Der Amtslei-
tung obliegt die Führung der Dienst- und Fachaufsicht über alle Gemeinde-
bediensteten.

Die Schulleitung ist den Lehrkräften unmittelbar vorgesetzt. Die sind an die
Weisungen der Schulleitung gebunden.

Ist eine Gemeinde Rechtsträger der Musikschule ergibt sich durch die Ein-
gliederung in die Organisationseinheit je nach Organisation der Gemeinde
eine Unterordnung unter die Amtsleitung der Gemeinde (allenfalls unmittel-
bar unter eine zuständige Abteilungsleitung) und in weiterer Folge unter dem
Bürgermeister oder die Bürgermeisterin.
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Bei einem Gemeindeverband hingegen sind in der Regel neben den Aufgaben
der Musikschulleitung auch die Aufgaben der Amtsleitung wahrzunehmen. In
diesem Fall ergibt sich organisationsrechtlich eine direkte Unterordnung unter
dem Obmann oder die Obfrau des Gemeindeverbandes.

Der innere Dienst erstreckt sich ausschließlich auf interne dienst- und organi-
sationsrechtlich begründete Anordnungen, ohne Außenwirkung.

Im inneren Dienst ist die Schulleitung für die Organisation, den administrati-
ven und pädagogischen Betrieb in der Musikschule sowie für die Beaufsichti-
gung des gesamten Unterrichtsbetriebes der Musikschule im Hauptstandort
und in den Außenstellen verantwortlich und hat für ein zeitgemäßes Organi-
sationsmanagement zu sorgen.

Der Schulleitung sind damit Aufgaben der Dienstaufsicht zugeordnet. Das
bedeutet, dass sich die Schulleitung von der ordnungsgemäßen Wahrneh-
mung der Aufgaben der Lehrkräfte zu überzeugen haben. Die Wahrnehmung
dieser Aufgabe hat regelmäßig durch systematische stichprobenartige Kon-
trollen zu erfolgen. Die Kontrollen beinhalten in erster Linie die Überprüfung
der Unterrichts-, Erziehungs- und Verwaltungsaufgaben der Lehrkräfte. Die
Schulleitung haben darauf zu achten, dass alle an der Schule tätigen Lehr-
kräfte ihre dienstlichen Aufgaben gesetzmäßig und in zweckmäßiger, wirt-
schaftlicher und sparsamer Weise erfüllen.

Die Schulleitung haben Weisungsbefugnis und daher aufgetretene Fehler und
Missstände abzustellen sowie für die Einhaltung der Dienstzeit zu sorgen. In
der Regel hat die Schulleitung während der Unterrichtszeit in der Schule an-
wesend zu sein.

Die Schulleitung hat für ein geordnetes Zusammenwirken der Lehrkräfte zu
sorgen. Sie hat dabei deren Tätigkeiten aufeinander abzustimmen, um Über-
schneidungen und Lücken zu vermeiden. Dazu können die den Lehrkräfte
zukommenden Aufgaben in Form einer Arbeitsplatzbeschreibung festgehalten
werden.

In der Arbeitsplatzbeschreibung sind neben der Einordnung innerhalb der
Organisation die Eigenverantwortlichkeiten und die Mitwirkungsbefugnisse zu
umschreiben. Neben den Vertretungen und Vertretungsbefugnissen sind
auch die Unterstellungsverhältnisse aufzunehmen. Bestandteil der Arbeits-
platzbeschreibung sollte auch die Aufteilung der Jahresarbeitszeit zu Beginn
eines Schuljahres sein. Dies beinhaltet auch die vom Schulerhalter angeord-
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net Verpflichtungen der Lehrkräfte, die im Rahmen der sonstigen Tätigkeiten
zu erbringen sind. Die Arbeitsplatzbeschreibungen sind periodisch zu über-
prüfen und gegebenenfalls entsprechend anzupassen.

Die Schulleitung hat auch Vorschläge für die Personalentwicklung an der Mu-
sikschule zu erstatten. Bei der Verwendung der Lehrkräfte ist auf deren Fä-
higkeiten zu achten und die Tätigkeiten dementsprechend abzustimmen. Zu
diesem Zweck steht der Schulleitung auch das Mitarbeitergespräch zur Ver-
fügung. Dieses ist ein Personalentwicklungsinstrument, das der Mitbestim-
mung am Arbeitsplatz und der Mitgestaltung der Arbeitsbedingungen Rech-
nung tragen soll. Einmal jährlich sollte mit den einzelnen Lehrkräften ein Mit-
arbeitergespräch geführt werden, in dem die Aufgabenstellung im künftigen
Schuljahr sowie der Beitrag der Lehrkräfte erörtert wird. Beim Mitarbeiterge-
spräch wäre eine Vereinbarung über die zu erfüllenden Aufgaben zu treffen.
Nach Ablauf eines Jahres wird auf dieser Grundlage in einem neuerlichen
Mitarbeitergespräch geklärt, ob die gesetzten Ziele überschritten, erreicht
oder eben nicht erreicht worden sind und wo die Gründe dafür liegen. Das
Mitarbeitergespräch dient auch dazu die Leistung zu erhalten oder zu stei-
gern. Das Mitarbeitergespräch ist aber keine Beurteilung der Arbeitsleistung,
sondern ein Förder- und Beratungsgespräch.

Die Schulleitung hat in Bezug auf das dienstliche Fortkommen die Lehrkräfte
zu unterstützen. Zur Steigerung und Verbesserung ihrer Leistungen wäre die
Lehrkräfte zu animieren und dazu anzuregen, ihre dienstliche Weiterentwick-
lung zu verfolgen.

Konkret kommt der Schulleitung neben der Verpflichtung zur Einhaltung aller
einschlägigen Rechtsvorschriften insbesondere folgende Aufgaben zu:
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 Leitung und Überwachung der pädagogischen und administrativen Auf-
gaben

 Beratung der Lehrkräfte in ihrer Unterrichts- und Erziehungsarbeit;
 regelmäßige Überprüfung des Unterrichtsstandes und der Leistungen

der Schülerinnen und Schüler
 Überwachung der Einhaltung der Dienstzeit
 Abstellen von aufgetretenen Fehlern und Missständen
 Erstattung einer Anzeige bei begründeten Verdacht einer von Amts wegen

zu verfolgenden gerichtlich strafbaren Handlung im Wirkungsbereich
der Musikschule
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n  Einberufung der Konferenzen und Protokollführung

 Zuteilung der Schülerinnen und Schüler zu den einzelnen Lehrkräften
nach pädagogischen Erwägungen

 Durchführung von Prüfungen

 Förderung der Fort- und Weiterbildung des Unterrichtspersonals
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 Erstellung der Schulordnung in Zusammenarbeit mit dem Musik-
schulträger

 Erstellung eines Stundenplanes und eines Raum- und Benützungspla-
nes zu Beginn jedes Schuljahres.

 Anordnung vorübergehender Änderungen im Stundenplan aus didakti-
schen, organisatorischen oder anderen wichtigen Gründen und rechtzeitige
Verständigung der Schüler

 Organisation der Arbeitsmittel und einschlägiger Literatur
(Noten)

 Inventarverwaltung
 Meldung wahrgenommener Mängel am Musikschulgebäude, den Musik-

schulräumlichkeiten und den Einrichtungsgegenständen
 Buchhalterische Angelegenheiten (Schulgeldverrechnung, Materialbeitrag

etc.)

Ö
ff

en
tli

ch
ke

its
ar

be
it

 Erstellung eines Musikschulleitbildes, das insbesondere ein straffes, öko-
nomisches und hinsichtlich der Ausbildung umfassendes Unterrichtspro-
gramm enthält

 Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Informationsabende, Informationsblätter, Vor-
ankündigungen, Musikschulzeitung, Sponsorenkontakte, Kontaktpflege mit
Kindergärten und Regelschulen)

 Verantwortung für regelmäßiges öffentliches Auftreten der Musikschu-
le in der Öffentlichkeit (z.B. Veranstaltungen, Konzerte, Workshops)

 Mitwirkung am kulturellen Leben der Sitzgemeinde des Schulerhalters, in
Chören, Orchestern sowie Blaskapellen

 Zusammenarbeit mit anderen Musikschulen, sonstigen Schulen, Vereinen
und Institutionen sowie Lehrern, dem Elternverein sowie Schülern und Er-
ziehungsberechtigten

 Förderung der Chor- und Ensemblebildung mit vorhandenen Musikorga-
nisationen
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Die Schulleitung ist aber nicht ausschließlich für die Leitung der Schule zu-
ständig, sondern hat als Lehrkraft auch Unterricht zu erteilen, weshalb hier
wie für jede andere Lehrkraft auch die lehramtlichen Pflichten zu befolgen
sind.

5. Besondere Dienstpflichten der Lehrkräfte (Lehramtspflichten)

Die Lehrkräfte sind verpflichtet, die ihnen obliegenden Unterrichts-, Erzie-
hungs- und Verwaltungsaufgaben zu besorgen. Die Lehrkräfte sind

 zur Erteilung regelmäßigen Unterrichts (Unterrichtsverpflichtung) und
 zur Erfüllung der sonstigen aus ihrer lehramtlichen Stellung sich erge-

benden oder vom Schulerhalter festgelegten Obliegenheiten (Musik-
schulstatut, Schulordnung etc.) wie z.B. schulische Veranstaltungen
und Konzerte usw. verpflichtet und

 haben die vorgeschriebenen Unterrichtszeiten einzuhalten.

Die Lehrkräfte haben die Weisungen der Schulleitung zu befolgen.

Um den ständig wachsenden Aufgaben und stetigen Weiterentwicklung der
Anforderungen gerecht zu werden, besteht für jede Lehrkraft eine Verpflich-
tung zur beruflichen Fortbildung.

Insbesondere enthalten die lehramtlichen Pflichten folgende konkreten Auf-
gaben:

 Vermittlung des Lehrstoffes entsprechend dem Lehrplan mit Rücksicht
auf die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler und sorgfältige Vor-
bereitung des Unterrichts

 Pünktliche Einhaltung der festgelegten Unterrichtseinheiten und
Hinwirken auf einen regelmäßigen und pünktlichen Besuch der
Musikschule durch die Schülerinnen und Schüler

 Teilnahme an allen Konferenzen und dienstlichen Besprechungen der
Musikschule und Mitwirkung an der Gestaltung des Schullebens

 Vorbereitung von Beiträgen für schuleigene Veranstaltungen, Ge-
meinde- und Regionalveranstaltungen mit den Schülerinnen und Schü-
ler und Teilnahme an diesen Veranstaltungen

 Schaffen der Möglichkeit eines öffentlichen Auftritts für alle Schüle-
rinnen und Schüler mindestens einmal im Schuljahr (Vorspielabend,
Klassenabend, Konzert)

 Vorbereitung besonders begabter Schülerinnen und Schüler auf Wett-
bewerbe
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 Schaffen der Möglichkeit zum Ensemblespiel für die Schülerinnen und
Schüler (z.B. Zusammenarbeit mit anderen Instrumental-
/Gesangsklassen)

 Mitwirkung am kulturellen Leben der Sitzgemeinde, in Chören, Or-
chestern sowie Blaskapellen

6. Amtsverschwiegenheit

Die Vertragsbediensteten sind gegenüber jedermann über alle Tatsachen zur
Verschwiegenheit verpflichtet, die ihnen ausschließlich aus ihrer dienstlichen
Tätigkeit bekannt geworden sind und deren Geheimhaltung geboten ist. Die-
se Pflicht zur Verschwiegenheit wird durch die Verpflichtung zu einer amtli-
chen Mitteilung verdrängt.

Die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit besteht über die Dauer des Dienstver-
hältnisses hinaus.

7. Befangenheit

Die Vertragsbediensteten haben sich der Ausübung ihres Amtes zu enthalten
und ihre Vertretung zu veranlassen, wenn wichtige Gründe vorliegen, die ge-
eignet sind, ihre volle Unbefangenheit in Zweifel zu setzen. Bei Gefahr im
Verzug haben, wenn die Vertretung durch ein anderes Organ nicht sogleich
bewirkt werden kann, auch befangene Vertragsbedienstete die unaufschieb-
baren Amtshandlungen selbst vorzunehmen. § 7 AVG und sonstige die Be-
fangenheit regelnde Verfahrensvorschriften bleiben unberührt.

8. Verbot der Geschenkannahme

Den Vertragsbediensteten ist es untersagt, im Hinblick auf ihre amtliche Stel-
lung für sich oder Dritte ein Geschenk, einen anderen Vermögensvorteil oder
sonstigen Vorteil zu fordern, anzunehmen oder sich versprechen zu lassen.
Orts- oder landesübliche Aufmerksamkeiten von geringem Wert gelten nicht
als Geschenke in diesem Sinne. Ehrengeschenke dürfen entgegengenommen
werden. Der Dienstgeber ist hievon in Kenntnis zu setzen. Untersagt die Bür-
germeisterin oder der Bürgermeister bzw. die Obfrau oder der Obmann in-
nerhalb eines Monates die Annahme, ist das Ehrengeschenk zurückzugeben.
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9. Nebenbeschäftigung

Eine Nebenbeschäftigung ist jede Beschäftigung, die Vertragsbedienstete au-
ßerhalb ihres Dienstverhältnisses und einer allfälligen Nebentätigkeit ausü-
ben. Die dienstliche Tätigkeit hat Vorrang gegenüber einer Nebenbeschäfti-
gung.

Vertragsbediensteten ist es untersagt eine Nebenbeschäftigung auszuüben,
die

 sie an der Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben behindert,
 die Vermutung einer Befangenheit hervorruft,
 für sie eine zusätzliche Belastung schafft, durch die eine Beeinträchti-

gung der vollen geistigen und körperlichen Leistungsfähigkeit im Dienst
zu erwarten ist,

 dem Grund der gewährten Teilzeitbeschäftigung oder des gewährten
Sonderurlaubes widerspricht,

 dem Anstand widerstreitet oder
 sonstige wesentliche dienstliche Interessen des Dienstgebers gefähr-

det.

Die beabsichtigte wie auch die bereits aufgenommene Ausübung einer aus
vorstehenden Gründen unzulässigen Nebenbeschäftigung oder die Tätigkeit
im Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in einem sonstigen Organ ei-
ner auf Gewinn gerichteten juristischen Person des privaten Rechts kann von
der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister (in Städten mit eigenem Statut:
vom Magistrat) bzw. von der Obfrau oder vom Obmann unverzüglich mit
schriftlicher Weisung untersagt werden.

Vertragsbedienstete haben der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister
bzw. der Obfrau oder dem Obmann jede erwerbsmäßige Nebenbeschäfti-
gung und jede Änderung derselben unverzüglich schriftlich zu melden. Eine
Nebenbeschäftigung ist erwerbsmäßig, wenn sie die Schaffung von nen-
nenswerten Einkünften in Geld- oder Güterform bezweckt. Eine Tätigkeit im
Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in einem sonstigen Organ einer
auf Gewinn gerichteten juristischen Person des privaten Rechts haben Ver-
tragsbedienstete jedenfalls zu melden.
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10. Nebentätigkeit

Eine Nebentätigkeit liegt vor, wenn
 Vertragsbedienstete ohne unmittelbaren Zusammenhang mit den

dienstlichen Aufgaben, die ihnen nach dem NÖ GBedG 2025 obliegen,
noch weitere Tätigkeiten für die Gemeinde oder den Gemeindeverband
in einem anderen Wirkungskreis übertragen werden, oder

 Vertragsbedienstete auf Veranlassung des Dienstgebers eine Funktion
in Organen einer juristischen Person des privaten Rechts (z.B. GmbH,
Verein) ausüben, deren Anteile ganz oder teilweise im Eigentum der
Gemeinde stehen.

Soweit für diese Nebentätigkeit nicht Bestimmungen eines privatrechtlichen
Vertrages maßgebend sind, gebührt den Vertragsbediensteten eine geson-
derte Entschädigung, die im Einzelfall unter Bedachtnahme auf den Umfang
und die Bedeutung der Nebentätigkeit festzusetzen ist.

11. Dienstweg, Anzeigepflicht

Die Vertragsbediensteten haben Ansuchen und Beschwerden betreffend das
Dienstverhältnis im Dienstwege einzubringen. Die Schulleitung ist verpflich-
tet, alle Anbringen unverzüglich an die zuständige Stelle weiterzuleiten.

Die Vertragsbediensteten haben alle für das Dienstverhältnis bedeutsamen
Umstände innerhalb eines Monats anzuzeigen. Der Anzeigepflicht unterliegen
insbesondere der Wechsel der Wohnung, die Änderung des Familienstandes,
jede Veränderung ihrer Staatsbürgerschaft oder Staatsangehörigkeit, der
Nachweis der Begünstigung nach § 14 Abs. 1 oder 2 Behinderteneinstel-
lungsgesetz (BEinstG) sowie alle Tatsachen, die für den Anfall, die Änderung
oder die Einstellung des Kinderzuschusses erheblich sind.

Wird den Vertragsbediensteten in Ausübung ihres Dienstes der begründete
Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgenden gerichtlich strafbaren Hand-
lung bekannt, die den Wirkungsbereich der Dienststelle betrifft, der sie an-
gehören, so haben sie dies unverzüglich der Schulleitung zu melden. Keine
Pflicht zur Meldung besteht, wenn die Meldung eine amtliche Tätigkeit beein-
trächtigen würde, deren Wirksamkeit eines persönlichen Vertrauensverhält-
nisses bedarf.
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Die Schulleitung kann davon abweichend eine Meldepflicht aus Gründen ver-
fügen, die

 in der Person, auf die sich die amtliche Tätigkeit bezieht, oder
 in der amtlichen Tätigkeit selbst

liegen.

12. Wohnsitz

Die Vertragsbediensteten haben ihren Wohnsitz so zu wählen, dass sie in der
Erfüllung ihrer Dienstpflichten nicht behindert werden. Niemand kann aus der
Lage seines Wohnsitzes einen Anspruch auf Begünstigungen im Dienst ablei-
ten.

13. Verbot von Folgebeschäftigungen
Den Vertragsbediensteten ist es für die Dauer von sechs Monaten nach Be-
endigung des Dienstverhältnisses untersagt, für einen Rechtsträger,

 der nicht der Kontrolle des Rechnungshofes, eines Landesrechnungsho-
fes oder einer vergleichbaren internationalen oder ausländischen Kon-
trolleinrichtung unterliegt, und

 auf dessen Rechtsposition seine dienstlichen Entscheidungen im Zeit-
raum von zwölf Monaten vor der Auflösung des Dienstverhältnisses Ein-
fluss hatten,

tätig zu werden, wenn die Ausübung dieser Tätigkeit geeignet ist, das Ver-
trauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung ihrer vormals dienst-
lichen Aufgaben zu beeinträchtigen. Für den Fall des Zuwiderhandelns hat
die oder der Vertragsbedienstete dem Dienstgeber den dadurch erlittenen
Schaden pauschal in der Höhe des Dreifachen des für den letzten Monat des
Dienstverhältnisses gebührenden Monatsbezuges zu ersetzen. Der Anspruch
auf Erfüllung oder auf Ersatz eines weiteren Schadens ist ausgeschlossen.

Das Verbot von Folgebeschäftigungen ist nicht anzuwenden, wenn
 dadurch das Fortkommen der oder des Vertragsbediensteten unbillig

erschwert wird oder
 der für den letzten Monat des Dienstverhältnisses gebührende Monats-

bezug das Siebzehnfache der täglichen Höchstbeitragsgrundlage nach §
45 ASVG nicht übersteigt oder

 der Dienstgeber durch schuldhaftes Verhalten der oder dem Vertrags-
bediensteten begründeten Anlass zur vorzeitigen Auflösung oder zur
Kündigung des Dienstverhältnisses gegeben hat oder

 der Dienstgeber das Dienstverhältnis beendet, sofern kein Kündigungs-
grund wegen Pflichtverletzung oder Entlassungsgrund vorliegt oder
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 ein auf bestimmte Zeit eingegangenes Dienstverhältnis mit Ablauf der
Zeit, für die es eingegangen wurde, oder mit dem Abschluss der Arbeit,
auf die es abgestellt war, endet.

Vertragsbedienstete haben eine Dienstverhinderung ohne Verzug ihrer oder
ihrem unmittelbaren Vorgesetzten unter Angabe des Grundes der Verhinde-
rung (Krankheit, Unfall, sonstige Dienstverhinderung) anzuzeigen.

14. Dienstverhinderungen:

Die Vertragsbediensteten haben eine Dienstverhinderung durch Krankheit
oder Unfall durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, wenn der Dienstge-
ber dies verlangt oder wenn die Dienstverhinderung länger als drei Tage
dauert. Die Vertragsbediensteten haben dafür vorzusorgen, dass ihre krank-
heits- oder unfallbedingte Dienstverhinderung überprüft werden kann. Die
Dienstabwesenheit von Vertragsbediensteten, die diesen Verpflichtungen
nicht nachkommen, sich einer zumutbaren Krankenbehandlung entziehen
oder die zumutbare Mitwirkung an einer ärztlichen Untersuchung verweigern,
gilt als nicht gerechtfertigt.

Für die Dauer ungerechtfertigter Dienstabwesenheiten oder einer Haft (aus-
genommen Untersuchungshaft) verlieren die Vertragsbediensteten den An-
spruch auf Bezüge, außer sie machen glaubhaft, dass unabwendbare Hinder-
nisse der Erfüllung ihrer Meldepflicht oder Nachweispflicht entgegengestan-
den sind. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister bzw. die Obfrau oder
der Obmann kann an Stelle des Bezugsentfalles die Anrechnung der ver-
säumten Arbeitstage auf den noch nicht verbrauchten Erholungsurlaub bewil-
ligen, wenn dies aus sozialen Gründen geboten erscheint.

Dauert die ungerechtfertigte Abwesenheit vom Dienst ununterbrochen 5 Ar-
beitstage, ist das Dienstverhältnis von Gesetzes wegen mit Ablauf des 5. Ta-
ges beendet.

Vertragsbedienstete haben sich auf Anordnung der Bürgermeisterin oder des
Bürgermeisters bzw. der Obfrau oder des Obmannes einer ärztlichen Unter-
suchung zu unterziehen, wenn

 an der zur Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben erforderlichen gesund-
heitlichen Eignung berechtigte Zweifel bestehen oder zur Erhaltung der
gesundheitlichen Eignung oder der Dienstfähigkeit medizinische Maß-
nahmen erforderlich sind,
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 sie infolge Krankheit, Unfalls oder Gebrechens vom Dienst abwesend
sind oder waren oder

 eine Entscheidung des Dienstgebers von der Beantwortung von Fragen
abhängig ist, die in das Gebiet ärztlichen Fachwissens fallen.

Wenn es zur zuverlässigen Beurteilung erforderlich ist, sind Fachärztinnen
oder Fachärzte heranzuziehen. Eine Anordnung ist bei Abwesenheit infolge
Krankheit, Unfalls oder Gebrechens vom Dienst spätestens drei Monate nach
Beginn der Abwesenheit und sodann in entsprechenden Abständen zu ertei-
len.

Vertragsbedienstete, die einer Anordnung zur ärztlichen Untersuchung keine
Folge leisten oder die zur Durchführung der Untersuchung unerlässlichen An-
gaben verweigern, verlieren für die Dauer ihrer Säumnis die vom Ergebnis
der Untersuchung allfällig abhängigen Begünstigungen im Zusammenhang
mit der Dienstverhinderung. Die Verantwortung für eine allfällig damit ver-
bundene Dienstpflichtverletzung bleibt unberührt.
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ARBEITSZEIT

1. Allgemeine Unterteilung

Die Dienstzeit von Lehrkräften ist unterteilt in:
 Unterrichtsverpflichtung
 Vor- und Nachbereitung des Unterrichts
 Sonstige Tätigkeiten und Verpflichtungen

Die Dienstzeit ist die Zeit der Gesamtstundenanzahl und der Mehrleistungen,
während derer die Lehrkräfte verpflichtet sind, ihrer dienstlichen Tätigkeit
nachzugehen,

Die von vollbeschäftigten Lehrkräften zu erbringende Gesamtstundenanzahl
pro Schuljahr beträgt 1.768 Jahresstunden. Grundsätzlich ist eine Jahres-
stunde eine Dienstleistungseinheit zu 60 Minuten.

Unterrichtsverpflichtung Vor- und Nachbereitung sonstige Tätigkeiten
Unterrichtsverpflichtung
umfasst die Erteilung des
Unterrichts unter Befolgung
der Bildungsziele für einen
die Schülerinnen und Schü-
ler in ihrer Gesamtpersön-
lichkeit erfassenden Unter-
richt nach aktuellem Stand
der Pädagogik aufgrund
eines erstellten und von der
Schulleitung genehmigten
Stundenplanes.

Zur Vor- und Nachberei-
tung des Unterrichts zählen
unter anderem auch die
sich aus der Unterrichts-
verpflichtung ergebenden
administrativen Aufgaben
sowie die freiwillige regel-
mäßige Teilnahme an Wei-
terbildungsveranstaltun-
gen.

Sonstige Tätigkeiten sind in Ab-
sprache mit der Schulleitung vom
Schulerhalter zeitgerecht festge-
legte oder im Einzelfall angeordne-
te Obliegenheiten insbesondere
mit kulturellen Aktivitäten zusam-
menhängende Tätigkeiten wie
Schulkonzerte, Schulprojekte, öf-
fentliche Auftritte, Wettbewerbe
und ähnliche Bereicherungen des
kulturellen Lebens in den Gemein-
den und angeordnete Teilnahme
an Weiterbildungsveranstaltungen.
Dazu zählen auch Vorbereitungen
für diese Tätigkeiten.

Administrative Tätigkeiten zur Vor-
und Nachbereitung werden bis zu
5 Jahresstunden angerechnet.

Tätigkeiten für ähnliche Bereiche-
rungen des kulturellen Lebens in
den Gemeinden an Sonn- und Fei-
ertagen werden doppelt gerechnet.
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999 Jahresstunden für die
Unterrichtsverpflichtung.

Eine Jahresstunde ist eine
mit 50 Minuten angesetzte
Unterrichtseinheit zuzüglich
einer erforderlichen und
pädagogisch sinnvollen Or-
ganisationszeit zwischen
einzelnen Unterrichtseinhei-
ten, die im Bedarfsfall je-
weils im Stundenplan (Abs.
3) vorzusehen ist. Die Or-
ganisationszeit darf ein
Fünftel der tatsächlichen
Unterrichtszeit nicht über-
schreiten.

473 Jahresstunden für die
Vor- und Nachbereitung
des Unterrichtes

296 Jahresstunden für sonstige
Tätigkeiten.

Im Hauptfach Elementare Musik-
pädagogik verringern sich die Jah-
resstunden für sonstige Tätigkeiten
um 6 Stunden für je 37 Jahres-
stunden Unterrichtsverpflichtung.

Hat die Schule mehrere Standorte
und besteht die Verpflichtung wäh-
rend eines Unterrichtstages an
mehreren Standorten Unterricht zu
erteilen, verringern sich die Jah-
resstunden für sonstige Tätigkeiten
um bis zu 74 Stunden, dabei ist
auf die gefahrenen Kilometer, die
Anzahl der Reisebewegungen und
die Anzahl der Standorte, an denen
unterrichtet wird, Bedacht zu neh-
men.

Die vorstehenden Stundenanzahlen entsprechen den Jahresstunden der
Dauer eines Schuljahres. Die Aufteilung ist durch den Schulerhalter in Ab-
sprache mit der Schulleitung am Beginn des Schuljahres schriftlich festzule-
gen. Sind während des Schuljahres Änderungen der Diensteinteilung erfor-
derlich, sind diese ebenfalls schriftlich festzulegen.

Der Schulerhalter hat in Absprache mit der Schulleitung darauf zu achten,
dass die für sonstige Tätigkeiten festgelegten Jahresstunden von den Lehr-
kräften auch erfüllt werden können.

Werden Lehrkräfte nicht während des gesamten Unterrichtsjahres verwen-
det, sind die Jahresstunden der Verwendungsdauer entsprechend zu aliquo-
tieren.
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Unterrichtseinheiten in Hauptfächern (§ 4 Abs. 1 NÖ Musikschulgesetz 2000),
die im Rahmen des Gruppenunterrichts abzuhalten sind, sind mit folgendem
Faktor zu bewerten:

ab 3 Schülerinnen und Schülern 1,1
ab 6 Schülerinnen und Schülern 1,2
ab 8 Schülerinnen und Schülern 1,3
ab 10 Schülerinnen und Schülern 1,4

Die Jahresstunden können bei Besorgung von Archivtätigkeiten, Bibliotheks-
betreuung und Fachgruppenleitungen unterschritten werden und zwar:
bei einer Gesamtunterrichtsverpflichtung an der Musikschule

 bis zu 18.500 Jahresstunden um 131 Stunden und
 von mehr als 18.500 Jahresstunden um 393 Stunden.

Diese Verringerung der Jahresstunden ist wie folgt verteilt:

Unterrichts-
verpflichtung

Vor- und
Nachbereitung

Sonstige
Tätigkeiten

bis 18.500 Jahresstunden 74 35 22

über 18.500 Jahresstunden 222 105 66

Die Aufteilung hat entsprechend der voraussichtlichen Arbeitsbelastung durch
den Schulerhalter in Absprache mit der Musikschulleitung zu erfolgen, wobei
die Summe keine Überschreitung des vorgesehenen Höchstausmaßes erge-
ben darf.

2. Anhebung der Unterrichtsverpflichtung

Ergibt sich am Ende des Schuljahres, dass die sonstigen Tätigkeiten nicht im
dafür vorgesehenen Ausmaß erbracht werden konnten, tritt im darauf fol-
genden Schuljahr eine Anhebung der Unterrichtsverpflichtung im Ausmaß der
Differenz zwischen den im Rahmen der sonstigen Tätigkeiten geleisteten
Stunden und den für die sonstigen Tätigkeiten vorgesehenen Stunden ein.
Die Anhebung darf bei vollbeschäftigten Lehrkräften das Ausmaß von 74 Jah-
resstunden nicht überschreiten.

Die fehlende Erbringung von sonstigen Tätigkeiten stellt eine Obliegenheits-
verletzung dar, die eine Anhebung der Unterrichtsverpflichtung bis zu 74 Jah-
resstunden nach sich ziehen kann.
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Der Schulerhalter hat in Absprache mit der Musikschulleitung darauf zu ach-
ten, dass die festgelegten Jahresstunden der sonstigen Tätigkeiten von den
Lehrkräften auch erfüllt werden können.

Der Regelung über die Anhebung der Unterrichtsverpflichtung bei Nichterfül-
lung des vorgesehenen Ausmaßes an sonstigen Tätigkeiten liegt die Überle-
gung zu Grunde, dass bei einem individuell nicht gänzlich auszuschließenden
zu hoher Stundenanzahl der sonstigen Tätigkeiten eine andere Umverteilung
des dreigeteilten Beschäftigungsausmaßes (Reduzierung des Stundenausma-
ßes an sonstigen Tätigkeiten bei gleichzeitiger Anhebung des Stundenaus-
maßes an Unterrichtsverpflichtung) Abhilfe bringen kann. Das Beschäfti-
gungsausmaß (in Jahresstunden) bleibt dabei unverändert, weshalb es auch
zu keiner Veränderung bei der Höhe des gebührenden Monatsentgelts
kommt. Diese Umverteilung kann naturgemäß aber nur dann stattfinden,
wenn auch ein entsprechender Mehrbedarf an Unterrichtseinheiten vorhan-
den ist.

3. Herabsetzung des Beschäftigungsausmaßes

Änderungen in den Schülerzahlen, in der Zusammensetzung von Schulklas-
sen, im jeweiligen Anteil der unterrichteten Musikinstrumente am Gesamtun-
terricht und auch in anderen derartigen Aspekten liegen im Wesen des Be-
triebes einer Musikschule, deren Besuch durch die Musikschüler regelmäßig
auf Freiwilligkeit beruht, und sind naturgemäß kaum vorhersehbar (OGH vom
22. Jänner 2003, GZ: 9 Ob A 127/02w).

Die Veränderung des vereinbarten Beschäftigungsausmaßes stellt regelmäßig
einen Eingriff in den Dienstvertrag dar. Eine Änderung des Beschäftigungs-
ausmaßes kann jederzeit in jedem Umfang einvernehmlich vorgenommen
werden.

Das Beschäftigungsausmaß von Lehrkräften kann aber auch einseitig vom
Dienstgeber herabgesetzt werden, wenn sich der Arbeitsumfang nicht nur
vorübergehend wesentlich ändert. Eine wesentliche Änderung des Arbeitsum-
fanges liegt jedenfalls dann vor, wenn eine Reduktion der Unterrichtsver-
pflichtung um 20 % eintritt.

Die arbeitsgerichtliche Judikatur (vgl. OLG Wien vom 21. März 2013, GZ: 9
Ra 93/12f) hat im Einzelfall eine Reduktion des Beschäftigungsausmaßes von
rund 15 % als ausreichend für einen einseitigen Eingriff in den Dienstvertrag
durch den Dienstgeber angesehen. Die gesetzliche Regelung lässt nunmehr
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einen einseitigen Eingriff in den Dienstvertrag bei einer Reduktion des Be-
schäftigungsausmaßes von 20 % jedenfalls zu.

Eine nicht nur vorübergehende Änderung des Beschäftigungsausmaßes wird
dann anzunehmen sein, wenn die Reduktion des Beschäftigungsausmaßes
für einen nicht vorherbestimmbaren Zeitraum eintreten wird.

Kündigt die Lehrkraft aus diesem Grund, so gilt diese Kündigung als durch
den Dienstgeber wegen Änderung des Arbeitsumfanges erfolgt, wobei die
Einschränkungen bei Strukturkündigung (Lebensalter und Beschäftigungs-
dauer) unbeachtlich sind.

Bei Auflösung der Musikschule kann eine Kündigung durch den Dienstgeber
auch dann erfolgen, wenn das Dienstverhältnis des Musikschullehrers durch
die Kündigung in einem Zeitpunkt enden würde, in dem er das 50. Lebens-
jahr vollendet und bereits 10 Jahre in diesem Dienstverhältnis zugebracht
hat.
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ENTLOHNUNG

1. Monatsbezug

Der Monatsbezug für Musik- und Kunstschullehrer besteht aus
 dem Monatsentgelt,
 Funktionszulagen,
 Erfahrungszulage,
 Ausgleichszulage im Falle einer Überstellung in einen anderen Verwen-

dungszweig oder in eine andere Verwendung,
 Ausgleichsvergütung,
 Kinderzuschuss und
 Teuerungszulagen.

Teilbeschäftigte erhalten den ihrer Arbeitszeit entsprechenden Teil des Mo-
natsbezuges.

Der Berechnung von Tagesdienstbezügen sind alle Monate mit 30 Tagen und
alle einzelnen Tage mit 1/30 des Monats zugrunde zu legen.

2. Sonderzahlungen

Außer dem Monatsbezug gebührt den für jedes Kalendervierteljahr eine Son-
derzahlung in der Höhe von 50 % des Monatsbezuges, der für den Monat der
Auszahlung zusteht. Stehen Vertragsbedienstete während des Kalendervier-
teljahres, für das die Sonderzahlung gebührt, nicht ununterbrochen im Ge-
nuss des vollen Monatsbezuges, so gebührt als Sonderzahlung nur der ent-
sprechende Teil.
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3. Monatsentgelt

Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Lehrkräfte beträgt (Werte aus
dem Jahr 2024):

Verwendungszweig Musik- und kunstpädagogischer Dienst:

in der
Entlohnungs-

stufe

in der Verwendungsgruppe
Gesamtzeit-
raum nach

Jahren
MK1 MK2 MK3

Euro
1 2.561,7 3.016,5 3.554,6
2 2.669,1 3.253,0 3.806,7 6
3 2.776,5 3.489,5 4.058,8 12
4 2.883,9 3.726,0 4.310,9 18
5 2.991,3 3.962,5 4.563,0 24
6 3.098,7 4.199,0 4.815,1 30
7 3.206,1 4.435,5 5.067,2 36

4. Funktionszulage

Der Schulleitung gebührt abgeleitet aus der Zuordnungsverordnung des Ge-
meinderates bzw. des Verbandsvorstandes eine Funktionszulage. Die Höhe
der Funktionszulage ergibt sich aus nachstehender Tabelle:

Verwendungszweig Funktionsgruppen Leitungsposten

FL1 FL2
Musik- und kunstpäda-

gogischer Dienst
Gehobener Dienst

Höherer Dienst

Jahre in der
Funktionsgruppe

Funktionsgruppen
FL1 FL2

Euro
bis 5 654,9 1200,7

5 bis 10 1309,8 2183,0
10 bis 20 1964,7 3165,4
über 20 2619,6 4147,7

Soweit auch Funktionsdienstposten für die Schulleitung-Stellvertretung und
für die Standortleitung vorgesehen ist, besteht für diese Personen nach Maß-
gabe der Zuordnung der Funktionsgruppe mit Verordnung des Gemeindera-
tes bzw. des Verbandsvorstandes ein Anspruch auf Funktionszulage. Die Hö-
he der Funktionszulage für die Schulleitung-Stellvertretung und für die
Standortleitung ergibt sich aus nachstehender Tabelle:
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Verwendungszweige
Funktionsgruppen

Schulleitung-Stellvertretung und Standortleitung

FE1 FE2 FE3

Musik- und kunstpäda-
gogischer Dienst

Fachdienst
Gehobener Dienst

Höherer Dienst

Jahre in der
Funktionsgruppe

Funktionsgruppen
FE1 FE2 FE3

Euro
bis 5 327,5 600,3 764,1

5 bis 10 654,9 1091,5 1364,4
10 bis 20 982,4 1582,7 1964,7
über 20 1309,8 2073,9 2565,0

Soweit infolge Verwendungsaufstieg die Entlohnung nach der Verwendungs-
gruppe des Höheren Dienstes erreicht wird, ist die Zuordnung einer aus-
schließlich dem Höheren Dienst vorbehaltenen Funktionsgruppe nicht zuläs-
sig.

5. Kinderzuschuss

Ein Kinderzuschuss gebührt monatlich für jedes der folgenden Kinder, für das
Familienbeihilfe nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967 bezogen wird
oder für das nur deshalb keine Familienbeihilfe bezogen wird, weil für dieses
Kind eine gleichartige ausländische Beihilfe bezogen wird:

1. eigene Kinder,
2. Wahlkinder oder
3. sonstige Kinder, wenn sie dem Haushalt der jeweiligen Vertragsbe-

diensteten angehören und diese überwiegend für die Kosten des Un-
terhaltes aufkommen.

Der Kinderzuschuss beträgt bei
1. bis zu zwei Kindern 0,75 % (Wert 2024: € 25,04)
2. bei drei oder vier Kindern 0,94 % (Wert 2024: € 31,39) und
3. bei mehr als 4 Kindern 1,17 % (Wert 2024: € 39,07)

des Monatsentgelts der Verwendungsgruppe V2, Entlohnungsstufe 3, je Kind.
Für ein Kind, für das erhöhte Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 4 des Fami-
lienlastenausgleichsgesetzes 1967 gewährt wird, gebührt der Kinderzuschuss
doppelt.
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Für ein Kind, das seit dem Zeitpunkt, in dem der Anspruch auf den Kinderzu-
schuss wegfällt, infolge Krankheit oder Behinderung erwerbsunfähig ist, ge-
bührt auf Antrag der Kinderzuschuss, wenn weder das Kind noch dessen
Ehegattin oder Ehegatte oder eingetragene Partnerin oder eingetragener
Partner über eigene Einkünfte gemäß § 2 Abs. 3 EStG 1988 verfügt, die den
Betrag nach § 5 Abs. 2 erster Satz ASVG monatlich übersteigen.

Für ein und dasselbe Kind gebührt der Kinderzuschuss nur einmal. Hätten
mehrere Personen für ein und dasselbe Kind Anspruch auf diesen Zuschuss
oder eine ähnliche Leistung aus einem Dienstverhältnis zu einer inländischen
Gebietskörperschaft, gebührt der Kinderzuschuss derjenigen Person, deren
Haushalt das Kind angehört. Hierbei geht der früher entstandene Anspruch
dem später entstandenen vor. Bei gleichzeitigem Entstehen der Ansprüche
geht der Anspruch jener Person vor, die die Familienbeihilfe erhält. Wurde
die Meldung über relevante Daten rechtzeitig (d.h. binnen Monatsfrist) er-
stattet, gebührt der Kinderzuschuss ab dem Monat, in dem die Vorausset-
zungen für den Anspruch zutreffen. Werden diese Veränderungen dem
Dienstgeber erst zu einem späteren Zeitpunkt angezeigt, entsteht der An-
spruch ab dem Monat, in dem die Anzeige nachgeholt wird.

Dem Haushalt der jeweiligen Vertragsbediensteten gehören Kinder an, wenn
sie bei einheitlicher Wirtschaftsführung unter der Leitung der jeweiligen Ver-
tragsbediensteten deren Wohnung teilen oder aus Gründen der Erziehung,
Ausbildung, Krankheit oder eines Gebrechens woanders untergebracht sind.
Durch die Leistung des Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes wird die
Haushaltszugehörigkeit nicht berührt.

Der Kinderzuschuss gebührt, sofern er nach Aufnahme in das Dienstverhält-
nis durch Geburt eines Kindes anfällt, erstmalig im vierfachen Ausmaß.
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6. Nebengebühren und Naturalbezüge

Nebengebühren sind kein Bestandteil des Monatsbezuges. Sie bleiben daher
z.B. auch bei der Berechnung der Sonderzahlungen unberücksichtigt.

Als Nebengebühren für Lehrkräfte sind vorgesehen:
 Aufwandsentschädigungen;
 Reisegebühren;
 Überstundenentschädigungen;
 Qualitative Leistungszulage.

Die Lehrkräfte haben Anspruch auf Nebengebühren, wobei Aufwandsent-
schädigungen sowie eine qualitative Leistungszulage vom Gemeinderat bzw.
Verbandsvorstand nach gleichen Grundsätzen allgemein oder im Einzelfall (in
Städten mit eigenem Statut im konkreten Einzelfall: vom Stadtsenat) gewährt
werden.

Nebengebühren sind neu zu bemessen, wenn wesentliche Änderungen in
den für die Bemessung maßgebenden Tatsachen eintreten.

Aufwandsentschädigungen, Reisegebühren, Überstundenentschädigungen
und qualitative Leistungszulagen können, wenn die den Anspruch und das
Ausmaß begründenden Tatsachen voraussichtlich für längere Zeit gegeben
sein werden, pauschaliert werden. Bei einer länger als vier Wochen ununter-
brochenen Abwesenheit vom Dienst – ausgenommen Erholungsurlaub –, ru-
hen die pauschalierten Nebengebühren, vom Beginn des letzten Tages dieser
Frist bis zum Ablauf des letzten Tages der Abwesenheit vom Dienst. Dabei ist
jedoch zu beachten, dass die Bestimmungen über Ansprüche auf Entgeltfort-
zahlung unberührt bleiben.

Nebengebühren, die in absoluten Beträgen festgesetzt sind, sind in demsel-
ben Ausmaß zu erhöhen, um das sich das Monatsentgelt der Verwendungs-
gruppe V2 Entlohnungsstufe 3 ändert.

6.1. Aufwandsentschädigungen

Für einen im Dienst erwachsenden Mehraufwand kann der Gemeinderat (in
Städten mit eigenem Statut im konkreten Einzelfall: der Stadtsenat) bzw.
Verbandsvorstand eine Aufwandsentschädigung gewähren. Es ist der tat-
sächliche Mehraufwand zu vergüten.



NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 - Dienst- und Besoldungsrecht Musik- und Kunstschullehrkräfte 54

Aufwandsentschädigungen sind nach Anordnung der sie verursachenden Tä-
tigkeit monatlich im Nachhinein auszubezahlen;

6.2. Reisegebühren

Eine Dienstreise ist die Reise an einen von der eigenen Dienststelle über zwei
Kilometer entfernten Ort in Ausführung eines erteilten Dienstreiseauftrages
oder zur Ablegung dienstrechtlich vorgesehener Dienstprüfungen. Bei derar-
tigen Dienstverrichtungen außerhalb der Dienststelle gebührt der Ersatz des
hiefür notwendigen Mehraufwandes. Der Ersatz dieses Mehraufwandes ist
unter sinngemäßer Anwendung der §§ 99 bis 116 NÖ Landes-
Bedienstetengesetz (NÖ LBG) zu ermitteln.

Entsprechend diesen Bestimmungen beträgt bei angeordneten Dienstreisen
für die Benützung eines privaten Kraftfahrzeuges das Kilometergeld € 0,42
pro begonnenen Kilometer und gebührt für jede Person, deren Mitbeförde-
rung dienstlich notwendig ist, ein Zuschlag von € 0,05 je Fahrtkilometer.
Desweiteren gebühren als Reisezulagen die Tages- und Nächtigungsgebüh-
ren. Die Tagesgebühr beträgt € 26,40 bei einer Dauer der Dienstreise von
mehr als acht bis zu 24 Stunden und € 13,20 bei einer Dauer der Dienstreise
von mehr als vier bis zu acht Stunden, wobei eine Kürzung der Tagesgebühr
vorzunehmen ist, wenn anlässlich einer Dienstreise die Verpflegung von Amts
wegen oder von Dritten unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird oder im
Fahrpreis enthalten ist.

Überstundenentschädigungen und Sonn- und Feiertagsentschädigungen ge-
bühren für durch Reisezeiten entstandene Überstunden auch ohne Anord-
nung.

Während Reisezeiten, in denen keine tatsächlichen Dienstleistungen erbracht
werden (z.B. Lenkzeiten), sind allfällige Überstundenentschädigungen nur mit
der Hälfte des nach den gehaltsrechtlichen Vorschriften zustehenden Betra-
ges abzugelten.

Der Anspruch auf Reisegebühren für Dienstreisen ist innerhalb von sechs
Monaten ab Beendigung der Reise geltend zu machen. Die Vertragsbediens-
teten sind für die Richtigkeit ihrer Angaben verantwortlich.

Reisegebühren sind längstens binnen zwei Monaten nach dem Ende des Mo-
nats, in dem der Anspruch ordnungsgemäß geltend gemacht wurde; Pau-
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schalvergütungen für Reisegebühren sind jeweils monatlich im Nachhinein,
längstens bis zum 15. des nachfolgenden Monats auszubezahlen;

6.3. Überstundenentschädigungen

Eine Vergütung von Mehrdienstleistungen gebührt nur, wenn
 sie vom Schulerhalter angeordnet sind und
 das zugewiesene Stundenausmaß

 der Unterrichtsverpflichtung (zuzüglich einer allfälligen Anhebung
der Unterrichtsverpflichtung) oder

 der sonstigen Tätigkeiten
überschritten wird.

Diese Vergütung beträgt für jede Unterrichtsstunde
 bei Vollbeschäftigung 1,73 % des mit dem Faktor 0,75 vervielfachten

Monatsbezuges
 bei Teilbeschäftigung 1,15 % des mit dem Faktor 0,75 vervielfachten

(vollen) Monatsbezuges.

Sofern sich aus schulzeitrechtlichen oder kalendermäßigen Gründen (abwei-
chend von der Dauer eines Schuljahres im Regelfall) eine Überschreitung des
für die Unterrichtsverpflichtung vorgesehenen Stundenausmaßes ergibt, be-
steht jedoch kein Anspruch auf diese Vergütung.

6.4. Qualitative Leistungszulage

Der Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: der Stadtsenat) bzw. der
Verbandsvorstand kann, wenn die Bedeutung des Dienstpostens die Verant-
wortlichkeit vergleichbarer Verwendungen erheblich übersteigt, qualitative
Leistungen durch Gewährung einer Leistungszulage zusätzlich abgelten. In-
nerhalb dieser Grenzen ist die Leistungszulage nach dem Grad der höheren
Verantwortung und unter entsprechender Bedachtnahme auf die von den je-
weiligen Vertragsbediensteten in qualitativer Hinsicht zu erbringenden Mehr-
leistungen zu bemessen. Die Leistungszulage ist neu zu bemessen oder ein-
zustellen, wenn sich der ihrer Bemessung zugrunde liegende Sachverhalt we-
sentlich geändert hat oder zur Gänze weggefallen ist.

Qualitative Leistungszulagen sind gleichzeitig mit den monatlichen Bezügen
auszubezahlen.
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7. Naturalbezüge

Die Vertragsbediensteten haben für die ihnen auf Grund ihrer Dienstverhält-
nisse gewährten Naturalbezüge, insbesondere für die Wohnung, Verkösti-
gung und Nutzung von Grundstücken eine angemessene Vergütung zu leis-
ten, die unter Bedachtnahme auf die Beschaffungskosten und örtlichen Ver-
hältnisse durch den Gemeinderat bzw. Verbandsvorstand festzusetzen ist.
Die Vergütung ist in monatlichen Teilbeträgen einzubehalten oder einzuhe-
ben.

Durch die Überlassung einer Wohnung oder eines Grundstückes zur Nutzung
wird ein Bestandsverhältnis nicht begründet. Sind die Voraussetzungen für
die Überlassung infolge Auflösung des Dienstverhältnisses oder Änderung
des Dienstpostens weggefallen oder soll eine den Interessen des Dienstge-
bers besser dienende Verwendung des Nutzungsobjektes erfolgen, haben die
Vertragsbediensteten dasselbe über Aufforderung der Bürgermeisterin oder
des Bürgermeisters bzw. der Obfrau oder des Obmannes binnen drei Mona-
ten zu räumen. Aus dem zeitweiligen Verzicht des Dienstgebers auf die Räu-
mung kann die Begründung eines Bestandsverhältnisses nicht abgeleitet
werden.

8. Außerordentliche Zuwendungen für besondere Leistungen

Den Vertragsbediensteten kann vom Gemeinderat (in Städten mit eigenem
Statut: vom Stadtsenat) bzw. Verbandsvorstand für besondere dienstliche
Leistungen die Anerkennung ausgesprochen werden und aus diesem Anlass
die Zuerkennung einer einmaligen außerordentlichen Zuwendung bis zum
Höchstbetrag des letzten Monatsbezuges gewährt werden.

9. Jubiläumsbelohnung

Den Vertragsbediensteten gebührt eine Jubiläumsbelohnung jeweils im Mo-
nat Dezember des Jahres, in dem sie die für eine Jubiläumsbelohnung vorge-
sehene Dauer des Dienstverhältnisses vollenden.

Als maßgeblicher Zeitraum gilt die im Dienstverhältnis zur Gemeinde zurück-
gelegte Zeit, soweit sie für den Erfahrungsanstieg uneingeschränkt anzu-
rechnen ist. Damit bleiben Zeiträume einer angerechneten Berufserfahrung
und zwingenden Vorbildung für die Jubiläumsbelohnung unberücksichtigt.
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Dauer des
Dienstverhältnisses

Ausmaß der
Jubiläumbelohnung Bemessungsgrundlage

5 Jahre 50 %
Monatsbezug im

Monat der Vollendung
des Zeitraums

10 Jahre 100 %
15 Jahre 100 %
25 Jahre 150 %
40 Jahre 200 %

Der Berechnung der Jubiläumsbelohnung von Vertragsbediensteten, die in-
nerhalb der letzten fünf Jahre vor der Fälligkeit der Jubiläumsbelohnung teil-
zeitbeschäftigt waren, ist der Teil des vollen Monatsbezuges zugrunde zu le-
gen, der dem durchschnittlichen Beschäftigungsausmaß der letzten fünf Jah-
re entspricht.

Ein Anspruch auf Jubiläumsbelohnung besteht nicht, solange eine Leistungs-
beurteilung auf nicht aufgewiesenen Arbeitserfolg lautet oder gegen die je-
weiligen Vertragsbediensteten ein strafgerichtliches Verfahren wegen gericht-
lich strafbarer Handlungen, die mit mehr als sechs Monaten Freiheitsstrafe
bedroht sind, anhängig ist. Bei Einstellung des Strafverfahrens ist die Jubilä-
umsbelohnung unverzüglich nachzuzahlen.

Wird das Dienstverhältnis wegen Pflichtverletzung gekündigt oder durch Ent-
lassung, vorzeitigen Austritt ohne wichtigen Grund oder wegen ungerechtfer-
tigter Abwesenheit vom Dienst von ununterbrochen 5 Arbeitstagen aufgelöst,
so erlischt ein Anspruch auf die Jubiläumsbelohnung.

10. Ansprüche bei Dienstverhinderung

10.1. Ansprüche bei Dienstverhinderung infolge Krankheit oder Unfall

Vertragsbedienstete, die nach Antritt des Dienstes durch Unfall oder Krank-
heit an der Dienstleistung verhindert sind, ohne dass sie die Verhinderung
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben, behalten den Anspruch
auf den Monatsbezug bis zur Dauer von 42 Kalendertagen.

Dauert die Dienstverhinderung über den Zeitraum von 42 Kalendertagen hin-
aus, gebührt der Monatsbezug ab diesem Zeitpunkt wie folgt:

 wenn das Dienstverhältnis noch nicht fünf Jahre gedauert hat, für einen
Zeitraum von 42 Kalendertagen im Ausmaß von 40 %;
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 wenn das Dienstverhältnis fünf Jahre gedauert hat, für einen Zeitraum
von 140 Kalendertagen im Ausmaß von 40 %;

 wenn das Dienstverhältnis zehn Jahre gedauert hat, für einen Zeitraum
von 140 Kalendertagen im Ausmaß von 40 % und für einen weiteren
Zeitraum von 182 Kalendertagen im Ausmaß von 20 %.

Zeiträume einer Dienstverhinderung infolge eines Unfalles im Dienst werden
bei der Ermittlung des Ausmaßes dieser Leistungen für eine nachfolgende
Dienstverhinderung nicht berücksichtigt.

Bei Ermittlung der vorgesehenen Fortzahlungsfrist sind Dienstverhinderungen
mit Unterbrechungen von weniger als 6 Monaten innerhalb der letzten 3 Jah-
re zusammenzurechnen.

Beispiel Ansprüche bei Dienstverhinderungen
Sachverhalt:
Ein Dienstnehmer mit einer Dienstzeit von weniger als 5 Jahren hat folgende Dienstver-
hinderungen infolge Krankheit:

1. Krankenstand: 26. März 2025 bis 8. April 2025 14 Kalendertage
2. Krankenstand: 15. Juli 2025 bis 20. August 2025 37 Kalendertage
3. Krankenstand: 5. Oktober 2025 bis 12. Oktober 2025 8 Kalendertage
4. Krankenstand: 3. Februar 2026 bis 10. März 2026 36 Kalendertage
5. Krankenstand: 14. November 2026 bis 19. November 2026 6 Kalendertage

Zusammenrechnung:
Die Unterbrechungen zwischen den ersten vier Krankenständen betragen jeweils weniger
als 6 Monate, weshalb eine Zusammenrechnung für die Beurteilung des Entgeltfortzah-
lungsanspruchs zu erfolgen hat. Die Unterbrechung zwischen 4. und 5. Krankenstand ist
länger als 6 Monate, daher beginnt ab dem 5. Krankenstand wieder der volle Fortzah-
lungsanspruch.

Anspruch auf Fort-
zahlung von 100 %
des Monatsbezuges:

42 Kalendertage 26. März 2025 bis 8. April 2025
15. Juli 2025 bis 11. August 2025

Anspruch auf Fort-
zahlung von 40 %
des Monatsbezuges:

42 Kalendertage
12. August 2025 bis 20. August 2025
5. Oktober 2025 bis 12. Oktober 2025
03. Februar 2026 bis 27. Februar 2026

kein Anspruch auf
Fortzahlung: 28. Februar 2026 bis 10. März 2026

neuerlicher Anspruch
auf Fortzahlung von
100 % des Monats-
bezuges:

42 Kalendertage 14. November bis 19. November 2026
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Diese Ansprüche enden grundsätzlich mit dem Ende des Dienstverhältnisses.

Bei einer Dienstverhinderung infolge eines Unfalles im Dienst, die nicht selbst
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde, können die Leistungen
über die dort vorstehenden Zeiträume, selbst über das Ende des Dienstver-
hältnisses hinaus ganz oder zum Teil gewährt werden.

Für pauschalierte Nebengebühren gelten die Fortzahlungsbestimmungen
sinngemäß.

10.2. Ansprüche bei Dienstverhinderung infolge höherer Gewalt

Der Monatsbezug ist den Vertragsbediensteten auch dann zu belassen, wenn
sie nach wenigstens einmonatiger Dienstleistung durch höhere Gewalt ohne
ihr Verschulden an der Dienstleistung verhindert sind.

10.3. Ansprüche bei Dienstverhinderung infolge sonstiger wichtiger Gründe

Vertragsbedienstete, die nach wenigstens einmonatiger Dienstleistung durch
andere wichtige, ihre Person betreffende Gründe ohne eigenes Verschulden
an der Dienstleistung verhindert sind, behalten ihren Anspruch auf den Mo-
natsbezug pro Anlass für die ersten 15 Kalendertage in voller Höhe, für wei-
tere 15 Kalendertage in halber Höhe.

Andere wichtige, die Person des Dienstnehmers betreffende Gründe sind
nach Lehre und Rechtsprechung nicht nur solche, die in der Person des
Dienstnehmers entstanden sind, also darin ihre Ursache haben, sondern auch
Gründe, die seine Person „betreffen“, also ihn angehen und ihn entweder
durch unmittelbare Einwirkung an der Dienstleistung hindern oder nach
Recht, Sitte oder Herkommen wichtig genug erscheinen, ihn von der Dienst-
leistung abzuhalten (OGH vom 16. Dezember 1987, GZ: 9 Ob A 202/87).

10.4. Ansprüche infolge Dienstverhinderung als Einsatzkraft

Sind Vertragsbedienstete nach Antritt des Dienstverhältnisses wegen eines
Einsatzes als freiwilliges Mitglied einer Katastrophenhilfsorganisation, eines
Rettungsdienstes oder einer freiwilligen Feuerwehr bei einem Großschadens-
ereignis nach § 3 Z 3 lit. b KatFG 1996 oder als Mitglied eines Bergrettungs-
dienstes an der Dienstleistung verhindert, so haben sie unbeschadet der An-
sprüche auf Fortzahlung wegen höherer Gewalt oder sonstiger wichtiger
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Dienstverhinderungsgründe einen Anspruch auf Fortzahlung des Monatsbe-
zuges, wenn das Ausmaß und die Lage der Dienstfreistellung mit der Bür-
germeisterin oder dem Bürgermeister bzw. mit der Obfrau oder dem Ob-
mann vereinbart wird.

10.5. Ansprüche während des Beschäftigungsverbots

Weiblichen Vertragsbediensteten gebühren für die Zeit, während der sie nach
den Bestimmungen des NÖ Mutterschutz-Landesgesetzes oder nach gleichar-
tigen bundesgesetzlichen Bestimmungen nicht beschäftigt werden dürfen,
keine Bezüge, wenn die laufenden Barleistungen des Sozialversicherungsträ-
gers für diese Zeit die Höhe des Durchschnitts der in den letzten drei Mona-
ten vor Eintritt des Beschäftigungsverbots gebührenden Bezüge erreichen.

Ist dies nicht der Fall, gebührt ihnen eine Ergänzung auf die Höhe des
Durchschnitts der in den letzten drei Monaten vor Eintritt des Beschäfti-
gungsverbots gebührenden Bezüge, wobei die Sonderzahlungen anteilig zu
berücksichtigen sind.

Sofern das Dienstverhältnis zum Zeitpunkt des Eintrittes des Beschäftigungs-
verbots karenziert ist, ist der Durchschnitt der letzten drei Monate vor Antritt
der Karenz maßgebend. Die Zeitdauer, für die ein Beschäftigungsverbot be-
steht, gilt nicht als Dienstverhinderung.

Der Betrag, der der Vertragsbediensteten insgesamt (also von der Sozialver-
sicherung und vom Dienstgeber) zufließt, soll die „volle Bezugshöhe“ errei-
chen. Dieser Zweck wird dann erfüllt, wenn das Wochengeld, das selbst kei-
ner weiteren Abgabenpflicht unterliegt und daher einen Nettobetrag darstellt,
die Höhe der bisherigen Nettobezüge erreicht. Insofern verlangt die Ver-
gleichbarkeit der Beträge im Ergebnis eine Nettobetrachtung. Erreicht das
Wochengeld diese Höhe nicht, bedarf es daher des Ergänzungsbetrags in
Höhe der Differenz zum Wochengeld auf eben jene Summe, um Einkom-
menseinbußen der Dienstnehmerin zu vermeiden (OGH vom 18.08.2016, GZ:
9 ObA 96/16g).



NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 - Dienst- und Besoldungsrecht Musik- und Kunstschullehrkräfte 61

11. Sonstige Rechte

11.1. Schutz vor Benachteiligung

Teilzeitbeschäftigte dürfen gegenüber vergleichbaren vollzeitbeschäftigten
Vertragsbediensteten nicht benachteiligt werden, es sei denn, sachliche
Gründe rechtfertigen die unterschiedliche Behandlung.

Vertragsbedienstete mit einem auf bestimmte Zeit eingegangenen Dienstver-
hältnis dürfen gegenüber Vertragsbediensteten mit einem auf unbestimmte
Zeit eingegangenen Dienstverhältnis nicht benachteiligt werden, es sei denn,
sachliche Gründe rechtfertigen die unterschiedliche Behandlung.

Vertragsbedienstete, die gemäß § 37 Abs. 3 im guten Glauben den begrün-
deten Verdacht einer in § 4 Abs. 1 BAK-G genannten strafbaren Handlung
melden, dürfen durch den Dienstgeber als Reaktion auf eine solche Meldung
nicht benachteiligt werden.

Vertragsbedienstete, die von ihrem Recht auf Freizügigkeit im Sinne des Art.
45 AEUV und Art. 1 bis 10 der Verordnung (EU) Nr. 492/2011 Gebrauch ma-
chen, dürfen als Reaktion auf eine Beschwerde wegen einer Verletzung der
durch die Freizügigkeit gemäß Art. 45 AEUV, Art. 1 bis 10 Verordnung (EU)
492/2011 und Art. 1 Richtlinie 2014/54/EU gewährten Rechte oder wegen
der Einleitung eines Verfahrens zur Durchsetzung dieser Rechte durch den
Dienstgeber nicht benachteiligt werden.

Vertragsbedienstete, die entsprechend dem NÖ Hinweisgeberschutzgesetz
oder nach gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften, die in Folge der
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1937 erlassen wurden, im guten Glau-
ben den begründeten Verdacht eines Verstoßes gegen das Unionsrecht mel-
den oder offenlegen, dürfen durch den Dienstgeber als Reaktion auf eine
solche Meldung oder Offenlegung nicht benachteiligt werden. In verwal-
tungsbehördlichen und gerichtlichen Verfahren, die sich auf eine von diesen
Vertragsbediensteten erlittene Benachteiligung beziehen und in denen die
Vertragsbediensteten geltend machen, diese Benachteiligung infolge ihrer
Meldung oder der Offenlegung erlitten zu haben, wird bis zum Beweis des
Gegenteils vermutet, dass die Benachteiligung eine Repressalie für die Mel-
dung oder Offenlegung war.
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Vertragsbedienstete, die eine zulässige Nebenbeschäftigung ausüben oder
eine Telearbeit, einen Frühkarenzurlaub, eine Pflegefreistellung oder eine
Freistellung zur Begleitung eines Kindes bei Rehabilitationsaufenthalt oder
eine Pflegekarenz oder eine Pflegeteilzeit beantragen oder in Anspruch neh-
men, dürfen deswegen durch den Dienstgeber nicht benachteiligt werden.
Vertragsbedienstete, die eines der vorstehenden Rechte geltend machen,
dürfen als Reaktion darauf nicht benachteiligt werden. Dasselbe gilt für das
Recht auf Zurverfügungstellung von Informationen zum Dienstverhältnis.

Vertragsbedienstete dürfen auch aufgrund des COVID-19-Impfstatus durch
den Dienstgeber nicht benachteiligt werden.

11.2. Dienstkleidung, Dienstausweis

Vertragsbediensteten ist
 ein Dienstausweis auszustellen, wenn daran ein dienstlicher Bedarf be-

steht,
 eine Dienstkleidung zuzuteilen, wenn ihre Tätigkeit

o das Tragen der Dienstkleidung zwingend erfordert oder
o eine überdurchschnittliche Verschmutzung oder überdurchschnitt-

liche Abnützung der Kleider verursacht.
Darüber hinaus kann der Gemeinderat bzw. Verbandsvorstand die Zuteilung
einer Dienstkleidung beschließen.

Eine Abfindung des Anspruches auf Dienstkleidung in Geld durch den Ge-
meinderat bzw. Verbandsvorstand ist zulässig, wenn dadurch die Interessen
des Dienstes nicht beeinträchtigt werden.

Eine unentgeltliche Überlassung der Dienstkleidung in das Eigentum der Ver-
tragsbediensteten durch den Gemeinderat bzw. Verbandsvorstand ist zuläs-
sig, wenn die jeweils nach der Art der Tätigkeit festzusetzende Tragdauer zur
Gänze, bei Beendigung der Tätigkeit mindestens zur Hälfte, abgelaufen ist.

Die Vertragsbediensteten haben ihnen zur Verfügung gestellte Dienstklei-
dung, Dienstausweise und sonstige Sachbehelfe sorgsam zu behandeln und
auf Verlangen des Dienstgebers diesem unverzüglich zurückzustellen.
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11.3. Telearbeit

Soweit nicht dienstliche oder sonstige öffentliche Interessen entgegenstehen,
kann mit Vertragsbediensteten schriftlich vereinbart werden, regelmäßig be-
stimmte dienstliche Aufgaben in einer von ihnen gewählten, nicht zur Dienst-
stelle gehörigen Örtlichkeit unter Einsatz von Informations- und Kommunika-
tionstechnik zu verrichten (Telearbeit), wenn

 sich die oder der Vertragsbedienstete hinsichtlich Arbeitserfolg, Ein-
satzbereitschaft und der Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten bewährt
hat,

 die Erreichung des von der oder dem Vertragsbediensteten zu erwar-
tenden Arbeitserfolges durch ergebnisorientierte Kontrollen festgestellt
werden kann und

 die oder der Vertragsbedienstete sich verpflichtet, die für die Wahrung
der Datensicherheit, Amtsverschwiegenheit und anderer Geheimhal-
tungspflichten erforderlichen Vorkehrungen zu treffen.

In der Vereinbarung sind insbesondere zu regeln:
 Art, Umfang und Qualität der in Telearbeit zu erledigenden dienstlichen

Aufgaben,
 die dienstlichen Abläufe und die Art der Kommunikation zwischen Vor-

gesetzten und Bediensteten der Dienststelle und der Telearbeit verrich-
tenden Vertragsbediensteten,

 die Zeiten der dienstlichen Erreichbarkeit während der Telearbeit,
 die Anlassfälle und Zeiten der Anwesenheitspflicht an der Dienststelle,
 der Ort, an dem die Telearbeit erbracht wird,
 ob im Falle eines Gleitzeitmodells über die Solldienstzeit hinaus Dienst-

leistungen erbracht werden dürfen und
 die Zurverfügungstellung und der Umfang der zur Verrichtung von Te-

learbeit erforderlichen technischen Ausstattung sowie der dafür not-
wendigen Arbeitsmittel.

Telearbeit kann auch befristet vereinbart werden. Verlängerungen um jeweils
höchstens ein Jahr sind zulässig. Durch die Vereinbarung von Telearbeit wird
weder der Dienstort noch die Dienststelle der Vertragsbediensteten geändert.

Wird trotz Anregung der oder des Vertragsbediensteten keine entsprechende
Vereinbarung geschlossen, ist dies schriftlich zu begründen.
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Die Vereinbarung von Telearbeit endet durch einvernehmliche Vereinbarung
oder unter Einhaltung einer Frist von einem Monat

 durch schriftliche Erklärung des Dienstgebers, wenn
o eine der Voraussetzungen für die Gewährung der Telearbeit ent-

fällt oder
o die oder der Vertragsbedienstete wiederholt

- einer Verpflichtung zur Wahrung der Datensicherheit, Amts-
verschwiegenheit und anderer Geheimhaltungspflichten o-
der

- den Verpflichtungen bezüglich der dienstlichen Abläufe und
der Art der Kommunikation zwischen Vorgesetzten und Be-
diensteten der Dienststelle und der Telearbeit verrichtenden
Vertragsbediensteten nicht nachkommt oder

- die Zeiten der dienstlichen Erreichbarkeit während der Tele-
arbeit nicht einhält oder

- die Anlassfälle und Zeiten der Anwesenheitspflicht an der
Dienststelle nicht beachtet,

o die oder der Vertragsbedienstete wiederholt den zu erwartenden
Arbeitserfolg nicht erbringt oder

o strukturelle Veränderungen des Arbeitsablaufes oder eine Organi-
sationsänderung es erfordern;

 durch schriftliche Erklärung der oder des Vertragsbediensteten.

Im Falle einer allgemeinen Krisensituation, Epidemie oder Naturkatastrophe
kann den Vertragsbediensteten mittels Weisung Telearbeit zeitlich befristet
angeordnet werden, soweit dies aus wichtigen dienstlichen oder sonst im öf-
fentlichen Interesse gelegenen Gründen geboten ist und den Vertragsbe-
diensteten die dafür erforderliche Informations- und Kommunikationstechnik
zur Verfügung gestellt oder ein angemessener Kostenersatz für den Einsatz
eigener Informations- und Kommunikationstechnik gewährt wird.

11.4. Wiedereingliederungsteilzeit

Vertragsbediensteten kann im Sinne von § 13a AVRAG die Wiederaufnahme
ihrer Tätigkeit auf Antrag durch Herabsetzung des Beschäftigungsausmaßes
bis auf 12 Stunden der regelmäßigen Wochendienstzeit gewährt werden,
wenn keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen.
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DIENSTABWESENHEITEN

1. Ferien und Urlaub

Unterrichtsfrei sind die schulfreien Tage nach § 83 NÖ Pflichtschulgesetz
2018. Der Gemeinderat bzw. Verbandsvorstand kann mit Verordnung weitere
Tage für unterrichtsfrei erklären sowie bei einer Änderung der Ferienregelung
durch die Schulbehörde die Verteilung der unterrichtsfreien Tage entspre-
chend anpassen.

Die Lehrkräfte sind während der Schulferien vom Dienst beurlaubt, soweit
nicht besondere Verpflichtungen (Vertretung der Schulleitung, Abhaltung von
Prüfungen, sonstige Tätigkeiten u.dgl.) entgegenstehen. An den sonstigen
schulfreien Tagen besteht keine Verpflichtung zur Dienstleistung, wenn nicht
besondere dienstliche Verhältnisse entgegenstehen.

Die Schulleitung ist verpflichtet, die ersten und letzten drei Werktage der
Hauptferien am Dienstort anwesend zu sein. Im Übrigen hat die Schulleitung
für die Wahrnehmung von unaufschiebbaren Leitungsgeschäften während
der Schulferien zu sorgen, wobei sie auch Lehrkräfte unter tunlicher Berück-
sichtigung berechtigter Wünsche in möglichst gleichem Maße heranziehen
kann.

Die Lehrkräfte können aus wichtigen dienstlichen Gründen während der
Schulferien und der sonstigen schulfreien Tage zur Dienstleistung zurückbe-
rufen werden. Sobald es der Dienst gestattet, ist die Rückberufung zu been-
den. Ist eine Lehrkraft unvorhergesehen zurückberufen worden, sind ihr die
hiedurch entstandenen unvermeidlichen Mehrauslagen zu ersetzen, soweit es
sich nicht ohnehin um zu ersetzende Reisegebühren handelt. Die Ersatz-
pflicht umfasst auch die entstandenen unvermeidlichen Mehrauslagen für die
mit ihr im gemeinsamen Haushalt lebenden Angehörigen, wenn ihnen eine
Fortsetzung des Urlaubes ohne der Lehrkraft nicht zumutbar ist.

2. Freistellung zur Wiederherstellung und Erhaltung der Gesundheit

Eine Freistellung zur Wiederherstellung der Gesundheit (medizinische Rehabi-
litation) während aufrechter Dienstfähigkeit oder zur Erhaltung der Gesund-
heit (Kur), deren Kosten ein Sozialversicherungsträger, bei dem aus diesem
Dienstverhältnis ein Versicherungsverhältnis besteht, oder der Bund auf
Grund einer Bewilligung des Sozialministeriumservice ganz oder teilweise
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trägt, ist auf Antrag zu bewilligen, wenn keine dienstlichen Gründe entge-
genstehen.

Eine Kur ist anlässlich der Bewilligung durch den Dienstgeber nicht auf den
Erholungsurlaub anzurechnen, wenn

 eine Kur absolviert wird, deren Kosten ein Sozialversicherungsträger,
bei dem aus diesem Dienstverhältnis ein Versicherungsverhältnis be-
steht, oder der Bund auf Grund einer Bewilligung des Sozialministeri-
umservice ganz oder teilweise trägt

 die Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigen Behinderten im Sinne des
§ 2 BEinstG feststeht.

Die Kur gilt dann als eine durch Krankheit verursachte Dienstverhinderung.
In allen anderen Fällen ist die Kur zur Hälfte auf den Erholungsurlaub anzu-
rechnen.

Eine ambulante medizinische Rehabilitation während aufrechter Dienstfähig-
keit ist jedenfalls zur Hälfte auf den Erholungsurlaub anzurechnen, sofern an
den jeweiligen Tagen auch sonst kein Dienst verrichtet wird.

Soweit die medizinische Rehabilitation während vorliegender Dienstunfähig-
keit erfolgt, liegt eine durch Krankheit oder Unfall verursachte Dienstverhin-
derung vor.

3. Sabbatical

Den Vertragsbediensteten, die zumindest 5 Jahre ununterbrochen im Dienst-
verhältnis zur Gemeinde gestanden sind, kann vom Gemeinderat (in Städten
mit eigenem Statut: vom Stadtsenat) bzw. Verbandsvorstand auf Antrag eine
Herabsetzung des Beschäftigungsausmaßes mit Freistellung gewährt werden,
wenn kein wichtiger dienstlicher Grund entgegensteht.

Die Freistellung kann in einer Rahmenzeit von 2, 3, 4 oder 5 Dienstjahren für
die Dauer eines Jahres gewährt werden. Während der übrigen Rahmenzeit
(Dienstleistungszeit) ist der regelmäßige Dienst zu leisten. Die Freistellung
darf im Fall der zwei-, drei- oder vierjährigen Rahmenzeit erst nach Zurückle-
gung einer einjährigen und im Fall der fünfjährigen Rahmenzeit erst nach Zu-
rücklegung einer zweijährigen Dienstleistungszeit angetreten werden. Die
Freistellung ist ungeteilt zu verbrauchen.

Abweichend davon kann eine Freistellung in einer Rahmenzeit von vier bis
zwölf vollen Dienstmonaten in der Dauer von zwei bis acht vollen Monaten
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gewährt werden (Mini-Sabbatical). Die Freistellung darf frühestens nach Ab-
lauf von einem Drittel der Rahmenzeit angetreten werden. Während der üb-
rigen Rahmenzeit (Dienstleistungszeit) ist der regelmäßige Dienst zu leisten.
Die Freistellung ist ungeteilt zu verbrauchen.

Der Antrag auf Herabsetzung des Beschäftigungsausmaßes mit Freistellung
ist spätestens 3 Monate vor dem beantragten Beginn der Rahmenzeit zu stel-
len und hat Angaben über Beginn und Dauer der Rahmenzeit sowie über Be-
ginn und Dauer der Freistellung zu enthalten.

Das Ausmaß der Beschäftigung muss während der Rahmenzeit im Durch-
schnitt mindestens ein Drittel der regelmäßigen Wochendienstzeit betragen.
Der Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: der Stadtsenat) bzw. Ver-
bandsvorstand kann auf Antrag der oder des Vertragsbediensteten die ge-
währte Maßnahme widerrufen oder vorzeitig beenden, wenn kein wichtiger
dienstlicher Grund entgegensteht.

Während einer Herabsetzung des Beschäftigungsausmaßes mit Freistellung
gebührt für die Dauer der Rahmenzeit der Monatsbezug in jenem Ausmaß,
das dem durchschnittlichen Beschäftigungsausmaß während der Rahmenzeit
entspricht. Nebengebühren gebühren nur während der Dienstleistungszeit in
jenem Ausmaß, in dem sie ohne Freistellung gebühren würden. Ändert sich
das Ausmaß der Beschäftigung während der Dienstleistungszeit oder wird die
Freistellung vorzeitig beendet, so sind die für die Dauer der Rahmenzeit ge-
bührenden Bezüge neu zu berechnen. Gegen eine sich daraus ergebende
Rückforderung eines Übergenusses kann Empfang in gutem Glauben nicht
eingewendet werden.

Der Ablauf der Rahmenzeit wird gehemmt durch
 den Antritt eines Karenzurlaubes oder eines Sonderurlaubes unter Ent-

fall der Bezüge,
 die Leistung eines Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes,
 eine gänzliche Dienstfreistellung,
 eine ungerechtfertigte Abwesenheit vom Dienst oder
 ein Beschäftigungsverbot nach den Mutterschutzgesetzen,

wenn derartige Abwesenheiten vom Dienst die Dauer eines Monats über-
schreitet. Während der Dauer einer solchen Hemmung darf die Freistellung
nicht angetreten werden. Kalendermäßig ist die Freistellung nach Ablauf des
Hemmungszeitraumes erforderlichenfalls neu festzusetzen.



NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 - Dienst- und Besoldungsrecht Musik- und Kunstschullehrkräfte 68

Bei Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis vor Ablauf der Rahmenzeit sind
die während des abgelaufenen Teiles der Rahmenzeit gebührenden Bezüge
unter Berücksichtigung der bis zum Ausscheiden tatsächlich erbrachten
Dienstleistung neu zu berechnen. Gegen eine sich daraus ergebende Rück-
forderung eines Übergenusses kann Empfang in gutem Glauben nicht einge-
wendet werden.

4. Alterssabbatical

Vertragsbediensteten, die das 55. Lebensjahr vollendet haben und zumindest
fünf Jahre ununterbrochen im Dienstverhältnis zur Gemeinde gestanden sind,
kann auf Antrag eine Herabsetzung des Beschäftigungsausmaßes mit Frei-
stellung (Alterssabbatical) frühestens vor dem gesetzlichen Regelpensionsal-
ter gemäß § 4 Abs. 1 APG – gegebenenfalls in Verbindung mit § 16 Abs. 6
APG – gewährt werden, wenn kein wichtiger dienstlicher Grund entgegen-
steht.

Die Freistellung kann in einer Rahmenzeit von zwei bis sieben vollen Dienst-
jahren in der Dauer von einem halben Jahr bis dreieinhalb Jahren gewährt
werden. Während der übrigen Rahmenzeit (Dienstleistungszeit) haben die
Vertragsbediensteten den regelmäßigen Dienst zu leisten. Die Freistellung ist
am Ende der Rahmenzeit vor dem Erreichen des gesetzlichen Regelpensions-
alters zu verbrauchen und hat in der Dauer von halben bzw. vollen Jahren zu
erfolgen. Die Freistellung ist ungeteilt zu verbrauchen.

Der Antrag auf ein Alterssabbatical ist spätestens drei Monate vor dem bean-
tragten Beginn der Rahmenzeit zu stellen und hat Angaben über Beginn und
Dauer der Rahmenzeit sowie über Beginn und Dauer der Freistellung zu ent-
halten.

Das Alterssabbatical endet bei Antritt eines Sonderurlaubes unter Entfall der
Bezüge oder gänzlicher Dienstfreistellung, wenn diese Abwesenheit vom
Dienst die Dauer eines Monats überschreitet sowie bei einer Dienstverhinde-
rung in der Dauer von mindestens sechs Monaten, wobei Dienstverhinderun-
gen mit Unterbrechungen von weniger als 6 Monaten innerhalb der letzten 3
Jahre zusammenzurechnen sind. In begründeten Ausnahmefällen kann die
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister bzw. die Obfrau oder der Obmann
das Fortlaufen eines Alterssabbaticals verfügen.

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister bzw. die Obfrau oder der Ob-
mann kann auf Antrag der Vertragsbediensteteten die ihnen gewährte Maß-
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nahme widerrufen oder vorzeitig beenden, wenn kein wichtiger dienstlicher
Grund entgegensteht.

Das für das Dienstverhältnis vorgeschriebene Mindestbeschäftigungsausmaß
muss im Durchschnitt der Rahmenzeit erreicht werden.

Während eines Alterssabbaticals gebührt den Vertragsbediensteten für die
Dauer der Rahmenzeit der Monatsbezug in jenem Ausmaß, das dem durch-
schnittlichen Beschäftigungsausmaß während der Rahmenzeit entspricht. Ei-
ne Jubiläumsbelohnung gebührt auch während der Freistellung. Sonstige be-
soldungsrechtliche Ansprüche gebühren nur während der Dienstleistungszeit
in jenem Ausmaß, in dem sie ohne Freistellung gebühren würden.

Ändert sich das Ausmaß der Beschäftigung während der Dienstleistungszeit
oder wird die Freistellung vorzeitig beendet, sind die für die Dauer der Rah-
menzeit gebührenden Bezüge neu zu berechnen. Gegen eine sich daraus er-
gebende Rückforderung eines Übergenusses kann Empfang in gutem Glau-
ben nicht eingewendet werden.

Bei Beendigung des Dienstverhältnisses vor Ablauf der Rahmenzeit, sind die
während des abgelaufenen Teiles der Rahmenzeit gebührenden Bezüge un-
ter Berücksichtigung der bis zum Beendigungszeitpunkt tatsächlich erbrach-
ten Dienstleistung neu zu berechnen. Eine sich daraus allenfalls ergebende
Forderung ist hereinzubringen. Gegen eine solche Forderung kann Empfang
in gutem Glauben nicht eingewendet werden. Eine Beendigung des Dienst-
verhältnisses durch einverständliche Auflösung infolge Anspruch auf Leistun-
gen aus den Versicherungsfällen des Alters oder der geminderten Arbeitsfä-
higkeit während der Freistellung ist unzulässig.

5. Pflegefreistellung

Vertragsbedienstete, die aus einem der folgenden Gründe nachweislich an
der Dienstleistung verhindert sind, haben bis zum Höchstausmaß der Wo-
chendienstzeit im Kalenderjahr Anspruch auf Pflegefreistellung

 wegen der notwendigen Pflege eines erkrankten oder verunglückten
nahen Angehörigen oder

 wegen der notwendigen Betreuung eines minderjährigen, eigenen Kin-
des, Stief-, Wahl- oder Pflegekindes, wenn die Person, die das Kind
ständig betreut hat, wegen Tod, Aufenthalt in einer Krankenanstalt o-
der Pflegeeinrichtung, Verbüßung einer Freiheitsstrafe sowie bei einer
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anderweitigen auf behördlicher Anordnung beruhenden Anhaltung oder
schwerer Erkrankung für diese Pflege ausfällt oder

 wegen der notwendigen Begleitung eines erkrankten, minderjährigen,
eigenen Kindes, Stief-, Wahl- oder Pflegekindes bei einem stationären
Aufenthalt oder bei einer ambulanten Behandlung in einer Heil- und
Pflegeanstalt.

Unabhängig davon haben Vertragsbedienstete, die aus einem der folgenden
Gründe nachweislich an der Dienstleistung verhindert sind, bis zum Höchst-
ausmaß der Wochendienstzeit im Kalenderjahr Anspruch auf Pflegefreistel-
lung

 wegen der notwendigen Pflege eines erkrankten, minderjährigen, eige-
nen Kindes, Stief-, Wahl- oder Pflegekindes oder

 wegen der notwendigen Betreuung eines minderjährigen, eigenen Kin-
des, Stief-, Wahl- oder Pflegekindes, wenn die Person, die das Kind
ständig betreut hat, wegen Tod, Aufenthalt in einer Krankenanstalt o-
der Pflegeeinrichtung, Verbüßung einer Freiheitsstrafe sowie bei einer
anderweitigen auf behördlicher Anordnung beruhenden Anhaltung oder
schwerer Erkrankung für diese Pflege ausfällt.

Vertragsbedienstete mit mehr als zwei minderjährigen Kindern (eigene Kin-
der, Stief-, Wahl- oder Pflegekinder sowie Kinder ihrer eingetragenen Partne-
rin oder ihres eingetragenen Partners sowie für Kinder der Person, mit der
eine Lebensgemeinschaft besteht) haben Anspruch auf eine zusätzliche Pfle-
gefreistellung bis zum Höchstausmaß der Wochendienstzeit im Kalenderjahr,
wenn

 der Anspruch auf Pflegefreistellung nach den vorstehend genannten
Bestimmungen verbraucht ist und

 wegen einer Erkrankung des Kindes oder wegen Ausfall der ständigen
Betreuungsperson wegen Tod, Aufenthalt in einer Krankenanstalt oder
Pflegeeinrichtung, Verbüßung einer Freiheitsstrafe sowie bei einer an-
derweitigen auf behördlicher Anordnung beruhenden Anhaltung oder
schwerer Erkrankung eine neuerliche Dienstverhinderung eintritt oder
weiterhin besteht.

Als nahe Angehörige sind die Ehegattin oder der Ehegatte, die eingetragene
Partnerin oder der eingetragene Partner und in gerader Linie verwandte Per-
sonen anzusehen, ferner Geschwister, Stief-, Wahl- und Pflegekinder sowie
die Person, mit der eine Lebensgemeinschaft besteht.
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Die Vertragsbediensteten haben für Kinder ihrer eingetragenen Partnerin o-
der ihres eingetragenen Partners sowie für Kinder der Person, mit der eine
Lebensgemeinschaft besteht, nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmun-
gen insoweit Anspruch auf Pflegefreistellung, als sie im gemeinsamen Haus-
halt leben und kein Elternteil für die Pflege oder Betreuung zur Verfügung
steht.

Eine Pflegefreistellung für die Person, mit der eine Lebensgemeinschaft be-
steht, oder für deren Kinder kann nur in Anspruch genommen werden, wenn
dem Dienstgeber das Bestehen dieser Lebensgemeinschaft nachgewiesen
wird. Die Lebensgemeinschaft hat zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme einer
Pflegefreistellung seit mindestens drei Monaten ununterbrochen zu bestehen
und kann zur gleichen Zeit nur mit einer Person eingegangen werden.

6. Freistellung zur Begleitung eines Kindes bei Rehabilitationsaufenthalt

Vertragsbedienstete, deren minderjährigem, eigenem Kind, Stief-, Wahl- oder
Pflegekind vom Träger der Sozialversicherung ein stationärer Aufenthalt in
einer Rehabilitationseinrichtung bewilligt wurde, haben für höchstens vier
Wochen pro Kalenderjahr zum Zweck der notwendigen Begleitung des Kindes
Anspruch auf Freistellung unter Entfall der Bezüge. Eine gleichzeitige Inan-
spruchnahme der Freistellung zur Begleitung eines Kindes bei Rehabilitati-
onsaufenthalt durch beide Elternteile ist nicht zulässig, es sei denn, dass die
Teilnahme beider Elternteile therapeutisch notwendig ist. Im Fall der gleich-
zeitigen Inanspruchnahme der Freistellung darf deren Dauer insgesamt
höchstens vier Wochen betragen. Die Inanspruchnahme der Freistellung
schließt eine Dienstverhinderung aus wichtigen Gründen für diesen Anlassfall
jedenfalls aus. Desweiteren ist die Inanspruchnahme einer Pflegefreistellung
für diesen Anlassfall nicht zulässig.

Vertragsbedienstete, die eine derartige Freistellung in Anspruch nehmen wol-
len, haben die Bewilligung der Rehabilitation spätestens eine Woche nach
deren Zugang dem Dienstgeber unter Bekanntgabe des Beginns und der
Dauer der Rehabilitation vorzulegen.

Die Vertragsbediensteten haben für Kinder ihrer eingetragenen Partnerin o-
der ihres eingetragenen Partners sowie für Kinder der Person, mit der eine
Lebensgemeinschaft besteht, insoweit Anspruch auf eine derartige Freistel-
lung, als sie im gemeinsamen Haushalt leben und kein Elternteil für die Pfle-
ge oder Betreuung zur Verfügung steht.
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Eine derartige Freistellung für Kinder der Person, mit der eine Lebensge-
meinschaft besteht, kann nur in Anspruch genommen werden, wenn dem
Dienstgeber das Bestehen dieser Lebensgemeinschaft nachgewiesen wird.
Die Lebensgemeinschaft hat zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme einer Pfle-
gefreistellung seit mindestens drei Monaten ununterbrochen zu bestehen und
kann zur gleichen Zeit nur mit einer Person eingegangen werden.

Die Zeit der Freistellung bleibt für alle Rechte, die sich nach der Dauer des
Dienstverhältnisses richten, voll wirksam.

7. Sonderurlaube und sonstige Freistellungen

Darüber hinaus bestehen im NÖ GBedG 2025 Regelungen über die Gewäh-
rung von

 Sonderurlaub unter Entfall der Bezüge
 Karenzurlaub und Sonderurlaub zur Kindererziehung
 Frühkarenzurlaub für Väter
 Bildungsfreistellung und Bildungsteilzeit
 Freistellung zur Pflege eines behinderten Kindes
 Freistellung zur Pflege eines pflegebedürftigen Angehörigen (Pflegeka-

renz und Pflegeteilzeit)
 Familienhospizfreistellung
 Dienstfreistellung zur Ausübung politischer Funktionen oder Gewerk-

schaftsfunktionen
 Sonstige Dienstfreistellungen
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BEENDIGUNG VON DIENSTVERHÄLTNISSEN

Das Dienstverhältnis endet
 durch Tod;
 durch einverständliche Lösung;
 durch Kündigung;
 durch vorzeitige Auflösung;
 bei Vorliegen einer Dienstverhinderung wegen Krankheit oder Unfall in

der Dauer eines Jahres, soweit der Gemeinderat (in Städten mit eige-
nem Statut: der Stadtsenat bzw. der Magistrat) bzw. Verbandsvorstand
vor Ablauf der Jahresfrist keine Fortsetzung mit der oder dem Ver-
tragsbediensteten vereinbart hat, wobei bei der Berechnung der einjäh-
rigen Frist Dienstverhinderungen mit Unterbrechungen von weniger als
sechs Monaten innerhalb der letzten 3 Jahre zusammenzurechnen sind;

 mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem das 65. Lebensjahr vollen-
det wurde;

 mit dem Ablauf der Zeit, für die es eingegangen wurde, oder mit dem
Abschluss der Arbeit, auf die es abgestellt war.

Dem schriftlichen Antrag von Vertragsbediensteten auf einverständliche Lö-
sung des Dienstverhältnisses ist von der Bürgermeisterin oder vom Bürger-
meister bzw. von der Obfrau oder vom Obmann stattzugeben, wenn aus der
gesetzlichen Pensionsversicherung ein Anspruch auf Leistungen aus den Ver-
sicherungsfällen des Alters oder der geminderten Arbeitsfähigkeit ab dem
Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses zuerkannt wurde.

1. Kündigung des Dienstverhältnisses

Das auf unbestimmte Zeit eingegangene Dienstverhältnis kann von jedem
Vertragsteil schriftlich gekündigt werden.

Hat das Dienstverhältnis bei Ausspruch der Kündigung mindestens drei Jahre
gedauert, kann der Dienstgeber nur unter Angabe eines Grundes kündigen.
Zeiten eines unmittelbar vorangegangenen Dienstverhältnisses zur Gemeinde
sind bei Berechnung dieser Frist zu berücksichtigten. Zeiten eines Karenzur-
laubes, Präsenz- oder Ausbildungsdienstes oder Zivildienstes sind bei Be-
rechnung dieser Frist nicht zu berücksichtigen.

Das befristete Dienstverhältnis kann von jedem Vertragsteil frühestens nach
Ablauf eines Jahres der ursprünglich vereinbarten oder verlängerten Dauer
des Dienstverhältnisses schriftlich gekündigt werden, wenn im Dienstvertrag
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eine Kündigungsmöglichkeit vereinbart wurde. Wird ein befristetes Dienst-
verhältnis in diesem Fall durch Kündigung des Dienstgebers beendet, obliegt
die Entscheidung hierüber dem Gemeindevorstand (Stadtrat).

Insofern der Dienstgeber das Dienstverhältnis nur unter Angabe eines Grun-
des einseitig kündigen kann, kommen als Kündigungsgründe insbesondere in
Betracht:

 gröbliche Verletzung der Dienstpflicht (sofern nicht die Entlassung in
Frage kommt);

 die oder der Vertragsbedienstete erweist sich für die Erfüllung ihrer
dienstlichen Aufgaben auf Grund eines ärztlichen Gutachtens als ge-
sundheitlich ungeeignet;

 der im Allgemeinen erzielbare angemessene Arbeitserfolg wird trotz
nachweislicher Ermahnung nicht aufgewiesen (sofern nicht die Entlas-
sung in Frage kommt);

 eine im Dienstvertrag vereinbarte besondere Verpflichtung wird nicht
erfüllt;

 Handlungsunfähigkeit der oder des Vertragsbediensteten;
 das gegenwärtige oder frühere Verhalten von Vetragsbediensteten ist

dem Ansehen oder den Interessen des Dienstes abträglich (sofern nicht
die Entlassung in Frage kommt);

 die Kündigung ist wegen Änderung des Arbeitsumfanges, der Organisa-
tion des Dienstes oder der Arbeitsbedingungen notwendig, es sei denn,
dass das Dienstverhältnis durch die Kündigung in einem Zeitpunkt en-
den würde, in dem das 50. Lebensjahr vollendet ist und bereits zehn
Jahre in diesem Dienstverhältnis zugebracht wurden.

Eine Kündigung kann nur binnen eines Monats nach Zugang der Kündigung
bei Gericht angefochten werden. Eine innerhalb dieser Frist nicht angefoch-
tene Kündigung ist rechtswirksam.

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister (in Städten mit eigenem Statut:
der Magistrat) bzw. die Obfrau oder der Obmann kann die Kündigung von
Vertragsbediensteten aussprechen, wenn dies im Gemeindeinteresse bzw. im
Interesse des Gemeindeverbandes gelegen ist und die Genehmigung des zu-
ständigen Organes des Dienstgebers nicht rechtzeitig eingeholt werden kann.
Diese Genehmigung ist jedoch ehestmöglich einzuholen. Verweigert das zu-
ständige Organ des Dienstgebers die Genehmigung für eine von der Bürger-
meisterin oder vom Bürgermeister (vom Magistrat) bzw. von der Obfrau oder
vom Obmann getroffene Maßnahme, so gilt die Kündigung als nicht ausge-
sprochen.
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Die Kündigungsfrist beträgt für beide Teile nach einer Dauer des Dienstver-
hältnisses von

von weniger als 6
Monaten

1 Woche,

von 6 Monaten 2 Wochen,
von 1 Jahr 1 Monat,
von 2 Jahren 2 Monate,
von 5 Jahren 3 Monate,
von 10 Jahren 4 Monate,
von15 Jahren 5 Monate.

Die Kündigungsfrist hat, wenn sie nach Wochen bemessen ist, mit dem Ab-
lauf einer Kalenderwoche, wenn sie nach Monaten bemessen ist, mit dem
Ablauf eines Kalendermonats zu enden.

Bei Kündigung durch den Dienstgeber ist den jeweiligen Vertragsbedienste-
ten auf Ansuchen während der Kündigungsfrist ein Sonderurlaub im Ausmaß
von wöchentlich mindestens einem Fünftel der regelmäßigen Wochendienst-
zeit zu gewähren. Dieser Anspruch besteht nicht, wenn ein Anspruch auf eine
Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung besteht und eine Be-
scheinigung über die vorläufige Krankenversicherung vom Pensionsversiche-
rungsträger ausgestellt wurde.

2. Vorzeitige Auflösung des Dienstverhältnisses

Das Dienstverhältnis kann ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist von jedem
Teil aus wichtigen Gründen vorzeitig aufgelöst werden.

2.1. Entlassung

Ein wichtiger Grund, der den Dienstgeber zur vorzeitigen Auflösung des
Dienstverhältnisses (Entlassung) berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn:

 sich nachträglich herausstellt, dass die Aufnahme in das Dienstverhält-
nis durch unwahre Angaben, ungültige Urkunden oder durch Ver-
schweigen von Umständen erschlichen wurde, die die Aufnahme nach
den Bestimmungen dieses Gesetzes oder anderer Vorschriften ausge-
schlossen hätte;

 Vertragsbedienstete sich einer besonders schweren Verletzung der
Dienstpflichten oder einer Handlung oder einer Unterlassung schuldig
machen, die sie des Vertrauens des Dienstgebers unwürdig erscheinen
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lässt, insbesondere wenn sie sich Tätlichkeiten oder erhebliche Ehrver-
letzungen gegen Vorgesetzte oder Mitbedienstete zuschulden kommen
lassen oder wenn sie sich in ihrer dienstlichen Tätigkeit oder im Zu-
sammenhang damit von dritten Personen Vorteile zuwenden lassen;

 Vertragsbedienstete ihren Dienst in wesentlichen Belangen erheblich
vernachlässigen oder ohne einen wichtigen Hinderungsgrund während
einer den Umständen nach erheblichen Zeit die Dienstleistung unterlas-
sen;

 Vertragsbedienstete sich weigern, ihre Dienstverrichtungen ordnungs-
gemäß zu versehen oder sich dienstlichen Anordnungen ihrer Vorge-
setzten zu fügen;

 eine unzulässige Nebenbeschäftigung ausgeübt wird und diese Be-
schäftigung trotz Untersagung nicht aufgegeben wird;

 Vertragsbedienstete sich ein ärztliches Zeugnis arglistig beschaffen o-
der missbräuchlich verwenden.

Eine entgegen dieser Vorschrift ausgesprochene Entlassung gilt als Kündi-
gung, wenn der angeführte Auflösungsgrund einen hinreichenden Kündi-
gungsgrund darstellt; liegt auch kein Kündigungsgrund vor, so ist die ausge-
sprochene Entlassung rechtsunwirksam. Soweit ein Kündigungsgrund vor-
liegt, behalten die Vertragsbediensteten ihre vertragsmäßigen Ansprüche auf
den Monatsbezug für den Zeitraum, der bis zur Beendigung des Dienstver-
hältnisses durch ordnungsmäßige Kündigung durch den Dienstgeber hätte
verstreichen müssen unter Einrechnung dessen, was sie infolge Unterblei-
bens der Dienstleistung erspart oder durch anderweitige Verwendung erwor-
ben oder zu erwerben absichtlich versäumt haben. Für die ersten drei Mona-
te dieses Zeitraumes hat die Einrechnung zu unterbleiben. Eine Entlassung
kann nur binnen eines Monats nach Zugang der Entlassung bei Gericht ange-
fochten werden. Eine innerhalb dieser Frist nicht angefochtene Entlassung ist
rechtswirksam und führt zum Ausschluss einer Entschädigung für die Dauer
der Frist, die durch ordnungsgemäße Kündigung hätte verstreichen müssen.

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister (in Städten mit eigenem Statut:
der Magistrat) bzw. die Obfrau oder der Obmann kann die Entlassung von
Vertragsbediensteten aussprechen, wenn dies im Gemeindeinteresse gelegen
ist und die Genehmigung des zuständigen Organes des Dienstgebers nicht
rechtzeitig eingeholt werden kann. Diese Genehmigung ist jedoch ehestmög-
lich einzuholen. Verweigert das zuständige Organ des Dienstgebers die Ge-
nehmigung für eine von der Bürgermeisterin oder vom Bürgermeister (vom
Magistrat) bzw. von der Obfrau oder vom Obmann getroffene Maßnahme, so
gilt die Entlassung als nicht ausgesprochen.



NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 - Dienst- und Besoldungsrecht Musik- und Kunstschullehrkräfte 77

Der Rechtmäßigkeit einer Entlassung steht bereits entgegen, dass der
Bürgermeister die Entlassung nicht sofort nach Fassung seines Ent-
schlusses ausgesprochen hat, wie es bei von ihm angenommener
Dringlichkeit zu erwarten gewesen wäre, sondern erst vier Tage später
und nur zwei Tage vor der anberaumten Gemeinderatssitzung. Dazu
kommt, dass der Kläger aufgrund der gegen ihn erhobenen Verdachts-
gründe bereits dienstfrei gestellt war und deswegen auch aus einem
einige Tage längeren Klärungs- und Entscheidungsprozess noch nicht
auf einen Entlassungsverzicht schließen hätte können (OGH vom 30.
August 2022, GZ: 8 ObA 55/22d).

2.2. Amtsverlust

Ist gegen Vertragsbedienstete ein strafgerichtliches Urteil durch ein inländi-
sches Gericht ergangen, mit dem eine Verurteilung wegen einer oder mehre-
rer mit Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu einer Freiheitsstrafe
erfolgt, so gilt das Dienstverhältnis mit dem Zeitpunkt der Rechtskraft des
Urteiles als aufgelöst und jeder Anspruch aus dem Dienstvertrag als erlo-
schen, wenn

 die verhängte Freiheitsstrafe ein Jahr übersteigt oder
 die nicht bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe sechs Monate über-

steigt.
Dasselbe gilt, wenn Vertragsbedienstete durch ein inländisches Gericht we-
gen einer oder mehrerer Vorsatzdelikte in einem forensisch-therapeutischen
Zentrum untergebracht wurden oder ausschließlich oder auch wegen eines
Vorsatzdelikts gemäß den §§ 92, 201 bis 217, 312 und 312a StGB rechtskräf-
tig verurteilt wurden. Das Dienstverhältnis endet in diesen Fällen auch dann,
wenn die Rechtsfolge der Verurteilung bedingt nachgesehen wurde.

2.3. Verlust des unbeschränkten Zugangs zum österreichischen Arbeitsmarkt

Das Dienstverhältnis gilt mit dem Tag des Verlustes des unbeschränkten Zu-
gangs zum österreichischen Arbeitsmarkt als aufgelöst. Für Vertragsbediens-
tete im Gemeindewachdienst bewirkt der Verlust der österreichischen Staats-
bürgerschaft eine vorzeitige Auflösung des Dienstverhältnisses.

2.4. Ungerechtfertigte Abwesenheit vom Dienst

Das Dienstverhältnis gilt bei einer ungerechtfertigten Abwesenheit vom
Dienst von ununterbrochen 5 Arbeitstagen mit Ablauf des 5. Tages als aufge-
löst.
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2.5. Vorzeitiger Austritt

Ein wichtiger Grund, der Vertragsbedienstete zur vorzeitigen Auflösung des
Dienstverhältnisses (Austritt) berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn die
oder der Vertragsbedienstete zur Dienstleistung unfähig wird oder die Dienst-
leistung ohne Schaden für die Gesundheit nicht mehr fortsetzen kann.

3. Urlaubsersatzleistung

Den Lehrkräften gebührt für das Schuljahr, in dem das Dienstverhältnis en-
det, zum Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses eine Ersatzleis-
tung als Abgeltung für den der Dauer des Dienstverhältnisses in diesem Ka-
lenderjahr im Verhältnis zum gesamten Schuljahr entsprechenden Erholungs-
urlaub (Urlaubsersatzleistung).

Das ersatzleistungsfähige Urlaubsausmaß für ein volles Schuljahr beträgt
13,5 % der durchschnittlich zu erbringenden Gesamtstundenanzahl pro
Schuljahr. Das ersatzleistungsfähige Urlaubsausmaß reduziert sich entspre-
chend dem Verhältnis der Dauer des Dienstverhältnisses in diesem Schuljahr
zum gesamten Schuljahr. Das ersatzleistungsfähige Urlaubsausmaß wird wei-
ters anteilsmäßig bei Inanspruchnahme eines Sonderurlaubes unter Entfall
der Dienstbezüge, einer Familienhospizfreistellung, einer Freistellung zur
Pflege eines behinderten Kindes oder eines pflegebedürftigen Angehörigen
oder bei Vorliegen eines Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes, im betref-
fenden Schuljahr reduziert.

Die Urlaubsersatzleistung gebührt für jenen Teil des ersatzleistungsfähigen
Urlaubsausmaßes, der nach Abzug verbrauchten Erholungsurlaubs aus die-
sem Schuljahr verbleibt. Demnach sind von dem nach allfälliger Reduktion
verbleibenden ersatzleistungsfähigen Urlaubsausmaß diejenigen Wochentage
der Hauptferien und diejenigen schulfreien Tage gemäß § 83 Abs. 4 NÖ
Pflichtschulgesetz 2018 abzuziehen, die auf einen Werktag fallen. Nicht abzu-
ziehen sind diese Tage, wenn an ihnen Dienst oder Aus- und Fortbildungs-
dienst zu leisten war oder die Lehrkraft an der Ausübung ihres Dienstes ver-
hindert war.

Die Ersatzleistung für die verbleibenden Urlaubsstunden ist durch die Teilung
des die Bemessungsgrundlage bildenden Betrages durch 167,2 zu ermitteln.
Bemessungsgrundlage für die Urlaubsersatzleistung für das laufende Schul-
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jahr ist der volle Monatsbezug im letzten Monat des Dienstverhältnisses er-
höht um ein Sechstel.

Im Fall der Beendigung des Dienstverhältnisses durch unberechtigten vorzei-
tigen Austritt oder verschuldete Entlassung ist der Ermittlung der Urlaubser-
satzleistung anstelle des für das Schuljahr gebührenden gesamten Erho-
lungsurlaubs (13,5 %) ein Ausmaß von 9 % der durchschnittlich zu erbrin-
genden Gesamtstundenanzahl pro Schuljahr der Berechnung zugrunde zu
legen.

4. Ersatz von Aus- und Weiterbildungskosten

Wird die Aus- und Weiterbildung ohne triftigen Grund abgebrochen, so sind
die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Aus- und Weiterbildungskosten
dem Dienstgeber zu ersetzen. Dies gilt auch, wenn die Aus- und Weiterbil-
dung aus Gründen, die von der oder dem Vertragsbediensteten zu vertreten
sind, erfolglos beendet wird.

Desweiteren besteht eine gesetzliche Ersatzpflicht, wenn das Dienstverhältnis
binnen 60 Monaten nach Beendigung einer Aus- und Weiterbildung beendet
wird. Diese Ersatzpflicht wird aber nur von bestimmten Beendigungsarten
(z.B. Kündigung durch Vertragsbedienstete, Entlassung) ausgelöst. Von den
aufgewendeten Aus- und Weiterbildungskosten (Bruttobezug einschließlich
Sonderzahlungen ohne Dienstgeberbeiträge während einer Freistellung zur
Aus- und Weiterbildung, Kurs-, Schulungs- und Seminarkosten, Reisegebüh-
ren etc.) ist ein Freibetrag von € 2.500,- in Abzug zu bringen. Der Ersatz der
Aus- und Weiterbildungskosten reduziert sich pro vollendetem Kalendermo-
nat des Dienstverhältnisses nach dem jeweiligen Monat der Beendigung der
Ausbildung um ein Sechzigstel. Der Gemeinderat bzw. Verbandsvorstand hat
in Fällen unbilliger Härte ein Mäßigungsrecht bzw. kann gänzlich vom Ersatz
absehen.

5. Dienstzeugnis

Beim Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis ist den Vertragsbediensteten ein
schriftliches Dienstzeugnis über die Dauer und die Art der Dienstleistung aus-
zustellen.



Fragen seitens Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Zoom-Chat 15.2 - zusätzlich zu den 

Seminarunterlagen von Mag. Johannes Landsteiner Antworten Mag. Johannes Landsteiner 

Musikschulleitung

Muss sich nach einer Zusammenlegung die neue Leitung einem neuen Hearing stellen? Auch 

wenn diese Person schon Leitung in der Vorgängermusikschule war?

Ja, weil ein neuer Rechtsträger entsteht und daher eine Neubesetzung zu erfolgen hat; das bedeutet entspr. gesetzl 

Vorgabe, dass Anfordernisse, Eignung etc. erfüllt sei müssen, diese wird im Rahmen des Hearings festgestellt, auch 

wenn man schon Leiterin/Leiter war.

Aber läuft das dann nicht auf eine Neuanstellung nach neuen Dienstrecht hinaus?

Nein, ist Betriebsübergang (keine Neuaufnahme) – trennen zwischen Dienstverhältnis (bleibt aufrecht) und Funktion 

(wird neu beurteilt).

Wäre es möglich, mit einem Sondervertrag ins neue Dienstrecht übernommen zu werden?

Ja, wenn begründeter Ausnahmefall (da dies die materiell-rechtliche Voraussetzung für Sonderverträge ist) und mit 

dem Sondervertrag Regelungen getroffen werden, die günstiger sind als die gesetzlichen Regelungen

Noch eine Frage zum Leitenden-Hearing: Kann die Ausschreibung für die Leitung nach 

Verbandsgründung auch intern erfolgen? Wenn ja heißt das intern = im neuen Verband?

Tamara Ofenauer-Haas: ja auch intern möglich - dann keine Strukturförderung möglich für Hearingkosten.

Mag. Landsteiner: es gibt die Möglichkeit, nur intern auszuschreiben (nicht öffentlich), wenn Personen innerhalb des 

Lehrkräftebereichs mit Interesse und Erfordernisse und Anzahl von 3 Personen vorhanden; dann ist öffentliche 

Ausschreibung nicht notwendig.

Wechsel altes zu neuem DR: wird das als "Änderungskündigung" bezeichnet? 

Terminus so nicht bekannt, wenn man so will ja: aber Kündigung ist eine einseitige Beendigungsart, wenn Änderung 

der Fall sein soll, besser Vereinbarung mit Dienstgeber machen, die beides regelt.

Bei Beendigung und Wiederaufnahme des Leiters im neuen Dienstrecht, ist ein Hearing unbedingt 

notwendig? Dieses hat ja bereits bei der ersten Anstellung stattgefunden, keine Änderung, nur 

Arbeit und Kosten. Sonderlösung im MS-Gesetzes?

Hier muss man vorsichtig sein: wer entscheidet Beendigung und Wiederaufnahme? Es geht nicht um 

Zusammenlegung, sondern um Beendigung des DV und Neuanstellung; vorsichtig gesagt: keine Garantie, dass man 

nach Neuanstellung weiterhin Leiter/Leiterin ist; rechtlich gesehen ist das ein neues Dienstverhältnis; aber bei 

Verbandsgründung: wird die Leitungsfunktion erstmals besetzt, daher Ausschreibung.

FORUM:MUSIKSCHULLEITUNG FORTBILDUNG - DIENSTRECHT NEU & DIENSTRECHTLICHE FRAGEN exklusiv für Musikschulleiterinnen und 

Musikschulleiter NÖ

1. Februar + 15. Februar 2024
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Ein MS-Leiter hat Leiterzulagen (für zwei Leitungsfunktionen) in zwei MS, in der anderen geringere 

Zulage, die beiden Schulen verbinden sich: kleinere Schule tritt dem großen Verband bei, was 

passiert mit dem Leiter mit den beiden Zulagen, ist er im neuen finanziell schlechter gestellt? was 

kann passieren? wie ist gesetzliche Regelung?

Sondervertragliche Regelung ist immer eine Möglichkeit, kann so abgefangen werden, wenn alle guten Willens sind; 

aus Sicht der Gemeinde ist es ein Betriebsübergang, damit hat man Übergang im Dienstverhältnis. Worst case ist ein 

Rechtsstreit (Ansprüche klären in Folge des Betriebsübergangs), wenn Beitritt der Gemeinde sich bei Tätigkeit im GV 

nicht auswirkt;

Funktionszulagen sind bedeutend höher als Leiterzulagen. Wird im GVBG eine Anpassung für 

bestehende Leiter:innen kommen?

es ist nicht ausgeschlossen, weiß man nicht, entscheidet der Landtag/Gesetzgeber; bei derart großen 

Gesetzeswerken kann nachjustiert werden

Alle Funktionszulagen sind abhängig an die prozentuelle Lehrverpflichtung - richtig? ja, richtig; ist Teil des Monatsbezuges

Wie ist die Höhe der Leiterabsatzstunden im neuen Gesetz geregelt? ident wie im GVBG, aber ab 350 Wochenstunden 2 Leiterabsetzstunden dazu, siehe Gesetzestext

Lehrpersonen

Muss ich Stunden "Aufstocken" - wenn beispielsweise nach einer Zusammenlegung (oder auch 

ohne Zusammenlegung - eigentlich egal) zwei Lehrende für ein Instrument da waren. 1 Lehrender 

geht in Pension; muss ich die Stunden übernehmen, wenn der Verband keinen zweiten Lehrenden 

für dieses Fach einstellen möchte? Wie ist das wenn man "Teilzeit" bleiben möchte...

an sich funktioniert Anhebung und Reduktion des Beschäftigungsausmaßes nur mit Zustimmung beider 

Vertragsparteien, man kann nicht reingezwungen werden; in Überstunden jedoch schon (nicht im Rahmen des 

normalen Beschäftigungsausmaßes)

Einvernehmliche Abänderung: 20% als Grenze der wesentlichen Änderung?

Frage hängt mit Aussage zu Erhöhung vom Beschäftigungsausmaß zusammen; da hat man diese 20% Grenze nicht. 

Bei einer Verringerung von 20 % oder mehr kann der Dienstgeber jedenfalls einseitig eingreifen, soweit nicht nur 

vorübergehend.

Generelle Frage zur Kündbarkeit von Musikschullehrenden:

Kann man einen Lehrer/Lehrerin ohne Angabe von Gründen kündigen? Also unter Einhaltung der 

Kündigungsschutz, Schutz, solange kein Kündigungsgrund vorliegt (den man in der Privatwirtschaft nicht braucht). Im 

öffentlichen Dienst geht es um die Frage, ob ein hinreichender Grund zur Kündigung vortliegt; im neuen DR: in den 

Sind weniger Kinder ein organisatorischer Grund zu kündigen?

ja, kann sein, um eine Kündigung zu rechtfertigen. Frage ist, um wie viele weniger; vorrangig wird hier aber die 

Verringerung des Beschäftigungsausmaßes zu prüfen und allenfalls vorzunehmen sein.

Muss diese Vereinbarung (Kündigung und Neuanstellung nach GBedG 2025) mit dem jetzigen 

Dienstgeber geschlossen werden? Wenn ja, wie ist die zeitliche Vorgabe?

keine zeitliche Vorgabe, ist nicht im Gesetz vorgegeben; Vereinbarung mit Dienstgeber, ab dem 1.1.25 dann im 

neuen Gesetz möglich; vor diesem Termin wäre das zwar eigenartig, würde aber das Optionsrecht sichern; 
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Satzung - Unterrichtspersonal: Auflösung Dienstverhältnisse Abs 1 richtet sich Auflösung GV nach 

Bestimmungen nach NÖ Vertragsbedienstetengesetz 1976, innerhalb 3 Monate ab Auflösung soll 

zu einer der beteiligten Gemeinden einigen; sonst DV aufgelöst, wenn keine Einigung; was 

passiert wenn anderer Job bezogen wird in dieser Zeit oder erlischt dieses 3-monatige Anrecht bei 

Neuanstellung egal wo

im DR üblicherweise ist dies bei Beendigung Dienstverhältnis zu finden (z. B. vorzeitiger Austritt mit wichtigen Grund). 

Trifft den Dienstgeber ein Verschulden an der Beendigung, wird eine Kündigung fingiert und während der fiktiven 

Kündigungsfrist ist einzurechnen, was infolge Unterbleibens der Dienstleistung erspart oder durch anderweitige 

Verwendung erworben oder zu erwerben absichtlich versäumt wurde. Hier wird es möglicherweise auch zu einer 

derartigen Einrechnung kommen.

Musikschulleitung-Stellvertretung und Standortkoordinatoren

Man geht mit MS-Schema in einem Betriebsübergang und wird als Standortleitung bestellt: wird in 

diesem Fall keine Zulage gewährt, weil im MS-Schema nicht vorgesehen? korrekt, ja (Tamara Ofenauer-Haas: eine Gemeinde kann selbst beschließen, eine Zulage zu vergeben)

Allgemein

Ist seitens des MKM eine Beratungsstelle angedacht - diese würden WIR unbedingt benötigen… 

(Förderrichtlinien, und zum Dienstrecht)

Tamara Ofenauer-Haas: Beratung hinsichtlich Förderung ja, Dienstrecht nein; 

Mag. Landsteiner: es könnte in absehbarer Zeit derartiges kommen, es ist gerade Vieles im Entstehen
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Fragen zum Dienst- und Besoldungsrecht
für Musik- und Kunstschullehrkräfte

Tag der administrativen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der NÖ Musikschulen

18. April 2024

Tag der administrativen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der NÖ Musikschulen

18. April 2024

NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025

• privatrechtliches Dienstverhältnis ab
1.1.2025Geltungsbereich:

• bisherige Rechtsgrundlage wird bei
Verlängerung angewendet

Befristung vor
1.1.2025:

• bei Rechtsgrundlage GVBG vor
Betriebsübergang bleibt weiterhin GVBG

Betriebsübergang
(Gde – GV):

• Aufnahme ab 1. Jänner 2022
• Erklärung ab 01.07.2024 bis 31.12.2025Optionsrecht



Fragen zum Optionsrecht

Das kommende Schuljahr startet im September 2024, die
neuen dienstrechtlichen Bestimmungen treten mit 01.01.2025
in Kraft. Die Stunden der Lehrenden werden einmal pro Jahr,
in der Regel zu Beginn des Schuljahres, festgelegt. Wie sind
die geänderten dienstrechtlichen Bestimmungen per
01.01.2025 in der Schuljahresplanung zu berücksichtigen,
wenn durch den Wechsel einer Lehrkraft in das neue
Dienstrecht die Stundenverteilung aufgrund von geänderten
Wertigkeiten nicht mehr mit jener Stundenverteilung
übereinstimmt, die zu Beginn des Schuljahres festgelegt
worden ist?

• Option erfordert Erneuerungsvertrag und Zuordnung zu einem
Verwendungszweig und einer Verwendung

• Durch die Annahme des Erneuerungsvertrages können sich auch andere
Wertigkeiten der Unterrichtseinheit z.B. durch Gruppenunterricht in den
Hauptfächern ergeben

Fragen zum Optionsrecht

Möglichkeit des Wechsels von NÖ GVBG zu NÖ GBedG 2025
Gibt es ein Muster für die Erklärung gem. § 121 NÖ GBedG 2025?
Gibt es einen Mustervertrag/Vorlage für einen Erneuerungsvertrag?
• Muster eines Erneuerungsvertrages wird rechtzeitig vorliegen

Abwicklung des Wechsels
Abgabe der Erklärung durch die Dienstnehmerin bzw. den Dienstnehmer
Ausarbeitung eines Erneuerungsvertrages
Beschluss des Gemeinderates (nur 4x jährlich)
Annahme des Vertrages durch die Dienstnehmerin bzw. den Dienstnehmer
Wie lange hat die Dienstnehmerin bzw. der Dienstnehmer zur Zustimmung
bzw. Ablehnung des Erneuerungsvertrages Zeit? –
Änderung erfolgt ab dem der Erklärung folgenden Monatsersten
Ist es richtig, dass damit eine Aufrollung über mehrere Monate
hinweg erfolgen muss?

• Anspruch auf Zuordnung mit dem auf die Abgabe der Erklärung
folgenden Monatsersten (frühestens aber 1.1.2025)



Betriebsübergang

• Gemeindeverband gegründet wird und
dadurch einer Wechsel des Rechtsträgers
bestehender Gemeindemusikschulen eintritt

• Gemeinden als Rechtsträger einer
Musikschule einem Musikschulverband
beitreten

• Musikschulverbände fusionieren
• eine private Musikschule von einer

Gemeinde oder einem Gemeindeverband
weitergeführt wird

Betriebsübergang
liegt vor, wenn:

• Die Rechte und Pflichten des Veräußerers
gehen aus einem zum Zeitpunkt des
Übergangs bestehenden Arbeitsvertrag
aufgrund des Übergangs auf den Erwerber
über (Art 3 Abs 1 BÜ-RL).

• GVBG-Vertrag bleibt GVBG-Vertrag
• NÖ GBedG 2025 Vertrag bleibt NÖ GBedG

2025 Vertrag

Betriebsübergang
bedeutet

Fragen zum Betriebsübergang

Anpassung von Verträgen der Musikschullehrenden aufgrund eines
neuen Dienstgebers. Handelt es sich hierbei um einen
Erneuerungsvertrag?

• Durch den Betriebsübergang tritt ein Wechsel des Dienstgebers
ein; eine Änderung des Vertrages ist nicht zwingend erforderlich
aber durch den Dienstgeberwechsel möglich.

• Kein Erneuerungsvertrag im Sinne des § 121 NÖ GBedG 2025



Fragen zum Betriebsübergang

Müssen die Musikschullehrenden vom Verband beschäftigt werden
oder gibt es auch die Möglichkeit, Musikschullehrkräfte aus anderen
Verbandsgemeinden in die administrierende Gemeinde (Verwaltung,
Verrechnung …) zu übernehmen und die entsprechenden Kosten an
den Musikschulverband zu verrechnen?

• Vom Übergang betroffen sind nur Personen in einem
Dienstverhältnis zum Überlasser, die ihre Dienstleistung in den
übernommenen Betrieb erbringen.

• Eine Personalüberlassung an den Erwerber ist weiterhin möglich.

Fragen zum Betriebsübergang
Funktionszuordnung neu
Nebengebührenordnung neu

• Die übernommenen Bediensteten unterliegen den Regelungen des
Erwerbers

• Die Grundsätze des Betriebsübergangs (Übergang der Rechte und
Pflichten aus einem Arbeitsvertrag) sind zu beachten.

• Soweit es sich um die Neugründung eines Gemeindeverbandes
handelt, hat dieser jedenfalls eine Funktionsverordnung zu
erlassen und allenfalls auch eine Nebengebührenordnung



Fragen zum Betriebsübergang

Neue Leitung notwendig – werden bisherige Leiterinnen und Leiter
entschädigt?

• Der EuGH verlangt ausdrücklich, dass die äußerste Grenze der
nach den nationalen Regelungen möglichen Interpretation genutzt
werden muss, um den Zielen der RL zu entsprechen. Insoweit
besteht gerade kein „Gestaltungsspielraum“! Damit ist die
Regelung für Sonderverträge jedenfalls anwendbar, weil nicht
einmal an die Grenzen von dessen Wortinterpretation gegangen
werden muss: Einzige materiellrechtliche Voraussetzung ist das
Vorliegen eines „Ausnahmefalls“.

• § 2a Abs. 4 GVBG / § 5 Abs. 4 NÖ GBedG 2025:
Soweit die übergegangenen Rechte und Pflichten von jenen dieses
Gesetzes zum Vorteil der betroffenen Bediensteten abweichen,
gelten sie als gemäß § 14 getroffene Regelungen (Sondervertrag)

• einvernehmliche Vertragsabänderung, frühestens nach Ablauf
eines Jahres ab dem Zeitpunkt des Betriebsüberganges.

Verwendungszweig

• Musik- und kunstpädagogischer
DienstVerwendungszweig:

• Höherer Dienst
• Gehobener Dienst
• Fachdienst

Verwendung:

• MK3
• MK2
• MK1

Verwendungsgruppen:



Monatsbezug

Monatsentgelt (Stand 2024)
Verwendungszweig Musik- und kunstpädagogischer Dienst:

in der
Entlohnungs-

stufe

in der Verwendungsgruppe
Gesamtzeit-
raum nach

Jahren
MK1 MK2 MK3

Euro
1 2.561,7 3.016,5 3.554,6
2 2.669,1 3.253,0 3.806,7 6
3 2.776,5 3.489,5 4.058,8 12
4 2.883,9 3.726,0 4.310,9 18
5 2.991,3 3.962,5 4.563,0 24
6 3.098,7 4.199,0 4.815,1 30
7 3.206,1 4.435,5 5.067,2 36

Aufnahme

• befristet (auch zur Vertretung)
Verlängerungsmöglichkeit:
1 x auf höchsten 12 Monate

• unbefristet
Beschäftigungsdauer:

• Freier Dienstposten im Dienstpostenplan
• Erfüllung der allgemeinen

Aufnahmeerfordernisse
• Erfüllung der zwingenden Vorbildung für

die Verwendungsgruppe

Voraussetzung:



Dienstvertrag

• schriftlich
• unverzüglich nach Beginn des

Dienstverhältnisses
• spätestens ein Monat nach dem

Wirksamkeitsbeginn jeder Änderung

Ausfertigung:

• Bestimmte Informationen sind innerhalb von
sieben Kalendertagen nach Beginn des
Dienstverhältnisses zu Verfügung zu stellen
(z.B. Beschäftigungsdauer, Verwendungs-
gruppe, Beschäftigungsausmaß, Monats-
bezug)

Informationspflicht:

Fragen zum Dienstvertrag

Wie soll es umgesetzt werden, dass innerhalb
1 Monat die Lehrerinnen und Lehrer einen neuen
Nachtrag bekommen, wenn meine Verbands-
sitzung erst Mitte November stattfindet?

• Ordnungsvorschrift
• Vorstandssitzung früher anberaumen
• Alternativ:

- Anordnung Mehrarbeit bei Anhebung Beschäftigungsausmaß
- bei Reduktion des Beschäftigungsausmaßes:

rückwirkend nicht möglich, daher entweder Verzicht auf
Arbeitsleistung oder Vereinbarung über Reduktion bis
zur Entscheidung

• Im Streitfall ???



Anrechnung

• Mehrfache Berücksichtigung ein und desselben
Zeitraums ist unzulässig

• Rundung auf volle Monate zulässig
• Informationspflicht (Belehrung) über

Anrechungsbestimmungen bei Dienstantritt
• Nachweis von Anrechnungszeiten spätestens 6 Monate

nach Belehrung; bei Fristversäumnis keine Anrechnung

Grundsätze:

• Beschluss Gemeinderat / Verbandsvorstand
erforderlich

• Anrechnung bei Vorliegen von
Berufseinschlägigkeit

• Ausschluss der Anrechnung in bestimmten Fällen
(z.B. Entlassung)

Berufserfahrung:

• Anstelle Anrechnung Berufserfahrung, kann eine
Erfahrungszulage gewährt werden

• Erfahrungszulage ist mit mindestens der Hälfte des
Vorrückungsbetrages der jeweiligen
Verwendungsgruppe einziehbar zu gestalten

Erfahrungszulage

Anrechnung

• Anrechnung von Studienzeiten findet nicht in
jedem Fall statt

• Anrechnung der Studienzeit im Ausmaß der
Mindeststudiendauer, wenn im Tätigkeitsprofil
als zwingende Vorbildung definiert

• Höchstausmaß insgesamt: 6 Jahre

Zwingende
Vorbildung
Studium:

• Beschluss Gemeinderat / Verbandsvorstand
• Schulzeiten an einer höheren Schule, wenn

diese im jeweiligen Tätigkeitsprofil ausdrücklich
als zwingende Vorbildung definiert ist

• Höchstausmaß: 2 Jahre
• Im Verwendungszweig Musik- und

kunstpädagogischer Dienst nicht relevant

Zwingende
Vorbildung

Schulabschluss:



Anmerkungen zur Anrechnung

Anmerkungen zur Anrechnung von Berufserfahrung
• Festzustellen ist, ob die Voraussetzungen für die Anrechnung dem

Grunde nach vorliegen und bejahendenfalls inwieweit sie im Rahmen
der gesetzlichen Vorgaben der Höhe nach anzurechnen sind

• Anrechenbare Dauer: Gesamtausmaß einer einschlägigen
Berufstätigkeit darf nur dann angerechnet werden, wenn durch die
gesamte Zeit die Erfordernisse der Anrechnung erfüllt werden z.B.
wenn bereits 4 Jahre einer Tätigkeit ausreichend sind, dann darf nicht
der gesamte Zeitraum von z.B. 12 Jahren angerechnet werden.

• Zeitliche Lage: bei lange zurückliegenden Berufserfahrungen wird die
Anrechnungsausmaß anders zu werten sein, als bei
Berufserfahrungen, die unmittelbar vor dem Dienstverhältnis erworben
wurden (linearer Erfahrungsverlust durch sinkende Aktualität des
Wissens und mangelnder Übung)

• Zeiten vor Abschluss einer Ausbildung: bei Verwendungen mit
zwingender akademischer Vorbildung ist davon auszugehen, dass
Berufstätigkeiten vor Abschluss der Ausbildung nicht auf demselben
fachlichen Niveau ausgeübt wurden. Anrechnung wird nur dann in
Betracht kommen, wenn die Tätigkeit zweifellos auf akademischen
Niveau ausgeübt wurde.

Fragen zur Anrechnung
Musikschullehrkraft A ist längerfristig erkrankt. Als Vertretung wird
Musikschullehrkraft B im Rahmen eines Vertretungsvertrages befristet
auf die Dauer der krankheitsbedingten Abwesenheit des Herrn A
beschäftigt. Diese Aufnahme erfolgt durch die Bürgermeisterin bzw.
den Bürgermeister.

Ab welchem Zeitpunkt erfolgt eine Anrechnung von Vordienstzeiten
gem. NÖ GBedG 2025, welche bei einer anderen (Musik)Schule
geleistet wurden? - Vertragsbeginn oder erst durch Bestätigung des
Gemeinderates

• Anrechnungszeitpunkt: Tag der Aufnahme
• Belehrung und Vorlage der Nachweise innerhalb von

6 Monaten
• Zuständigkeit: Gemeinderat, Verbandsvorstand
• Anrechnung:

für die vorgesehene Verwendung dienliche Berufserfahrungen



Funktionsdienstposten

• Gesonderte Bezeichnung des
Funktionsdienstpostens

• Jedenfalls: Schulleitung
• Optional: Schulleitung-Stv

Standortleitung (nicht GVBG)

Dienstpostenplan:

• Verordnung
Gemeinderat / Verbandsvorstand

• Zuordnung der Funktionsgruppen nach
Zuordnungsschema

• Schulleitung: FL1 oder FL2
• Stv und StandortLtg: FE1, FE2, FE3

Funktionsgruppe

Funktionsdienstposten

Funktionszulagen für Schulleitung (Stand 2024):

Funktionszulagen für Stv und Standortleitung (Stand 2024)

Jahre in der
Funktionsgruppe

Funktionsgruppen
FE1 FE2 FE3

Euro
bis 5 327,5 600,3 764,1

5 bis 10 654,9 1091,5 1364,4
10 bis 20 982,4 1582,7 1964,7
über 20 1309,8 2073,9 2565,0

Jahre in der
Funktionsgruppe

Funktionsgruppen
FL1 FL2

Euro
bis 5 654,9 1200,7

5 bis 10 1309,8 2183,0
10 bis 20 1964,7 3165,4
über 20 2619,6 4147,7



Fragen zu Funktionsdienstposten

Ist im GVBG eine Zulage für eine etwaige Stellvertretung
vorgesehen?

• weiterhin und unverändert Leitungszulage
• NEU:

Leitungszulage Stellvertretung
Festsetzung durch GR Verbandsvorstand
höchstens 35 % der Leitungszulage

Kann nach den geänderten Bestimmungen für die Zulage
der Stellvertretung im GVBG lediglich eine Stellvertretung
eingesetzt werden oder kann es auch mehrere
Stellvertretungen geben?

• Mehrere Stellvertretungen sind nicht ausgeschlossen (Prüfung der
dienstlichen Notwendigkeit)

Fragen zu Funktionsdienstposten

Standortkoordinatorinnen und Standortkoordinatoren sind lediglich im
NÖ GBedG 2025 vorgesehen, nicht jedoch im GVBG. Wie können
dennoch Standortkoordinatorinnen und Standortkoordinatoren nach
den Bestimmungen des GVBG eingesetzt werden, Absetzstunden,
Sondervertrag etc.?

• ev Stellvertretung der Musikschulleitung als Standortkoordinatoren
einsetzen

• Stv-Leitungszulage durch GR / Verbandsvorstand
• keine Leitungsstunden gesetzlich vorgesehen





Fragen während der Veranstaltung:

Wie lange hat der Dienstnehmende Zeit, dem neuen Vertrag zuzustimmen, wenn er
das Optionsrecht nutzen möchte?

Eine ausdrückliche Frist ist nicht vorgesehen. Gesetzlich vorgesehen ist, dass die
Erklärung über den beabsichtigten Wechsel in das NÖ GBedG 2025 als nicht
abgegeben gilt, wenn Vertragsbedienstete vom Abschluss des
Erneuerungsvertrages Abstand nehmen. Soweit keine Unterfertigung des
Erneuerungsvertrages in einem angemessenen Zeitraum erfolgt, könnte auf diesen
Umstand hingewiesen werden und eine Fristsetzung erfolgen, allenfalls auch
kombiniert mit der Vorlage einer Erklärung, dass dem Abschluss eines
Erneuerungsvertrages nicht zugestimmt wird.

Ist es gut, dies ab 1.7.2024 zu machen (bzgl. Budget für 2025)?

Letztlich hängt es davon ab, wann die Erklärung zum Wechsel abgegeben wird. Ein
Wechsel ist frühestens mit 1. Jänner 2025 möglich. Für die Budgeterstellung könnten
die Zahlen der optionsberechtigten Bediensteten ermittelt werden und für diese die
Personalausgaben unter Einbeziehung eines Wechsels in das NÖ GBedG 2025
ermittelt werden.

Wäre es sinnvoll, dass man mit den Kolleginnen und Kollegen (Lehrenden) spricht
und diese über das Optionsrecht informiert?

Interne Informationsveranstaltungen und allenfalls auch Einzelgespräche mit
optionsberechtigten Bediensteten werden erwartungsgemäß den Aufwand
reduzieren. Die Einbindung der Personalvertretung – soweit vorhanden – sollte dabei
jedenfalls berücksichtigt werden.

Bürgermeisterin bzw. Bürgermeister nimmt auf, Gemeinderat beschließt Anrechnung,
muss dann ein Nachtrag zum Dienstvertrag gemacht werden?

Eine nachträgliche Anrechnung von Berufserfahrung ist einerseits ein Eingriff in die
dienstvertraglichen Bestimmungen und andererseits besteht die gesetzliche
Verpflichtung den Anrechnungszeitraum im Dienstvertrag aufzunehmen. Ein
Nachtrag zum Dienstvertrag oder ein neuer Dienstvertrag ist damit jedenfalls
erforderlich.

Kann der Gemeinderat Bürgermeisterin bzw. Bürgermeister ermächtigen, dass
Bürgermeisterin bzw. Bürgermeister anrechnen darf?

Nein; die Entscheidung ist dem Gemeinderat vorbehalten. Da es sich jeweils um eine
Einzelfallbeurteilung handelt, wird auch nicht die Möglichkeit einer allgemeinen
Anrechnungsregelung durch den Gemeinderat bestehen.



Dürfen Vordienstzeiten nach der Optierung zum neuen
Gemeindebedienstetengesetz im gleichen Verband angerechnet werden?

Eine Anrechnung ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen. In der Regel wird aber die
Zeit vom Eintritt – der nur in der Zeit vom 1.1.2022 bis 31.12.2024 liegen kann – bis
zum Wechsel in das NÖ GBedG 2025 anzurechnen sein. Bei zuvor angerechneten
Vordienstzeiten wird das regelmäßig nicht so sein. Zu beachten ist, dass die
Anrechnung nach NÖ GBedG 2025 eine andere Rechtsgrundlage hat, als die
Anrechnung nach GVBG. Unabhängig davon, ob es sich um ein Dienstverhältnis zu
einer Gebietskörperschaft bzw. Gemeindeverband oder zu einem privaten
Arbeitgeber handelt, ist im konkreten Einzelfall zu beurteilen, ob
Berufseinschlägigkeit vorliegt und in welchem Ausmaß berufseinschlägige
Vordienstzeiten angerechnet werden. Im Ergebnis kann es dadurch natürlich sein,
dass nach GVBG ein 10 Jahre dauerndes Dienstverhältnis zu einer Gemeinde oder
zu einem Gemeindeverband zur Gänze anzurechnen war, aber nach dem NÖ
GBedG 2025 von diesen 10 Jahren nur ein Teil davon als berufseinschlägiger
Zeitraum angerechnet wird.

Sind sondervertragliche Regelungen möglich?

Ja, sondervertragliche Regelung sind weiterhin auch im NÖ GBedG 2025 möglich.
Zu beachten ist dabei, dass materiell-rechtliche Voraussetzung ein begründeter
Ausnahmefall ist und der Abschluss eines Sondervertrages dem Gemeinderat /
Verbandsvorstand vorbehalten ist.



Dienst- und Besoldungsrecht für
Musik- und Kunstschullehrkräfte

NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025
1. Jänner 2025



NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025

• privatrechtliches Dienstverhältnis ab
1.1.2025Geltungsbereich:

• bisherige Rechtsgrundlage (GVBG) wird
bei Verlängerung weiterhin angewendet

Befristung vor
1.1.2025:

• Rechtsgrundlage GVBG vor Betriebs-
übergang bleibt weiterhin GVBG

Betriebsübergang
(z.B. Gde – GV):

• Aufnahme ab 1. Jänner 2022
• Erklärung ab 01.07.2024 bis 31.12.2025Optionsrecht

Optionsrecht

Anspruch:
•Aufnahme in privatrechtliches Dienstverhältnis
ab 1.1.2022 bis 31.12.2024

Ausübung:
•Schriftliche (= unterschriftlich) Erklärung über
Absicht des Wechsels ohne Beifügung von
Befristungen und Bedingungen

Zuordnung zu
Verwendungszweig und
Verwendung, die dem

Dienstposten entspricht
(Stichwort: Dienstpostenplan)

Beurteilung der Anrechnung
(v.a. Berufserfahrung)

Beschluss durch GR über
Erneuerungsvertrag
• mit Wirkung 1.1.2025 bzw. mit dem auf die
Abgabe der Erklärung nächstfolgenden
Monatsersten

•Vorlage des Erneuerungsvertrages als
„Angebot“

Optantin oder Optant kann in
angemessenen Zeitraum
dem Erneuerungsvertrag
zustimmen oder davon

Abstand nehmen



Verwendungszweig

• Musik- und kunstpädagogischer
DienstVerwendungszweig:

• Höherer Dienst
• Gehobener Dienst
• Fachdienst

Verwendung:

• MK3
• MK2
• MK1

Verwendungsgruppen:

Aufnahme

• befristet (auch zur Vertretung)
Verlängerungsmöglichkeit:
1 x um höchstens 12 Monate

• unbefristet
Beschäftigungsdauer:

• Freier Dienstposten im Dienstpostenplan
(Ausnahme: Doppelbesetzung zur erforderlichen

Einschulung (höchstens ein Jahr)
zulässig

• Erfüllung der allgemeinen Aufnahmeerfordernisse
• Erfüllung der zwingenden Vorbildung des jeweiligen

Tätigkeitsprofils

Voraussetzung:



Dienstvertrag

• schriftlich
• unverzüglich nach Beginn des

Dienstverhältnisses
• spätestens ein Monat nach dem

Wirksamkeitsbeginn jeder Änderung

Ausfertigung:

• Bestimmte Informationen sind innerhalb von
sieben Kalendertagen nach Beginn des
Dienstverhältnisses zu Verfügung zu stellen
(z.B. Beschäftigungsdauer, Verwendungs-
gruppe, Beschäftigungsausmaß, Monats-
bezug)

Informationspflicht:

Zwingende Vorbildung
MK3
Musikschullehrkräfte:

• Abschluss eines musikpädagogischen BA- und MA-Studiums
(z.B. Instrumental- und (Gesangs-)pädagogik) mit mindestens 360 ECTS-
Anrechnungspunkten oder

• Abschluss des MA-Studiums Lehramt Sekundarstufe Allgemein-bildung im
Unterrichtsfach Instrumentalmusikerziehung oder gleichwertig oder

• Abschluss eines musikpädagogischen BA-Studiums (z.B. Instrumental-
und (Gesangs-)pädagogik) mit mindestens 240 ECTS-Anrechnungspunkten
und zusätzlich Abschluss eines musikalisch-künstlerischen oder eines
weiteren musikpädagogischen BA-Studiums mit mindestens 240 ECTS-
Anrechnungspunkten oder

• Abschluss eines musikalisch-künstlerischen BA-Studiums mit
mindestens 240 ECTS-Anrechnungspunkten und zusätzlich Abschluss
eines musikpädagogischen MA-Studiums mit mindestens 120 ECTS-
Anrechnungspunkten oder des BA-Studiums Lehramt Sekundarstufe
Allgemeinbildung im Unterrichtsfach Musikerziehung oder gleichwertig



Zwingende Vorbildung

• Abschluss eines künstlerischen BA- und MA-Studiums
mit mindestens 300 ECTS-Anrechnungspunkten oder

• Abschluss eines MA-Studiums Lehramt Sekundarstufe
Allge-meinbildung (z.B. Bildnerische Erziehung) oder
gleichwertig

MK3
Kunstschullehrkräfte:

Zwingende Vorbildung

• Abschluss eines musikalisch-künstlerischen BA-Studiums
(z.B. Instrumentalstudium) mit mindestens 240 ECTS-
Anrechnungspunkten oder

• Abschluss eines musikpädagogischen BA-Studiums
(z.B. Instrumental- und (Gesangs-)pädagogik) mit mindestens
240 ECTS-Anrechnungspunkten oder

• Abschluss des BA-Studiums Lehramt Sekundarstufe
Allgemeinbildung im Unterrichtsfach Musikerziehung oder
gleichwertig oder

• Abschluss eines musiktherapeutischen Studiums
(z.B. Musiktherapie) mit mindestens 210 ECTS-
Anrechnungspunkten oder

• erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung (Musical, Bühnentanz,
klassisches Ballett) vor der paritätischen
Bühnenprüfungskommission

MK2
Musikschullehrkräfte



Zwingende Vorbildung

• Abschluss eines künstlerischen BA-Studiums
(z.B. Bildende Kunst) mit mindestens 180 ECTS-
Anrechnungspunkten oder

• erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung (Schauspiel)
vor der paritätischen Bühnenprüfungskommission

MK2
Kunstschullehrkräfte:

Zwingende Vorbildung

• hervorragende künstlerische oder kunstpädagogische
Leistungen

(z.B. facheinschlägiges Kurzstudiums oder
facheinschlägiger Lehrgang)

MK1
Musik- und Kunstschullehrkräfte:



Verwendungsaufstieg

• trotz fehlender Erfüllung der zwingenden Vorbildung:
Entlohnung nach der höchsten Verwendungsgruppe

• Allfällige Ansprüche auf Funktionszulage werden
nicht berührt

• Leistungsbeurteilung grundsätzlich erforderlich
• Siebenjährige Berufspraxis erforderlich

Verwendungs-
aufstieg:

• Abschluss eines musikalisch-künstlerischen
Studiums (z.B. Instrumentalstudium) mit mindestens
360 ECTS-Anrechnungspunkten oder

• Abschluss des MA-Studiums Lehramt Sekundar-
stufe Allgemeinbildung im Unterrichtsfach
Musikerziehung oder gleichwertig oder

• Abschluss eines musikpädagogischen BA-Studiums
(z.B. Instrumental- und (Gesangs-)pädagogik) mit
mindestens 240 ECTS-Anrechnungspunkten

Aufstieg von
MK2 auf MK3

Bezüge
• Monatsentgelt
• Funktionszulagen,
• Erfahrungszulage,
• Ausgleichszulage im Falle einer Überstellung in

einen anderen Verwendungszweig oder in eine
andere Verwendung,

• Ausgleichsvergütung,
• Kinderzuschuss und
• Teuerungszulagen

Monatsbezug

• Vierteljährlich 50 % des Monatsbezuges, der
für den Monat der Auszahlung zustehtSonderzahlung

• Aufwandsentschädigungen;
• Reisegebühren;
• Überstundenentschädigungen;
• Qualitative Leistungszulage

Nebengebühren



Monatsentgelt (Stand 2024)

in der
Entlohnungsstufe

in der Verwendungsgruppe
Gesamtzeitraum

nach JahrenMK1 MK2 MK3

Euro

1 2.561,70 3.016,50 3.554,60

2 2.669,10 3.253,00 3.806,70 6

3 2.776,50 3.489,50 4.058,80 12

4 2.883,90 3.726,00 4.310,90 18

5 2.991,30 3.962,50 4.563,00 24

6 3.098,70 4.199,00 4.815,10 30

7 3.206,10 4.435,50 5.067,20 36

Einstufung und Erfahrungsanstieg

Entlohnungsstufen:
• Jede Verwendungsgruppe beinhaltet 7 Entlohnungsstufen

Einstufung
• Eingangsstufe ist die Entlohnungsstufe 1
• Einstufung erfolgt unter Berücksichtigung angerechneter

Berufserfahrung oder zwingender Vorbildung

Erfahrungsanstieg
• Vorrückung nach jeweils 6 Jahren Gesamtzeitraum
• Vorrückungstermin ist 1. Jänner / 1. Juli grundsätzlich ausgehend

vom Zeitpunkt des Eintrittes
• Vorrückungstermin bei Anrechnung: maßgeblich ist der Zeitpunkt,

der sich durch Voranstellen der Anrechnungszeiträume vor dem
Eintrittstag ergibt



Anrechnung

• Mehrfache Berücksichtigung ein und desselben
Zeitraums ist unzulässig

• Rundung auf volle Monate zulässig
• Informationspflicht (Belehrung) über

Anrechnungsbestimmungen bei Dienstantritt
• Nachweis von Anrechnungszeiten spätestens 6 Monate

nach Belehrung; bei Fristversäumnis keine Anrechnung

Grundsätze:

• Beschluss Gemeinderat / Verbandsvorstand
erforderlich

• Anrechnung bei Vorliegen von Berufseinschlägigkeit
• Ausschluss der Anrechnung in bestimmten Fällen

(z.B. Entlassung)

Berufserfahrung:

• Anstelle Anrechnung Berufserfahrung, kann eine
Erfahrungszulage gewährt werden

• Erfahrungszulage ist mit mindestens der Hälfte des
Vorrückungsbetrages der jeweiligen Verwendungs-
gruppe einziehbar zu gestalten

Erfahrungszulage

Anrechnung

Anmerkungen zur Anrechnung von Berufserfahrung
• Festzustellen ist, ob die Voraussetzungen für die Anrechnung dem Grunde

nach vorliegen und bejahendenfalls inwieweit sie im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben der Höhe nach anzurechnen sind

• Anrechenbare Dauer:
• Gänzliche Anrechenbarkeit von gleichwertigen Vordienstzeiten.
• Ansonsten darf das Gesamtausmaß einer (nicht gleichwertigen)

einschlägigen Berufstätigkeit nur dann angerechnet werden, wenn durch die
gesamte Zeit die Erfordernisse der Anrechnung erfüllt werden z.B. wenn
bereits 4 Jahre einer Tätigkeit ausreichend sind, dann darf nicht der gesamte
Zeitraum von z.B. 12 Jahren angerechnet werden.

• Zeitliche Lage: bei lange zurückliegenden Berufserfahrungen wird das
Anrechnungsausmaß anders zu werten sein, als bei Berufserfahrungen, die
unmittelbar vor dem Dienstverhältnis erworben wurden (linearer
Erfahrungsverlust durch sinkende Aktualität des Wissens und mangelnder
Übung)

• Zeiten vor Abschluss einer Ausbildung: bei Verwendungen mit zwingender
akademischer Vorbildung ist davon auszugehen, dass Berufstätigkeiten vor
Abschluss der Ausbildung nicht auf demselben fachlichen Niveau ausgeübt
wurden. Anrechnung wird nur dann in Betracht kommen, wenn die Tätigkeit
zweifellos auf akademischen Niveau ausgeübt wurde.



Anrechnung

• Anrechnung von Studienzeiten findet nicht in
jedem Fall statt

• Anrechnung der Studienzeit im Ausmaß der
Mindeststudiendauer, wenn im Tätigkeitsprofil
als zwingende Vorbildung definiert

• Höchstausmaß insgesamt: 6 Jahre

Zwingende
Vorbildung
Studium:

• Beschluss Gemeinderat / Verbandsvorstand
• Schulzeiten an einer höheren Schule, wenn

diese im jeweiligen Tätigkeitsprofil ausdrücklich
als zwingende Vorbildung definiert ist

• Höchstausmaß: 2 Jahre
• Im Verwendungszweig Musik- und

kunstpädagogischer Dienst nicht relevant

Zwingende
Vorbildung

Schulabschluss:

Funktionsdienstposten

• Gesonderte Bezeichnung des
Funktionsdienstpostens

• Jedenfalls: Schulleitung
• Optional: Schulleitung-Stv

Standortleitung (nicht GVBG)

Dienstpostenplan:

• Verordnung
Gemeinderat / Verbandsvorstand

• Zuordnung der Funktionsgruppen nach
Zuordnungsschema

• Schulleitung: FL1 oder FL2
• Stv und StandortLtg: FE1, FE2, FE3

Funktionsgruppe



Funktionsdienstposten

Funktionszulagen für Schulleitung (Stand 2024):

Funktionszulagen für Stv und Standortleitung (Stand 2024)

Jahre in der
Funktionsgruppe

Funktionsgruppen
FE1 FE2 FE3

Euro
bis 5 327,5 600,3 764,1

5 bis 10 654,9 1091,5 1364,4
10 bis 20 982,4 1582,7 1964,7
über 20 1309,8 2073,9 2565,0

Jahre in der
Funktionsgruppe

Funktionsgruppen
FL1 FL2

Euro
bis 5 654,9 1200,7

5 bis 10 1309,8 2183,0
10 bis 20 1964,7 3165,4
über 20 2619,6 4147,7

Funktionsdienstposten

• Zuständigkeit:
Gemeinderat / Verbandsvorstand

• Entfall der Funktionszulage (und der
Leitungsstunden bei Schulleitung)

Abberufung:

• Besonderheit:
nach Maßgabe des Erreichens eines höheren
Monatsbezuges einzuziehende Ausgleichs-
vergütung

• Differenz neuer Monatsbezug und Ø Monatsbezug
(5 Jahre) vor Beendigung der Funktion
- im ersten und zweiten Jahr zu 75%
- im dritten und vierten Jahr zu 50%
- im fünften und sechsten Jahr zu 25%

Abberufung infolge
Organisationsänderung

oder
Zuordnung wegen

herabgesetzter
Leistungsfähigkeit



Leistungsbeurteilung

• soweit nicht Kündigung, Entlassung oder Abberufung von
Funktionsdienstposten

• Ermahnung mit schriftlicher Dokumentation:
- der zugrundeliegende Sachverhalt,
- die vorgeworfene Pflichtverletzung,
- Anleitung über künftiges Verhalten,
- allenfalls Hinweis über Kündigung oder Entlassung im

Wiederholungsfall und
- Hinweis auf Leistungsbeurteilung nach angemessenen

Zeitraum

Dienstpflichtverletzung
oder Missstände:

• der im Allgemeinen erzielbare angemessene Arbeitserfolg
wird

- nicht aufgewiesen,
- aufgewiesen oder
- durch besondere Leistungen überschritten

• Leistungsbeurteilung schriftlich zur Kenntnis zu bringen
• Negative Leistungsbeurteilung stellt Kündigungsgrund dar

Beurteilungsergebnis

Jubiläumsbelohnung

• Vollendung der maßgeblichen Dienstzeit zur
Gemeinde (keine angerechneten Zeiträume)

• Kein Vorliegen eines Ausschlussgrundes
Anspruch

• nach 5 Jahren    50 %,
nach 10 Jahren 100 %
nach 15 Jahren 100 %,
nach 25 Jahren 150 % und
nach 40 Jahren 200 %
des Monatsbezuges des Monats der
Vollendung des Zeitraums

Ausmaß

• Dezember des Jahres, in dem der maßgebliche
Zeitraum vollendet wird

Zeitpunkt der
Auszahlung



Entgeltfortzahlung

• Dienstverhinderung durch Krankheit oder Unfall
• 100 % für 42 Kalendertage der Dienstverhinderung

Ungekürzte
Fortzahlung

• Abhängig von der Dauer des Dienstverhältnisses:

bis 5 Jahre: 40 % für weitere 42 Kalendertage
5 bis 10 Jahre: 40 % für weitere 140 Kalendertage
über 10 Jahre: 40 % für weitere 140 Kalendertage

und 20 % für weitere ´182 Kalendertage

Kürzung der
Fortzahlung

• Dienstverhinderungen durch Krankheit oder Unfall mit
Unterbrechungen von weniger als 6 Monaten innerhalb
der letzten 3 Jahre werden als eine fortlaufende
Dienstverhinderung gerechnet

Zusammen-
rechnungsregel

Ferien und Urlaub

• schulfreien Tage nach § 83 NÖ Pflichtschulgesetz 2018
• Gemeinderat / Verbandsvorstand kann mit Verordnung

weitere Tage für unterrichtsfrei erklären
Unterrichtsfrei:

• Lehrkräfte:
- während Schulferien grundsätzlich beurlaubt,
- Ausnahme z.B. besondere Verpflichtungen
(Vertretung der Schulleitung, Abhaltung von
Prüfungen, sonstige Tätigkeiten)

• Schulleitung:
- am Dienstort:
erste und letzte drei Werktage der Hauptferien

- Wahrnehmung unaufschiebbaren
Leitungsgeschäfte während der Schulferien,
auch durch Heranziehung von Lehrkräften

• Rückberufung aus dem Urlaub aus wichtigen
dienstlichen Gründen mit Ersatz der Mehrauslagen

Ferien



Pflichten

• Allgemeine Dienstpflichten und
Verpflichtungserklärung

• Achtungsvoller Umgang (Mobbingverbot)
• Dienstpflichten gegenüber Vorgesetzten
• Besondere Dienstpflichten der

Vorgesetzten
• Besondere Dienstpflichten der Lehrkräfte

(Lehramtspflichten)
• Meldung von Dienstverhinderungen
• Amtsverschwiegenheit
• Wahrnehmung der Befangenheit
• Verbot der Geschenkannahme
• Meldung einer Nebenbeschäftigung
• Einhaltung des Dienstweg und

Anzeigepflicht
• Wohnsitzwahl
• Verbot von Folgebeschäftigungen

Dienstpflichten:

Dienstzeit

• Jahresstunde = 50 minütige Unterrichtseinheit
zuzüglich Organisationszeit (erforderlich und
pädagogisch sinnvoll);

• Festsetzung im Bedarfsfall im Stundenplan;
maximal 1/5 der tatsächlichen Unterrichtszeit

Unterrichtsverpflichtung
999 Jahresstunden:

• Vor- und Nachbereitung des Unterrichts
• die sich aus der Unterrichtsverpflichtung

ergebenden administrativen Aufgaben
• freiwillige regelmäßige Teilnahme an

Weiterbildungsveranstaltungen

Vor- und Nachbereitung
473 Jahresstunden:

• Verringerung im Hauptfach Elementare
Musikpädagogik

• Verringerung bei mehreren Standorten, wenn an
mehreren Standorten  während eines
Unterrichtstages Unterricht zu erteilen ist

Sonstige Tätigkeiten
296 Jahresstunden:

Jahresarbeitszeit (Vollbeschäftigung): 1.768 Jahresstunden
Eine Jahresstunde ist eine Dienstleistungseinheit zu 60 Minuten
Schriftliche Festlegung der Aufteilung Schulerhalter in Absprache mit der
Schulleitung am Beginn des Schuljahres



Dienstzeit

• Unterrichtseinheiten in Hauptfächern
(§ 4 Abs. 1 NÖ Musikschulgesetz 2000),
die im Rahmen des Gruppenunterrichts
abzuhalten sind, sind mit folgendem
Faktor zu bewerten:

- ab 3 Schülerinnen und Schülern 1,
- ab 6 Schülerinnen und Schülern 1,2
- ab 8 Schülerinnen und Schülern 1,3
- ab 10 Schülerinnen und Schülern 1,4

• Faktor erhöht sich im Hauptfach Elemen-
tare Musikpädagogik und im Hauptfach
Tanz jeweils um 0,1.

• Unterrichtseinheiten in Ergänzungsfächern
mit mindestens 9 Schülerinnen / Schülern
sind mit dem Faktor 1,2 zu bewerten.

• Erfolgt die Unterrichtserteilung regelmäßig
durch mehrere Lehrkräfte, ist keine
Aufwertung vorzunehmen

Besonderheiten
bei Unterrichts-
verpflichtung:

Dienstzeit

• Eingriff in den Dienstvertrag, daher
jederzeit einvernehmlich möglich

• einseitig vom Dienstgeber, wenn sich
der Arbeitsumfang nicht nur
vorübergehend wesentlich ändert

• wesentliche Änderung ist jedenfalls eine
Reduktion der Unterrichtsverpflichtung
um 20 %

• nach Judikatur: Reduktion der
Unterrichtsverpflichtung um 15 %

• bei Kündigung der Lehrkraft infolge
einseitiger Änderung: Umdeutung in
Dienstgeberkündigung

Herabsetzung
des

Beschäftigungs-
ausmaßes:



Beendigung von Dienstverhältnissen

• Tod;
• einverständliche Lösung;
• Kündigung;
• vorzeitige Auflösung;
• Bei Dienstverhinderung wegen Krankheit oder

Unfall in der Dauer eines Jahres, soweit der
Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut:
der Stadtsenat bzw. der Magistrat) bzw.
Verbandsvorstand vor Ablauf der Jahresfrist
keine Fortsetzung vereinbart hat,
Dienstverhinderungen mit Unterbrechungen
von weniger als sechs Monaten innerhalb der
letzten 3 Jahre sind zusammenzurechnen;

• mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem
das 65. Lebensjahr vollendet wurde;

• Zeitablauf

Beendigungsarten:

Beendigung von Dienstverhältnissen

• schriftlich
• Kündigungsmöglichkeit bei befristeten

Dienstverhältnissen nach Ablauf eines Jahres, wenn
Kündigungsklausel im Dienstvertrag

• Kündigung innerhalb der ersten drei Dienstjahre ohne
Angabe von Gründen

• Kündigung nach den ersten drei Dienstjahren nur mit
hinreichendem Kündigungsgrund

• Anfechtungsmöglichkeit binnen 1 Monat nach Zugang

Kündigung

• Vorzeitiger Austritt und Entlassung nur aus wichtigen
Gründen

• Anfechtungsmöglichkeit binnen 1 Monat nach Zugang
• Ex lege:

- Dienstrechtlicher Amtsverlust bei strafgerichtlicher
Verurteilung

- Verlustes des unbeschränkten Zugangs zum
österreichischen Arbeitsmarkt

- ungerechtfertigte Abwesenheit vom Dienst von
ununterbrochen 5 Arbeitstagen

Vorzeitige
Beendigung



Beendigung von Dienstverhältnissen

• Anspruch für das Schuljahr, in dem das
Dienstverhältnis endet

• ersatzleistungsfähiges Urlaubsausmaß:
13,5 % der durchschnittlich zu erbringenden
Gesamtstundenanzahl pro Schuljahr
(bei unberechtigten vorzeitigen Austritt oder
Entlassung:9 %)

• ersatzleistungsfähiges Urlaubsausmaß ist
entsprechend dem Verhältnis der Dauer des
Dienstverhältnisses in diesem Schuljahr zum
gesamten Schuljahr zu reduzieren; sowie
Reduktion bei Sonderurlauben etc.

• Anspruch auf jenen Teil des ersatzleistungs-
fähigen Urlaubsausmaßes, der nach Abzug
verbrauchten Erholungsurlaubs aus diesem
Schuljahr verbleibt
(Ausnahme: Dienstleistungen, Aus- und
Fortbildung, Dienstverhinderung)

• Bemessungsgrundlage: Monatsbezug geteilt
durch 167,2 erhöht um 1/6

Urlaubsersatz-
leistung:

Beendigung von Dienstverhältnissen

• gesetzliche Ersatzpflicht, wenn Dienstverhältnis
binnen 60 Monaten nach Beendigung einer
Aus- und Weiterbildung beendet wird

• nur bei bestimmten Beendigungsarten
(z.B. Kündigung durch Vertragsbedienstete,
Entlassung)

• Kosten: Monatsbezug während Freistellung
einschließlich Sonderzahlungen, Schulungs-
und Seminarkosten, Reisegebühren etc.

• Freibetrag: € 2.500,-
• Reduktion der Aus- und Weiterbildungskosten

pro vollendetem Kalendermonat des
Dienstverhältnisses nach dem jeweiligen Monat
der Beendigung der Ausbildung um 1/60

• Ersatz auch bei Abbruch ohne triftigen Grund
oder bei erfolgloser Beendigung

Ersatz von
Aus- und

Weiterbildungs-
kosten:





Dienst- und Besoldungsrecht für
Musik- und Kunstschullehrkräfte

Fragen und Anworten zum
NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025

Betriebsübergang

Wenn eine Zusammenlegung von Musikschulen
beschlossen wird, muss die Stelle der
Musikschulleitung neu ausgeschrieben werden?
• aktueller Status:

zwei oder mehrere Gemeinden sind jeweils Rechtsträger
einer Musikschule

• Gründung eines gemeinsamen Gemeindeverbandes
bedeutet im Wesentlichen

1. Übernahme des Lehrpersonals

2. Besetzung der Leitungsposition entsprechend den
gesetzlichen Vorgaben (Ausschreibung, .....)



Betriebsübergang

Wie wird bei Zusammenlegungen von Musikschulen 2025 die
Funktion/Posten der Musikschulleitung gelöst?
Welche Perspektive gibt es für bestehende Leiter und Leiterinnen, die
durch Zusammenlegungen ihre Führungsposition verlieren?
Heißt das, Leiterzulagen werden weiter bezhalt wenn man nicht mehr
Leiter:in ist?
Was passiert mit den Musikschulleitungen, die in den alten
Dienstverträgen sind, wo keine Standorrkoordinatoren vorgesehen sind?
Gibt es eine Rechtssicherheit für Musikschulleitungen, die nach einer
Zusammenlegung nicht mehr Musikschulleitungen sind? Gibt es einen
weiteren Anspruch auf Leitungs-Zulage, bzw. Absetzstunden?
Was passiert mit Leitern die nicht mehr im neuen Verband übernommen
werden, werden Leiterstunden auf Lehrstellen umgestellt, oder werden
die verloren sein? Bitte um dringende Beantwortung! Trifft glaube ich 40
bis 50 Direktoren in Zukunft

Betriebsübergang

Bei den bevorstehenden Zusammenlegungen von Musikschulen heißt es, es
gibt keine Verschlechterungen für Musikschullehrer und Musikschulleiter.
Doch, wenn zwei Musikschulen zusammengelegt werden, ist eine
Musikschulleitung zu viel vorhanden. Hat man dann Pech gehabt und es
entfallen dann die Leiterstunden, somit auch das Gehalt? Mir ist bewusst,
dass ich von der Musikschulleitung abberufen werden kann, doch ich habe
mir nichts zu Schulden kommen lassen. Nur wegen einer
Gesetzesänderung!! Wenn man, um die Leitung zu übernehmen bei einer
anderen Musikschule gekündigt hat, kann man dann nicht einmal auf die
Unterrichtseinheiten zurückgreifen.Meine wichtigste Frage ist, was passiert
mit meinem Gehalt, wenn ich durch die Zusammenlegung abberufen werde?
Wenn bei Zusammenlegungen Dienstposten verringert werden (bspw. 3 MS
mit je 1 Flötenlehrperson - zukünftig nur noch 1 Dienstposten für Flöte
vorgesehen) - gibt es rechtliche Absicherungen, wird die Flötenstelle neu
ausgeschrieben, welche Lehrperson wird für die Position ausgewählt?



Betriebsübergang
Grundsätzliches zum Betriebsübergang:

Die Rechte und Pflichten des Veräußerers gehen aus einem zum Zeitpunkt des
Übergangs bestehenden Arbeitsvertrag aufgrund des Übergangs auf den Erwerber
über (Art 3 Abs 1 BÜ-RL).

EuGH:
Die BetriebsübergangsRL schließt „es grundsätzlich nicht aus[....], dass im Fall des
Unternehmensübergangs [...] auf den Staat dieser als neuer AG eine Kürzung der
Vergütung [...] vornimmt, um den geltenden nationalen Vorschriften bezüglich der
öffentlichen Angestellten nachzukommen".

Nach der zitierten Vorabentscheidung des EuGH sind die zuständigen Behörden, die
diese Vorschriften anzuwenden und auszulegen haben, "jedoch verpflichtet, dies so
weit wie möglich im Licht der Zielsetzung dieser RL zu tun, indem sie insbesondere
dem Dienstalter des AN Rechnung tragen, soweit die nationalen Vorschriften, die die
Situation der staatlichen Angestellten regeln, das Dienstalter des staatlichen
Angestellten bei der Berechnung seiner Vergütung berücksichtigen". In diesem Sinne
hat der EuGH auch zuletzt einer Übergangsregelung, wonach sich die in den
öffentlichen Dienst neu eingegliederten AN neu hätten bewerben müssen und nur in
der ersten Gehaltsstufe zu niedrigeren Bezügen eingestuft worden wären, eine
Absage erteilt (EuGH 13. 6. 2019, C-317/18 Rn 27 und 59).

Betriebsübergang

EuGH-Entscheidung ist auf vehemente Kritik gestoßen
(Reissner (Europarechtliche Impulse für die Entwicklung des österreichischen
Individualarbeitsrechts, in Wagner/Wedl [Hrsg], Bilanz und Perspektiven zum
europäischen Recht [2007] 173 [186]; Resch, Entgeltkürzung trotz
Betriebsübergangs im Vertragsbedienstetenrecht, DRdA 2020/40, 441, insb 444;
René Schindler, Betriebsübergang von der Privatwirtschaft in den Öffentlichen
Dienst: Auswirkung auf das Entgelt, JAS 2020, 410).

Der ex-lege-Übergang der Arbeitsverträge ist die zentrale und zwingende
Rechtsfolge der BÜ-RL, die BÜ-RL schafft nötige Bestimmungen, welche die AN
"bei einem Inhaberwechsel schützen und insbesondere die Wahrung ihrer
Ansprüche gewährleisten" (ErwGr Nr 3 der BÜ-RL).

Auch gravierende finanzielle Belastungen werden dem Betriebserwerber
zugemutet, wenn er sich zu einem Betriebsübergang entschließt, denn der
Schutz durch den inhaltlich unveränderten Übergang der Arbeitsverhältnisse ist
grundsätzlich unabdingbar (mwN etwa Grau/Hartmann in Preis/Sagan [Hrsg],
Europäisches Arbeitsrecht2, [2019] Rz 15.93).



Betriebsübergang

Eine an sich mögliche Kündigung wird durch Art 4 BÜ-RL
eingeschränkt, indem der Betriebsübergang "als solcher... keinen
Grund zur Kündigung dar"stellt: Insb bleibt es dem Erwerber
verwehrt, nur deshalb zu kündigen, um in Ansehung des
unterschiedlichen Entgelts bei Veräußerer und Erwerber eine
"Zwei-Klassen-Gesellschaft" zu verhindern (Binder/Mair in
Binder/Burger/Mair, AVRAG3, [2016] § 3 Rz 87; OGH 9 Ob A
97/02h DRdA 2003/28, 323 [M. Binder]).

Der EuGH verlangt ausdrücklich, dass die äußerste Grenze der
nach den nationalen Regelungen möglichen Interpretation genutzt
werden muss, um den Zielen der RL zu entsprechen.33) Insoweit
besteht gerade kein „Gestaltungsspielraum“! Damit ist die
Regelung für Sonderverträge jedenfalls anwendbar, weil nicht
einmal an die Grenzen von dessen Wortinterpretation gegangen
werden muss: Einzige materiellrechtliche Voraussetzung ist das
Vorliegen eines „Ausnahmefalls“.

Betriebsübergang

Wenn bei einer Verbandszusammenlegung ein
Kollege bei dem einen Verband noch L2a2 und beim
anderen Verband ms1 eingestuft ist, was passiert
dann bei einem gemeinsamen Verband?

• Entsprechend der jüngeren Judikatur des EuGH wird wohl
ms1 anzuwenden sein, jedoch erscheint in diesem
Ausnahmefall eine sondervertragliche Regelung denkbar.



Betriebsübergang

Wie verhält es sich mit einem Betriebsübergang, wenn der zu übernommene
Betrieb „gespaltet“ wird?

Beispiel: Musikschule A besteht aus 5 Gemeinden, davon gehen 3
Gemeinden in den Musikschulverband B mit bereits 8 Gemeinden,
allerdings nur mit den MS-Plan-Stunden und nicht mit dem Personal, weil
das gibt es eh schon im Musikschulverband B und die beiden anderen 2
Gemeinden gehen in die Musikschule C.

• Zu klären ist, ob hier ein Betriebsübergang vorliegt. Kein Betriebsübergang liegt vor,
wenn die wirtschaftliche Identität nicht gewahrt bleibt. Das ist der Fall, wenn der
Betrieb oder Betriebsteil vom Erwerber nicht im Wesentlichen unverändert fortgeführt
wird.

• Entscheidend ist lediglich, dass der bestehende Betrieb im Wesentlichen unverändert
mit der bisherigen Organisationsstruktur, den vorhandenen Betriebsmitteln und dem
bestehenden Kundenstock vom neuen Betreiber (Arbeitgeber) weitergeführt wird.
Wenn daher die Gemeinden durch den Beitritt bei einem anderen Gemeindeverband
den Standort, die Schülerinnen und Schüler etc. miteinbringen, wird wohl von einem
Betriebsübergang auszugehen und daher auch Teile des Personals zumindest
teilerfasst sein (Beispiel: GV der MS Eggenburg und Gemeindeverband der
Musikschule der Region Wagram).

Betriebsübergang

Betriebsübergang ist maximal ein Jahr? Welche „Schutz“-Möglichkeiten
gibt es danach für angestellte Lehrende

• Aus der BÜ-RL ergibt sich, dass die Mitgliedstaaten den Zeitraum der Aufrechterhaltung
der Arbeitsbedingungen begrenzen können, allerdings darf dieser nicht weniger als ein
Jahr betragen.

• Diese Bestimmung wird häufig als generelles Verbot der Verschlechterung von
Arbeitsbedingungen im Zeitraum eines Jahres nach Betriebsübergang
missverstanden. Die Regelung ist nur auf die aufrechtzuerhaltenden
Arbeitsbedingungen aus dem Veräußerer-KollV anwendbar. Gilt der KollV normativ
weiter, so kommt eine Verschlechterung durch Einzelvereinbarung schon dem Grunde
nach nicht in Betracht. Die Einjahresfrist kann daher nur auf allfällige aus dem
Veräußerer-KollV aufrecht zu erhaltende Regelungsbereiche anwendbar sein. Auf Grund
der vom Gesetzgeber als besonders schutzwürdig erachteten Aufrechterhaltung des
kollv Entgelts und Bestandschutzes ist davon auszugehen, dass die
Verschlechterungssperre von einem Jahr auf die aufrechtzuerhaltenden
Arbeitsbedingungen anwendbar ist (Gahleitner in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 4
AVRAG (Stand 1.1.2018).

• § 5 Abs. 4 NÖ GBedG 2025 sieht aber vor, dass soweit die übergegangenen Rechte und
Pflichten von jenen dieses Gesetzes zum Vorteil der betroffenen Vertragsbediensteten
abweichen, sie als sondervertraglich getroffene Regelungen gelten, die frühestens nach
dem Ablauf eines Jahres ab dem Zeitpunkt des Betriebsüberganges
einvernehmlich abgeändert werden können.



Standortkoordinatorinnen und -koordinatoren

Welche Zulage/Absetzstunden usw. sind
vorgesehen?

• Für Standortkoordinatorinnen und –koordinatoren ist im NÖ GBedG
2025 eine Funktionszulage nach FE1, FE2 oder FE3 vorgesehen. Die
Zuordnung erfolgt – wie bei allen Funktionsgruppen – durch Verordnung
des Gemeinderates / Verbandsvorstandes unter Beachtung des
gesetzlichen Zuordnungsschemas.

• Leitungsstunden sind gesetzlich nicht vorgesehen.

Standortkoordinatorinnen und -koordinatoren

Musik- und
kunstpädagogischer

Dienst

Fachdienst
Gehobener Dienst

Höherer Dienst

Jahre in der
Funktionsgruppe

Funktionsgruppen

FE1 FE2 FE3
Euro

bis 5 327,5 600,3 764,1
5 bis 10 654,9 1091,5 1364,4

10 bis 20 982,4 1582,7 1964,7
über 20 1309,8 2073,9 2565,0

Zuordnungsschema NÖ GBedG 2025:



Standortkoordinatorinnen und -koordinatoren

Kann man Standortkoordinatoren festlegen im alten
Dienstrecht?

• gesetzlich nicht vorgesehen;
(denkbar über Anordnung)

Funktionszulage Musikschulleitung

Welche rechtliche Grundlage gibt es für die
Funktionszulagen FL 1 oder FL 2?

• § 7 Abs. 2 NÖ GBedG 2025:
Den Vertragsbediensteten, die mit einem
Funktionsdienstposten betraut werden, gebührt ab
Wirksamkeit der Betrauung eine Funktionszulage zum
Monatsentgelt.

• § 74 Abs. 1 NÖ GBedG 2025:
Die Funktionszulage bestimmt sich nach der
Funktionsgruppe, der der Funktionsdienstposten zugeordnet
ist, höchstens jedoch nach der Funktionsgruppe gemäß § 7
Abs. 4 NÖ GBedG 2025 (Zuordnungsschema).



Funktionszulage Musikschulleitung

§ 7 Abs. 3 NÖ GBedG 2025:

Die Zuordnung der im Dienstpostenplan gesondert bezeichneten
Funktionsdienstposten zu den Funktionsgruppen erfolgt mit Verordnung des
Gemeinderates (Funktionsverordnung). Dabei sind insbesondere die mit dem
Arbeitsplatz verbundenen Anforderungen an das Wissen und an die für die
Umsetzung des Wissens erforderliche Leistung zu berücksichtigen. Überdies
ist auf die Bedeutung der Dienststellung und Verantwortlichkeit Bedacht zu
nehmen. Bei einer Veränderung der Anforderungen an einen bestehenden
Funktionsdienstposten hat der Gemeinderat per Verordnung eine neue
Zuordnung zu einer anderen Funktionsgruppe bzw. das Ausscheiden als
Funktionsdienstposten vorzunehmen.

§ 7 Abs. 4 NÖ GBedG 2025 (Zuordnungsschema):
Verwendungszweig Musik- und kunstpädagogischer Dienst in der Verwendung:

Gehobener Dienst (MK2) Funktionsgruppe FL1

Höherer Dienst (MK3) Funktionsgruppe FL1 oder FL2

Funktionszulage Musikschulleitung
Für Musikschulleitung:

Musik- und kunstpädagogischer
Dienst

Gehobener Dienst (MK2)
Höherer Dienst (MK3)

Jahre in der Funktionsgruppe
Funktionsgruppen

FL1 FL2
Euro

bis 5 654,9 1200,7
5 bis 10 1309,8 2183,0

10 bis 20 1964,7 3165,4
über 20 2619,6 4147,7

Für Musikschulleitung-Stellvertretung und Standortkoordinatorinnen und –koordinatoren:

Musik- und
kunstpädagogischer Dienst

Fachdienst (MK1)
Gehobener Dienst (MK2)

Höherer Dienst (MK3)

Jahre in der Funktionsgruppe
Funktionsgruppen

FE1 FE2 FE3
Euro

bis 5 327,5 600,3 764,1
5 bis 10 654,9 1091,5 1364,4

10 bis 20 982,4 1582,7 1964,7
über 20 1309,8 2073,9 2565,0



Funktionszulage Musikschulleitung

Altes Dienstrecht (Musikschulleitung):

Dem Leiter einer Musikschule gebührt eine Leiterzulage. Die Höhe dieser Zulage
bestimmt sich nach der Summe der Lehrverpflichtungen der Musikschullehrer
zu Beginn eines Schuljahres.

Die monatliche Leiterzulage beträgt bei einer Gesamtlehrverpflichtung
ab 2.960 Jahresstunden 5 %
ab 5.550 Jahresstunden 8 %
ab 8.880 Jahresstunden 12 %

Regionalmusikschule
15 %

des Monatsentgelts der letzten
Entlohnungsstufe.

Musikschulleitung-Stellvertretung (§ 46f Abs. 3 GVBG):

Die Höhe der Leiterzulage für die Stellvertretung der Musikschulleitung wird vom
Gemeinderat (Verbandsvorstand) bzw. in Städten mit eigenem Statut vom
Stadtsenat festgesetzt und darf 35 % der Zulage für die Musikschulleitung
(§ 46f Abs. 4 GVBG) nicht überschreiten.

Beschäftigungsausmaß

Ohne wirtschaftliche und soziale Absicherung für MS-
Lehrende wird es schwehr möglich sein die Qualität zu zu
halten. Ein MS-Lehrender muss sich auf ein Mindestmaß an
sozialer Sicherheit verlassen können/Absicherung aufgrund
von jährlicher Vereinbarung des Stundenausmaßes.

• Eine Bindung auf ein Schuljahr war ursprünglich zur
Stundenabsicherung vorgesehen, jedoch wurde dazu
massive Kritik im Begutachtungsverfahren geäußert.

• Eine Verringerung des Beschäftigungsausmaßes kann aber
nur durch vertragliche Änderung erfolgen. Ab einer
Reduktion von 20 % kann der Dienstgeber dies auch
einseitig vornehmen.



Neuaufnahme

Künftig wird es nicht einfach sein, Pädagogen für das Fach
Elementares Musizieren zu bekommen. ist es möglich, dass
Lehrpersonen, die nach dem alten Dienstrecht angestellt sind,
welche nicht in die Übergangsfrist fallen (also vor dem
1.1.2022 angestellt wurden) kündigen und nahtlos wieder
angestellt werden? oder gibt es eine andere Möglichkeit, dass
diese Lehrpersonen finanziell gefördert werden?

• Bei einer Aufnahme nach dem 1.1.2025 ist jedenfalls das
NÖ GBedG 2025 anzuwenden.

Überleitung

Stimmt es, dass es ca. ab Jahresmitte eine Beratungsstelle
seitens Gemeinde oder Land NÖ gibt für Fragen zum
Dienstrecht, insbesondere bei Unklarheiten in der Berechnung
Vergleich altes und neues Dienstrecht?

• Ist dem Motivenbericht zu entnehmen.
• Das Land übt die Aufsicht aus und wird damit keine

Beratungen übernehmen
• Fragen können allenfalls die

Gemeindevertreterverbände beantworten.



Überleitung

Einstufung ist MS 1 (IGP1, IGP2, Diplomprüfung
Konzertfach), seit 1.7.23 neuer Dienstvertrag als
Leiter.

• Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass gegenständlich
die Erfordernisse für MK3 erfüllt sind und damit Anspruch
auf eine Funktionszulage nach FL1 oder FL2 besteht.

• Zur genauen Berechnung einer Überleitung sind aber
zusätzliche Daten erforderlich (Anrechnungszeiten,
Funktionsverordnung).

Überleitung

Derzeit MS1 Stufe 17 eingestuft, nächste Vorrückung ist der
1.1.25. Der Stichtag der Vorrückung ist April 91. Der Stichtag
der Jubiläumszahlung ist April 92. Wie rechnet man aus,
welcher Dienstvertrag der bessere ist? Wie wäre eine
Einstufung im neuen Dienstvertrag ab 1.1.25?

• Vergleichsberechnungen können dann angestellt werden,
wenn die Parameter (Anrechnungszeiten) bekannt sind.
Jedoch wird hier kein Recht auf Option vorliegen.



Mag. Landsteiner, 10 Juni 2024

1 Fragen aus dem Chat

1.1 Kann eine Optierung auch erfolgen (z. B. mit einer gesonderten Vereinbarung), wenn
das Dienstverhältnis vor dem 1.1.2022 begründet wurde?

Das Gesetz sieht das nicht vor. Das Gesetz räumt nur das Recht ein auf Option, wenn man ab
01.01.2022 aufgenommen wurde. Wenn man mit Dienstgeber vereinbart, Dienstvertrag wird
beendet und mit nächstem Tag neu begonnen - eventuell. Nachteile werden auch eingekauft, zB:
Kündigungsmöglichkeit in den ersten 3 Jahren. Mit diesem Risiko muss man 3 Jahre lang leben,
dass der Dienstgeber das Dienstverhältnis beenden kann.

1.2 Wie sieht es da mit Tanz aus, wenn man zwei BA Studien abgeschlossen hat?
Tanzpädagogik und Bühnentanz? Da ging es um die Einstufung MK3, MK2 oder MK 1

Künstlerisch-pädagogisches Studium BA 240 ECTS (z.B. Zeitgenössische Tanzpädagogik (MUK)
+ künstlerisches Studium BA 240 ECTS (z.B. BA Zeitgenössischer Tanz, Bühnentanz
(BrucknerUni) = MK3

1.3 Wie ist das mit Anrechnungen bei Studien, die vor dem System ECTS-
Anrechnungspunkten abgeschlossen wurden, z.B. vor 2006?

Im GBedG 2025 ist für vorgesehen, dass bei abgeschlossenen Studien, die nicht mit ECTS-
Anrechnungspunkten bewertet sind, ein Semester der Mindeststudienzeit 30 ECTS-
Anrechnungspunkten entspricht. Regelungen über die Mindeststudiendauer der jeweiligen
Studiengesetze sind daher relevant.

1.4 Wie wird abgeschlossenes Konzertfach Studium + abgeschlossenes Masterstudium
Lehramt Musikerziehung (MEd) eingeordnet. Bis jetzt wurde das bei mir nicht für eine
MS1 Einstufung anerkannt

Einreihung ms2 nach GVBG, da ms1 nur in Kombination mit BA IGP (vgl. (§ 46d Abs. 2 Z 5)

Einreihung mk3 nach NÖ GBedG 2025 (Tätigkeitsprofil 8.1. lit. a vierter Teilstrich)

1.5 Bei Ansuchen auf Aufstieg von MK2 auf MK3: werden 7 Jahre Berufspraxis nur bei
voller Beschäftigung anerkannt oder auch bei wenigen Stunden Tätigkeit?

Das Gesetz differenziert (derzeit) nicht, es wird nur von Jahren der Berufspraxis gesprochen.
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1.6 Wird die Abfertigung ALT bei einem Betriebsübergang ab dem Übergangsdatum neu
berechnet oder bleiben erworbene Ansprüche erhalten?

Wenn die Regelung der Abfertigung alt gilt (Eintrittsdatum vor 1.1.2003) dann bleiben die
Ansprüche nach Abfertigung alt bei einem Betriebsübergang erhalten; d.h. es kommt mangels
Beendigung infolge des Betriebsübergangs auch nicht zu einer Abfertigungszahlung. Gleich gilt
mE auch bei der Sozialversicherung: soweit man noch bei der ÖGK (vormals NÖ GKK) versichert
ist, ändert der Betriebsübergang daran nichts.

1.7 Als Lehrkraft ist man grundsätzlich in den Ferien beurlaubt, außer bei Ausnahmen.
Genannt werden „sonstige Tätigkeiten“. Was bedeutet das?

Grundsatz: Ferien = Urlaub

Ausnahme: besondere Verpflichtungen oder besondere dienstliche Verhältnisse (z.B. Vertretung
Schulleitung, sonstige Tätigkeiten wie z.B. öffentliche Auftritte, Wettbewerbe, angeordnete
Teilnahme an Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen etc.

1.8 Zum Thema 65. Lebensjahr: bisher musste der Dienstnehmer bei Pensionsantritt
kündigen. Ist das nach dieser neuen Regelung eine automatische Beendigung oder
muss er weiterhin wegen Pensionsantritt kündigen?

Derzeitige Regelung (GVBG iVm VBG 1948): Kündigung durch Dienstgeber, wenn vor dem
Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses das für Leistungen aus dem Versicherungsfall
des Alters in der gesetzlichen Pensionsversicherung für männliche Versicherte vorgeschriebene
Anfallsalter erreicht wurde oder das 65. Lebensjahr vollendet hat, und einen Anspruch auf einen
Ruhegenuss aus einem öffentlichen Dienstverhältnis hat oder mit Erfolg geltend machen kann.
Eine dienstnehmerseitige Auflösung (einvernehmlich, Kündigung) ist naturgemäß jederzeit
möglich.

Neuregelung NÖ GBedG 2025: Ex lege Beendigung mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem das
65. Lebensjahr vollendet wurde (entspricht der derzeitigen Regelung für alle anderen
Gemeindebediensteten nach GVBG)

1.9 Die Steigerung des Gehalts ist weniger, aber dafür ist der Einstieg höher. Meine Frage
wäre: ist das Gehalt insgesamt mehr oder weniger?

Lässt sich so nicht beantworten. Schemata aus dem aktuellen System sind angepasst worden -
Endbezüge abgeflacht, Anfangsbezüge angehoben. Lebensverdienstsumme müsste man im
Einzelfall durchrechnen.

1.10 Wie sieht es mit dem Fahrtkostenzuschuss künftig aus?

Im NÖ GBedG2025 nicht mehr vorgesehen. Im GVBG weiterhin enthalten (es gilt sinngemäß
§ 20b GehG 1956).
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1.11 Wenn ich seit vielen Jahren an einer NÖ Musikschule nach alten Dienstvertrag in MS1
eingestuft bin und innerhalb Niederösterreich an eine andere Musikschule wechselt,
werde ich dann automatisch in einen neuen Dienstvertrag eingestellt, oder kann ich
"übernommen" werden?

Altes Dienstrecht kann im Regelfall nicht mitgenommen werden. Aufnahme nach 31.12.2024
bedeutet Anwendung des NÖ GBedG 2025. In begründeten Ausnahmefällen kann die Gemeinde
jedoch auch Sonderverträge schließen.

1.12 Muss ein Verwendungsaufstieg gesondert beantragt werden oder wird dieser im Zuge
der Prüfung eines Umstieges im Gemeinderat automatisch geprüft?

Dienstnehmer muss Anregung geben, Leistungsbeurteilung muss vorgelagert sein, da diese auch
Grundlage für den Verwendungsaufstieg ist.

1.13 Könnten Sie bitte etwas mehr in die Vor- und Nachteile des neuen Systems im
Vergleich mit dem Alten eingehen? Insbesondere was den Gehalt betrifft?

Pauschal kaum zu beantworten, da jeder Fall einzeln betrachtet werden muss. Vieles kann erst
dann beurteilt werden, wenn Gemeinde Erneuerungsvertrag vorlegt. Für die Entscheidung ob
annehmen oder nicht wird es eine gewisse / angemessene Entscheidungsfrist - vielleicht 1 Monat -
seitens der Gemeinde geben müssen.

1.14 Wie sieht nun konkret die Anrechnung bei Umstieg auf das neue Dienstrecht aus?
Werden nochmals alle Studienzeiten/Vordienstzeiten separat berechnet und in welchem
Ausmaß werden die aktuellen Dienstzeiten berücksichtigt?

Studienzeiten müssen angerechnet werden, max. 6 Jahre. Vordienstzeiten werden angerechnet
mit dem Maßstab der Berufseinschlägigkeit.

1.15 Ist man mit Künstlerisch-Pädagogischen BA + Künstlerischem MA in der höchsten
Lohnstufe? Bzw. ist das bei dem alten- und neuen Dienstvertrag gleich?

Vom Gesetzeswortlaut nicht erfasst. Geregelt ist Abschluss musikalisch-künstlerischen BA mit 240
ECTS und zusätzlich Abschluss eines musikpädagogischen MA mit 120 ECTS. Wenn man davon
ausgeht, dass pädagogische Studien für den Lehrberuf höher zu bewerten sind (was auch im NÖ
GBedG 2025 erfolgt) spricht für eine Einbeziehung der genannten Ausbildung lediglich der
Größenschluss, da nach dem Gesetzeswortlaut ein pädagogisches MA mit 120 ECTS in
Kombination mit einem musikalisch-künstlerischen BA mit 240 ECTS als ausreichend erachtet
wird. Die vorliegende Ausbildung beinhaltet ein um 120 ECTS übersteigendes pädagogisches BA-
Studium.

1.16 Wie sieht es mit Anrechnungszeiten aus, wenn man während des Studiums beginnt, zu
arbeiten? Ist die Studienzeit davor anrechenbare Zeit?

Ja, es darf aber nicht doppelt gerechnet werden. Teil vor Arbeitsbeginn anrechenbar. Angerechnet
wird alles vor Eintrittstag. Da ist auch bisher im GVBG so.

Seite 3 von 6



1.17 Ist die Regelung automatische Beendigung des Dienstverhältnisses nach 365
Krankheitstagen innerhalb von 3 Jahren eine Änderung, oder gibt es diese Regelung
auch im alten Gesetz?

Die derzeitige Regelung besagt, dass Fortsetzungsdienstverhinderungen der ersten Erkrankung
dann hinzuzurechnen, wenn diese innerhalb von 6 Monaten nach der ersten Dienstverhinderung
eintritt. Liegt eine neuerliche Dienstverhinderung außerhalb dieser 6 Monate, so gilt diese
wiederum als erste Dienstverhinderung, die mit Wiederantritt eine 6-Monatsfrist in Gang setzt.

Nach NÖ GBedG 2025 sind bei der Ermittlung der Fortzahlungsfrist Dienstverhinderungen mit
Unterbrechungen von weniger als 6 Monaten innerhalb der letzten 3 Jahre zusammenzurechnen.

1.18 Wird es ein Vergleichstool geben?

Eventuell im Herbst, es wird momentan daran gearbeitet, eine Beratungsstelle aufzubauen für
Gemeinden und Bedienstete.

1.19 Vieleicht haben Sie es schon gesagt, wie sieht es aus, wenn ich jetzt ab 2025 zusätzlich
an einer Tätigkeit an einer Schule eine weitere Tätigkeit an einer zweiten Schule
beginne, habe ich dann 2 unterschiedliche Dienstverträge? Den Alten (weil 2023
begonnen) und den neuen vom 2025? (vorausgesetzt ich wechsle im Alten nicht)

Korrekt, GVBG und NÖ GBedG 2025.

1.20 Ist die Anrechnung der Studienzeit neu und im alten Dienstrecht nicht so? PS: also
zusätzlich zu bereits angerechneten Dienstzeiten.

Ja, Studienzeiten sind zusätzlich zu Dienstverhältnissen anzurechnen; es darf aber keine doppelte
Anrechnung ein und desselben Zeitraums erfolgen.

1.21 Muss meine (unverbindliche) Anfrage auf Optierung in einer bestimmten Form erfolgen
(schriftlich an Obmann, an MS-Leitung,...)?

Es ist eine schriftliche (unterschriftliche) Erklärung ohne Beifügung von Bedingungen und
Befristungen erforderlich.

1.22 Werden auch künstlerisch musikalische Studien angerechnet im alten + neuen
Dienstvertrag?

Ja, wenn Anstellungserfordernis bzw. zwingende Vorbildung. Im NÖ GBedG 2025 jedoch begrenzt
mit insgesamt 6 Jahren.

1.23 Wenn man selbstständiger freier Kunstschaffender war/ist, können diese Dienstjahre
im neuen Dienstrecht angerechnet werden?

Nicht auszuschließen, es kann eine einschlägige Berufspraxis vorliegen. Beurteilungsmaßstab:
Welche Tätigkeit wird am konkreten Dienstprosten verlangt, welche Tätigkeiten liegen vor.
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1.24 Wenn meine Musikschule zu einem größeren Verband zusammengefasst wird, kann ich
dann verpflichtet werden, an den anderen Standorten zu unterrichten? Danke
schonmal! Alles Liebe

Ja, man kann auch an einem anderen Standort eingesetzt werden, soweit dieser zum
Verbandsgebiet gehört.

2 Allgemeine Punkte

 Befristete Dienstverhältnisse:
o läuft es über den 01.01.2025 hinaus; bleibt es wie vereinbart beim GVBG mit der

Möglichkeit zu wechseln. Gleiches gilt, bei Ablauf mit 31.12.2024 und Verlängerung.
 Betriebsübergang, wenn Gemeinde einem Gemeindeverband beitritt oder

Gemeindeverband gegründet werden:
o Unionsrecht, neuer Rechtsträger muss bestehende Dienstnehmer mit allen Rechten

und Pflichten übernehmen. Rechtsgrundlage für Dienstverhältnis ändert sich nicht.
Es ändert sich der Dienstgeber.

 Ablauf einer Option:
o Ab 01.07.2024 bis 31.12.2025 schriftliche Erklärung, dass Optierung gewünscht

(schriftlich ist gleich unterschriftlich, ggfs. elektronisch signiert, WhatsApp nicht
ausreichend)

o Danach ist Gemeinde am Zug, Gemeinde ordnet Verwendungszweig und
Verwendung zu;

o Ausbildung bestimmt vorrangig die Entlohnung;
o Wie viel an Berufserfahrung liegt vor? Welche Berufserfahrung ist relevant? Wie viel

wird angerechnet?
o Es wird ein Erneuerungsertrag abgeschlossen
o Schriftliche Erklärung beinhaltet kein Risiko, da man Entscheidungsmöglichkeit hat,

wenn alle Unterlagen (Erneuerungsvertrag) vorliegen (ob weiterhin ms-Schema
oder neu MK-Schema)

 Verlängerungen befristeter Dienstverhältnisse:
Nach NÖ GBedG 2025 1x möglich auf maximal 12 Monate. Bei einem befristeten DV
könnte die Gemeinde im Rahmen der Option auch aus der Befristung ein unbefristetes DV
machen; unverzügliche Ausfertigung des Dienstvertrages bedeutet ohne jeglichen Verzug

 Master of Arts Education:
o dafür erforderlich ist ein abgeschlossenes facheinschlägiges künstlerisches

und/oder künstlerisch-pädagogisches Bachelorstudium oder ein gleichwertiger
Abschluss

o nach NÖ GBedG 2025 Einreihung in MK3
 Erfahrungszulage oder Erfahrungsanstieg.

o bei der Erfahrungszulage wird die angerechnete Berufserfahrung sofort als Zulage
ausbezahlt, dieser monetäre Zugewinn reduziert sich aber bei der nächsten
Vorrückung um zumindest 50 % des Vorrückungsbetrages.
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o beim Erfahrungsanstieg erhält man nur den angerechneten Zeitraum, der sich in
einer früheren Vorrückung bzw. allenfalls in einer Einstufung in einer höheren
Entlohnungsstufe widerspiegelt.

o Im Ergebnis hebt die Erfahrungszulage den Anfangsbezug an.
 Abberufung durch Verbandsvorstand oder Gemeinderat:

Willkür wird nicht standhalten, es bedarf eines sachlichen Rechtfertigungsgrundes;
Funktionszulage und die Leitungsstunden bei der Musikschulleitung fallen weg
Abberufung durch Organisationsveränderung bedeutet aber Anspruch auf
Ausgleichsvergütung

 Leistungsbeurteilung
Gibt es derzeit auch schon, wurde letztlich nur im Gesetz verschriftlicht.
Nur im Falle von Pflichtverletzungen erfolgt eine Ermahnung mit verpflichtender schriftlicher
Dokumentation der Pflichtverletzung; eine Leistungsbeurteilung wird in Aussicht gestellt.
Beurteilt wird die Leistung, die allgemein üblich zu erwarten ist: "Wird der im allgemeinen
erzielbare angemessene Arbeitserfolg nicht aufgewiesen, aufgewiesen, überschritten?"

 Jubiläumsbelohnung: Nur eigene Gemeinde oder auch Zeiten als Musikschullehrer
an anderen Musikschulen anrechenbar?
Es wird nur mehr die effektive Dienstzeit bei der Gemeinde berücksichtigt; keine
Anrechnung von bspw. Bundeszeiten, anderen Gemeindedienstzeiten etc.

 Unterrichtsfreie Tage nach NÖ Pflichtschulgesetz 2018:
Gemeinderat / Verbandsvorstand kann mit Verordnung weitere Tage für unterrichtsfrei
erklären

 Kündigungsklausel im Dienstvertrag bei befristeten Dienstverträgen
Kann nur dann zur Anwendung gebracht werden, wenn das befristete DV bereits länger als
ein Jahr gedauert hat

 Verlust des Zugangs zum Arbeitsmarkt:
Das Dienstverhältnis endet ex lege; der Dienstgeber darf auch nicht weiterbeschäftigen, da
er sich strafbar machen würde.

 Wertigkeiten Unterrichtseinheit:
bei Gruppenunterricht in Hauptfächern: gestaffelt nach Gruppengröße.

 Herabsetzung des Beschäftigungsausmaßes:
Eingriff in den Dienstvertrag ist jederzeit möglich, wenn der Eingriff einvernehmlich ist.
Einseitiger Eingriff durch Dienstgeber nach der Judikatur zulässig, wenn sich das
Beschäftigungsausmaß um 15 % verringert. Neu im GVBG und im NÖ GBedG 2025, dass
eine wesentliche Veränderung des Beschäftigungsausmaßes für einen einseitigen Eingriff
durch den Dienstgeber dann vorliegt, wenn sich das Beschäftigungsausmaß um 20 %
verringert.
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Wesentliche Unterschiede zwischen GVBG und NÖ GBedG 2025: 

 

GVBG NÖ GBedG 2025 

Aufnahme 
Begründung des Dienstverhältnisses 

bis einschließlich 31.12.2024 
 
Voraussetzung: freier Dienstposten und Erfüllung 
der allgemeinen und besonderen 
Anstellungserfordernisse 
 
Doppelbesetzung nur im Vertretungsfall möglich 

ab 1. Jänner 2025 
 
Voraussetzung: freier Dienstposten und Erfüllung 
der Aufnahmeerfordernisse und der zwingenden 
Vorbildung 
 
Doppelbesetzung im Vertretungsfall oder im Fall 
der Nachbesetzung zum Zwecke der Einschulung 
für höchstens 1 Jahr 
 
Optionsrecht für Aufnahmen ab 1. Jänner 2022 
nach GVBG 

Verlängerung befristeter Dienstverhältnisse 

2 x auf höchstens je 6 Monate  
(Musikschule: 1 x höchstens 3 Monate) 

1 x auf höchstens je 12 Monate 

Bestimmung der besoldungsrechtlichen Stellung 

Stichtag 
- Vollanrechnung 
- vorrückungsabhängige Anrechnung 
- Anrechnung sonstiger Zeiten 
- Anrechnung mit Beschluss Gemeinderat 

Anrechnung von 
- Berufserfahrung (selbständig oder 

unselbständig) – mit GR-Beschluss 
- zwingender Vorbildung  

d.h. Studium max 6 Jahre oder Schulzeit max 2 
Jahre (mit GR-Beschluss) 

 
Anstelle Anrechnung Berufserfahrung ist die 
Zuerkennung einer „aufsaugbaren“ 
Erfahrungszulage durch GR möglich. 
 
Belehrung über Anrechnungsbestimmung und 
Vorlagepflicht innerhalb von 6 Monaten; bei 
Versäumnis der Vorlage von Urkunden – kein 
Anspruch auf Anrechnung 

Vorrückung 

Vorrückungszeitraum: 
von ESt 1 in ESt 2 nach 5 Jahren 
in jede weiter ESt nach 2 Jahren 

Zeitraum des Erfahrungsanstiegs: 
generell 6 Jahre 
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Entlohnung nach höherer Gruppe und außerordentliche Zuwendungen 
Entlohnung nach höherer Gruppe 

nicht möglich (bzw. allenfalls im Ausnahmefall 
durch Sondervertrag) 

Anspruch auf Verwendungsaufstieg bei Vorliegen 
bestimmter Vorbildung (z.B. Bachelorstudium IGP) 
und siebenjähriger Verwendung sowie 
Leistungsbeurteilung „Arbeitserfolg durch 
besondere Leistungen überschritten“ 
 
(Anmerkung: Sonderverträge nach wie vor im 
begründeten Ausnahmefall möglich) 

außerordentliche Zuwendungen 

Für besondere Leistungen, die nicht nach anderen 
Vorschriften abzugelten sind, können mit Beschluss 
Gemeinderat Belohnungen gewährt werden. 

einmalige außerordentlichen Zuwendung bis zum 
Höchstbetrag des letzten Monatsbezuges mit 
Beschluss Gemeinderat für besondere dienstliche 
Leistungen 

 

Funktionen 
Funktionsdienstposten 

Dienstposten des leitenden 
Gemeindebediensteten 
 
Dienstposten eines Leiters einer Abteilung, eines 
Amtes oder Referates sowie einer wirtschaftlichen 
Unternehmung 
 
die mit einem Leiterposten vergleichbaren 
Dienstposten  
 
Dienstposten mit hervorgehobener Verwendung  
 

Dienstposten der Amtsleitung  
 
Dienstposten der Leitung einer Abteilung, eines 
Fachbereichs oder Referates, einer Schule sowie 
einer wirtschaftlichen Unternehmung  
die mit einem Leitungsposten vergleichbaren 
Dienstposten (Schlüsselkräfte) 
 
Dienstposten mit hervorgehobener Verwendung 
(Fachexpertinnen und Fachexperten) 

Funktionsgruppen 

Entlohnung nach Funktionsgruppenschema 
anstelle nach Entlohnungsgruppen (Verwaltung 
und handwerklicher Dienst) 
 
Entlohnung durch Leitungszulage (Musikschulen) 

Entlohnung durch Funktionszulage zum 
Monatsbezug 
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Bezüge und Nebengebühren 
Sozialleistung 

Kinderzulage 
bis zu zwei Kinder € 24,78 
drei oder vier Kinder € 31,06 
mehr als vier Kinder € 38,66 
 
Kinderzuschuss (Musikschule): 
€ 15,60 pro Kind 

Kinderzuschuss 
bis zu zwei Kinder € 25,04 
drei oder vier Kinder € 31,39 
mehr als vier Kinder € 39,07 

Reisegebühren 

entsprechend Festsetzung durch GR nach § 99 ff NÖ LBG 

Fahrtkostenzuschuss 

für tägliche oder wöchentliche Fahrten 
(Verwaltung und handwerkliche Verwendung) 
 
bei Geltendmachung der Pendlerpauschale 

- 

Sonderzulagen 

Verwaltung und handwerkliche Verwendung: 
Schmutz-, Erschwernis-, Gefahrenzulage, 
Fehlgeldentschädigung und ähnliche Zulagen (z.B. 
Bildschirmzulage) 
4 %-Sonderzulage 
Überstundenvergütung 
 
Musikschulen: 
Überstundenvergütung 

Schmutz-, Erschwernis-, Gefahrenzulage, 
Fehlgeldentschädigung 
Überstundenvergütung 
keine sonstigen Sonderzulagen wie z.B. 
Bildschirmzulage, 4 %-Sonderzulage 

Abgeltung qualitativer Mehrarbeit 

nur für Funktionsdienstposteninhaber: 
keine leistungsbezogenen Nebengebühren 
(Grundsatz); 
 
In begründeten Fällen oder wenn die Bedeutung 
des Dienstpostens die Verantwortlichkeit 
vergleichbarer Funktionen erheblich übersteigt, 
kann der GR im Einzelfall qualitative Leistungen 
zusätzlich abgelten (Ausnahme) 

Qualitative Leistungszulage; 
 
durch Beschluss GR (Nebengebühr), wenn die 
Bedeutung des Dienstpostens die 
Verantwortlichkeit vergleichbarer Verwendungen 
erheblich übersteigt. 

Ruhen von pauschalierten Nebengebühren 

Festlegung durch GR nach vier Wochen ununterbrochener Abwesenheit 
(ausgenommen Erholungsurlaub), soweit nicht 
infolge Entgeltfortzahlungsregelung bereits 
eingestellt 

Studienbeihilfe 

Verwaltung und handwerkliche Verwendung: 
bei Anspruch auf Kinderzulage und Besuch einer 
anderen Schule als die Pflichtschule ab der 9. oder 
einer höheren Schulstufe 

- 
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Jubiläumsbelohnung 

bei 25- und 40jähriger Dienstzeit: 200 bzw. 400 % 
des Monatsbezuges im Dezember; 
 
 
 
Dienstzeit =  

- im bestehenden Dienstverhältnis, soweit 
für die Vorrückung anrechenbar 

- Vollanrechnungszeiten beim Stichtag (z.B. 
Dienstverhältnisse Gebietskörperschaften, 
Schul- und Studienzeiten) 

 

bei 5-, 10-, 15-, 25- und 40jähriger Dienstzeit: 
50 %, 100 %, 100%, 150 % bzw. 200 % des 
Monatsbezuges zum Zeitpunkt der Vollendung der 
Dienstzeit; Auszahlung im Dezember 
 
Dienstzeit = 

- die im Dienstverhältnis zur Gemeinde 
zurückgelegte Zeit, soweit sie für den 
Erfahrungsanstieg uneingeschränkt 
anzurechnen ist 

Entgeltfortzahlung 

100 % Monatsbezug 
bis 5 Jahren Dienstverhältnis:  42 Kalendertage 
5 bis 10 Jahre Dienstverhältnis: 91 Kalendertage 
ab 10 Jahren Dienstverhältnis: 182 Kalendertage 
 
49 % Monatsbezug im Anschluss für dieselben 
Zeiträume (Verwaltung und handwerkliche 
Verwendung) 
 
50 % Monatsbezug im Anschluss für dieselben 
Zeiträume (Musikschule) 
 
 
Zusammenrechnungsregel: 
neuerliche Dienstverhinderung innerhalb von 6 
Monaten nach Wiederantritt des Dienstes nach 
„Ersterkrankung“. 
 
 
Ausnahmen bei Unfall und Unfall im Dienst 
 
 

100 % Monatsbezug und Nebengebühren: 
42 Kalendertage 
 
 
 
40 % Monatsbezug und Nebengebühren: 
bis 5 Jahre Dienstverhältnis: 42 Kalendertage 
ab 5 Dienstverhältnis: 140 Kalendertage 
 
20 % Monatsbezug und Nebengebühren: 
ab 10 Jahren Dienstverhältnis: 182 Kalendertage 
 
 
Zusammenrechnungsregel: 
Dienstverhinderungen mit Unterbrechungen von 
weniger als 6 Monaten innerhalb der letzten 3 
Jahre sind zusammenzurechnen. 
 
 
Ausnahmen bei Unfall im Dienst 
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Urlaub und Ferien 
Urlaub und Ferien  

Die Lehrkräfte dürfen sich, soweit nicht besondere 
Verpflichtungen (Vertretung der Leitung, 
Abhaltung von Prüfungen u. dgl.) entgegenstehen, 
während der Hauptferien von dem Ort ihrer 
Lehrtätigkeit entfernen. 
Während der sonstigen Ferien haben die 
Lehrkräfte gegen Meldung bei der 
Musikschulleitung die Befugnis zur Entfernung vom 
Dienstort, wenn nicht besondere dienstliche 
Verhältnisse ihre Anwesenheit an der Schule 
erfordern. 
 
Die Musikschulleitung hat, wenn für die klaglose 
Erledigung dringender Amtsgeschäfte vorgesorgt 
ist und nicht besondere dienstliche Rücksichten die 
persönliche Anwesenheit der Leitung im Dienstort 
erfordern, Anspruch auf einen Urlaub während der 
Hauptferien, der erst nach Abwicklung der 
Schlussgeschäfte beginnt und fünf Tage vor Anfang 
des folgenden Schuljahres endet. 
 
 
Die Lehrkräfte können aus wichtigen dienstlichen 
Gründen während eines Ferienurlaubes zur 
Dienstleistung zurückberufen werden. In diesem 
Falle ist ihm, sobald es der Dienst gestattet, die 
Fortsetzung des Ferienurlaubes zu ermöglichen. 

Die Lehrkräfte sind während der Schulferien vom 
Dienst beurlaubt, soweit nicht besondere 
Verpflichtungen (Vertretung der Schulleitung, 
Abhaltung von Prüfungen, sonstige Tätigkeiten 
gemäß § 111 Abs. 5 u. dgl.) entgegenstehen. 
An den sonstigen schulfreien Tagen besteht keine 
Verpflichtung zur Dienstleistung, wenn nicht 
besondere dienstliche Verhältnisse 
entgegenstehen. 
 
 
 
Die Schulleitung ist verpflichtet, die ersten und 
letzten drei Werktage der Hauptferien am 
Dienstort anwesend zu sein. Im Übrigen hat die 
Schulleitung für die Wahrnehmung von 
unaufschiebbaren Leitungsgeschäften während der 
Schulferien zu sorgen, wobei sie auch Lehrkräfte 
unter tunlicher Berücksichtigung berechtigter 
Wünsche in möglichst gleichem Maße heranziehen 
kann. 
 
Die Lehrkräfte können aus wichtigen dienstlichen 
Gründen während der Schulferien und der 
sonstigen schulfreien Tage zur Dienstleistung 
zurückberufen werden. Sobald es der Dienst 
gestattet, ist die Rückberufung zu beenden. 

Urlaubsersatzleistung 

maximal 4 Wochen pro Urlaubsjahr maximal 240 Arbeitsstunden pro Urlaubsjahr 
 
Ausnahme: 
bei Entlassung, ex lege Beendigung infolge 
unentschuldigter Abwesenheit oder Amtsverlust 
maximal 4 Wochen pro Urlaubsjahr 
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Pflichtverletzungen und Missstände 
Leistungsbeurteilung 

möglich – gesetzlich nicht normiert gesetzlich normiert bei Pflichtverletzungen oder 
Missständen, die keine Kündigung, Entlassung oder 
Funktionsabberufung unmittelbar zur Folge haben 

 

Beendigung des Dienstverhältnisses 
Kündigung 

keine Kündigungsmöglichkeit bei befristeten 
Dienstverhältnissen 
 
 
 
schriftliche Kündigung bei unbefristeten 
Dienstverhältnissen nach Ablauf von 1 Jahren nur 
mit hinreichendem Kündigungsgrund 

mit Kündigungsklausel im Dienstvertrag ist 
schriftliche Kündigung bei befristeten 
Dienstverhältnissen zulässig nach mindestens 
einjähriger Dienstzeit 
 
Kündigung bei unbefristeten Dienstverhältnissen 
nach Ablauf von 3 Jahren nur mit hinreichendem 
Kündigungsgrund 
 
Erfordernis: jedenfalls Schriftform 
 
Kündigungsanfechtung nur binnen eines Monats 
nach Zugang 

vorzeitige Auflösung 

Entlassungsmöglichkeit, wenn ohne einen 
wichtigen Hinderungsgrund während einer den 
Umständen nach erheblichen Zeit die 
Dienstleistung unterlassen wird; 

Auflösung ex lege bei einer ungerechtfertigten 
Abwesenheit vom Dienst von ununterbrochen 5 
Arbeitstagen mit Ablauf des 5. Tages 
 
 
Entlassungsanfechtung nur binnen eines Monats 
nach Zugang 

 

Sonstige Neuerungen 
Maßnahmen für einen längeren Verbleib im Erwerbsleben 

 Alterssabbatical 
 
Zuordnung wegen herabgesetzter 
Leistungsfähigkeit 

 



NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025
Optionsrecht

Musikschulleitung und Musikschullehrkräfte



NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025

• privatrechtliches Dienstverhältnis ab
1.1.2025Geltungsbereich:

• bisherige Rechtsgrundlage (GVBG) wird
bei Verlängerung weiterhin angewendet

Befristung vor
1.1.2025:

• Rechtsgrundlage GVBG vor Betriebs-
übergang bleibt weiterhin GVBG

Betriebsübergang
(z.B. Gde – GV):

• Aufnahme ab 1. Jänner 2022
• Erklärung ab 01.07.2024 bis 31.12.2025Optionsrecht



Verwendungszweige und Verwendungen

Verwendungszweig Verwendung Verwendungsgruppe
Hilfsdienst Hilfsdienst A1

Assistenzdienst Assistenzdienst A2

Technischer Dienst

Fachdienst T1

Gehobener Dienst T2

Höherer Dienst T3

Verwaltungsdienst

Fachdienst V1

Gehobener Dienst V2

Höherer Dienst V3

Gemeindewachdienst
Fachdienst V1

Gehobener Dienst V2

Sozial- und medizinischer Dienst

Fachdienst S1

Gehobener Dienst S2

Höherer Dienst S3

Elementar- und sozialpädagogischer Dienst
Fachdienst P1

Gehobener Dienst P2

Musik- und kunstpädagogischer
Dienst

Fachdienst MK1
Gehobener Dienst MK2

Höherer Dienst MK3



Dienstpostenplan 2025

• § 6 NÖ GBedG 2025
• Verordnung über die Ausgestaltung und die Mindestinhalte

des Dienstpostenplanes von Gemeinden und
Gemeindeverbänden ab dem Haushaltsjahr 2025,
LGBl.Nr.36/2024

Grundlage:

• dem Tätigkeitsprofil,
• dem Verwendungszweig,
• der Verwendung und
• der Verwendungsgruppe (nicht im Musik- und kunstpäda-

gogischen Dienst)

Ausweisung
Dienstposten nach
NÖ GBedG 2025

• dem Dienstzweig und
• der Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe (nicht im

Musik- und kunstpädagogischen Dienst)

Ausweisung
Dienstposten nach

GVBG / GBDO

• Gesonderte Bezeichnung (z.B. Amtsleitung, Musikschul-
leitung, Leitung Abteilung XY)

• Funktionsgruppe entsprechend Zuordnungsverordnung
Funktionsdienstposten



Optionsrecht

Anspruch:
•Aufnahme in privatrechtliches Dienstverhältnis
ab 1.1.2022 bis 31.12.2024

Ausübung:
•Schriftliche (= unterschriftlich) Erklärung über
Absicht des Wechsels ohne Beifügung von
Befristungen und Bedingungen

Zuordnung zu
Verwendungszweig und
Verwendung, die dem

Dienstposten entspricht
(Stichwort: Dienstpostenplan)

Beurteilung der
Anrechnung (v.a.
Berufserfahrung)

Beschluss durch GR /
Verbandsvorstand über
Erneuerungsvertrag
• mit Wirkung 1.1.2025 bzw. mit dem auf die Abgabe der
Erklärung nächstfolgenden Monatsersten

•Vorlage des Erneuerungsvertrages als „Angebot“

Optantin oder Optant
kann in angemessenen

Zeitraum dem
Erneuerungsvertrag

zustimmen oder davon
Abstand nehmen



Optionsrecht

Ausübung des Optionsrechts

• Eintrittsdatum nach 31.12.2021
• Schriftliche Erklärung (1.7.2024 bis 31.12.2025) über die

Anwendung der Bestimmungen des NÖ GBedG 2025

Folgen einer schriftlichen Erklärung

• Zuordnung zu Verwendungszweig und Verwendung lt.
Dienstpostenplan

• Schriftliche Belehrung über Anrechnungsbestimmungen und
(soweit erforderlich Aufforderung zur Vorlage von relevanten
Nachweisen)

• Beurteilung der Anrechnung
• Erstellung Erneuerungsvertrag durch GR / Verbandsvorstand und

Vorlage an die oder den Bediensteten (unter Setzung einer
angemessenen Zustimmungsfrist)



Vorlage von Nachweisen

Zeitpunkt der Vorlage

• spätestens 6 Monate nach der Belehrung über die
Anrechnungsbestimmungen

• Bei Fristversäumnis: keine Anrechenbarkeit

Grundsätze

• Tatsächliche Ausübung des Berufs erforderlich
• Zeiten einer Nichtausübung des Berufs (z.B. Sonderurlaube,

Karenzurlaube) sind keine tatsächliche Berufstätigkeit; daher keine
Anrechnung (Erholungsurlaub, Dienstverhinderung,
Beschäftigungsverbot sind unschädlich)

• Angabe Beschäftigungsausmaß
• keine Einschränkung der für die Erbringung des Nachweises

zulässigen Beweismittel im Gesetz; daher auch Sachverständige,
eigene Erklärungen, Niederschriften zulässig

• Verbesserung bei unzureichenden Informationen über die
konkrete Vortätigkeit



Anrechnung

• Mehrfache Berücksichtigung ein und desselben Zeitraums
ist unzulässig

• Rundung auf volle Monate zulässig
• Nachweis von Anrechnungszeiten spätestens 6 Monate

nach Belehrung; bei Fristversäumnis keine Anrechnung
• Abzustellen ist auf die mit dem Einstiegsarbeitsplatz

verbundenen Tätigkeiten

Grundsätze:

• Beschluss Gemeinderat / Verbandsvorstand erforderlich
• Anrechnung bei Vorliegen von Berufseinschlägigkeit
• Ausschluss der Anrechnung in bestimmten Fällen (z.B.

Entlassung)

Berufserfahrung:

• Anstelle Anrechnung Berufserfahrung, kann eine
Erfahrungszulage gewährt werden

• Erfahrungszulage ist mit mindestens der Hälfte des
Vorrückungsbetrages der jeweiligen Verwendungs-
gruppe einziehbar zu gestalten

Erfahrungszulage



Anrechnung

• Anrechnung von Studienzeiten findet nicht
in jedem Fall statt

• Gesetzliche Verpflichtung zur Anrechnung
der Studienzeit im Ausmaß der
Mindeststudiendauer, wenn im Tätigkeits-
profil als zwingende Vorbildung definiert

• Höchstausmaß insgesamt: 6 Jahre

Zwingende Vorbildung
Studium:

• Beschluss Gemeinderat / Verbandsvorstand
• Keine zwingende Vorbildung im Musik- und

kunstpädagogischen Dienst
daher: keine Anrechnung

Zwingende Vorbildung
Schulabschluss:



Anrechnung
Maria Hofer
Feldgasse 56

2895 Blumenau

Musikschulverband Bergviertel
z.H. der Obfrau
Notenweg 4
2987 Bergau

Betrifft:
Schriftliche Erklärung gemäß § 121 Abs. 1 NÖ GBedG 2025

Bergau, am 11. Oktober 2024

Sehr geehrte Frau Obfrau!

Mein Dienstverhältnis zum Musikschulverband Bergviertel wurde mit Wirkung vom
1. September 2024 nach den Bestimmungen des NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes
1976 (GVBG) begründet, weshalb ich entsprechend § 121 NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz
2025 (NÖ GBedG 2025) optionsberechtigt bin.

Entsprechend § 121 Abs. 1 NÖ GBedG 2025 gebe ich innerhalb offener Frist die Erklärung ab,
dass auf mein Dienstverhältnis mit Wirkung vom 1. Jänner 2025 die Bestimmungen des NÖ
GBedG 2025 anzuwenden sind.

Mit freundlichen Grüßen

Maria Hofer
(Maria Hofer)



Beurteilung der Anrechnung

Anrechnung von Berufserfahrung

• Festzustellen ist, ob die Voraussetzungen für die Anrechnung dem Grunde
nach vorliegen und bejahendenfalls inwieweit sie im Rahmen der
gesetzlichen Vorgaben der Höhe nach anzurechnen sind

• Eine Berufstätigkeit ist berufseinschlägig, insoweit eine fachliche
Erfahrung vermittelt wird, durch die

- eine fachliche Einarbeitung auf dem Arbeitsplatz weitestgehend
unterbleiben kann oder

- ein erheblich höherer Arbeitserfolg durch die vorhandene Routine zu
erwarten ist.

• Vorliegen von Berufseinschlägigkeit bedeutet entweder die sofortige
Verwendbarkeit wegen zuvor erworbenen Wissens oder die sofortige
Verwendbarkeit wegen zuvor erworbener praktischer Fähigkeiten

• Bei reduziertem Beschäftigungsausmaß (Teilbeschäftigung) nur
entsprechend aliquote Anrechnung der Vordienstzeiten (arg.: „insoweit);
nach Judikatur:
typischerweise volle Anrechenbarkeit, wenn die frühere Tätigkeit in einem
Ausmaß von zumindest 80 % ausgeübt wurde

• Eine bloß fachverwandte Vortätigkeit genügt für sich alleine
nicht für eine Anrechnung



Beurteilung der Anrechnung

Anrechnung von Berufserfahrung

• Anrechenbare Dauer:
• Gänzliche Anrechenbarkeit von gleichwertigen Vordienstzeiten (z.B.

vergleichbare Tätigkeiten bei einer anderen Gemeinde).
• Ansonsten darf das Gesamtausmaß einer (nicht gleichwertigen)

einschlägigen Berufstätigkeit nur dann angerechnet werden, wenn durch
die gesamte Zeit die Erfordernisse der Anrechnung erfüllt werden z.B.
wenn bereits 4 Jahre einer Tätigkeit ausreichend sind, dann darf nicht der
gesamte Zeitraum von z.B. 12 Jahren angerechnet werden.

• Zeitliche Lage: bei lange zurückliegenden Berufserfahrungen wird das
Anrechnungsausmaß anders zu werten sein, als bei Berufserfahrungen,
die unmittelbar vor dem Dienstverhältnis erworben wurden (linearer
Erfahrungsverlust durch sinkende Aktualität des Wissens und mangelnder
Übung)

• Zeiten vor Abschluss einer Ausbildung: bei Verwendungen mit zwingender
akademischer Vorbildung ist davon auszugehen, dass Berufstätigkeiten vor
Abschluss der Ausbildung nicht auf demselben fachlichen Niveau ausgeübt
wurden. Anrechnung wird nur dann in Betracht kommen, wenn die Tätigkeit
zweifellos auf akademischen Niveau ausgeübt wurde.



Beurteilung der Anrechnung

Anrechnung von Berufserfahrung

• Anrechenbar sind nur Zeiten, die nicht ohnehin von der
Mehrheit der potentiellen Bewerberinnen oder Bewerber
vorgewiesen werden können oder die gar vorausgesetzte
Ausbildungszeiten für den jeweiligen Arbeitsplatz sind.

• Objektiver Maßstab; d.h. maßgeblich für die Beurteilung ist
nicht der Kreis der tatsächlichen Bewerberinnen und Bewerber,
sondern jener Personenkreis, auf den eine entsprechende
Ausschreibung typischerweise zutreffen würde (deutliches
Abheben von typischen Berufseinsteigerinnen und -einsteigern
bezüglich Verwendbarkeit)

• Gleichbehandlungspflicht:
dem Dienstgeber ist es verwehrt insbesondere, die von ihm
selbst zugrundegelegten Kriterien im Einzelfall willkürlich und
ohne sachlichen Grund zu verlassen und einzelnen
Bediensteten das vorzuenthalten, was er den anderen zubilligt



Beurteilung der Anrechnung

Die Beurteilung, ob die Voraussetzungen für die Anrechnung dem
Grunde nach anzurechnen sind erfordert:

• eine Stellenbeschreibung des zu besetzenden Dienstpostens oder zumindest
eine Umschreibung der Haupttätigkeiten auf dem konkreten Dienstposten
(zusätzlich Stellenausschreibung)

• Kenntnis aller zur Beurteilung relevanten Unterlagen (Dienstverträge,
Dienstzeugnisse mit detaillierter Tätigkeitsbeschreibung, Versicherungs-
datenauszug, Werkverträge mit Leistungsbeschreibung bei selbstständigen
Tätigkeiten, schriftliche Beschreibung der Tätigkeiten durch die/den
Bediensteten oder Aufnahme einer Niederschrift, .....)

• Fragestellungen:
a) Welchem Berufsbild ist die Tätigkeit zuordenbar?
b) In welchem Zeitraum wurde die Tätigkeit ausgeübt?
c) Welches Ausmaß der Tätigkeit führt zu einer erheblich besseren

Verwendbarkeit?
c) Welche nicht anrechenbaren Unterbrechungen der Tätigkeit gab es?

Empfehlung:
Selbsteinschätzung im Vorfeld der Beurteilung



Beurteilung der Anrechnung

Ausschluss der Anrechnung

• Zeiten in einem Dienstverhältnis, das durch den freiwilligen
Austritt während eines Disziplinarverfahrens aufgelöst
wurde;

• Zeiten in einem Dienstverhältnis, das durch Entlassung auf
Grund eines Disziplinarerkenntnisses geendet hat;

• Zeiten in einem Dienstverhältnis, das infolge
strafgerichtlicher Verurteilung aufgelöst (Amtsverlust) wurde;

• Zeiten in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis, das vom
Dienstgeber vorzeitig ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
aufgelöst wurde;

• Zeiten, für die ein Ruhegenuss bezogen wird;
• Zeiten, für die auf Grund einer anrechenbaren Beschäftigung

ein Anspruch auf laufende Pensionsleistung erworben
wurde.



Selbsteinschätzung

Eine Selbsteinschätzung ermöglicht die eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten
anhand der festgelegten Kriterien/Fragestellungen zu reflektieren und
einzuschätzen. Dadurch wird der Bewertungsprozess transparenter und
ermöglicht ein leichteres Verständnis der vorgenommenen Bewertungen.

• Bei einem Fragebogen zur Selbsteinschätzung sollten dieselben
Fragestellungen verwendet werden, die im Rahmen der Beurteilung der
Anrechenbarkeit von der Gemeinde herangezogen werden.

ACHTUNG: Die Selbsteinschätzung ist eine subjektive Gesamtbetrachtung;
bei Vorliegen mehrerer Berufstätigkeiten ist bei der Beurteilung der
Anrechnung jede einzelne Berufstätigkeit zu bewerten.

Die Selbsteinschätzung sollte relativ einfach gehalten werden
(z.B. Bewertung in Form des Schulnotensystems).

Sinnvoll und vor allem zwecks Prüfung der Plausibilität der Angaben könnten
auch nähere Erläuterungen der einzelnen Selbstbewertungen abverlangt
werden. Diese dient auch gemeinsam mit den anderen Unterlagen im
Bewertungsverfahren als Orientierungshilfe für die Gemeinde.



Möglichkeit der Bewertung von Berufserfahrung

Auf Basis der vorgelegten erforderlichen Unterlagen sowie einer allfälligen
Selbsteinschätzung kann die Bewertung unter Zugrundelegung der Stellenbeschreibung
bzw. der Haupttätigkeit vorgenommen werden. Die einzelnen Beurteilungskriterien
sollten mit jenen des Fragebogens Selbsteinschätzung übereinstimmen.
Anrechnung ist Entscheidung des GR – daher Vorbereitung der Entscheidung im Vorfeld

• Um das Ausmaß der Anrechnung jeder einzelnen Berufserfahrung zu ermitteln, sollten die einzelnen
Beurteilungskriterien gewichtet werden, wobei innerhalb der Zuordnung auch eine Abstufung erfolgen kann:

Beispiel:
• a) Relevanz der Berufserfahrung:

direkte Übertragbarkeit auf die Anforderungen (16 bis 25 % Anrechnung)
teilweise Übertragbarkeit auf die Anforderungen (6 bis 15 % Anrechnung)
geringe oder keine Übertragbarkeit auf die Anforderungen (0 bis 5 % Anrechnung)

• b) Aktualität des Wissens:
aktuelles Wissen und Fähigkeiten (16 bis 25 % Anrechnung)
hauptsächlich aktuell, aber einige veraltete Kenntnisse (6 bis 15 % Anrechnung)
veraltete Kenntnisse; Auffrischung erforderlich (0 bis 5 % Anrechnung)

• c) Praktische Erfahrung und Übung:
langjährige kontinuierliche Erfahrung und nachweisbare Leistungen (16 bis 25 % Anrechnung)
einige Jahre Erfahrung mit nachweisbaren Erfolgen (6 bis 15 % Anrechnung)
wenig bis keine relevante Erfahrung (0 bis 5 % Anrechnung)

• d) Bewährte Methoden und aktuelle Entwicklungen
sehr vertraut mit aktuellen Methoden und Entwicklungen (16 bis 25 % Anrechnung)
Kenntnis aktueller Methoden und Entwicklungen, aber Raum für Verbesserung (6 bis 15 % Anrechnung)
geringe Kenntnis oder Nichtbeachtung aktueller Methoden und Entwicklungen (0 bis 5 % Anrechnung)

Zudem sollten zur Nachvollziehbarkeit und für den Fall der gerichtlichen Nachprüfung auch jeweils
Anmerkungen/Erläuterungen über die vorgenommene Bewertung dokumentiert werden.



Selbsteinschätzung



Erfahrungszulage
anstelle Anrechnung von Berufserfahrung

Anstelle einer Anrechnung von Berufserfahrung kann auch mit
Beschluss des Gemeinderates eine Erfahrungszulage gewährt
werden, die nach Maßgabe des Aufstiegs in eine höhere
Entlohnungsstufe mit mindestens 50 % des Erhöhungsbetrages
einziehbar zu gestalten ist.

Daraus folgt

• die Anrechnung und Gewährung einer Erfahrungszulage bei ein und derselben
Berufstätigkeit ist ausgeschlossen

• bei Vorliegen mehrerer Berufstätigkeiten kann sowohl eine oder mehrere
Berufstätigkeiten in Form der Anrechnung als auch andere Berufstätigkeiten in
Form der Gewährung einer Erfahrungszulage berücksichtigt werden

• Grundsätzlich hat die Höhe der Erfahrungszulage in einem Verhältnis der
möglichen Anrechnungszeit zum Vorrückungsbetrag zu stehen

• abweichend von diesem Grundsatz können aber – v.a. in Hinblick auf die
künftige Reduktion der Erfahrungszulage – Argumente vorliegen, die eine
höhere Erfahrungszulage rechtfertigen



Einstufung und Erfahrungsanstieg

Entlohnungsstufen:
• Jede Verwendungsgruppe beinhaltet 7 Entlohnungsstufen

Einstufung
• Eingangsstufe ist die Entlohnungsstufe 1
• Einstufung erfolgt unter Berücksichtigung angerechneter

Berufserfahrung oder zwingender Vorbildung

Erfahrungsanstieg
• Vorrückung nach jeweils 6 Jahren Gesamtzeitraum
• Vorrückungstermin ist 1. Jänner / 1. Juli grundsätzlich ausgehend

vom Zeitpunkt des Eintrittes
• Vorrückungstermin bei Anrechnung: maßgeblich ist der Zeitpunkt,

der sich durch Voranstellen der Anrechnungszeiträume vor dem
Eintrittstag ergibt



Verwendungsaufstieg

• trotz fehlender Erfüllung der zwingenden Vorbildung:
Entlohnung nach der höchsten Verwendungsgruppe

• allfällige Ansprüche auf Funktionszulage werden
nicht berührt

• Leistungsbeurteilung grundsätzlich erforderlich
• Siebenjährige Berufspraxis erforderlich

Verwendungs-
aufstieg:

• Abschluss eines musikalisch-künstlerischen
Studiums (z.B. Instrumentalstudium) mit mindestens
360 ECTS-Anrechnungspunkten oder

• Abschluss des MA-Studiums Lehramt Sekundar-
stufe Allgemeinbildung im Unterrichtsfach
Musikerziehung oder gleichwertig oder

• Abschluss eines musikpädagogischen BA-Studiums
(z.B. Instrumental- und (Gesangs-)pädagogik) mit
mindestens 240 ECTS-Anrechnungspunkten

Aufstieg von
MK2 auf MK3



Überleitungs-APP



FAQ‘s und wesentliche Unterschiede

FAQ‘s
Optionsrecht

Wesentliche Unterschiede
GVBG – NÖ GBedG 2025





Fragen seitens TN: Antworten zusammengefasst

Ad "Dienstpostenplan":

Das heißt der Funktionsdienstposten muss ausgewiesen 
werden, auch wenn nach alten Recht nicht die Zulagen 
etc. greifen?

Der Funktionsdienstposten der Musikschulleitung muss ausgewiesen werden und wird 
im neuen Dienstpostenplan  daher doppel ausgewiesen – einmal für das alte und 
einmal für das neue Dienstrecht. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit 
Funktionsdienstposten für Stellvertretungen etc. vorzusehen. Nach dem NÖ GBedG 
2025 besteht darüber hinaus die Möglichkeit Funktionsdienstposten für 
Standortkoordinatoren vorzusehen.

Ad "Vorlage von Nachweisen":

D.h. wie sollte man da mit Mutterschaftskarenzurlaub 
umgehen?

Mutterschaftskarenzurlaub und Beschäftigungsverbot wird hier wie eine durchgehende 
Berufstätigkeit zu werten sein. Sonstige Freistellungen sind aber jedenfalls Zeiten 
einer Nichtausübung der Beschäftigung.

Ad "Anrechnung":
Eine gesetzliche Vorgabe des Ausmaßes der 
Anrechnung gibt es nicht, wie mit dem 
Beschäftigungsausmaß umzugehen ist?

Die entsprechende Judikatur hierzu besagt, dass bei Teilbeschäftigung nicht voll 
angerechnet werden kann. Erst ab 80% Beschäftigung kann von einer vollständigen 
Anrechnung ausgegangen werden.

Tätigkeiten an Privatmusikschulen können angerechnet 
werden?

Tätigkeiten an Privatmusikschulen müssen angerechnet werden, da diese eine 
einschlägige Berufserfahrung aufweisen.

Online-Fortbildung
"Dienstrecht NEU – Thema Einstufungen/Optierungen Lehrende – exklusiv für Leiterinnen und Leiter" mit Mag. Johannes Landsteiner
Mi 11. September 2024
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Wie schaut es mit Orchestertätigkeiten aus?
Obwohl Orchestertätigkeiten keine eindeutige einschlägige Berufserfahrung 
aufweisen, ist eine Anrechnung von Zeiten durchaus denkbar. 

ad "Selbsteinschätzung"

Wann "macht" man diese Selbsteinschätzung bzw. sollte 
dies bereits den Bewerbungsunterlagen beiliegen?

Die Selbsteinschätzung ist gesetzlich nicht vorgesehen, sondern eine Empfehlung zur 
transparenteren Gestaltung der Anrechnung. Die "Selbsteinschätzung" sollte noch 
nicht bei der Bewerbung beigelegt werden, sondern erst mit der Belehrung über 
Anrechnugsbestimmungen übermittelt werden. An dieser Stelle sollte auch die 
Stellenbeschreibung mitgegeben werden. 

ad "Verwendungsaufstieg"

Braucht es für diesen Aufstieg in MK3 ein Ansuchen?

Der Aufstieg in MK3 passiert automatisch, wenn eine Tätigkeit von mindestens 7 
Jahren, entsprechende Studienabschlüsse, sowie eine positive Leistungsbeurteilung 
vorliegen. Im Jahr vor dem Verwendungsaufstieg ist auf Durchführung der 
Leistungsbeurteilung anzuregen. Wenn eine Leistungsbeurteilung nicht binnen 2 
Monaten erfolgt, gilt die Leistung (ohne Beurteilung) als überdurchschnittlich.

Sonstige Fragen:

Sind die bisherigen Einstufungen (MS1, Ms2..) mit MK1, 
MK2 gleichzusetzen?

Nein, statt 4 Gruppen gibt es im neuen Dienstrecht nur 3 Gruppen. Die zwingende 
Vorbildung für die einzelnen Verwendungsgruppe ist der Anlage 1 zum NÖ GBedG 
2025 zu entnehmen.

Werden es weiterhin Fahrtkosten Zuschüsse genehmigt 
werden können?

Im neuen Dienstrecht gibt es keinen Fahrtkostenzuschuss. Im alten Dienstrecht 
bestehen Fahrtkostenzuschüsse weiterhin.
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Dienst- und Besoldungsrecht für
Musik- und Kunstschullehrkräfte

Fragen zum
NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025

1. Jänner 2025

12. September 2024



NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025

Kommt es bei den aufgrund der Novelle zukünftig durchzuführenden
Gemeindeverbandsgründungen automatisch zu Betriebsübergängen,
wodurch gem. dem neuen § 5 GemBedG in diesem Fall ohne
Wahlmöglichkeit sowieso das neue Gesetz für mich anzuwenden ist?

• Gründung von Gemeindeverbänden, Fusionen oder Beitritt zu
Gemeindeverbänden stellen regelmäßig einen Betriebsübergang dar

• Die Rechte und Pflichten des Veräußerers gehen aus einem zum Zeitpunkt des
Übergangs bestehenden Arbeitsvertrag aufgrund des Übergangs auf den
Erwerber über (Art 3 Abs 1 BÜ-RL).

• Eine an sich mögliche Kündigung wird durch Art 4 BÜ-RL eingeschränkt, indem
der Betriebsübergang "als solcher... keinen Grund zur Kündigung dar"stellt: Insb
bleibt es dem Erwerber verwehrt, nur deshalb zu kündigen, um in Ansehung des
unterschiedlichen Entgelts bei Veräußerer und Erwerber eine "Zwei-Klassen-
Gesellschaft" zu verhindern (Binder/Mair in Binder/Burger/Mair, AVRAG3, [2016]
§ 3 Rz 87; OGH 9 Ob A 97/02h DRdA 2003/28, 323 [M. Binder]).

• Der EuGH verlangt ausdrücklich, dass die äußerste Grenze der nach den
nationalen Regelungen möglichen Interpretation genutzt werden muss, um den
Zielen der RL zu entsprechen. Insoweit besteht gerade kein
„Gestaltungsspielraum“! Damit ist die Regelung für Sonderverträge jedenfalls
anwendbar, weil nicht einmal an die Grenzen von dessen Wortinterpretation
gegangen werden muss: Einzige materiellrechtliche Voraussetzung ist das
Vorliegen eines „Ausnahmefalls“.



NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025

Im Moment bin ich in 2 verschiedenen Musikschulen zweier
unterschiedlicher Gemeinden (bzw. unterschiedlichen
Gemeindeverbänden) angestellt. Ist es theoretisch möglich, in einer
Musikschule im System alt zu bleiben, in der anderen Musikschule in
das System neu zu wechseln?

• Ja;
• Voraussetzung ist, dass zumindest in einer Musikschule das

Eintrittsdatum nach dem 31.12.2021 liegt und soweit die Aufnahme
vor dem 1.1.2025 erfolgt ist, eine schriftliche Erklärung über den
beabsichtigten Wechsel in das NÖ GBedG 2025 abgegeben und
der Erneuerungsvertrag unterzeichnet wurde.
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Anrechnung von Vordienstzeiten (NÖ GBedG)
Gibt es eine Empfehlung für etwaige
Bewertungen/Obergrenzen?

• Orientierung bei Bewertung der Berufserfahrung zwecks
Anrechnung an aktueller Judikatur (Bundesdienstrecht,
Dienstrechte anderer Bundeländer)
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Belehrung über Anrechnungsbestimmungen und Aufforderung zur
Vorlage von Nachweisen

• Vorlage von Nachweisen spätestens 6 Monate nach der Belehrung
über die Anrechnungsbestimmungen

• Bei Fristversäumnis: keine Anrechenbarkeit

Grundsätze
• Tatsächliche Ausübung des Berufs erforderlich
• Zeiten einer Nichtausübung des Berufs (z.B. Sonderurlaube,

Karenzurlaube) sind keine tatsächliche Berufstätigkeit; daher keine
Anrechnung (Erholungsurlaub, Dienstverhinderung,
Beschäftigungsverbot sind unschädlich)

• Angabe Beschäftigungsausmaß
• keine Einschränkung der für die Erbringung des Nachweises

zulässigen Beweismittel im Gesetz; daher auch Sachverständige,
eigene Erklärungen, Niederschriften zulässig

• Verbesserung bei unzureichenden Informationen über die
konkrete Vortätigkeit
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Anrechnung von Berufserfahrung

• Festzustellen ist, ob die Voraussetzungen für die Anrechnung dem Grunde
nach vorliegen und bejahendenfalls inwieweit sie im Rahmen der
gesetzlichen Vorgaben der Höhe nach anzurechnen sind

• Eine Berufstätigkeit ist berufseinschlägig, insoweit eine fachliche
Erfahrung vermittelt wird, durch die

- eine fachliche Einarbeitung auf dem Arbeitsplatz weitestgehend
unterbleiben kann oder

- ein erheblich höherer Arbeitserfolg durch die vorhandene Routine zu
erwarten ist.

• Vorliegen von Berufseinschlägigkeit bedeutet entweder die sofortige
Verwendbarkeit wegen zuvor erworbenen Wissens oder die sofortige
Verwendbarkeit wegen zuvor erworbener praktischer Fähigkeiten

• Bei reduziertem Beschäftigungsausmaß (Teilbeschäftigung) nur
entsprechend aliquote Anrechnung der Vordienstzeiten (arg.: „insoweit);
nach Judikatur:
typischerweise volle Anrechenbarkeit, wenn die frühere Tätigkeit in einem
Ausmaß von zumindest 80 % ausgeübt wurde

• Eine bloß fachverwandte Vortätigkeit genügt für sich alleine
nicht für eine Anrechnung
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Anrechnung von Berufserfahrung

• Anrechenbare Dauer:
• Gänzliche Anrechenbarkeit von gleichwertigen Vordienstzeiten

(z.B. gleiche Tätigkeiten bei einer anderen Gemeinde).
• Ansonsten darf das Gesamtausmaß einer (nicht gleichwertigen)

einschlägigen Berufstätigkeit nur dann angerechnet werden, wenn durch
die gesamte Zeit die Erfordernisse der Anrechnung erfüllt werden z.B.
wenn bereits 4 Jahre einer Tätigkeit ausreichend sind, dann darf nicht der
gesamte Zeitraum von z.B. 12 Jahren angerechnet werden.

• Zeitliche Lage: bei lange zurückliegenden Berufserfahrungen wird das
Anrechnungsausmaß anders zu werten sein, als bei Berufserfahrungen,
die unmittelbar vor dem Dienstverhältnis erworben wurden (linearer
Erfahrungsverlust durch sinkende Aktualität des Wissens und mangelnder
Übung)

• Zeiten vor Abschluss einer Ausbildung: bei Verwendungen mit zwingender
akademischer Vorbildung ist davon auszugehen, dass Berufstätigkeiten vor
Abschluss der Ausbildung nicht auf demselben fachlichen Niveau ausgeübt
wurden. Anrechnung wird nur dann in Betracht kommen, wenn die Tätigkeit
zweifellos auf akademischen Niveau ausgeübt wurde.
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Anrechnung von Berufserfahrung

• Anrechenbar sind nur Zeiten, die nicht ohnehin von der
Mehrheit der potentiellen Bewerberinnen oder Bewerber
vorgewiesen werden können oder die gar vorausgesetzte
Ausbildungszeiten für den jeweiligen Arbeitsplatz sind.

• Objektiver Maßstab; d.h. maßgeblich für die Beurteilung ist
nicht der Kreis der tatsächlichen Bewerberinnen und Bewerber,
sondern jener Personenkreis, auf den eine entsprechende
Ausschreibung typischerweise zutreffen würde (deutliches
Abheben von typischen Berufseinsteigerinnen und -einsteigern
bezüglich Verwendbarkeit)

• Gleichbehandlungspflicht:
dem Dienstgeber ist es verwehrt insbesondere, die von ihm
selbst zugrundegelegten Kriterien im Einzelfall willkürlich und
ohne sachlichen Grund zu verlassen und einzelnen
Bediensteten das vorzuenthalten, was er den anderen zubilligt
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Die Beurteilung, ob die Voraussetzungen für die Anrechnung dem
Grunde nach anzurechnen sind erfordert:

• eine Stellenbeschreibung des zu besetzenden Dienstpostens oder zumindest
eine Umschreibung der Haupttätigkeiten auf dem konkreten Dienstposten
(zusätzlich Stellenausschreibung)

• Kenntnis aller zur Beurteilung relevanten Unterlagen (Dienstverträge,
Dienstzeugnisse mit detaillierter Tätigkeitsbeschreibung, Versicherungs-
datenauszug, Werkverträge mit Leistungsbeschreibung bei selbstständigen
Tätigkeiten, schriftliche Beschreibung der Tätigkeiten durch die/den
Bediensteten oder Aufnahme einer Niederschrift, .....)

• Fragestellungen:
a) Welchem Berufsbild ist die Tätigkeit zuordenbar?
b) In welchem Zeitraum wurde die Tätigkeit ausgeübt?
c) Welches Ausmaß der Tätigkeit führt zu einer erheblich besseren

Verwendbarkeit?
c) Welche nicht anrechenbaren Unterbrechungen der Tätigkeit gab es?

Empfehlung:
Selbsteinschätzung im Vorfeld der Beurteilung



Einstufung/Anrechnung (NÖ GBedG)
Wird es wieder eine Übersicht betreffend Ausbildung/Einstufung
wie in der Unterlage „Dienst- und Besoldungsrecht der NÖ
MusikschullehrerInnen“ vom Juni 2019, Seite 19 und 20, geben

• Dem Grunde nach besteht dafür kein Bedarf, weil die Anrechnung
der Studienzeit sich an den ECTS-Punkten orientiert. Soweit es
sich um abgeschlossene Studien handelt, die nicht mit ECTS-
Anrechnungspunkten bewertet sind, entspricht ein Semester der
Mindeststudienzeit 30 ECTS-Anrechnungspunkten.

• Die maximale Gesamtanrechnungszeit bei zwingender Vorbildung
ist mit 6 Jahren begrenzt (entspricht 360 ECTS-Punkten).

.
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Sind Anrechnungen wie beim alten Vertrag möglich?
Werden daher jedenfalls die Anrechnungen bei einem Umstieg wie im
alten System garantiert?
Im konkreten Fall sind dies bei mir derzeit:

3 Jahre Musikgymnasium
4 Jahre Studium
7 Monate Musikschule

• Die Anrechnungsbestimmungen nach dem GVBG sind zu jenen im
NÖ GBedG 2025 grundverschieden.

• Studienzeiten (im Ausmaß der Mindeststudiendauer) sind
anzurechnen, wenn diese als zwingende Vorbildung definiert sind
(Maximum insgesamt 6 Jahre)

• Berufstätigkeit kann in zeitlicher Hinsicht oder als Erfahrungszulage
angerechnet werden (Entscheidung GR / VerbVorstand);
Anrechnungsmaßstab entsprechend Judikatur

• ANMERKUNG:
Nach GVBG kann nur der Unterricht, nicht aber die
Schulzeit im Musikgymnasium als Vollanrechnungszeit
angerechnet werden!

.
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Wie erfolgt eine Abfrage von Vorwarnungen nach Art. 56a der
Richtlinie 2005/36/EG (Vorwarnmechanismus) im Binnenmarkt-
Informationssystem (IMI)?

• Benutzerleitfaden Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) und
Dienstleistungsrichtlinie
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In § 8 ist die Führung eines Personalverzeichnisses in (möglichst)
elektronischer Form vorgesehen.
Wird es in Zusammenarbeit mit der Fa. GEMDAT NÖ ein Tool dafür
geben?

• Kann nicht beantwortet werden; empfohlen wird mit dem
Softwareanbieter in Kontakt zu treten
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In den Folien (S. 8) sind Monatsbezüge / Sonderzahlungen /
Nebengebühren angeführt. Sind diese Bezüge exakt gleich wie im
System alt? Gibt es hier einen Unterschied zum System neu?

• Die Definition ist im wesentlichen ident mit dem GVBG
• Die Berechnung der Sonderzahlungen ist ident mit dem GVBG
• Die Höhe des Monatsbezuges, der Sonderzahlungen und der

Nebengebühren ist jedenfalls abweichend vom GVBG.
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Ist im neuen System ein Fahrtkostenzuschuss nicht vorgesehen?

• Nein;
(Fahrtkostenzuschuss nach GVBG ist ein Zuschuss zu den
Fahrtkosten zwischen Wohnort und Dienstort)
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Im System neu ist im § 27 Nö GBedG neu („Mehrleistungen“) die
Rede, dass ein Musikschullehrender bei Bedarf auch Mehrarbeit
leisten muss, wenn ein Gemeindebeschluss vorliegt. Kann dies somit
bedeuten, dass ein Lehrer „auf Abruf“ auch in Ferienzeiten arbeiten
muss? Ergeben sich im Vergleich zum System alt dabei sowie bei der
Bereitschaft in der Sommerferienzeit (zB in der letzten Ferienwoche)
bereits für Vorbereitungen anwesend sein zu müssen Unterschiede?

• Grundsätzlich keine Änderung, da Anordnungen Folge zu leisten ist und wie
bisher bei Vorliegen besonderer Verpflichtungen oder besonderer Verhältnisse
(d.h. wichtige dienstliche Gründe) eine Anordnung zur Dienstleistung auch in
den Schulferien getroffen werden kann.
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Gemäß § 71 GBedG des neuen Dienstrechtsgesetzes sowie in den
Folien (S. 7) ist ein Aufstieg in eine neue Verwendungsstufe
vorgesehen und beschrieben (zB von MK 2 auf MK 3). Bedeutet
daher eine 7-jährige Berufspraxis innerhalb derselben Position
automatisch einen Aufstieg in die Verwendungsstufe MS 3, wenn die
Voraussetzungen von MS 2 erfüllt sind?
• Ja;

Voraussetzungen sind:
- Abschluss eines musikalisch-künstlerischen Studiums (z.B. Instrumental-

studium) mit mindestens 360 ECTS-Anrechnungspunkten oder

- Abschluss des MA-Studiums Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung im
Unterrichtsfach Musikerziehung oder gleichwertig oder

- Abschluss eines musikpädagogischen BA-Studiums (z.B. Instrumental-
und (Gesangs-)pädagogik) mit mindestens 240 ECTS-Anrechnungs-
punkten

• sowie zusätzlich

- siebenjährige Berufspraxis erforderlich

- überdurchschnittliche Leistungsbeurteilung
(gesetzliche Fiktion des Vorliegens, soweit nicht innerhalb von zwei
Monaten nach Ansuchen auf Beurteilung anderslautende Beurteilung)



NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025

Zu Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall: Im System alt ist gem. § 26
Abs 1 GVBG (alt) eine Fortzahlung bis zur Dauer von 42
Kalendertagen, ab einer Dienstzeit von 5 Jahren bis zur Dauer von
91 Kalendertagen (in vollem Ausmaß) vorgesehen. Im System neu
ist gem. § 91 Abs 1 und Abs 2 Nö GBedG (neu) immer nur eine
Fortzahlung in vollem Ausmaß bis zur Dauer von 42 Kalendertagen
vorgesehen, darüber hinaus in bestimmten Fällen nur im Ausmaß
von 40 %. Bedeutet dies somit in diesem Punkt auch eine Änderung
im neuen Dienstrecht?

• Andere Entgeltfortzahlungsregelungen im NÖ GBedG 2025
• Durch sozialversicherungsrechtliche Regelung (Krankengeld) tritt

dabei aber der Vorteil zur bisherigen Rechtslage ein, dass anstelle
dem halben Krankengeld nunmehr volles Krankengeld gebührt
(wegen Reduktion des Monatsbezuges unter 50 %).



Stellvertretung der Musikschulleitung (NÖ GVBG)
Ist es möglich, mehr als 1 Stellvertreter der Musikschulleitung
zu bestellen?

• Im GVBG wird regelmäßig von der Stellvertretung im Singular
gesprochen.

• Dem Motivenbericht ist zu entnehmen:

„Soweit erforderlich kann für die Musikschulleitung auch ein
Dienstposten der Stellvertretung der Musikschulleitung vorgesehen
werden. Die Person, die mit der Stellvertretung der Musikschul-
leitung vom Gemeinderat (Verbandsvorstand) bzw. in Städten mit
eigenem Statut vom Stadtsenat betraut wird, erhält eine Leitungs-
zulage, welche vom Gemeinderat (Verbandsvorstand) bzw. in
Städten mit eigenem Statut vom Stadtsenat festzusetzen ist und
35 % der Zulage für die Musikschulleitung nicht übersteigen darf.“

• Folglich wird nur eine Stellvertretung möglich sein;
abweichende (sondervertragliche) Regelungen sind in
Ausnahmefällen möglich.
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Im System alt sowie System neu ist eine jährliche Anpassung der
Arbeitszeit durch den Arbeitgeber vorgesehen, wodurch auch das
Gehalt jährlich unberechenbar sinken oder steigen kann. Auf welcher
Rechtsgrundlage fußt diese jährliche Anpassung sowohl im System
alt, als auch im System neu, da dies doch eine sehr große
Unsicherheit bezüglich Gehalt und Arbeitszeit mit sich bringt?

• Grundsätzlich bedarf jede dauerhafte Änderung einer vertraglichen
Vereinbarung der Zustimmung beider Vertragspartner.

• Gesetzlich vorgesehen ist aber auch die Zulässigkeit des
einseitigen Eingriffs durch den Dienstgeber, wenn sich der
Arbeitsumfang nicht nur vorübergehend wesentlich ändert. Eine
Reduktion der Unterrichtsverpflichtung um 20 % gilt dabei
jedenfalls als wesentliche Änderung des Arbeitsumfanges.
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Ist fallweise ein Vorziehen bzw. Nachholen der Stunden sowohl im
System alt, als auch im System neu möglich, da gem § 26 Nö GBedG
neu die Wochendienstzeit im Durchschnitt zu erbringen ist? Kann
somit bei zeitnahem Nachholen Stunden zB für eine Woche
verschoben werden und dann später nachgeholt werden?

• Vorgesehen ist (alt wie neu) eine Jahresarbeitszeit als lex specialis
(weshalb § 26 Nö GBedG 2025 nicht zur Anwendung kommt).

• Durch das Vorliegen einer Jahresarbeitszeit kann naturgemäß schon eine
andere Verteilung der Dienstzeit erfolgen.

• Der Stundenplan ist eine Weisung, die zu befolgen und auszuführen ist. Ein
eigenmächtiges Abgehen stellt einen Entlassungsgrund dar.

• Soweit Verschiebungen erforderlich sind: jedenfalls Einvernehmen mit
Schulleitung herstellen
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Betreffend Stundenwertungen sind auf den Folien sowie gem. § 111
GBedG neu die Faktoren zur Bewertung des Gruppenunterrichts
angegeben (zB ab 3 Schüler: Faktor 1,1, ab 10 SchülerInnen: Faktor
1,4). Der Faktor unterscheidet sich jedoch zu dem Faktor des
Systems alt (§ 46c Abs 1 lit a 2. Satz). Ist in diesem Fall das System
neu günstiger?
• GVBG:

Unterrichtseinheiten mit mindestens 9 Schülern: Faktor 1,2
• NÖ GBedG 2025:

Unterrichtseinheiten in Hauptfächern, die im Rahmen des Gruppenunterrichts
abzuhalten sind, sind mit folgendem Faktor zu bewerten:
Gruppengröße zu Beginn des Schuljahres:                Faktor:

3 Schülerinnen und Schülern 1,1
ab 6 Schülerinnen und Schülern 1,2
ab 8 Schülerinnen und Schülern 1,3
ab 10 Schülerinnen und Schülern 1,4

Erhöhung im Hauptfach Elementare Musikpädagogik und im Hauptfach Tanz
jeweils um 0,1.
Unterrichtseinheiten in Ergänzungsfächern mit mindestens 9 Schülerinnen und
Schülern sind mit dem Faktor 1,2 zu bewerten.
Erfolgt die Unterrichtserteilung regelmäßig durch mehrere Lehrkräfte,
ist keine Aufwertung vorzunehmen.
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Sind im System neu nun 10min „Organisationseinheiten“ pro 50min
Unterrichtseinheit zusätzlich (ohne Mehrbezahlung) im Vergleich zum
System alt zu leisten?

• Nein;

Eine Jahresstunde ist eine Dienstleistungseinheit zu 60 Minuten;

Eine Jahresstunde ist eine mit 50 Minuten angesetzte Unterrichtseinheit
zuzüglich einer erforderlichen und pädagogisch sinnvollen Organisationszeit
zwischen einzelnen Unterrichtseinheiten, die im Bedarfsfall jeweils im
Stundenplan vorzusehen ist.

Die Organisationszeit darf ein Fünftel der tatsächlichen Unterrichtszeit nicht
überschreiten.
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Was gilt für Lehrkräfte nach dem GVBG bzw. dem NÖ GBedG 2025 in
Bezug auf die Organisationszeit?
Müssen Pausen für Lehrende nach dem NÖ GBedG 2025 dokumentiert
werden und für Lehrende nach dem GVBG nicht?

• Organisationszeiten können – wenn pädagogisch sinnvoll oder erforderlich – im
Stundenplan festgesetzt werden

• Pause ist eine Frage der innerorgansatorischen Regelung
• Dokumentationspflicht wird – unionsrechtlich gesehen - vermutlich den

Dienstgeber treffen
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Gilt nun die bezahlte Ruhepause für Musikschullehrkräfte?
o Falls ja, nur für Lehrkräfte nach dem GVBG?
o Auch für Lehrkräfte nach dem NÖ GBedG 2025?
o Wie funktioniert die Umsetzung in der Praxis.

Abweichend gilt für Musik- und Kunstschullehrkräfte folgende Definition der
Dienstzeit:

Dienstzeit ist die Zeit der Gesamtstundenanzahl und der Mehrleistungen, während
derer die Lehrkräfte verpflichtet sind, ihrer dienstlichen Tätigkeit nachzugehen.

Ruhepausen sind hier jedenfalls nicht in die Dienstzeit einbezogen.
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Ist eine Telearbeit gemäß dem neuen § 41 Nö GBedG im System neu
nun theoretisch denkbar und fallweise möglich? Ist dies im System alt
dann nicht möglich?

• War bisher schon möglich; nunmehr existiert eine detaillierte gesetzliche
Regelung.

• Es besteht aber kein Anspruch auf Telearbeit
• Entgegenstehende dienstliche oder sonstige öffentliche Interessen schließen

die Möglichkeit der Vereinbarung von Telearbeit aus
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Gibt es im Vergleich zum System alt Unterschiede betreffend die
Themen Sonderurlaube, Karenzurlaub, Bildungsfreistellung,
Pflegefreistellungen/ Pflegekarenz, Dienstfreistellungen im
Allgemeinen?

• Dem Grunde nach keine Unterschiede;
aber:

nur im NÖ GBedG 2025: Alterssabbatical
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Zu den Kündigungsgründen: Im System alt ist ab Ablauf eines
Jahres ab Diensteintritt immer zwingend ein Kündigungsgrund bei
Kündigung durch den Dienstgeber anzugeben (§ 37 GBedG alt). Im
System neu ist innerhalb der ersten 3 Jahre kein Kündigungsgrund
bei Kündigung durch den Dienstgeber zu nennen (Folien S. 16 sowie
§ 96 GBedG neu). Bedeutet dies eine Kündigungsmöglichkeit in den
ersten 3 Jahren ohne Angabe von Gründen durch den Dienstgeber?
Falls dies zutrifft, ist eine Anrechnung bei Übertritt in den neuen
Dienstvertrag der bisherigen Dienstzeiten für diese 3-Jahresfrist
garantiert (gem. § 96 Abs 1 letzter Satz Nö GBedG neu)?

• Nach § 120 Abs. 9 begründet eine Zuordnung infolge Wahrnehmung des
Optionsrechts und Zustimmung zum Erneuerungsvertrag (Anwendung des NÖ
GBedG 2025) kein neues Dienstverhältnis.
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In den Folien sind Regelungen betreffend die Urlaubsersatzleistung
und die vorzeitige Beendigung des Dienstverhältnisses angeführt. Was
sind hier die konkreten Unterschiede zum System alt?

• Urlaubsersatzleistung alt: Bundesregelung:
d.h. maximal 4 Wochen pro Schuljahr auszahlbar

anteilige Berechnung bei Beendigung während Schuljahr
Abzug des verbrauchten Urlaubs (Ferien, Feiertage)

kein Anspruch bei vorzeitigen Austritt ohne wichtigen Grund oder
Entlassung (aber entgegenstehende Judikatur des EuGH)

• Urlaubsersatzleistung neu:
maximal rund 230 Stunden (entspricht 6 Wochen) pro Schuljahr auszahlbar
anteilige Berechnung bei Beendigung während Schuljahr
Abzug des verbrauchten Urlaubs (Ferien, Feiertage)

bei vorzeitigen Austritt ohne wichtigen Grund oder Entlassung:
rund 160 Stunden (entspricht 4 Wochen) pro Schuljahr





Optionsrecht nach dem NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 

Fragen und Antworten  

 

1. Ab wann gelten die Bestimmungen des NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetzes 2025?  

Das NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 gilt für privatrechtliche Dienstverhältnisse zu 
Gemeinden und Gemeindeverbände, die ab 1. Jänner 2025 neu eingegangen werden. 

2. Ich stehe bereits in einem befristeten Dienstverhältnis zur Gemeinde. Dieses Dienstverhältnis 
endet mit 31. Dezember 2024 (oder nach diesem Zeitpunkt). Gelten für den Fall der 
Verlängerung auf bestimmte oder unbestimmte Zeit dann die Bestimmungen des NÖ Gemeinde-
Bedienstetengesetzes 2025? 

Nein, es erfolgt keine Neuaufnahme. Das bestehende und vor dem 1. Jänner 2025 begründete 
Dienstverhältnis wird nur verlängert. Es gelten daher weiterhin die Bestimmungen des GVBG. 

3. Ich werde ab 1. Jänner 2025 (oder nach diesem Zeitpunkt) nicht mehr wie bisher für die 
Gemeinde meine Dienstleistung erbringen, sondern werde an einen Gemeindeverband zur 
Dienstleistung gegen Kostenrefundierung überlassen. Sind ab diesem Zeitpunkt die 
Bestimmungen des NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetzes 2025 anzuwenden? 

Nein, das bestehende Dienstverhältnis zur Gemeinde bleibt weiterhin aufrecht. Es erfolgt 
lediglich eine Überlassung zur Dienstleistung an einen Dritten, weshalb weiterhin die 
Bestimmungen des GVBG gelten. 

4. Die Gemeinde tritt ab 1. Jänner 2025 (oder nach diesem Zeitpunkt) einem Gemeindeverband bei 
und ich werde im Rahmen des Betriebsübergangs künftig meine Dienstleistung nicht mehr für die 
Gemeinde erbringen, sondern vom Gemeindeverband als neuer Dienstgeber übernommen. 
Kommen ab dem Zeitpunkt des Übergangs die Bestimmungen des NÖ GBedG 2025 zur 
Anwendung? 

Nein, das bislang zur Gemeinde bestehende Dienstverhältnis wird (grundsätzlich unverändert) 
durch den Gemeindeverband (als Erwerber) fortgeführt. Es kommt zu keiner Beendigung des 
bestehenden Dienstverhältnisses und damit auch nicht zu einer Neuaufnahme. Es gelten daher 
weiterhin die Bestimmungen des GVBG. 

5. Ich möchte ab 1. Jänner 2025 in den Anwendungsbereich des NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 
2025 wechseln. Besteht dazu ein Anspruch? 

Soweit das Dienstverhältnis nach den Bestimmungen des GVBG in der Zeit vom 1. Jänner 2022 
bis 31. Dezember 2024 zu einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband eingegangen wurde, 
besteht ein Recht auf Wechsel in das Regime des NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetzes 2025. 
Dazu ist es erforderlich eine einfache schriftliche (unterschriftliche) Erklärung ohne Beifügung 
von Bedingungen und Befristungen über die Absicht des Wechsels in das NÖ Gemeinde-
Bedienstetengesetz 2025 an den Bürgermeister zu richten. Diese Erklärung kann im Zeitraum 
vom 1. Juli 2024 bis zum 31. Dezember 2025 abgegeben werden. 

6. Ist die schriftliche Erklärung über einen beabsichtigten Wechsel in das NÖ Gemeinde-
Bedienstetengesetz 2025 für mich bindend? 

Nein, die schriftliche Erklärung ist lediglich ein Anstoßen des Prozederes. Die Gemeinde hat 
aufgrund der schriftlichen Erklärung eine Zuordnung zu einem Verwendungszweig, einer 
Verwendung und einer Verwendungsgruppe, die dem Dienstposten entspricht, vorzunehmen 
und zu beurteilen welche Zeiträume der Berufserfahrung und/oder einer zwingenden Vorbildung 
angerechnet werden. Im Anschluss legt die Gemeinde als „Angebot“ einen Erneuerungsvertrag 
vor. Innerhalb einer angemessenen Frist kann ich entscheiden, ob dem Abschluss des 
Erneuerungsvertrages zugestimmt wird oder nicht. Soweit keine Zustimmung erfolgt, gilt die 
schriftliche Erklärung als nicht abgegeben und es gelten weiterhin die Bestimmungen des GVBG. 

  



- 2 - 

 

7. Ab welchem Zeitpunkt wird nach Abgabe einer schriftlichen Erklärung und Zustimmung des 
Abschlusses eines Erneuerungsvertrages der Wechsel in das NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 
2025 erfolgen? 

Das kommt auf das Datum der schriftlichen Erklärung an. Im Zeitraum vom 1. Juli 2024 bis 31. 
Dezember 2025 kann eine schriftliche Erklärung abgegeben werden. Der Wechsel in das NÖ 
Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 erfolgt mit Wirkung vom 1. Jänner 2025, wenn die 
schriftliche Erklärung vor dem 1. Jänner 2025 abgegeben wurde. Wird die Erklärung nach dem 
31. Dezember 2024 abgegeben, dann erfolgt der Wechsel mit dem auf die schriftliche Erklärung 
nächstfolgenden Monatsersten. Das Datum des Abschlusses des Erneuerungsvertrages ist nicht 
relevant.  

8. Sind bei einem Wechsel in das NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 meine nach dem GVBG 
angerechneten Vordienstzeiten und der Zeitraum im Dienstverhältnis zur Gemeinde zwingend im 
selben Ausmaß anzurechnen? 

Nein, die Anrechnungsbestimmungen nach dem NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 
unterscheiden sich grundlegend von jenen nach dem GVBG. Die Gemeinde kann die für die 
vorgesehene Verwendung dienlichen Berufserfahrungen (Berufseinschlägigkeit) anrechnen. Die 
Berufseinschlägigkeit ist anhand jener Tätigkeiten zu beurteilen, die mit dem konkreten 
Dienstposten verbunden sind. Da eine Berufstätigkeit berufseinschlägig ist, insoweit eine 
fachliche Erfahrung vermittelt wird, durch die entweder eine fachliche Einarbeitung auf dem 
Arbeitsplatz weitestgehend unterbleiben kann oder ein erheblich höherer Arbeitserfolg durch die 
vorhandene Routine zu erwarten ist, werden regelmäßig die im Dienstverhältnis zur Gemeinde 
verbrachten Zeiträume angerechnet werden. 

9. Muss ich meine vor dem Gemeindedienstverhältnis liegenden Berufstätigkeiten neuerlich 
nachweisen? 

Das kommt darauf an, welche Nachweise der Gemeinde bereits vorliegen. Üblicherweise müsste 
ein Dienstzeugnis und ein Versicherungsdatenauszug ausreichend sein, soweit daraus die 
konkrete Tätigkeit der Art und der Dauer nach zu entnehmen ist. Sollten zusätzliche Nachweise 
erforderlich sein, wird seitens Gemeinde nach Abgabe der schriftlichen Erklärung über den 
beabsichtigten Wechsel in das NÖ GBedG 2025 eine Aufforderung zur Vorlage ergehen. Diese 
sind innerhalb von 6 Monaten nach der Aufforderung vorzulegen. Fristversäumnis bedeutet 
regelmäßig Anspruchsverlust. 

10. Ich befinde mich derzeit in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis zur Gemeinde; mein 
Dienstposten ist mit dem Dienstzweig Nr. 17 (Hilfsdienst) bewertet. Werden im Falle eines 
Wechsel meine bisherigen Berufserfahrungen angerechnet? 

Nein, die Anrechnungsbestimmungen nach dem NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 sehen 
eine Anrechnung von Berufserfahrung in den Verwendungszweigen Hilfsdienst und 
Assistenzdienst nicht vor. 

11. Welche Vor- und Nachteile kann ein Wechsel in das NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 
bringen? 

Die Unterschiede sind vielfältig und die Auswirkungen bedürfen häufig einer individuellen 
Betrachtung. Es wird sich nicht nur die Entlohnung verändern, sondern auch andere dienst- und 
besoldungsrechtliche Folgen nach sich ziehen. Für einen Überblick wird auf die Aufstellung 
„Wesentliche Unterschiede zwischen GVBG und NÖ GBedG 2025“ verwiesen. 

12. Was versteht man unter der Anrechnung zwingender Vorbildung? 

Eine Anrechnung von Studienzeiten (Mindeststudiendauer) hat zu erfolgen, wenn diese für die 
Verwendung als zwingende Vorbildung definiert sind (bspw Höherer Dienst im 
Verwendungszweig Verwaltungsdienst), wobei ein Ausmaß von insgesamt 6 Jahren nicht 
überschritten werden darf.  
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Zeiten eines abgeschlossenen Schulbesuchs an einer höheren Schule können mit Beschluss des 
Gemeinderates bis zu einem Höchstausmaß von 2 Jahren angerechnet werden, soweit diese für 
die Verwendung als zwingende Vorbildung definiert sind (bspw Gehobener Dienst im 
Verwendungszweig Technischer Dienst). 

13. Was versteht man unter Berufseinschlägigkeit? 

Die Berufseinschlägigkeit ist anhand jener Tätigkeiten zu beurteilen, die mit dem konkreten 
Dienstposten am Tag der Aufnahme verbunden sind. Eine Berufstätigkeit ist berufseinschlägig, 
insoweit eine fachliche Erfahrung vermittelt wird, durch die 

1. eine fachliche Einarbeitung auf dem Arbeitsplatz weitestgehend unterbleiben kann oder 
2. ein erheblich höherer Arbeitserfolg durch die vorhandene Routine zu erwarten ist. 

14. Welche Maßstäbe werden bei der Beurteilung der Anrechnung einschlägiger Berufserfahrung 
angesetzt? 

Die Beurteilung liegt bei der Gemeinde. Bei der Beurteilung der Anrechnung sind insbesondere 
folgende Grundsätze zu berücksichtigen: 

• Die mehrfache Berücksichtigung ein und desselben Zeitraumes ist nicht zulässig; 

• Tatsächliche Ausübung des Berufs ist erforderlich; Zeiten einer Nichtausübung des Berufs 
(z.B. Sonderurlaube, Karenzurlaube) sind keine tatsächliche Berufstätigkeit; daher keine 
Anrechnung (Erholungsurlaub, Dienstverhinderung, Beschäftigungsverbot sind unschädlich); 

• Vorwendung in der Gemeinde auf demselben Arbeitsplatz ist regelmäßig als gleiche oder 
gleichwertige Berufstätigkeit anzurechnen; 

• die Anrechnung ehrenamtlicher Tätigkeiten ist ebenso wie die Anrechnung bloßer 
Ausbildungsverhältnisse (z.B. Lehre) ausgeschlossen; 

• Anrechnungen im Verwendungszweig Hilfsdienst oder Assistenzdienst sind ausgeschlossen; 

• Abzustellen ist auf die mit dem Einstiegsarbeitsplatz verbundenen Tätigkeiten; 

• Berufseinschlägigkeit bedeutet entweder die sofortige Verwendbarkeit wegen zuvor 
erworbenen Wissens oder die sofortige Verwendbarkeit wegen zuvor erworbener 
praktischer Fähigkeiten; 

• Maßgeblich für die Beurteilung ist jener Personenkreis, auf den eine entsprechende 
Ausschreibung typischerweise zutreffen würde. Praktisch geht es daher vor allem um Zeiten, 
durch welche Sie sich hinsichtlich Ihrer Verwendbarkeit deutlich von typischen 
Berufseinsteigerinnen und -einsteigern abheben. Aufgrund des objektiven Maßstabes ist 
dabei aber nicht der Kreis der tatsächlichen Bewerberinnen und Bewerber maßgebend; 

• Die wesentlichen Auswirkungen der Vortätigkeit auf die erfolgreiche Verwendung können 
zeitlich begrenzt sein, weshalb Einschlägigkeit und damit Anrechenbarkeit allenfalls auch nur 
für einen Teil dieser Zeit, der in der Regel erforderlich ist, um die notwendigen praktischen 
Kenntnisse und Erfahrungen für die erfolgreiche Ausübung der Vortätigkeit zu erwerben, 
gegeben sein kann; 

• Eine bloß fachverwandte Vortätigkeit genügt für sich alleine nicht für eine Anrechnung; 

• Maßgeblich ist vielmehr stets die Frage der besseren Verwendbarkeit; 

• Bei reduziertem Beschäftigungsausmaß (Teilbeschäftigung) nur entsprechend aliquote 
Anrechnung der Vordienstzeiten; 

• Tätigkeiten, die aufgrund ihrer zeitlichen Lage in der fernen Vergangenheit in keinem 
ursächlichen Zusammenhang mit der vorgesehenen Verwendung mehr stehen können, sind 
von einer Anrechnung ausgeschlossen (Faustregel: Einschlägigkeit einer Berufstätigkeit, die 
mehr als zehn Jahre vor Dienstantritt beendet wurde, kann regelmäßig nicht angerechnet 
werden). 

 
Die Anrechnung von Berufserfahrung bedarf regelmäßig eines Beschlusses des Gemeinderates. 
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15. Kann anstelle der zeitlichen Anrechnung von Berufserfahrung auch eine Erfahrungszulage gewährt 
werden? 

Mit Beschluss des Gemeinderates kann anstelle der zeitlichen Anrechnung der Berufserfahrung 
eine Erfahrungszulage gewährt werden. Die zeitliche Anrechnung und gleichzeitig die Gewährung 
einer Erfahrungszulage für ein und derselben Berufstätigkeit ist aber ausgeschlossen. Es kann aber 
bei Vorliegen mehrerer Berufstätigkeiten sowohl für eine Berufstätigkeit eine Anrechnung 
zeitlicher Hinsicht und für eine andere Berufstätigkeit die Gewährung einer Erfahrungszulage 
erfolgen. 

16. Wie hoch ist die Erfahrungszulage? 

Grundsätzlich hat die Höhe der Erfahrungszulage in einem Verhältnis der möglichen 
Anrechnungszeit zum Vorrückungsbetrag zu stehen; abweichend von diesem Grundsatz können 
aber – v.a. in Hinblick auf die künftige Reduktion der Erfahrungszulage – Argumente vorliegen, die 
eine höhere Erfahrungszulage rechtfertigen. 
 
Die Erfahrungszulage wird nach Maßgabe des Aufstiegs in eine höhere Entlohnungsstufe mit 
mindestens 50 % des Erhöhungsbetrages einziehbar gestaltet; d.h. bei jeder Vorrückung reduziert 
sich die Erfahrungszulage um mindestens die Hälfte des Vorrückungsbetrages. Der Gemeinderat 
kann eine höhere Reduktion vorsehen. 

17. Wie werden meine Nebengebühren im Falle eines Wechsels in das NÖ GBedG 2025 bestimmt? 

Die bisherige Nebengebührenregelung gilt ab dem Zeitpunkt des Wechsels in das NÖ GBedG 2025 
nicht mehr. Für allfällige Nebengebührenansprüche gelten die Bestimmungen des NÖ GBedG 
2025. Anders als nach den Bestimmungen des GVBG kann der Gemeinderat keine Sonderzulagen 
„erfinden“. Ebensowenig ist ein Fahrtkostenzuschuss im NÖ GBedG 2025 vorgesehen. Nach dem 
NÖ GBedG 2025 kommen folgende Nebengebühren in Betracht: 

• Aufwandsentschädigungen; 

• Reisegebühren; 

• Überstundenentschädigungen; 

• Turnus- und Wechseldienstzulage; 

• Sonn- und Feiertagszulage; 

• Schmutzzulagen für Arbeiten, die mit einer besonderen Verschmutzung verbunden sind; 

• Erschwerniszulagen für Arbeiten, die mit besonderen körperlichen Anstrengungen oder 
sonstigen besonderen Erschwernissen verbunden sind; 

• Gefahrenzulagen für Arbeiten, die mit besonderen Gefahren für Gesundheit und Leben 
verbunden sind; 

• Fehlgeldentschädigung; 

• Bereitschaftsentschädigungen; 

• Qualitative Leistungszulage. 
Der Gemeinderat kann Nebengebühren allgemein (durch Verordnung) oder im Einzelfall 
zuerkennen. Bei einigen Nebengebühren ist auch eine Pauschalierung vorgesehen. 

 



Muster schriftliche Optionserklärung 
 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 

 

Stadt-/Markt-/Gemeinde / Gemeindeverband.................................. 

z.H. der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters 

z.H. der Obfrau / des Obmannes 

....................................................... 

....................................................... 

 

 

Betrifft: 

Schriftliche Erklärung gemäß § 121 Abs. 1 NÖ GBedG 2025 

 

………………………………, am ……………………………. 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin / Obfrau! / 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister / Obmann! 

 

Mein Dienstverhältnis zur Stadt-/Markt-/Gemeinde / zum Gemeindeverband 

............................................................................................ wurde mit Wirkung vom 

.................................... nach den Bestimmungen des NÖ Gemeinde-

Vertragsbedienstetengesetzes 1976 (GVBG) begründet, weshalb ich entsprechend § 121 NÖ 

Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 2025) optionsberechtigt bin.  

 

Entsprechend § 121 Abs. 1 NÖ GBedG 2025 gebe ich innerhalb offener Frist die Erklärung ab, 

dass auf mein Dienstverhältnis mit Wirkung vom 1. Jänner 2025 / mit dem auf die Abgabe 

dieser Erklärung nächstfolgenden Monatsersten die Bestimmungen des NÖ GBedG 2025 

anzuwenden sind. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

(........................................) 



gezeigter Leitfaden Mag. Landsteiner - zur Verfügung stellen?!Liegt bei

Fragen/Themen Antwort
Lehrkraft in Vollzeit bzw. Teilzeit, mit wie vielen Stunden / 
mit wie viel Arbeitsaufwand darf diese als Stellvertretung 
bzw. Standortkoordination zusätzlich betraut werden? 27 
Stunden A-Topf (zzgl. B- und C-Topf), zzgl. Aufwand für 
Funktion?

→ Antwort siehe Folie Seite 2

Ergänzung: Leitungsstunden nur für Musikschulleitung, für Stv. und Stako nicht 
vorgesehen. 4 Säulen: Unterricht + Vor-/Nachbereitung + So. Tätigkeiten + 
Leitungstätigkeit (nicht nur 3 Säulen wie bei Lehrenden)

Online-Fortbildung
"Dienstrecht NEU – Thema Standortkoordination & allfällige Fragen" mit Mag. Johannes Landsteiner
Do 3. Oktober 2024, 10.00-12.00 Uhr
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Gibt es eine Vorlage, wie Musikschulleiterinnen und 
Musikschulleiter Dienstposten für Stellvertretungen und 
Standortkoordinationen vereinbaren können (Stunden, 
Zulage etc. in Form von Zusatz zum Dienstvertrag, 
Aktenvermerk, etc.)?

Es ist nicht Sache der Musikschulleitung sondern des Erhalters, ob überhaupt eine 
Stellvertretung oder Stako eingerichtet wird. Diese muss im Dienstpostenplan 
festgelegt sein. Für höhere Verantwortlichkeiten könnte der Dienstgeber aber auch 
eine qualitative Leistungszulage geben. Es handelt sich um eine Anordnung des 
Dienstgebers, d.h. jemand wird per Weisung mit dem Dienstposten betraut. Das kann 
der Dienstgeber nur dann machen, wenn der Dienstgeber einen 
Funktionsdienstposten im Dienstposten vorgesehen hat. Weisung bedeutet, es ist 
eine Anordnung, die getroffen wird. Diese löst Befoldungspflicht aus und zieht auch 
Ansprüche nach sich. Anspruch ist die Funktionszulage, diese hat der Gemeinderat 
oder der Verbandsvorstand in einer Verordnung festzulegen. Darin sind meist mehrere 
Funktionsdienstposten enthalten. Per Verordnung werden Funktionsgruppen 
zugeordnet. Ab dem Zeitpunkt an dem die Weisung zu befolgen ist gebührt die 
vorgesehene Funktionszulage. Die Weisung muss zugehen, um eine Befolungspflicht 
auszulösen. Frühestens ab dem Zugang der Weisung, kann eine Befolgungspflicht 
ausgelöst werden. Abberufung von einem Funktionsdienstposten ist nur einseitig 
durch Gemeinderat / Verbandsvorstand möglich, mit einer sachlichen Rechtfertigung 
(Willkürausschluss). Willkürliche Abberufungen sind wirkungslos.

Ad Weisungen: Was sind "sonstige Tätigkeiten"?

Tätigkeiten der Stellvertretung oder STAKO findet in den sonstigen Tätigkeiten statt 
(C-Topf). Sonstige Tätigkeiten treten in den Hintergrund, weil bestimmte andere (aus 
der Funktion sich ergebende) administrative Aufgaben wahrzunehmen sind. Sonstige 
Tätigkeiten müssen nicht zwingend reduziert werden, es folgen jedoch zwangsläufig 
Überstunden. Es könnte somit eine Überschreitung der gestzlich vorgesehenen C-
Topf Stunden bedeuten. Diese wären im Rahmen der Überstundenentlohnung 
abzugelten.

Werden auch im GVBG Funktionsdienstposten der 
Stellvertretung per Weisiung zugeteilt?

Ja.

Ad Überstunden: Müssen Überstunden nicht angeordnet 
werden damit diese bezahlt werden?

Ja korrekt, so steht es im Gesetz. Wenn Überstunden nicht angeordnet werden, 
müssen diese auch nicht verrichtet werden bzw. umgekehrt: es liegt keine 
Überstundenleistung vor.
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Der Schulerhalter kann auch Absetzstunden einrichten 
(statt Funktionszulage?) – z.B. für Stellvertretung…?

Es gibt mehrere Alternativen. Statt einer Funktionszulage ist es aber nicht möglich. Im 
Rahmen von Vereinbarungen kann bei Stellvertretungen (bzw. bei Standortleitungen 
nach NÖ GBedG 2025) vorgesehen werden, dass zur Erfüllung der Funktionstätigkeit 
beispielsweise eine Reduktion der Unterrichtsstunden vorgesehen wird. Die Gemeinde 
könnte aber daran nicht gebunden wein, weshalb die Regelung nichtig sein könnte. Es 
kann daher wirksam nur im Rahmen einer sondervertraglichen Regelung vereinbart 
werden. Sonderverträge bieten immer in jedem Fall eine andere Möglichkeit, jedoch 
ist materiellrechtliche Voraussetzung der begründete Ausnahmefall. Für einen 
Sondervertrag benötigt man den Beschluss des Gemeinderates oder des 
Verbandvorstands. Weiters muss es zugunsten des Dienstnehmers vereinbart werden 
und es muss ein begründeter Ausnahmefall vorliegen.

Funktionszulage Standortkoordination: Können auch 
Vordienstzeiten der vorangegangenen Leitungstätigkeit 
herangezogen werden?

Nein, diese können bei der Funktionszulage nicht angerechnet werden. Es zählen die 
Jahre in der Funktionsgruppe, d.h. es können Zeiten frühestens ab 1.1.2025 
angerechnet werden. In weiterer Folge dann schon ab dem 1.1.2025, aber da ist man 
dann ja schon im neuen Funktionsdienstposten. Wenn jemand optiert in das neue 
Schema als Musikschulleitung können ab 1.1.2025 Zeiten in der Funktionsgruppe 
angerechnet werden.

Wenn ein Standort neu hinzukommt: ist es gesetzlich 
vorgeschrieben, dass Leitungsposten neu 
ausgeschrieben wird? Wird der Posten an die alte 
Leitung weitergegeben, dann diese dann Optieren?

Wenn ein Verband besteht und eine Gemeinde beitritt gibt es keine Notwendigkeit 
oder gesetzliche Verpflichtung die Leitungsposition neu zu besetzen. Anders wenn ein 
neuer Rechtsträger gegründet wird; z.B.. 3 Gemeindemusikschulen gründen einen 
Verband. Dann muss die Leitungsstelle ausgeschrieben und besetzt werden. Der 
Zusammenschluss von Gemeindeverbänden erfolgt durch Übergang eines 
Gemeindeverbandes oder mehrerer Gemeindeverbände im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge auf einen anderen bestehenden Gemeindeverband 
(übernehmender Gemeindeverband). Die im übernehmenden Gemeindeverband 
bestehende Musikschulleitung wird in diesem Fall nicht neu besetzt.
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Bedeutet das, dass eine ehemalige Leitung, die nur noch 
Standortkoordination ist, verliert seine ehemalige 
Leitungszulage, wenn man im alten Dienstrecht ist?

Ein abberufender Leiter ja, dieser verliert die Zulage. Ein ehemaliger Leiter im Sinne 
von Zusammenlegungen verliert diese aufgrund eines Betriebsübergangs. In diesem 
Fall ist die Betriebsübergangsrichtlinnie einschlägig. Diese Leiterzulage ist aber ex 
lege im Rahmen einer sondervertraglichen Vereinbarung weiter zu bezahlen.
Stako hat damit nichts zu tun, weil im alten Dienstrecht nicht vorhanden.

Vereinsmusikschulen

Sind nicht in dem Geltungsbereich integriert. Dienstrecht gilt nur für Gemeinden und 
Gemeindeverbände. Wenn Vereine Musikschulen betreiben werden diese 
möglicherweise von den Gemeinden subventioniert. Welche arbeitsrechtliche 
Bestimmungen diese anwenden bleibt dem Verein aber überlassen. In der 
Vergangenenheit war das so, dass diese Vereine das GVBG freiwillig angewendet 
haben.
Förderrecht + Dienstrecht müssen auseinandergehalten werden.

Es gibt bestehende Stako, die eine eigene Entlohung lt. 
altem DR haben. 2025 fängt ein neuer Lehrender an und 
wird Stako. Für den würden dann Zulagen neu fällig. Sind 
dann wesentlich höher als aktuell. Kann Gemeinde das 
dann selbst regeln wie Zulagen aussehen?

Derzeit gibt es keine gesetzliche Regelung für Stakos, die Gemeinde kann jedoch 
natürlich freiwillig Stakos einrichten. Künftig gibt es (im NÖ GBedG 2025) eine 
gesetzliche Regelung für Stakos, wenn diese im Dienstpostenplan vorgesehen sind 
und wenn Personen damit betraut werden. Dann haben diese Personen Anspruch auf 
die Funktionszulage. Alternativ kann die Gemeinde sagen, wir machen keine Stakos 
oder Stellvertretungen, aber wir geben beispielsweise eine qualitative Leistungszulage 
infolge erhöhter Verantwortlichkeit. Wenn aber Funktionsdienstposten vorgesehen 
werden, muss zwingend eine Fuktionszulage gezahlt werden. 

Richtet sich die Funktionszulage für Stako nach 
Ausbildung?

nein → siehe Tabelle 6, Leitfaden Seite 23; jedoch besteht eine Begrenzung nach 
oben hin; d.h. im Fachdienst (MK1) kann nur die Funktionszulage FE1 (nicht aber FE2 
oder FE3) vorgesehen werden und im Gehobenen Dienst (MK2) kann nur die 
Funktionszulage FE1 oder FE2 (nicht aber FE3) vorgesehen werden.

Kann der Funktionsdienstposten des Stakos oder die 
Leiterstellvertreterin im Statut verankert werden?

Ja, aber es begründet keinen Anspruch. Anspruch wird begründet durch den 
Dienstpostenplan, weiters aufgrund der Verordnung des Gemeinderates bzw. des 
Verbandsvorstandes über die  Zuteilung der Funktionsgruppen, die diesem 
Funktionsposten zugeordnet ist.
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Die Funktionstzulage einer Schulleitung im neuen 
Dienstrecht unter MK3 muss nicht zwingend die "große 
Zulage" bedeuten? Also der Gemeindeverband kann das 
festlegen…

ja, da gibt es Auswahlmöglichkeiten / Zuordnungsschema → Tabelle 5, Leitfaden 
Seite 22;

Es besteht die Möglichkeit, dem Funktionsdienstposten FL1 oder FL2 zuzuordnen. Bei 
MK3 wäre FL1 oder FL2 möglich. Bei MK2 wäre nur FL 1 möglich.

Gibt es im Gesetz niedergeschrieben: Arbeitszeit?

Arbeitszeit ist im wesentlichen wie bisher eine Jahresarbeitszeit. Diese wird bei der 
Schulleitung ergänzt durch die Leitungsstunden, die grundsätzlich abhängig von der 
Größe der Musikschule ist. Eine Staffelung wie im GVBG wonach sich die Höhe der 
Zulage nach Größe der Musikschule (Regional, 240, etc.) richtet, gibt es im neuen 
Dienstrecht (NÖ GBedG 2025) nicht.

Warum richtet sich die Zulage immer noch prozentuell 
nach der Lehrverpflichtung? Die persönliche LV steht ja 
nicht im Zusammenhang mit der MS-Größe?

Funktionszulage zählt zum Monatsbezug und ist innerhalb dessen definiert. 
Funktionszulage wird aliquot nach dem Beschäftigungsmaß berechnet. Wenn nur 
Halbbeschäftigung vorliegt, gebührt auch nur die halbe Zulage. Wenn das 
Beschäftigungsausmaß 10% beträgt, gebührt die Leitungszulage auch nur im Ausmaß 
von 10 %. Das Ausmaß der Leitungszulage wird aber nicht nur nach dem Ausmaß der 
Leitungsstunden, sondern (zum Vorteil der Bediensteten) nach der Summe der 
Lehrverpflichtung, der Vor- und Nachbereitung, der sonstigen Tätigkeiten und der 
Leitungsstunden bestimmt. Das heißt, auch wenn die Leitungsstunden beispielsweise 
nur 50 % des gesamten Beschäftigungsausmaßes betragen gebührt die 
Leitungszulage nicht im Ausmaß von 50 % des Beschäftigungsausmaßes, sondern 
auf Basis des Beschäftigungsausmaßes (als inklusive der Lehrverpflichtung, der Vor- 
und Nachbereitung und der sonstigen Tätigkeiten).

Errechnen sich die LA-Stunden weiterhin nach den im 
MS-Plan vorgesehenen oder nach den tatsächlich 
geleisteten Stunden?

Nach den tatsächlich geleisteten Stunden. Die dienstrechtlichen LA-Stunden 
errechnen sich grundsätzlich nach der Gesamtunterrichtsverpflichtung der 
Musikschulen.

MS-Plan hat keinen Eingang in das Dienstrecht sondern ist Grundlage für die 
Förderung.
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Benachteiligt dieses System nicht alle Leiter, die weniger 
unterrichten? Es ist ja trotzdem die ganze Musikschule zu 
leiten! Es geht um die Leiterzulage, nicht um die 
Absetzstunden.

Diese Frage wurde seit dem Jahr 2000 diskutiert, das System wurde jedoch 
fortgeführt. Die Koppelung an das Beschäftigungsausmaß ist auch bei allen anderen 
Gemeindebediensteten so. Leiterin reduziert aufgrund der Karenzierung das 
Beschäftigungsausmaß – dadurch wird auch die Zulage reduziert.

Beispiel Musikschulleitung (GVBG):      Gesamtlehrverpflichtung 12.000 
Jahresstunden 
 
bei Vollbeschäftigung:
Unterrichtstätigkeit:        statt 999 Stunden nur 444 Stunden (á 50 min) 
Lehrverpflichtung, 
                                       statt 473 Stunden nur 210 Stunden Vor- und Nachbereitung 
und
                                       statt 296 Stunden nur 132 Stunden sonstige Tätigkeiten;
Leitungstätigkeit: 555 + 263 + 164 Stunden  =  982 Jahresstunden;
Beschäftigungsausmaß                                  1.768 Jahresstunden  
 
Beispiel Musikschulleitung (GVBG):      Gesamtlehrverpflichtung 12000 Jahresstunden 
 
bei Halbbeschäftigung:
Unterrichtstätigkeit:        statt 499,5 Stunden nur 444 Stunden (á 50 min) 
Lehrverpflichtung, 
                                       statt 236,5 Stunden nur 210 Stunden Vor- und Nachbereitung 
und
                                       statt 148 Stunden nur   132 Stunden sonstige Tätigkeiten;
Leitungstätigkeit: 555 + 263 + 164 Stunden  =    982 Jahresstunden;
Beschäftigungsausmaß                                    1.768 Jahresstunden 
 
Damit liegt infolge der Leitungstätigkeit trotz vorheriger Halbbeschäftigung nunmehr 
Vollbeschäftigung vor. Die Leitungszulage gebührt daher im selbem Ausmaß wie für 
eine Musikschulleitung, die vor Betrauung bereits vollbeschäftigt war !!
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Werden LA-Stunden bzw. die Leiterzulage in der 
Altersteilzeit grundsätzlich entsprechend der Redktuion 
der Unterrichtzeit reduziert?

Altertsteilzeit ist kein Rechtsanspruch. Ist eine Vereinbarung/Entgegenkommen des 
Dienstgebers. Ob das funktioniert oder nicht hängt stark am Dienstgeber. Wenn es in 
diesem Berufsfeld möglich ist und die Vereinbarung möglich ist, ist der Monatsbezug 
die Grundlage

Angenommen ein Musikschulleiter (altes Dienstrecht) ist 
nach Zusammenlegung nicht mehr Musikschulleiter und 
es können die (Absetz-)Stunden nicht oder nur 
unvollständig durch andere Tätigkeiten (zB Unterricht) 
befüllt werden... wie lange bekommt dann der "Jetzt nicht 
mehr"Leiter die Absetzstunden und die Leiterzulage 
bezahlt? (bis zur Pension?) Recht auf Arbeit und 
Bezahlung dieser Absetzstunden und Leiterzulagen gilt 
wie lange? Gilt das nur für einen Betriebsübergang?

Ja, gilt nur für einen Betriebsübergang. Im Falle eines Betriebsübergangs ist man 
abgesichert mit den Vereinbarungen aus dem alten Dienstvertrag.

Entfall der Absetzstunden müsste man mit Unterrichtstätigkeit abfangen. Wenn das 
nicht möglich ist, ist es schwierig. Für das Schuljahr in dem der Übertritt erfolgt, 
könnte der Bezug weitergeführt werden. Bei einem neuen Schuljahr werden die 
Karten neu gemischt und es könnte sein, dass ein Eingriff in das 
Beschäftigungsausmaß erfolgen wird. 

Stundenausgleich: Möglichkeit auf sondervertragliche Regelungen gibt es jedoch 
immer (z.B. administrative Tätigkeiten etc.)

Gibt es arbeitsrechtlich gesehen eine Obergrenze an 
Jahresstunden/Wochenstunden? 60, 70, 80… 
Wochenstunden?

EU-Richtlinie zu Ruhezeiten: Tagesarbeitszeit ist durchgehend mind. 11 h zu 
unterbrechen und auch die Wochenruhezeiten sind einzuhahlten.

Geht eine MS mit einer neu besetzten Leitung zu einem 
Verband dazu, wo der MS Leiter davor in Pension geht. 
Wie hat die Neubesetzung der Leitung rechtlich zu 
erfolgen?

Die Stelle ist neu zu besetzen, es muss ausgeschrieben werden, da unabhängig 
davon, ob eine Gemeinde dem Gemeindeverband beitritt oder nicht, die Stelle in Folge 
Pensionierung neu zu besetzen ist. Falls sich Gemeinden zu einem Gemeindeverband 
zusammenschließen ist die Stelle der Musikschulleitung ebenso durch Ausschreibung 
usw. zu besetzen, da hier ein neuer Rechtsträger entsteht.

Seite 7 von 10



Ad Betriebsübergang:
Ich hatte 10 Leiterstunden (6 gefördert, 4 davon mit 
meiner Gemeinde zusätzlich ausgehandelt) und bin im 
alten Vertrag. Nun bin ich ab September keine Leiterin 
mehr aufgrund des Verbandsbeitrittes und habe 6 
Absetzstunden bekommen, aber keine Leiterzulage. Ich 
mache nachwievor die administrativen Tätigkeiten – d. h. 
für mich sind nahezu keine Tätigkeiten weggefallen, aber 
meine Entlohnung hat sich wesentlich verringert. Ist das 
im Sinne des Betriebsübergangs für dieses Schuljahr 
zulässig?

Die LA-Zulage müsste sich weiterhin im Dienstvertrag finden und wäre ex-lege als 
Sondervertrag zu qualifizieren, in Folge des Betriebsüberganges.

Wenn sich Lehrende (ab 1.1.22) dafür interessieren, in 
das neue Dienstrecht zu optieren – wo kann ich den 
Fristenlauf nachlesen? Es macht anscheinend einen 
Unterschied, wenn sie ihren schriftlichen Antrag noch vor 
31.12.2024 oder danach einreichen... Von den Fristen bis 
wann sie dann ein Angebot bekommen müssen. Richtig?

Ja es macht einen Unterschied. Wenn man noch 2024 einen schriftlichen Antrag 
abgibt, dass man in das neue Dienstrecht wechseln möchte erfolgt der Wechsel mit 
1.1.2025. Wenn der Antrag erst 2025 abgegeben wird erfolgt der Wechsel mit dem 
darauf folgenden Monatswechsel. Die Fristen sind im § 121 Abs. 2 NÖ GBedG 2025 
zu finden.

Muss Urlaub angemeldet werden? Wie sieht es mit 
Konferenzen zu Schulbeginn aus?

Planung, in Bezug auf die sonstigen Tätigkeiten aus Sicht der Musikschulleitung. Wie 
habe ich im Schuljahr die sonstigen Tätigkeiten geplant? Habe ich diese nur während 
des Schuljahres oder auch in den Ferien geplant? Wenn eine Rückberufung möglich 
ist, muss auch eine Anordnung während der Ferien möglich sein. Im Schnitt 6 
Wochen Urlaub im Musikschullehrendenbereich. Konferenz könnte als besonderer 
dienstlicher Grund gesehen werden, ist aber vor dem Beginn der Hauptferien 
anzukündigen.

Kuraufenthalt: RECHTE/(Melde-)Pflichten - 
Dienstgeber/Dienstnehmer; Wann hat der Dienstnehmer 
einen Kuraufenthalt zu melden?

Neue Bestimmungen in § 46 NÖ GBedG 2025, Freistellung zur Erhaltung der 
Gesundheit;
Es ist auf dienstliche Gründe Rücksicht zu nehmen.
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Bei der letzten Fortbildung wurde ein Programm zur 
Gegenüberstellung vom Verdienst altes und neues 
Dienstrecht vorgestellt, bekommen wir auch Zugang 
dazu?

Das Programm wurde bereits von den GVVs an die Gemeinden versendet
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Dienst- und Besoldungsrecht für
Musik- und Kunstschullehrkräfte

Fragen zum
NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025

1. Jänner 2025

03. Oktober 2024



NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025

Lehrkraft in Vollzeit bzw. Teilzeit, mit wie vielen Stunden / mit wie viel
Arbeitsaufwand darf diese als Stellvertretung bzw.
Standortkoordination zusätzlich betraut werden?
27 Stunden A-Topf (zzgl. B- und C-Topf), zzgl. Aufwand für Funktion?

• Leitungsstunden der Schulleitung dienen der administrativen, pädagogischen
und künstlerischen Leitung und Beaufsichtigung des Unterrichtsbetriebes der
Schule im Hauptstandort und in den Außenstellen.

• Stellvertretung und Standortkoordination reduziert nicht das Ausmaß der
Unterrichtsverpflichtung, der Vor- Nachbereitung oder der sonstigen Tätigkeiten
zugunsten von „administrativen Tätigkeiten“.

• Stellvertretung und Standortkoordination finden daher in den zur Verfügung
stehenden sonstigen Tätigkeiten statt.

• Im Ergebnis wird die Stellvertretungstätigkeit bzw. Standortkoordinationstätigkeit
zu einer Reduktion der mit kulturellen Aktivitäten zusammenhängenden
Tätigkeiten zur Folge haben (oder allenfalls sogar eine Überschreitung der
sonstigen Tätigkeiten bewirken)

•



NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025

Gibt es eine Vorlage, wie Musikschulleiterinnen und Musikschulleiter
Dienstposten für Stellvertretungen und Standortkoordinationen
vereinbaren können (Stunden, Zulage etc. in Form von Zusatz zum
Dienstvertrag, Aktenvermerk, etc.)?

• Ob eine Stellvertretung oder eine Standortkoordination eingerichtet wird, ist
Sache des Dienstgebers. Der Gemeinderat legt dies – soweit erforderlich – als
Funktionsdienstposten im Dienstpostenplan fest. Hier existiert keine gesetzliche
Vorgabe.

• Alternativ wäre aber auch denkbar für erhöhte Verantwortlichkeiten keine z.B.
Standortkoordination als Funktionsdienstposten einzurichten, sondern eine
qualitative Leistungszulage zu gewähren.

• Die sich aus der Stellvertretung und der Standortkoordination ergebenden
Aufgaben werden im Rahmen der sonstigen Tätigkeiten erfüllt.



NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025

Stellvertretung erhält lt. GVBG höchstens 35% der Zulage der Leitung
der Musikschule. Wenn auf die Leitung der Musikschule die
Bestimmungen des NÖ GBedG 2025, bspw. die Zulage in FL2,
Anwendung finden, erhält dann die Stellvertretung, auf die die
Bestimmungen des GVBG anzuwenden sind, eine Zulage iHv.
höchstens 35% der FL2-Zulage der Leitung?

• Soweit ein Dienstposten der Stellvertretung als Funktionsdienstposten
eingerichtet ist (gesonderte Bezeichnung im Dienstpostenplan) und die
Bestimmungen des GVBG anzuwenden sind, erhält die Stellvertretung eine vom
Gemeinderat / Verbandsvorstand festgesetzte Zulage.

• Diese Zulage darf 35 % der Zulage für die Musikschulleitung nicht
überschreiten. Das gilt unabhängig davon, ob die Musikschulleitung nach den
Bestimmungen des GVBG oder des NÖ GBedG 2025 beschäftigt ist. Der
Grenzbetrag wird immer anhand der Leitungszulage nach GVBG ermittelt.



NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025

Kann eine Stellvertreterin bzw. ein Stellvertreter gleichzeitig auch
Standortkoordinatorin bzw. Standortkoordinator werden oder ist immer
nur eine Funktion pro Dienstnehmerin bzw. Dienstnehmer möglich?

• Die Funktion von Stellvertretung und Standortkoordination kann auch nur von
einer Person ausgeübt werden.

• In diesem Fall sind selbstverständlich nicht zwei Funktionszulagen vorgesehen.



NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025

Nebenbeschäftigungen müssen gemeldet werden. Funktionen der
Stellvertretung und der Standortkoordination haben gesetzlich kein
Stundenausmaß, auf welcher Basis kann Dienstgeber A die
Nebenbeschäftigung der Standortkoordination bei Dienstgeber B
untersagen, wenn diese an kein festgelegtes Stundenausmaß
gebunden ist?

• Die Nebenbeschäftigung besteht bereits durch ein Dienstverhältnis als
Musikschullehrkraft zur Gemeinde B.

• Eine mögliche Untersagung der Nebenbeschäftigung wäre allenfalls denkbar,
wenn das Beschäftigungsausmaß im Rahmen der Nebenbeschäftigung
dermaßen erhöht wird, dass eine Unvereinbarkeit im Sinne der
Untersagungsgründe (z.B. Behinderung bei Erfüllung der dienstlichen
Aufgaben) vorliegt.

• Das könnte neben der Betrauung mit der Funktion der Stellvertretung oder der
Standortkoordination aber auch eine bloße Anhebung der
Unterrichtsverpflichtung sein.



NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025

Kann eine Musikschulleiterin bzw. ein Musikschulleiter auch zusätzlich
Standortkoordinatorin bzw. Standortkoordinator an der eigenen
Musikschule werden bzw. auch mehrfach, entweder nur
vorübergehend oder auch dauerhaft?

• Die Musikschulleitung ist gleichzeitig Standortkoordinator (arg.: § 111 Abs. 7 NÖ
GBedG 2025: „Leitungsstunden dienen der administrativen, pädagogischen und
künstlerischen Leitung und Beaufsichtigung des Unterrichtsbetriebes der Schule
im Hauptstandort und in den Außenstellen“)



NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025

Sind die Zulagen in FE1, FE2, FE3 bzw. FL1 und FL2 Höchstbeträge
oder handelt es sich um fixe Gehaltsschemata, auf die die
Dienstnehmerin bzw. der Dienstnehmer je nach Einstufung und
Anrechnung einen Anspruch hat?

• Die Funktionszulagen sind Zulagen zum Monatsentgelt und Bestandteil des
Monatsbezuges.

• Der Anspruch auf diese Zulagen wird einerseits durch die Funktion
„Musikschulleitung“ (FL1 oder FL2), „Stellvertretung der Musikschulleitung“ oder
„Standortkoordination“ (FE1, FE2 oder FE3) und andererseits durch die
Verordnung des Gemeinderates / Verbandsvorstandes über die Zuordnung der
Funktionsdienstposten zu diesen Funktionsgruppen geschaffen.



NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025

Wie und in welchem Zeitraum hat eine Überstellung in die
nächsthöhere Entlohnungsstufe zu erfolgen?
z.B. MK3 in MK2/MK1, Lehrperson in Ausbildung beendet bei
bestehender Anstellung sein Studium.
Bitte um Vergleich altes Dienstrecht/neues Dienstrecht!

• Überstellung bedeutet Änderung des Dienstvertrages; daraus folgt:
Einvernehmen beider Vertragspartner

• OGH vom 17. Dezember 2013, 8 ObA 25/13d;

Der Umstand, dass der Musikschullehrer die Diplomausbildung aus eigenem
Antrieb absolviert hat und sie für die Ausübung seiner vereinbarten Tätigkeit
nicht unbedingt notwendig gewesen wäre, ändert nichts daran, dass er ab dem
Studienabschluss mit Wissen und Willen des Dienstgebers tatsächlich als
diplomierter Musiklehrer beschäftigt war. Nicht der Studienabschluss als
solcher, sondern die nachfolgende höherwertige Verwendung verschaffte ihm
auch den Anspruch auf Entlohnung nach der für diese Tätigkeit vorgesehenen
Entlohnungsgruppe. Außerhalb von Sonderverträgen steht es dem öffentlichen
Dienstgeber nicht frei, in einem Dienstvertrag zum Nachteil des Vertrags-
bediensteten von den gesetzlichen Rahmenbedingungen abzuweichen.



NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025

Im neuen Dienstrecht ist es ja möglich, dass Lehrende die derzeit in MS2 mit einem
IGP-Bachelorabschluss oder einem Konzertfach Masterabschluss eingestuft sind - bei
einer Optierung also in MK2 eingestuft sind - nach 7 Jahre Berufserfahrung in MK3
überstellt werden können.
Jetzt stellt sich für die Lehrenden, die es in unserer Musikschule betrifft natürlich die
Frage, was ist unter 7 Jahre Berufserfahrung zu verstehen?
Werden hier die Vordienstzeiten hinzu gerechnet?
Wenn nicht, werden hier zumindest die Dienstjahre hinzugerechnet, die man bereits
an der derzeitigen Musikschule vollzogen hat?
Oder zählen erst die Dienstjahre, die man ab dem Zeitpunkt des Beginns des
Erneuerungsvertrages erwirbt?

• Verwendungsaufstieg, d.h. 7 Jahre Berufspraxis in der Verwendung Gehobener
Dienst, Verwendungsgruppe MK2, erforderliche Ausbildung (z.B. IGP I) und
überdurchschnittliche Leistungsbeurteilung

• aus dem Motivenbericht:
„Diese Berufspraxis muss aber nicht im bestehenden Dienstverhältnis zur Gemeinde
zurückgelegt, sondern kann auch innerhalb einer anderen Gemeinde oder einem
Gemeindeverband in diesem Verwendungszweig absolviert worden sein.“

• Ergebnis:
7 Jahre grundsätzlich ab 1.1.2025 in MK2
Ausnahme: Bei Option ist der gesamte Beschäftigungszeitraum zu
beachten, da ein fortlaufendes Dienstverhältnis vorliegt.



NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025
Wo ist geregelt, ob Lehrkräfte für Konferenzen in den ersten und letzten
Ferienwochen eingeteilt werden dürfen (und für Prüfungen)? Handelt es sich
bei § 46 Abs. 1 GVBG iVm. 42a VBG 1948 um die korrekte
Gesetzesgrundlage?

§ 46 Abs. 1 GVBG iVm § 47 VBG 1948, BGBl. I
Nr.8/2014, iVm § 219 BDG 1979)

§ 114 NÖ GBedG 2025

Die Lehrkräfte dürfen sich, soweit nicht besondere Verpflichtungen
(Vertretung der Leitung, Abhaltung von Prüfungen u. dgl.)
entgegenstehen, während der Hauptferien von dem Ort ihrer
Lehrtätigkeit entfernen.
Während der sonstigen Ferien haben die Lehrkräfte gegen Meldung
bei der Musikschulleitung die Befugnis zur Entfernung vom Dienstort,
wenn nicht besondere dienstliche Verhältnisse ihre Anwesenheit an
der Schule erfordern.

Die Musikschulleitung hat, wenn für die klaglose Erledigung
dringender Amtsgeschäfte vorgesorgt ist und nicht besondere
dienstliche Rücksichten die persönliche Anwesenheit der Leitung im
Dienstort erfordern, Anspruch auf einen Urlaub während der
Hauptferien, der erst nach Abwicklung der Schlussgeschäfte beginnt
und fünf Tage vor Anfang des folgenden Schuljahres endet.

Die Lehrkräfte können aus wichtigen dienstlichen Gründen während
eines Ferienurlaubes zur Dienstleistung zurückberufen werden. In
diesem Falle ist ihm, sobald es der Dienst gestattet, die Fortsetzung
des Ferienurlaubes zu ermöglichen.

Die Lehrkräfte sind während der Schulferien vom Dienst beurlaubt,
soweit nicht besondere Verpflichtungen (Vertretung der Schulleitung,
Abhaltung von Prüfungen, sonstige Tätigkeiten gemäß § 111
Abs. 5 u. dgl.) entgegenstehen.
An den sonstigen schulfreien Tagen besteht keine Verpflichtung zur
Dienstleistung, wenn nicht besondere dienstliche Verhältnisse
entgegenstehen.

Die Schulleitung ist verpflichtet, die ersten und letzten drei Werktage
der Hauptferien am Dienstort anwesend zu sein. Im Übrigen hat die
Schulleitung für die Wahrnehmung von unaufschiebbaren
Leitungsgeschäften während der Schulferien zu sorgen, wobei sie
auch Lehrkräfte unter tunlicher Berücksichtigung berechtigter
Wünsche in möglichst gleichem Maße heranziehen kann.

Die Lehrkräfte können aus wichtigen dienstlichen Gründen während
der Schulferien und der sonstigen schulfreien Tage zur Dienstleistung
zurückberufen werden. Sobald es der Dienst gestattet, ist die
Rückberufung zu beenden.



NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025

Dürfen Musikschulleiterinnen und Musikschulleiter gem. § 46 Abs. 1
GVBG iVm. § 42a VBG 1948 Lehrenden in der ersten Ferienwoche
Arbeitsaufträge zukommen lassen und die Lehrende dazu verpflichtet,
in dieser Zeit am Dienstort anwesend zu sein?

• GVBG und NÖ GBedG 2025:

ja, bei Vorliegen wichtiger dienstlicher Gründe;
arg.: „soweit nicht besondere Verpflichtungen (Vertretung der Schulleitung,
Abhaltung von Prüfungen u. dgl.) entgegenstehen“



NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025

Dürfen Musikschulleiterinnen und Musikschulleiter gem. § 46 Abs. 1
GVBG iVm. § 40a Abs 12 VBG 1948 Lehrende in der letzten
Ferienwoche zu Fortbildungsveranstaltungen verpflichten?

• GVBG und NÖ GBedG 2025:

ja, bei Vorliegen wichtiger dienstlicher Gründe;
arg.: „soweit nicht besondere Verpflichtungen (Vertretung der Schulleitung,
Abhaltung von Prüfungen u. dgl.) entgegenstehen“;
dazu zählen auch sonstige Tätigkeiten (vgl. § 114 Abs. 2 NÖ GBedG 2025)

Soweit die konkrete Fortbildungsveranstaltungen als besondere Verpflichtung
iSd § 114 Abs. 2 NÖ GBedG 2025 (bzw. nach § 46 Abs. 1 GVBG iVm § 47 VBG
1948, BGBl. I Nr.8/2014, iVm § 219 BDG 1979) anzusehen ist und (rechtzeitig)
angeordnet wird, hat die Lehrkraft der sonstigen Tätigkeit (vgl. § 111 Abs. 5 NÖ
GBedG 2025) nachzukommen.





Muster 

Bekanntgabe und Vorlage von Nachweisen über einschlägige 
Berufserfahrung und zwingende Vorbildung 

 
 
Stadt-/Markt-/Gemeinde / Gemeindeverband  ................................................................................... 

z.H. der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters 

der Obfrau / des Obmannes 

................................................... 

 
Betreff: 
Bekanntgabe einschlägiger Berufserfahrung und zwingender Vorbildung; Vorlage von Nachweisen 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin / Obfrau! / 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister / Obmann! 
 
Zeiten von Berufserfahrungen: 

• in einem Dienstverhältnis, das durch den freiwilligen Austritt während eines 
Disziplinarverfahrens, durch Entlassung auf Grund eines Disziplinarerkenntnisses oder infolge 
einer strafgerichtlichen Verurteilung aufgelöst wurde; 

• in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis, das vom Dienstgeber vorzeitig ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist („Entlassung“) aufgelöst wurde; 

• aufgrund derer ein Anspruch auf laufende Pensionsleistung erworben wurde bzw. für die ein 
Ruhegenuss bezogen wird (vgl. § 67 Abs. 5 NÖ GBedG 2025) 

 

 liegen bei mir vor, nämlich ………………………………………………………………………………………… 

 liegen bei mir nicht vor. 

 
Beiliegend werden die entsprechenden Nachweise für die Beurteilung der Anrechnung einschlägiger 
Berufserfahrungen und zwingender Vorbildung innerhalb offener Frist übermittelt. 
 
 
……………………………….., am ……………..20….                                                        …………………………………………… 

Unterschrift Dienstnehmer/in 
Beilagen: 
....................................... 

....................................... 

....................................... 

....................................... 

....................................... 

....................................... 

....................................... 

 



Stadt-/Markt-/Gemeinde / Gemeindeverband ................................................................................................. ..........................  

 

Erneuerungsvertrag 

gemäß § 121 iVm § 108 Abs. 2 NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 2025) 
 

1. 
Organ das den Dienstvertrag abgeschlossen 

hat: .............................................................................................. 

2. 
Vorname(n), Familien- oder  Nachname(n) der 

Dienstnehmerin/des Dienstnehmers: .............................................................................................. 

3. Geburtsdatum: .............................................................................................. 

4. Wirksamkeit des Erneuerungsvertrages .............................................................................................. 

5. Das Dienstverhältnis ist abgeschlossen  

 

o auf bestimmte Zeit bis zum .......................................... 

o auf die Dauer von ....... Monaten/Jahren 

o auf die Dauer der ............................................................ 

Vertretung von Herrn/Frau ........................................... 

o auf unbestimmte Zeit 

6. Dienstort/örtlicher Verwaltungsbereich  .............................................................................................. 

7. Tätigkeitsprofil und Verwendungszweig .............................................................................................. 

8. 
bei Mischverwendung: prozentuelle Zuordnung 

in die Verwendungszweige 

 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

9. Verwendung: .............................................................................................. 

10. Verwendungsgruppe: .............................................................................................. 

11. Beschäftigungsausmaß: 

 

vollbeschäftigt / teilbeschäftigt mit .......... Jahresstunden 

       d.s. .......... Jahresstunden Unterrichtsverpflichtung 

             ........... Jahresstunen Vor- und Nachbereitung 

             ........... Jahresstunden sonstige Tätigkeiten. 

 

12. a) Anrechnung der Berufserfahrung aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates / Verbandsvorstandes vom 

..........................................  

 Ausmaß der angerechneten Berufserfahrung: 

aa) ................................................................................. 

bb) ................................................................................. 

cc) ................................................................................. 

Jahre Monate 

........... ........... 

........... ........... 

........... ........... 

  

b) Ausmaß der angerechneten zwingenden Vorbildung:  

    Studium: ............................................................................  

    (Mindeststudiendauer, höchstens aber 6 Jahre) 

Jahre Monate 

........... ........... 

  

d) Anrechnungszeitraum gesamt: 
Jahre Monate 

........... ........... 
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13. Anstelle der Anrechnung von Berufserfahrung in zeitlicher Hinsicht wird aufgrund des Beschlusses des 

Gemeinderates / Verbandsvorstandes vom ....................................... eine Erfahrungszulage in Höhe von € ............ 

durch Anrechnung einer Berufserfahrung im Ausmaß von .......... Jahren, ........ Monaten gewährt, die nach Maßgabe 

des Aufstiegs in eine höhere Entlohnungsstufe mit ......... % des Erhöhungsbetrages festgesetzt wird. 
 

14. Beginn des Erfahrungsanstiegs am: .............................................................................. 

15. Entlohnungsstufe zum Beginn des Dienstverhältnisses: .............................................................................. 

16. nächster Vorrückungstermin: .............................................................................. 
 

17. Monatsbezug: 

 Monatsentgelt € ....................................... 

 Erfahrungszulage durch Anrechnung einer Berufserfahrung in 

Ausmaß von ........ Jahren, ...... Monaten: € ....................................... 

 Kinderzuschuss € ....................................... 

 SUMME € ....................................... 
 

Die Auszahlung des Monatsbezuges erfolgt so rechtzeitig, dass am 15. eines jeden Kalendermonats oder, wenn dieser Tag 

kein Arbeitstag ist, am vorhergehenden Arbeitstag für den laufenden Kalendermonat, darüber verfügt werden kann. 

Zusätzlich wird gleichzeitig mit den Bezügen im März, im Juni, im September und im November eine Sonderzahlung in 

Höhe von 50 % des Monatsbezuges, der für den Monat der Auszahlung zusteht, ausbezahlt. 

18. 
Aus- und Weiterbildungen, die vom Dienstgeber bereitzustellen 

sind: 

 

....................................................................... 

....................................................................... 

19. 

Unterrichtsfrei sind die schulfreien Tage nach § 83 NÖ Pflichtschulgesetz 2018, LGBl. Nr. 47/2018, wenn nicht 

besondere dienstliche Verhältnisse entgegenstehen. Weiters besteht während der Schulferien eine Beurlaubung 

vom Dienst, soweit nicht besondere Verpflichtungen entgegenstehen. 

 

20. Die Dienstnehmerin/der Dienstnehmer wird aufgrund der geltenden sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen 

bei der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau versichert. Die Abfertigungsbeiträge 

(§ 15 NÖ GBedG 2025) werden an die ………………................................................................................………… . 

im Wege des zuständigen Krankenversicherungsträgers weitergeleitet. 

 

21. Auf dieses Dienstverhältnis finden die Bestimmungen des NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetzes 2025 (NÖ GBedG 

2025), LGBl.15/2024, und seiner Durchführungsverordnungen in der jeweils geltenden Fassung Anwendung. Das 

Dienstverhältnis gilt als Fortsetzung des seit ....................................... bestehenden Dienstverhältnisses nach GVBG. 
 

............................................................, am ..................................................20..... 
 

Für den Dienstgeber: 

 Geschäftsführende Gemeinderätin/  Die Bürgermeisterin / Der Bürgermeister: 

 Geschäftsführender Gemeinderat:   Die Obfrau / Der Obmann: 
 

 ............................................................  ........................................................... 

 (eigenhändige Unterschrift, Vor- u. Familienname)  (eigenhändige Unterschrift, Vor- u. Familienname) 
 

Die Dienstnehmerin/der Dienstnehmer: 
 

........................................................... 

(eigenhändige Unterschrift, Vor- u. Familienname) 
 

Bestätigung über den Beschluss in der Sitzung des Gemeinderates am .................................... 20... 
 

            Gemeinderätin/Gemeinderat:       Gemeinderätin/Gemeinderat: 
 

 ...........................................................  ........................................................... 

 (eigenhändige Unterschrift, Vor- u. Familienname)  (eigenhändige Unterschrift, Vor- u. Familienname) 



Stadt-/Markt-/Gemeinde / Gemeindeverband ............................................................................,  

Belehrung über die Anrechnung von Berufserfahrungen  
und zwingender Vorbildung 

 
Gemäß § 68 NÖ GBedG 2025 ist für den Erfahrungsanstieg (Vorrückung in die jeweils nächsthöhere 
Entlohnungsstufe) der Gesamtzeitraum maßgeblich. Der Gesamtzeitraum setzt sich zusammen aus 
dem für zeitabhängige Rechte anrechenbaren Zeitraum in diesem Dienstverhältnis und allfälligen 
Zeiten angerechneter einschlägiger Berufserfahrungen bzw. zwingender Vorbildung (Studienzeiten) 
für die Aufnahme auf den Dienstposten. 
 
Eine Berufstätigkeit ist berufseinschlägig, insoweit eine fachliche Erfahrung vermittelt wird, durch die 

- eine fachliche Einarbeitung auf dem Arbeitsplatz weitestgehend unterbleiben kann oder 
- ein erheblich höherer Arbeitserfolg durch die vorhandene Routine zu erwarten ist. 

 
Anstelle einer Anrechnung von Berufserfahrung in zeitlicher Hinsicht kann auch eine Erfahrungs-
zulage gewährt werden, die nach Maßgabe des Aufstiegs in eine höhere Entlohnungsstufe mit 
mindestens 50 % des Erhöhungsbetrages einziehbar zu gestalten ist. 
 
Wir fordern Sie daher gemäß § 67 NÖ GBedG 2025 dazu auf, Zeiträume  

• einschlägiger Berufserfahrungen, 

• von Studienzeiten, die für den Dienstposten, auf den Sie aufgenommen wurden, ein 
zwingendes Vorbildungserfordernis darstellen, 

innerhalb von sechs Monaten der Bürgermeisterin/Obfrau / dem Bürgermeister/Obmann oder der 
Musikschulleitung unter Vorlage hierfür geeigneter Nachweise mitzuteilen.  
 
Wird der Nachweis nicht fristgerecht erbracht, ist die Berufserfahrung oder zwingende Vorbildung 
nicht anrechenbar.  
 
Sofern die Nachweise über die Berufserfahrung keine detaillierte Beschreibung der von Ihnen 
verrichteten Tätigkeiten enthalten, werden Sie dazu aufgefordert, diese im Rahmen der Aufnahme 
einer Niederschrift ausführlich und wahrheitsgemäß zu ergänzen. 
 
Hinweise für die Vorlage von Nachweisen: 
 

• Die mehrfache Berücksichtigung ein und desselben Zeitraumes ist nicht zulässig; 

• Tatsächliche Ausübung des Berufs ist erforderlich; Zeiten einer Nichtausübung des Berufs 
(z.B. Sonderurlaube, Karenzurlaube) sind keine tatsächliche Berufstätigkeit; daher keine 
Anrechnung (Ferienzeiten, Dienstverhinderung, Beschäftigungsverbot sind unschädlich); 

• die Anrechnung ehrenamtlicher Tätigkeiten ist ebenso wie die Anrechnung bloßer 
Ausbildungsverhältnisse (z.B. Lehre) ausgeschlossen; 

• Vorwendung in der Gemeinde / im Gemeindeverband auf demselben Arbeitsplatz ist 
regelmäßig als gleiche oder gleichwertige Berufstätigkeit anzurechnen; 

• Abzustellen ist auf die mit dem Einstiegsarbeitsplatz verbundenen Tätigkeiten; 

• Berufseinschlägigkeit bedeutet entweder die sofortige Verwendbarkeit wegen zuvor 
erworbenen Wissens oder die sofortige Verwendbarkeit wegen zuvor erworbener 
praktischer Fähigkeiten; 

  



- 2 - 
 

• Maßgeblich für die Beurteilung der Berufseinschlägigkeit ist jener Personenkreis, auf den eine 
entsprechende Ausschreibung typischerweise zutreffen würde. Praktisch geht es daher vor 
allem um Zeiten, durch welche Sie sich hinsichtlich Ihrer Verwendbarkeit deutlich von 
typischen Berufseinsteigerinnen und -einsteigern abheben. Aufgrund des objektiven 
Maßstabes ist dabei aber nicht der Kreis der tatsächlichen Bewerberinnen und Bewerber 
maßgebend. 

• Die wesentlichen Auswirkungen der Vortätigkeit auf die erfolgreiche Verwendung können 
zeitlich begrenzt sein, weshalb Einschlägigkeit und damit Anrechenbarkeit allenfalls auch nur 
für einen Teil dieser Zeit, der in der Regel erforderlich ist, um die notwendigen praktischen 
Kenntnisse und Erfahrungen für die erfolgreiche Ausübung der Vortätigkeit zu erwerben, 
gegeben sein kann; 

• Eine bloß fachverwandte Vortätigkeit genügt für sich alleine nicht für eine Anrechnung 

• Maßgeblich ist vielmehr stets die Frage der besseren Verwendbarkeit. 

• Bei reduziertem Beschäftigungsausmaß (Teilbeschäftigung) nur entsprechend aliquote 
Anrechnung der Vordienstzeiten  

• Tätigkeiten, die aufgrund ihrer zeitlichen Lage in der fernen Vergangenheit in keinem 
ursächlichen Zusammenhang mit der vorgesehenen Verwendung mehr stehen können, sind 
von einer Anrechnung ausgeschlossen (Faustregel: Einschlägigkeit einer Berufstätigkeit, die 
mehr als zehn Jahre vor Dienstantritt beendet wurde, kann regelmäßig nicht angerechnet 
werden) 

 
Nicht anrechenbar entsprechend § 67 Abs. 5 NÖ GBedG 2025 sind Zeiten von Berufserfahrungen: 

• in einem Dienstverhältnis, das durch den freiwilligen Austritt während eines 
Disziplinarverfahrens, durch Entlassung auf Grund eines Disziplinarerkenntnisses oder infolge 
einer strafgerichtlichen Verurteilung aufgelöst wurde; 

• in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis, das vom Dienstgeber vorzeitig ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist („Entlassung“) aufgelöst wurde; 

• aufgrund derer ein Anspruch auf laufende Pensionsleistung erworben wurde bzw. für die ein 
Ruhegenuss bezogen wird. 

 
Hiermit bestätige ich, …………………………………………………….., dass ich über die erforderliche Erbringung 
von Nachweisen über eine anrechenbare Berufserfahrung (§ 67 Abs. 1 NÖ GBedG 2025) und von 
Nachweisen über Zeiten des Schulbesuchs an einer höheren Schule bzw. Studienzeiten (§ 67 Abs. 2 
NÖ GBedG 2025) zur Berücksichtigung für den Gesamtzeitraum belehrt wurde. Weiters wurde ich in 
Kenntnis gesetzt, dass die Berufserfahrung bzw. zwingende Vorbildung keinesfalls angerechnet 
werden kann, wenn die Nachweise nicht fristgerecht (binnen 6 Monaten ab der Belehrung) erbracht 
werden. 
 
……………………………….., am ……………..20………    ………………………………………… 

Unterschrift Dienstnehmer/in 
Beilage:  
Stellenbeschreibung 
 



Auszug aus dem NÖ Landes-Bedienstetengesetz, LGBl. 2100 (NÖ LBG)

8. Abschnitt: Reisegebühren

§ 99
Gebührenanspruch

(1) Den Bediensteten gebührt bei
1. Dienstreisen,
2. Dienstzuteilungen und
3. Versetzungen

der Ersatz des hiefür notwendigen Mehraufwandes (Reisegebühren).

(2) Die Bediensteten haben keinen Anspruch auf den Ersatz des Mehraufwandes, soweit sie dem
Land dadurch einen Aufwand verursacht haben, dass sie

1. die Dauer der Dienstreise ohne dienstlichen Grund verlängert haben oder
2. es unterlassen haben, mehrere Dienstreisen zu verbinden, obwohl ihnen dies möglich

gewesen wäre oder
3. eine Bestimmung der Landes-Reisegebührenvorschrift nicht beachtet haben.

(3) Werden Beschuldigte im Zuge eines Disziplinarverfahrens vorgeladen und erwächst ihnen
hierdurch ein Mehraufwand, wird ihnen dieser nur ersetzt, wenn das Verfahren eingestellt wird, mit
einem Freispruch oder mit einem Verweis endet.

§ 100
Reisegebühren

(1) Bei Dienstreisen gebührt den Bediensteten der Ersatz
1. der Kosten ihrer Beförderung und der nachgewiesenen Kosten der Beförderung des

notwendigen Reise- und Dienstgepäcks (Reisekostenvergütung),
2. des Mehraufwandes für Verpflegung und Unterkunft sowie zur Deckung der Reiseauslagen

(Reiseausstattung, Garderobegebühren, Gepäcksaufbewahrung, Trinkgelder usw.), für die
im Folgenden keine besondere Vergütung festgesetzt ist (Reisezulage),

3. der in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erfüllung des Dienstreiseauftrages
entstehenden Kosten, wie Tagungskosten, Eintrittsgebühren (Nebenkosten).

(2) Sofern die Dienstreise nicht von der Wohnung der Bediensteten aus angetreten oder dort
beendet wird, gilt als Ausgangs- oder Endpunkt der Dienstreise die Dienststelle, der die Bediensteten
zugewiesen sind, oder der Telearbeitsplatz. Wird die Dienstreise von der Wohnung der Bediensteten
aus angetreten oder dort beendet, gilt als Ausgangs- oder Endpunkt der Dienstreise das Ortszentrum
des Wohnortes (für in Wien wohnende Bedienstete: das Bezirkszentrum). Für den Telearbeitsplatz
gilt § 114 sinngemäß.

(3) Bei Rückberufung von Bediensteten vom Urlaubsort gebühren diesen eine
1. Reisekostenvergütung für die Reise vom Urlaubsort in den Ort der Dienstverrichtung und

für die Rückreise,
2. Reisezulage vom Beginn der Reisebewegung vom Urlaubsort bis zur Rückkehr.

(4) Wurde Bediensteten ein Beförderungsmittel unentgeltlich zur Verfügung gestellt, haben sie
keinen Anspruch auf Reisekostenvergütung.



§ 101
Kilometergeld

(1) Bei Dienstreisen innerhalb der Länder Niederösterreich und Wien erhalten die Bediensteten für
die Benützung eines privaten Kraftfahrzeuges als Reisekostenvergütung für jeden begonnenen
Kilometer ein Kilometergeld.

(2) Die Länge der zurückgelegten Reisestrecke ist an Hand eines handelsüblichen elektronischen
Distanzprogramms festzustellen, wobei jene Strecke der Berechnung zugrunde zu legen ist, die laut
diesem Programm die kürzeste Strecke darstellt. Das zu verwendende Programm ist von der
Landesregierung durch Verordnung festzulegen.

(3) Die Höhe des Kilometergeldes beträgt € 0,42.

(4) Für jede Person, deren Mitbeförderung dienstlich notwendig ist, gebührt ein Zuschlag von € 0,05
je Fahrtkilometer.

(5) Der jeweilige Auszahlungsbetrag ist auf volle Cent zu runden, indem Beträge unter 0,5 Cent
unberücksichtigt bleiben und Beträge von 0,5 und mehr Cent auf den nächsten vollen Cent gerundet
werden.

§ 102
Massenbeförderungsmittel

(1) Bei Dienstreisen außerhalb der Länder Niederösterreich und Wien erhalten die Bediensteten als
Reisekostenvergütung die notwendigen Reisekosten für ein Massenbeförderungsmittel. Diese
Reisekosten werden auch bei Dienstreisen in Niederösterreich und Wien ersetzt, wenn die
Bediensteten hiefür ein Massenbeförderungsmittel benützen.

(2) Massenbeförderungsmittel ist jedes Beförderungsmittel, das der Vermittlung des Verkehrs
zwischen zwei Orten dient und dessen Inanspruchnahme mehreren Personen unabhängig
voneinander gleichzeitig gegen Entrichtung eines allgemein festgesetzten Fahrpreises offen steht.

(3) Der Fahrpreis wird nach den jeweils geltenden Tarifen vergütet. Allgemeine Tarifermäßigungen
sind in Anspruch zu nehmen. Die aus Anlass der Beschaffung dieser Ermäßigungen nachweislich
entrichteten Gebühren werden vergütet. Wenn Bedienstete zu freier Fahrt mit dem benützten
Massenbeförderungsmittel berechtigt sind, gebührt keine Vergütung. Zum Fahrpreis zählen auch die
Vorverkaufsgebühren und die Kosten einer Platzkarte, wenn die Bediensteten die so entstandenen
Auslagen nachweisen.

(4) Für den Weg zum und vom Bahnhof gebührt der Ersatz der Kosten für die Benützung eines
Massenbeförderungsmittels; steht ein solches nicht zur Verfügung und beträgt die Wegstrecke zum
oder vom Bahnhof mehr als zwei Kilometer, gebührt das Kilometergeld.

(5) Auf Verlangen der Bediensteten ist anstelle der nachzuweisenden Auslagen ein
Beförderungszuschuss für die Beförderung mit einem oder mehreren Massenbeförderungsmitteln
auszuzahlen. Die Reisebewegung mit einem Massenbeförderungsmittel im Sinne des Abs. 2 ist
glaubhaft zu machen. Der Beförderungszuschuss beträgt je Wegstrecke für die ersten 50 Kilometer
€ 0,30 je Kilometer, für die weiteren 250 Kilometer € 0,15 je Kilometer und für jeden weiteren
Kilometer € 0,08. Für die Ermittlung der Wegstrecke findet § 101 Abs. 2 mit der Maßgabe
Anwendung, dass das jeweilige Ortszentrum des Ortes des Beginns und des Endes der
Reisebewegung mit einem Massenbeförderungsmittel (für Wien: das Bezirkszentrum) zu
berücksichtigen ist. Je Wegstrecke darf der Beförderungszuschuss € 79,70 nicht übersteigen. Darüber



hinaus darf die Summe der Beförderungszuschüsse pro Kalenderjahr höchstens € 1.100,-- betragen.
Der Ersatz der Kosten für die Benützung der Massenbeförderungsmittel ist damit abgegolten.
Allfällige Ansprüche nach § 103 zweiter Satz und § 107 bleiben davon unberührt.

§ 103
Reisegebühren bei Benützung der Eisenbahn

Bei Benützung der Eisenbahn gebührt der Ersatz des Fahrpreises der zweiten Wagenklasse. Der
Ersatz des Fahrpreises der ersten Wagenklasse gebührt, wenn diese Wagenklasse auf einer Fahrt
über 200 Kilometer tatsächlich benützt wird. Für die Ermittlung der Wegstrecke findet § 101 Abs. 2
mit der Maßgabe Anwendung, dass das jeweilige Ortszentrum des Ortes des Beginns und des Endes
der Reisebewegung in der ersten Wagenklasse (für Wien: das Bezirkszentrum) zu berücksichtigen ist.

§ 104
Reisegebühren bei Benützung von Schiffen oder Flugzeugen

Bei Benützung eines Schiffes oder eines Flugzeuges werden die nachgewiesenen Kosten für die
Touristenklasse vergütet.

§ 105
Kilometergeld bei Dienstreisen außerhalb Niederösterreichs und Wiens

Bei Dienstreisen außerhalb Niederösterreichs und Wiens ist für die Benützung des privaten
Kraftfahrzeuges Kilometergeld zu bewilligen, wenn der Zweck der Dienstverrichtung auf andere
Weise nicht erreicht wird oder eine wirtschaftliche Betrachtungsweise dies rechtfertigt.

§ 106
Ersatz des Unfallschadens am Kraftfahrzeug

(1) Die Bediensteten haben Anspruch auf Ersatz des Unfallschadens, der am privaten Kraftfahrzeug
anlässlich einer Dienstreise, für die Kilometergeld gebührt, entstanden ist.

(2) Trifft die Bediensteten ein Verschulden an der Beschädigung ihres Kraftfahrzeuges, vermindert
sich ihr Ersatzanspruch. Hierbei sind die Grundsätze der Dienstnehmerhaftpflicht (Organhaftpflicht),
die im Falle der Beistellung eines Dienstkraftwagens zur Anwendung gekommen wären, zu
berücksichtigen.

§ 107
Reise- und Dienstgepäck

Den Bediensteten werden die nachgewiesenen Kosten für die Beförderung des notwendigen Reise-
und Dienstgepäcks vergütet.

§ 108
Tod von Bediensteten während einer Dienstreise

Sterben Bedienstete während einer Dienstreise, gebühren die Kosten der Überführung ihrer Leiche
vom Sterbeort in einen anderen Ort, höchstens jedoch in den bisherigen Wohnort. Die Kosten
gebühren denjenigen, die sie getragen haben.



§ 109
Reisezulage

(1) Die Reisezulage umfasst die Tagesgebühr und die Nächtigungsgebühr. Aus der Nächtigungsgebühr
sind auch die Tourismusabgaben zu bestreiten.

(2) Die Tagesgebühr beträgt € 26,40.

(3) Die Nächtigungsgebühr beträgt € 15,00.

(4) Wenn Bedienstete nachweisen, dass die tatsächlichen, unvermeidbaren Auslagen für die in
Anspruch genommene Unterkunft die Nächtigungsgebühr übersteigen, gebührt ihnen ein Zuschuss
zur Nächtigungsgebühr bis zur Höhe der tatsächlich nachgewiesenen Auslagen.

§ 110
Reisezulage bei Krankheit oder Unfall

Bedienstete, die während der Dienstreise durch Krankheit oder Unfall an der Fortsetzung der Reise
verhindert sind, behalten bis zur Erlangung der Fähigkeit, in den Dienstort zurückzukehren oder die
Dienstreise fortzusetzen, den Anspruch auf die Reisezulage, wenn sie den Beginn dieser
Dienstverhinderung ihrer vorgesetzten Dienststelle sofort anzeigen und die Art und voraussichtliche
Dauer der Dienstverhinderung durch ein ärztliches Zeugnis nachweisen. Für die Dauer eines
Krankenhausaufenthaltes gebührt den Bediensteten ein Viertel der Tagesgebühr.

§ 111
Tagesgebühr

(1) Die Bediensteten erhalten für Zeiträume von mehr als vier bis zu acht Stunden einer Dienstreise
die halbe Tagesgebühr und für Zeiträume von mehr als acht bis zu 24 Stunden einer Dienstreise die
volle Tagesgebühr. An einem Kalendertag gebührt höchstens die volle Tagesgebühr.

(2) Das Ausmaß der Tagesgebühren wird nach der Gesamtdauer der Dienstreise festgestellt.

(3) Wird Bediensteten anlässlich einer Dienstreise von Amts wegen oder von Dritten die Verpflegung
unentgeltlich zur Verfügung gestellt oder ist sie im Fahrpreis enthalten, ist die Tagesgebühr wie folgt
zu kürzen: Mittag- oder Abendessen: jeweils 50 %.
Bei Dienstreisen bis acht Stunden gebührt keine halbe Tagesgebühr, wenn Mittag- oder Abendessen
von Amts wegen oder von Dritten unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.

(4) Der Anspruch auf die Tagesgebühr entfällt bei Dienstreisen an weitere Standorte der eigenen
Dienststelle, die eine Küche betreiben.

§ 112
Nächtigungsgebühr

(1) Für jede auf einer Dienstreise verbrachte Nacht gebührt – sofern im Folgenden nichts anderes
bestimmt ist – eine Nächtigungsgebühr. Wird den Bediensteten von Amts wegen unentgeltlich eine
Unterkunft zur Verfügung gestellt, gebührt keine Nächtigungsgebühr.

(2) Für die zur Anreise zum Reiseziel und für die zur Rückreise in den Dienstort oder Wohnort
verwendete Zeit gebührt die Nächtigungsgebühr dann, wenn die Anreise vor zwei Uhr angetreten
oder die Rückreise nach zwei Uhr beendet wird.



(3) Der Anspruch auf Nächtigungsgebühr entfällt, wenn
1. die Gebühr für eine Schlafstelle in einem Massenbeförderungsmittel ersetzt wird oder die Kosten
für die Schlafstelle im Fahrpreis enthalten sind,
2. eine Dienstreise in Orte führt, von denen aus die Reisekostenvergütung gemäß § 101 in die
Wohnung der Bediensteten und zurück niedriger ist als die Nächtigungsgebühr; in diesem Falle tritt
die Reisekostenvergütung an die Stelle der Nächtigungsgebühr.

§ 113
Dauer einer Dienstreise

Die Dauer einer Dienstreise ist vom Zeitpunkt des tatsächlichen Beginns bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Beendigung der Reisebewegung zu berechnen.

§ 114
Dienstverrichtungen im Dienstort

Bei Dienstverrichtungen im Dienstort gebühren den Bediensteten gemäß den §§ 101, 102, 103, 106,
107, 109 und 111 die Reisekostenvergütung und die Reisezulage. Als Ausgangspunkt und Endpunkt
gilt die Dienststelle.

§ 115
Dienstverrichtungen im Wohnort

Für Dienstverrichtungen im Wohnort, der nicht gleichzeitig Dienstort der Bediensteten ist, gelten die
Bestimmungen über Dienstverrichtungen im Dienstort. Als Ausgangspunkt und Endpunkt gilt die
Wohnung.

§ 116
Pauschalierung

(1) Haben Bedienstete regelmäßig auswärtige Dienstverrichtungen zu besorgen, kann an Stelle der
einzeln zu bemessenden Reisegebühren gegen jederzeitigen Widerruf ein Reisepauschale treten.
Falls nicht ausdrücklich festgelegt ist, welche auswärtigen Dienstverrichtungen die Bauschvergütung
abgilt, sind damit sämtliche anfallenden Reisegebühren innerhalb der Länder Niederösterreich und
Wien abgegolten. Das monatliche Reisepauschale ist nach dem voraussichtlichen Umfang der
Reisetätigkeit festzusetzen und darf das Zwanzigfache der Tagesgebühr nicht übersteigen.

(2) Das Reisepauschale steht auch während des Erholungsurlaubes zu. Im Krankheitsfall wird es nach
sechs Wochen eingestellt. Tritt innerhalb von sechs Wochen nach Wiederantritt des Dienstes
abermals eine Dienstverhinderung durch Krankheit ein, gilt sie als Fortsetzung der früheren
Dienstverhinderung.

(3) Enthält die Bauschvergütung auch die Reisezulage, ist das Reisepauschale für jeden Tag des
Anspruches auf Gebühren gemäß den §§ 117 und 119 um 1 % – höchstens um 20 % im Monat – zu
kürzen.
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Vorwort
 

Der NÖ Landtag hat am 14. Dezember 2023 die Weichen für ein mod-
ernes und vor allem zeitgemäßes Dienst- und Besoldungsrecht gestellt, 
um auch in Zukunft die Schaffung attraktiver Arbeitsplätze und eine 
marktgerechte Entlohnung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
zu garantieren.

Trotz der unterschiedlichen Interessen und Zielvorstellungen der Ge-
meindevertreterverbände und der Gewerkschaft der Gemeindebe-
diensteten konnten die Verhandlungen über die vergangenen Jahre 
stets auf Augenhöhe und mit einem wertschätzenden Umgang geführt 
werden, wofür wir uns bei den Interessenverbänden herzlich bedanken 
dürfen.

Das NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 wird seinen Vorgaben in 
jeder Hinsicht gerecht und bietet durch seinen Maßnahmenkatalog vor 
allem die Möglichkeit, flexibel auf die Bedürfnisse der mehr als 20.000 
NÖ Gemeindebediensteten einzugehen. Ohne umfangreiche oder de-
tailhafte Dienstpostenbewertungen kann außerhalb sondervertraglicher 
Regelungen in den einzelnen Aufgabenbereichen eine individuell ab-
gestimmte Besoldung geboten werden, die hochqualifiziertes Personal 
ansprechen wird und daher die Leistungsfähigkeit und die hohe Qualität 
der Gemeindearbeit nicht nur erhalten, sondern stärken wird.

Unser besonderer Dank gilt den Autoren, Dir. Mag. Johannes Land-
steiner, der aufgrund seiner langjährigen und profunden Kenntnisse im 
Dienstrecht maßgeblich zur Entstehung dieses Werks beitragen konnte, 
sowie Stefan Tatzber LL.M. BSc und Mag. Dr. Gisela Hildebrandt-Lu-
gert, die unterstützend an der Entstehung des Werkes mitgewirkt ha-
ben.

Für den Herausgeber
Mag. Gerald Poyssl
Vorsitzender
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1. Ausgangslage

Das NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz in 
seiner Stammfassung ist mit Wirkung vom 1. Jän-
ner 1962 in Kraft getreten und wurde im Jahr 1969 
und im Jahr 1976 wiederverlautbart. Das derzeit für 
privatrechtliche Dienstverhältnisse zu Gemeinden 
und Gemeindeverbänden geltende NÖ Gemeinde-
Vertragsbedienstetengesetz 1976 (GVBG) wurde 
zahlreich novelliert, wobei hier allen voran 

• die mit 1. Jänner 1990 in Kraft getretene Re-
form des Dienstrechts für Musikschullehrkräfte, 

• die 1. Jänner 1998 in Kraft getretene Besol-
dungsreform,

• die mit 1. September 1999 in Kraft getretene 
Reform des Dienst- und Besoldungsrechts für 
Musikschullehrkräfte und 

• die mit 1. September 2007 in Kraft getretene 
Reform des Arbeitszeitrechts für Musikschul-
lehrkräfte 

zu nennen sind.

Die Arbeitsmarktlage im Jahr 2017 zeigte bei an-
steigendem Wirtschaftswachstum, sinkenden 
Arbeitslosenzahlen und unterdurchschnittlichen 
Bruttolöhnen im öffentlichen Dienst im Vergleich zur 
Privatwirtschaft insofern Handlungsbedarf, als neue 
Arbeitskräfte in die Privatwirtschaft drängten und die 
Gemeinden und Gemeindeverbände bei Neu- bzw. 
Nachbesetzungen vor große Herausforderungen 
gestellt waren. Damit war es auch wenig überra-
schend, als der NÖ Landtag am 14. Dezember 2017 
die Landesregierung mit Resolution aufgefordert hat, 
nach positiven abgeschlossenen Verhandlungen 
zwischen den Gemeindevertreterverbänden und 
der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten dem 
Landtag entsprechende Gesetzesentwürfe für eine 
Dienstrechtsreform im Gemeindedienstrecht vorzule-
gen. Der Antragsbegründung sind die Motive des NÖ 
Landtages zu entnehmen: Es soll ein modernes und 
zeitgemäßes Dienst- und Besoldungsrecht geschaf-
fen werden, um einerseits die gewohnte Qualität der 
Arbeit in den niederösterreichischen Gemeinden zu 
halten und andererseits neu übertragene Aufgaben 
gewährleisten zu können. Weiters soll Ziel der Re-
form eine Schaffung von attraktiven Arbeitsplätzen 
mit marktgerechter Entlohnung sein. Eine zeitgemä-
ße Weiterentwicklung wären die Veränderungen des 
Gehaltssystems in Richtung einer funktionsorientier-
ten Entlohnung mit höheren Einstiegsgehältern und 
die Abflachung der Gehaltskurven. Die Entlohnung 
sollte sich jedoch mehr an den zu leistenden Tätig-
keiten und Funktionen orientieren. Qualifizierungen 

durch praktische Erfahrung und fachspezifische 
Weiterbildung, speziell im Kinderbetreuungsbereich 
sollen verstärkt berücksichtigt werden. 

Die Sozialpartner haben im Jahr 2018 die Verhand-
lungen im Sinne der Resolution des NÖ Landtages 
begonnen und mit coranabedingter Aussetzung in 
den Jahren 2020 und 2021 im Jahr 2023 zum Ab-
schluss gebracht. Bereits am 14. Dezember 2023 
wurde das als Regierungsvorlage eingebrachte 
Gemeinde-Dienstrechtsreformgesetz 2023 vom NÖ 
Landtag beschlossen.

Das Gemeinde-Dienstrechtsreformgesetz 2023 kann 
als die umfangreichste Reform seit Bestehen des 
Dienst- und Besoldungsrechts für niederösterrei-
chische Gemeindebedienstete bezeichnet werden. 
Dieses Gesetz beinhaltet nicht nur eine Novellierung 
des bestehenden Gemeindedienstrechts, sondern 
mit dem NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 
(NÖ GBedG 2025) soll dieses eine neue Grundlage 
erhalten. Das Inkrafttreten des NÖ GBedG 2025 er-
folgt am 1. Jänner 2025, was im Ergebnis eine rund 
einjährige Legisvakanz zur Vorbereitung der Umset-
zung in den Gemeinden und Gemeindeverbänden 
bedeutet.

1. Ausgangslage
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Verwendungszweig Verwendung

Hilfsdienst Hilfsdienst

Assistenzdienst Assistenzdienst

Technischer Dienst
Fachdienst
Gehobener Dienst
Höherer Dienst

Verwaltungsdienst 
Fachdienst
Gehobener Dienst
Höherer Dienst

Gemeindewachdienst 
Fachdienst
Gehobener Dienst

Sozial- und medizinischer 
Dienst 

Fachdienst
Gehobener Dienst
Höherer Dienst

Elementar- und sozialpäd-
agogischer Dienst

Fachdienst
Gehobener Dienst

Musik- und kunstpädago-
gischer Dienst

Fachdienst
Gehobener Dienst
Höherer Dienst

2. Geltungsbereich

Das NÖ GBedG 2025 gilt für Bedienstete in privat-
rechtlichen Dienstverhältnissen zu Gemeinden und 
Gemeindeverbänden, welche ab 1. Jänner 2025 
begründet werden. Dienstverhältnisse nach den Be-
stimmungen des GVBG können ab diesem Zeitpunkt 
nicht mehr abgeschlossen werden.

Im Sinne eines einheitlichen Dienstrechts für alle Ge-
meindebediensteten fi nden die Bestimmungen des 
NÖ GBedG 2025 auch auf Musik- und Kunstschul-
lehrkräfte Anwendung. Eine sinngemäße Anwendung 
bundesrechtlicher Regelungen ist im NÖ GBedG 
2025 nicht mehr vorgesehen.

Soweit vor dem 1. Jänner 2025 befristete Dienstver-
hältnisse nach dem GVBG abgeschlossen wurden 
und das Ende der Frist nach dem 31. Dezember 
2024 liegt, erfolgt eine allfällige Verlängerung des 
Dienstverhältnisses unter weiterer Anwendung der 
Bestimmungen des GVBG und somit grundsätzlich 
keine Einbeziehung in das NÖ GBedG 2025.

Soweit infolge eines Betriebsüberganges im Sinne der 
Richtlinie 2001/23/EG privatrechtliche Dienstverhältnisse 
von Gemeinden oder Gemeindeverbänden auf eine Ge-
meinde oder einen Gemeindeverband übergehen, bleibt 
unabhängig vom Zeitpunkt des Betriebsübergangs die 
Rechtsgrundlage des Dienstverhältnisses das GVBG, 
soweit das Dienstverhältnis vor dem 1. Jänner 2025 ein-
gegangen wurde.

Vertragsbedienstete, deren privatrechtliche Dienstver-
hältnisse zu Gemeinden oder Gemeindeverbänden zwi-
schen 1. Jänner 2022 und 31. Dezember 2024 begrün-
det wurden und auf deren Dienstverhältnisse das GVBG 
zur Anwendung gelangt, können von 1. Juli 2024 bis 
31. Dezember 2025 schriftlich und ohne Beifügung von 
Bedingungen und Befristungen erklären, dass für sie die 
Bestimmungen des NÖ GBedG 2025 anzuwenden sind. 

Öffentlich-rechtliche 
Dienstverhältnisse nach 
den Bestimmungen der NÖ 
Gemeindebeamtendienstordnung 
1976 und der NÖ 
Gemeindebeamtengehaltsordnung 
1976 können ab 1. Jänner 2025 
nur mehr für Angehörige des 
Gemeindewachdienstes begründet 
werden.

3. Verwendungszweige und 
Tätigkeitsprofi le

Das Dienstzweigeverzeichnis nach den bisherigen 
dienstrechtlichen Regelungen erfüllt in vielen Be-
reichen nicht mehr die Anforderungen des Gemein-
dedienstes und wurde daher einer Überarbeitung 
unterzogen und gleichzeitig gestrafft. Aus den derzeit 
rund 100 Dienstzweigen wurden im NÖ GBedG 2025 
insgesamt 24 Tätigkeitsprofi le in acht Verwendungs-
zweigen.

Verwendungszweige fassen vergleichbare Verwen-
dungen zusammen (z.B. Verwendungszweig Hilfs-
dienst, Verwendungszweig Technischer Dienst). 

Die Verwendung beschreibt das innerhalb 
eines bestimmten Verwendungszweiges für 
den konkreten Dienstposten maßgebende 
abstrakte Anforderungsprofi l, das aus typi-
schen Aufgaben gebildet wird und bezeich-
net die für den Dienstposten maßgebliche 
Einreihung, nach der sich die Entlohnung 
richtet. Einer Verwendung können mitunter 
auch mehrere Tätigkeitsprofi le zu Grunde 
liegen.

Tabelle 1: Darstellung der Verwendungszweige und 
Verwendungen

2. Geltungsbereich / 3. Verwendungszweige und Tätigkeitsprofi le
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Tabelle 2: Darstellung der Verwendungszweige mit typischen Stellenbezeichnungen und Zuordnung zur  
jeweiligen Verwendungsgruppe:

Verwendungs-
zweige

A1 A2

Hilfsdienst

Reinigungskraft,
Grünanlagenpflegerin /

Grünanlagenpfleger,
Straßenerhaltungskraft,

Portierin/Portier,
Amtswartin/Amtswart,

Hilfsdienst
Angelernte Arbeiterin/Angelernter Arbeiter

Kraftwagenlenkerin/Kraftwagenlenker
Telefonistin/Telefonist

Heimhelferin/Heimhelfer
Bestattungsarbeiterin/Bestattungsarbeiter

Hausbesorgerin/Hausbesorger
Schulwartin/Schulwart mit überwiegender

Reinigungstätigkeit
Pflegeassistentin/Pflegeassistent

Kanzleikraft
Verwaltungshilfskraft

Verwendungsgruppen

Assistenzdienst

Verwendungs-
zweige

T1 T2 T3

Facharbeiterin/Facharbeiter
Klärfacharbeiterin /

Klärfacharbeiter
Schulwartin/Schulwart

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter
im bautechnischen Bereich -

Fachdienst
Bauhofleiterin/Bauhofleiter,

Werkstättenleiterin/Werkstättenleiter
technische Sachbearbeiterin /

technischer Sachbearbeiter im Gehobenen
Dienst

 technische Sachbearbeiterin /
technischer Sachbearbeiter im Höheren

Dienst

Verwendungsgruppen

Technischer
Dienst

3. Verwendungszweige und Tätigkeitsprofile
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Verwendungs-
zweige

V1 V2 V3

Sachbearbeiterin /
Sachbearbeiter in der Verwaltung -

Fachdienst
Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter im

Gehobenen Dienst
Juristische Sachbearbeiterin /

Juristischer Sachbearbeiter
Eingeteilte

Gemeindewachebedienstete /
Eingeteilter

Gemeindewachebediensteter

Dienstführende Gemeindewachebedienstete /
Dienstführender Gemeindewachebediensteter

Verwendungsgruppen

Gemeinde-
wachdienst

Verwaltungs-
dienst

Verwendungs-
zweige

S1 S2 S3

Pflegefachassistentin /
Pflegefachassistent

Gesundheits- und Krankenpflegekraft
Diätassistentin/Diätassistent,

Physiotherapeutin/ Physiotherapeut,
Ergotherapeutin/Ergotherapeut
Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter

Ärztin/Arzt
Tierärztin/Tierarzt

Verwendungs-
zweige

P1 P2

Kinderbetreuerin /
Kinderbetreuer

Stützkraft
Hortpädagogin/Hortpädagoge

Elementarpädagogin/Elementarpädagoge,
Freizeitpädagogin/Freizeitpädagoge

Sozialpädagogin/Sozialpädagoge

Elementar- und
sozialpädago-
gischer Dienst

Verwendungsgruppen

Verwendungsgruppen

Sozial- und
medizinischer

Dienst

Verwendungs-
zweige

MK1 MK2 MK3

Musikschullehrkraft
Kunstschullehrkraft

Musikschullehrkraft
Kunstschullehrkraft

Musikschullehrkraft
Kunstschullehrkraft

Musik- und
kunstpädago-
gischer Dienst

Verwendungsgruppen

Die Tätigkeitsprofi le der einzelnen Verwen-
dungszweige sind im Anhang dargestellt.

3. Verwendungszweige und Tätigkeitsprofi le
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Jedes Tätigkeitsprofil ist, mit Ausnahme der Musik- 
und Kunstschullehrkräfte, einer Verwendung und 
einer Verwendungsgruppe zugeordnet. Das Tätig-
keitsprofil der Musik- und Kunstschullehrkräfte ist 
differenziert nach Ausbildung drei Verwendungen und 
Verwendungsgruppen zugeordnet, da die Besonder-
heit in diesem Bereich die Entlohnung der Ausbildung 
und nicht der vorgesehenen Dienstpostenwertigkeit 
entspricht. 

In der Verwendungsgruppe ist die für die einzelnen 
Verwendungszweige und Verwendungen vorgese-
hene Entlohnung definiert (z.B. Verwendungsgruppe 
A1, Verwendungsgruppe V3).

Verwendungszweig Sozial- und medizinischer Dienst
Verwendung: Fachdienst 
Verwendungsgruppe: S1
Inhalt der Tätigkeit:  

• Betreuung pflegebedürftiger Menschen in Pflegeheimen;
• Erfüllung bestimmter Aufgaben im Bereich der Diagnose und der Therapie;
• Ergreifen entsprechender Sofortmaßnahmen in Notfällen

Typische Stellenbezeichnungen:  Pflegefachassistentin / Pflege-
fachassistent

zwingende Vorbildung:                          Ausbildung nach der PA-PFA-AV
Dienstprüfung:                    -

Abbildung 1: Tätigkeitsprofil

 Tätigkeitsprofil 6.1

3. Verwendungszweige und Tätigkeitsprofile
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4. Dienstposten und Dienst-
postenbewirtschaftung

4.1. Dienstposten und Dienstpostenplan (Stellenplan)
Der Dienstpostenplan ist jener Teil des jährlich vom 
Gemeinderat zu beschließenden Voranschlages, 
der die Zahl jener Stellen der Gemeindeverwaltung, 
die zur Besorgung der Geschäfte der Gemeinde mit 
einer oder mehreren physischen Personen zu beset-
zen sind (Dienstposten), festsetzt. Bei Freiwerden 
eines Dienstpostens kann aber zur Nachbesetzung 
ein im Dienstpostenplan vorgesehener Dienstposten 
für die Dauer einer erforderlichen Einschulung von 
höchstens einem Jahr durch Aufnahme doppelt be-
setzt werden.

Der Dienstposten bezeichnet einen Arbeitsplatz im 
Gemeindedienst, der bis zum Ausmaß der für Vollbe-
schäftigung vorgesehenen Dienstzeit von einer (oder 
mehreren) physischen Person(en) besetzt wird, um 
die der Gemeinde obliegenden Aufgaben wahrzu-
nehmen. Die Dienstposten der Gemeinde werden im 
Dienstpostenplan festgesetzt und 

• einem Verwendungszweig, 
• einer Verwendung, 
• einer Verwendungsgruppe und 
• einem Tätigkeitsprofi l 

zugewiesen. Der Dienstpostenplan ist der Stellenplan 
der Gemeinde und ist Bestandteil des Voranschla-
ges. 

Die Mindesterfordernisse des Dienstpostenplanes 
werden in einer Verordnung der NÖ Landesregierung 
bestimmt. In der Verordnung wird auch vorgesehen, 
welche Verwendungszweige und Verwendungen den 
Dienstzweigen nach den Anlagen 1, 1a und 1b zur 
NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976 (GBDO) 
und nach der Anlage 1 zum NÖ Gemeinde-Vertrags-
bedienstetengesetz 1976 (GVBG) entsprechen.

Im Dienstpostenplan sind neben den vorstehend auf-
gezählten Inhalten auch die Funktionsdienstposten 
gesondert zu bezeichnen. Als Funktionsdienstposten 
können vorgesehen werden:

• Dienstposten der Amtsleitung;
• Dienstposten der Leitung einer Abteilung, ei-

nes Fachbereichs oder Referates, einer Schu-
le sowie einer wirtschaftlichen Unternehmung;

• die mit einem Leitungsposten vergleichbaren 
Dienstposten (Schlüsselkräfte);

• Dienstposten mit hervorgehobener Verwen-
dung (Fachexpertinnen und Fachexperten).

Schlüsselkräfte sind Vertragsbe-
dienstete, deren Tätigkeit eine hohe 
strategische Relevanz zukommt, 
weil sie für die Umsetzung von Or-
ganisationsprozessen und für das 
Funktionieren der Abläufe innerhalb 
der Organisation von entscheidender 
Bedeutung sind.

Fachexpertinnen und Fachexper-
ten sind Vertragsbedienstete, die 
– neben der erforderlichen Fach-
kompetenz und Fachverantwortung 
– tiefgreifende Kenntnis der fachspe-
zifi schen und gesetzlichen Grundla-
gen haben und besondere fachliche 
Qualifi kationen aufweisen.

Desweiteren ist auch der Anspruch auf Personalzu-
lage im Dienstpostenplan gesondert auszuweisen. 
Eine Personalzulage ist für den Funktionsdienstpos-
ten der Amtsleitung vorzusehen und kann für Funk-
tionsdienstposten der Leitung einer Abteilung, eines 
Fachbereichs oder Referates, sowie einer wirtschaft-
lichen Unternehmung nicht aber für die Funktions-
dienstposten Schlüsselkräfte oder Fachexpertinnen 
bzw. Fachexperten vorgesehen werden. Die geson-
derte Ausweisung eines Personalzulagenanspruchs 
im Dienstpostenplan darf für Funktionsdienstposten 
nur vorgesehen werden, wenn diensthoheitliche 
Befugnisse (z.B. Dienstaufsicht) von den mit diesen 
Funktionsdienstposten betrauten Bediensteten wahr-
zunehmen sind.

Für Gemeindebedienstete ist weiterhin die Wertigkeit 
des zu besetzenden Dienstpostens entsprechend 
dem Dienstpostenplan (Stellenplan) für die Entloh-
nung maßgebend. Musik- und Kunstschullehrkräfte 
sind diesbezüglich insofern privilegiert, als davon ab-
weichend die jeweilige Ausbildung für die Entlohnung 
bestimmend sein soll. 

4.2. Funktionsverordnung

Im Sinne der vom NÖ Landtag geforderten zeitge-
mäßen Weiterentwicklung des Gehaltssystems in 
Richtung einer funktionsorientierten Entlohnung in 
stärkerer Orientierung an den zu leistenden Tätigkei-
ten und Funktionen wurde die Möglichkeit eröffnet, 
Funktionsdienstposten nicht nur für Leitungspositio-
nen, sondern auch für Schlüsselkräfte und Fachex-
pertinnen bzw. Fachexperten vorzusehen. Für diese 
Tätigkeiten werden entsprechend hohe und dienstal-
tersbezogene Funktionszulagen vorgesehen.

4. Dienstposten und Dienstpostenbewirtschaftung
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In den meisten Verwendungen ist zudem zur Begründung eines Anspruchs auf die jeweils höchst-
mögliche Funktionsgruppe eine einschlägige universitäre Ausbildung (z.B. Führungskräfteaus-
bildung im Public Management) mit mindestens 15 ECTS-Anrechnungspunkten nachzuweisen, 
soweit eine dieser Funktionsgruppen mit Verordnung des Gemeinderates diesen Funktionsdienst-
posten zugeordnet ist. Wenn eine derartige Ausbildung nicht absolviert wird, besteht jedenfalls kein 
Anspruch auf die höchstmögliche Funktionszulage.

Alle Funktionsdienstposten sind jedenfalls im Dienst-
postenplan auszuweisen. Die Zuordnung der Funk-
tionsgruppen erfolgt aber nicht im Dienstpostenplan. 
Dort sind die Funktionsgruppen lediglich spiegelbild-
lich dargestellt, da der Gemeinderat diese Zuordnung 
mittels Verordnung für jeden im Dienstpostenplan 
vorgesehenen Funktionsdienstposten vorzunehmen 
hat. 

Der Gemeinderat hat bei Erlassung der Funktions-
verordnung das Zuordnungsschema zu beachten. 
So darf beispielsweise einem Funktionsdienstposten 
„Abteilungsleitung“ des Verwendungszweiges Ver-
waltungsdienst in der Verwendung Fachdienst nur 
die Funktionsgruppe FL1 oder FL2 – nicht aber die 
Funktionsgruppe FL3 – zugeordnet werden. 

In den Musik-(und Kunst-)schulen können neben der 
Schulleitung auch für die stellvertretende Leitung 
sowie für die Standortleitung Funktionsdienstposten 
(als Schlüsselkräfte oder Fachexpertinnen bzw. Fa-
chexperten) vorgesehen werden.

Soweit infolge Verwendungsaufstieg die Entlohnung 
nach einer Verwendungsgruppe des Höheren Diens-
tes erreicht wird, ist die Zuordnung einer ausschließ-
lich dem Höheren Dienst vorbehaltenen Funktions-
gruppe nicht zulässig.

Die Funktionsdienstposteninhaberinnen und -inhaber 
leiten ihre Ansprüche auf Funktionszulage damit un-
mittelbar aus der Verordnung ab. In den Funktions-
gruppen sind Funktionszulagen enthalten, die nach 
fünf-, zehn- und letztlich zwanzigjähriger Zugehörig-
keit in der Funktionsgruppe automatisch angehoben 
werden. 

Tabelle 3: Zuordnungsschema

Verwendungszweige FL1 FL2 FL3 FL4 FL5 FE1 FE2 FE3

Hilfsdienst

Assistenzdienst

Fachdienst Fachdienst

Fachdienst

nur Leitung
Magistrat

Fachdienst

Gehobener
Dienst

Fachdienst

Fachdienst

Gehobener
Dienst

Fachdienst
Gehobener

Dienst
Höherer Dienst

Funktionsgruppen Leitungsposten

Gehobener Dienst

Gehobener Dienst

Höherer Dienst

Musik- und kunstpädagogischer
Dienst

Sozial- und medizinischer Dienst

Verwaltungsdienst

Fachdienst

Höherer Dienst

Gemeindewachdienst

Elementar- und
sozialpädagogischer Dienst

Gehobener Dienst

Höherer Dienst

Technischer Dienst

Funktionsgruppen Schlüsselkräfte und
Fachexperten

Gehobener Dienst

Höherer Dienst

Höherer Dienst

Höherer Dienst

Höherer Dienst

Gehobener Dienst

Gehobener Dienst

Gehobener Dienst

Gehobener Dienst

Gehobener Dienst

4. Dienstposten und Dienstpostenbewirtschaftung
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5. Personalverzeichnis und  
Personalakt

Der Dienstgeber hat über die Vertragsbediensteten 
ein aktuelles Personalverzeichnis getrennt nach 
Verwendungszweigen zu führen. Auf Verlangen 
der Bediensteten sind ihre eigenen Personaldaten 
möglichst in elektronischer Form zur Verfügung zu 
stellen.

Im Personalverzeichnis sind jedenfalls folgende Per-
sonaldaten der Vertragsbediensteten anzuführen:

• Name, Geburtsdatum, Wohnsitz, Familien-
stand sowie Anzahl und Geburtsdatum der 
Kinder;

• Tag der Aufnahme in das Dienstverhältnis so-
wie eine allfällige Befristung;

• Beschäftigungsausmaß;
• Verwendungszweig, Verwendung, Verwen-

dungsgruppe, Tätigkeitsprofil und Entloh-
nungsstufe;

• Ausmaß der angerechneten Berufserfahrung 
und zwingenden Vorbildung;

• Tag der Vorrückung in die nächsthöhere Ent-
lohnungsstufe (Erfahrungsanstieg);

• allfällige Betrauung mit einem Funktionsdienst-
posten sowie Funktionsgruppe.

Die Sammlung der für das Dienstverhältnis betreffen-
den Urkunden erfolgt in einem Personalakt, der auch 
in digitaler Form geführt werden kann.

6. Dienstvertrag

Die Bestimmungen über die Information der Bedienste-
ten sind ebenso wie der Ausfertigungszeitpunkt und die 
Inhalte des Dienstvertrages in Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2019/1152 ergangen. Demnach ist der Dienstver-
trag unverzüglich nach Beginn des Dienstverhältnisses 
schriftlich auszufertigen und hat jedenfalls Bestimmun-
gen darüber zu enthalten:

1. welches Organ den Dienstvertrag abgeschlossen 
hat sowie den Namen und das Geburtsdatum der 
Vertragsbediensteten;

2. in welchem Zeitpunkt das Dienstverhältnis beginnt;
3. ob die Aufnahme auf einen bestimmten Dienstort 

oder für einen örtlichen Verwaltungsbereich erfolgt;
4. ob das Dienstverhältnis auf bestimmte Zeit oder 

auf unbestimmte Zeit eingegangen wird, wobei bei 
Dienstverhältnissen auf bestimmte Zeit die Dauer 
des Dienstverhältnisses und bei Vertretungsdienst-
verhältnissen, für welche Person und welchen Ver-
tretungsfall die Vertretung erfolgt, anzuführen ist;

5. welchem Verwendungszweig und Tätigkeitsprofil 
sowie welcher Verwendung und Verwendungs-
gruppe die Vertragsbediensteten angehören bzw. 
bei Mischverwendungen in welchem prozentuellen 
Ausmaß eine Zuordnung in die Verwendungszwei-
ge erfolgt;

6. ob eine Beschäftigung während der vollen Wo-
chendienstzeit oder nur während eines Teiles der-
selben vorliegen soll (Vollzeitbeschäftigung oder 
Teilzeitbeschäftigung);

7. das Ausmaß einer allenfalls angerechneten Be-
rufserfahrung oder zwingenden Vorbildung sowie 
Einstufung in der Verwendungsgruppe des jeweili-
gen Verwendungszweiges und der nächste Vorrü-
ckungstermin;

8. Ausmaß des Monatsbezuges sowie eine allenfalls 
zuerkannte Erfahrungszulage und die Modalitäten 
der Auszahlung;

9. Aus- und Weiterbildungen, die vom Dienstgeber 
bereitzustellen sind;

10. ob innerhalb von 3 Jahren nach der Aufnahme die 
vorgesehene Dienstprüfung erfolgreich abzulegen 
ist;

11. welches Ausmaß an Erholungsurlaub für ein Ur-
laubsjahr gebührt;

12. die Identität des Sozialversicherungsträgers und 
der Mitarbeitervorsorgekasse;

13. dass das NÖ GBedG 2025 und die zu seiner 
Durchführung erlassenen Verordnungen in der je-
weils geltenden Fassung auf das Dienstverhältnis 
Anwendung finden.

5. Personalverzeichnis und Personalakt / 6. Dienstvertrag
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Obwohl der Dienstvertrag in Folge der Richtlinie (EU) 
2019/1152 unverzüglich nach Beginn des Dienstver-
hältnisses auszufertigen ist, sind bestimmte Informa-
tionen jedenfalls innerhalb von sieben Kalendertagen 
nach Beginn des Dienstverhältnisses schriftlich oder 
in elektronischer Form (mit zumindest einer Sende-
bestätigung) zur Verfügung zu stellen. Diese Informa-
tionen betreffen 

• Organ, welches die Aufnahme verfügt hat
• Beginn des Dienstverhältnisses
• Dienstort oder örtlicher Verwaltungsbereich
• Dauer des Dienstverhältnisses (befristet oder 

unbefristet) bzw. allenfalls Vertretungsdienst-
verhältnis

• Verwendungszweig, Tätigkeitsprofi l, Verwen-
dung und Verwendungsgruppe bzw. allenfalls 
prozentuelle Zuordnung bei Mischverwendung

• Beschäftigungsausmaß
• Ausmaß des Monatsbezuges sowie eine al-

lenfalls zuerkannte Erfahrungszulage und die 
Modalitäten der Auszahlung

Änderungen des Dienstvertrages z.B. Änderung 
der vorgesehenen Beschäftigungsdauer und 
jede nicht nur vorübergehende Änderung des 
Beschäftigungsausmaßes oder der Verwendung, 
sind durch einen schriftlichen Nachtrag zum 
Dienstvertrag festzuhalten. Dieser ist spätestens 
einen Monat nach dem Wirksamkeitsbeginn der 
Änderung des Dienstvertrages auszufolgen.

In begründeten Ausnahmefällen können im Dienst-
vertrag Regelungen getroffen werden, die zugunsten 
der Vertragsbediensteten von den Bestimmungen 
des NÖ GBedG 2025 abweichen. Solche Dienstver-
träge sind als Sonderverträge zu bezeichnen und 
bedürfen stets der vorherigen Genehmigung des 
Gemeinderates (in Städten mit eigenem Statut: des 
Stadtsenates).

7. Aufnahme 

Eine Aufnahme nach den Bestimmungen des NÖ 
GBedG 2025 kann nur erfolgen, wenn nachstehende 
Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind:

• freier Dienstposten im Dienstpostenplan
• Erfüllung der allgemeinen Aufnahmeerforder-

nisse
• Erfüllung der besonderen Aufnahmeerforder-

nisse des jeweiligen Tätigkeitsprofi ls

7.1. Freier Dienstposten im Dienstpostenplan
Der Dienstpostenplan ist Teil des jährlichen Voran-
schlages und bildet die Grundlage für die Veran-
schlagung der voraussichtlichen Personalausgaben, 
wobei die VRV 2015 diesen als Stellenplan bezeich-
net (vgl. § 5 Abs. 1 Z 4 VRV 2015).

Der Dienstpostenplan ist demnach ein 
Plan der die erforderlichen Dienstposten 
sowie deren Wertigkeit abstrakt darstellt. 
Eine namentliche Anführung der Perso-
nen, die die Dienstposten besetzen oder 
die Angabe anderer personenbezogener 
Daten entspricht nicht den gesetzlichen 
Vorgaben. 

Unter Rücksichtnahme auf die Grundsätze Sparsam-
keit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit organi-
siert die Gemeinde ihre Verwaltung selbst. Einerseits 
setzt sie die Zahl der Dienstposten sowie deren 
Wertigkeit im Dienstpostenplan fest und anderseits 
bestimmt sie die hierarchische Gliederung der Ge-
meindeverwaltung. Das Gemeindeorganisationsrecht 
gibt lediglich vor, dass jedenfalls eine Amtsleitung 
vorzusehen ist (vgl. § 42 Abs. 1 NÖ GO 1973).

Das NÖ GBedG 2025 sieht bei der Aufnahmevoraus-
setzung des Vorliegens eines freien Dienstpostens 
jedoch vor, dass bei Nachbesetzungen ein im Dienst-
postenplan vorgesehener Dienstposten für die Dauer 
einer erforderlichen Einschulung (höchstens ein Jahr) 
durch Aufnahme doppelt besetzt werden kann.

 6. Dienstvertrag / 7. Aufnahme 
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7.2. Erfüllung der allgemeinen Aufnahmeerfordernisse
Die allgemeinen Aufnahmeerfordernisse sind von jeder 
Person, gleich in welchem Verwendungszweig diese 
beschäftigt werden soll, zu erfüllen. Als allgemeine Auf-
nahmeerfordernisse sind vorgesehen:

• die österreichische Staatsbürgerschaft oder ein 
unbeschränkter Zugang zum österreichischen 
Arbeitsmarkt;

• das vollendete 15. Lebensjahr;
• die volle Handlungsfähigkeit (Minderjährige mit 

Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters), wobei 
im Einzelfall auch die für die vorgesehene Ver-
wendung erforderliche Handlungsfähigkeit aus-
reicht;

• die persönliche und fachliche Eignung für den 
Dienst, insbesondere die Beherrschung der deut-
schen Sprache in Wort und Schrift in dem für 
die Verwendung erforderlichen Ausmaß, und die 
Erfüllung der mit besonderen Vorschriften festge-
setzten Bedingungen;

• ein einwandfreies Vorleben, welches durch Einho-
len einer Strafregisterauskunft und zusätzlich bei 
Verwendung an einer Einrichtung zur Betreuung, 
Erziehung oder Unterrichtung von Kindern und 
Jugendlichen, einer Auskunft gemäß § 9a Straf-
registergesetz 1968 (Sonderauskünfte zu Sexual-
straftäterinnen und Sexualstraftätern und über 
Tätigkeitsverbote) sowie umgehend einer Abfrage 
von Vorwarnungen nach Art. 56a der Richtlinie 
2005/36/EG (Vorwarnmechanismus) im Binnen-
markt-Informationssystem (IMI) zu überprüfen und 
schriftlich dokumentiert zu verarbeiten und an-
schließend unverzüglich zu löschen sind. 

Jedenfalls ausgeschlossen von einer Aufnahme sind  
Personen,

• die eine gerichtliche Verurteilung zu einer Frei-
heitsstrafe durch ein inländisches Gericht wegen 
einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener straf-
barer Handlungen aufweisen, wenn 
o die verhängte Freiheitsstrafe ein Jahr über-

steigt oder 
o die nicht bedingt nachgesehene Freiheits-

strafe sechs Monate übersteigt oder 
o sie in einem forensisch-therapeutischen 

Zentrum untergebracht wurden oder 
o die Verurteilung ausschließlich oder auch 

wegen eines Vorsatzdelikts gemäß den §§ 
92, 201 bis 217, 312 und 312a StGB erfolg-
te, solange die Verurteilung nicht getilgt ist;

• Personen, die auf Grund einer gerichtlichen Ver-
urteilung, mit der der Verlust eines öffentlichen 
Amtes oder Dienstes verbunden ist, aus dem öf-
fentlichen Dienst ausgeschieden sind, solange die 
Verurteilung nicht getilgt ist;

• Personen, die auf Grund eines Disziplinarerkennt-
nisses aus einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis entlassen worden sind, sofern nicht be-
rücksichtigungswürdige Gründe für die Aufnahme 
sprechen.

7.3. Erfüllung der besonderen Aufnahmeerforder-
nisse des jeweiligen Tätigkeitsprofils
Die besonderen Aufnahmeerfordernisse sind verwen-
dungsbezogen und werden im abstrakten Tätigkeits-
profil der einzelnen Verwendungen als zwingende 
Vorbildung bestimmt. Diese Tätigkeitsprofile sind in 
der Anlage 1 des NÖ GBedG 2025 enthalten. 

Verwendungszweig Technischer Dienst
Verwendung: Höherer Dienst
Verwendungsgruppe:  T3
zwingende Vorbildung:                          • einschlägiges universitäres Vollstudium oder

• einschlägiger Fachhochschul-Masterstudiengang im Sinne des FHG oder
• einschlägiger Fachhochschul-Diplomstudiengang im Sinne des Fachhoch-

schul-Studiengesetzes (FHStG) BGBl. Nr. 340/1993 i.d.F. BGBl. I Nr. 77/2020

Verwendungszweig Verwaltungsdienst
Verwendung: Gehobener Dienst
Verwendungsgruppe:  V2
zwingende Vorbildung:                          • Reifeprüfung oder Berufsreifeprüfung oder

• einschlägiges Bachelorstudium

Abbildung 2: Tätigkeitprofile mit besonderen Aufnahmeerfordernissen

Tätigkeitsprofil 3.5

Tätigkeitsprofil 4.2.

7. Aufnahme 
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7.4. Stellenausschreibung
Eine öffentliche Stellenausschreibung ist nur dann 
zwingend erforderlich, wenn die Aufnahme auf ei-
nen Funktionsdienstposten erfolgen soll. Ob ein 
Funktionsdienstposten vorliegt, ist dem jeweiligen 
Dienstpostenplan zu entnehmen, da diese im Dienst-
postenplan gesondert zu bezeichnen sind. In der 
Ausschreibung ist der Dienstposten zu bezeichnen 
und unter Anführung der Aufnahmeerfordernisse 
eine Bewerbungsfrist von mindestens 4 Wochen 
vorzusehen. Das Erfordernis der Öffentlichkeit ist 
bereits erfüllt, wenn die Stellenausschreibung an der 
Amtstafel vorgenommen wird. Die Angabe der für 
den ausgeschriebenen Dienstposten vorgesehenen 
Mindestentlohnung hat nicht zwingend zu erfolgen, 
da das NÖ Gleichbehandlungsgesetz diese Verpfl ich-
tung nicht vorsieht. 

Bei Nachbesetzung eines Funktions-
dienstpostens mit einer bei der Gemein-
de oder dem Gemeindeverband bereits 
beschäftigten Person ist eine Ausschrei-
bung nicht erforderlich, da keine Auf-
nahme auf den Funktionsdienstposten 
erfolgt.

7.5. Verwendungsbeschränkungen
Zu beachten ist, dass Vertragsbedienstete grundsätz-
lich mit ihren Ehegatten, eingetragenen Partnerinnen 
und eingetragenen Partnern, ihren Kindern, Enkel-
kindern oder Urenkel, einem Elternteil, Großelternteil 
oder Urgroßelternteil, ihren Geschwistern, ihren im 
gleichen Grad Verschwägerten oder ihren Wahlel-
tern oder Wahlkindern nicht mit einer bestehenden 
Weisungs- oder Kontrollbefugnis zwischen den be-
troffenen Bediensteten oder in einem Naheverhältnis 
bei Verrechnung oder Geld- oder Materialgebarung 
verwendet werden dürfen.

7.6. Beschäftigungsdauer
Ein privatrechtliches Dienstverhältnis kann befristet 
oder unbefristet eingegangen werden. Das Dienst-
verhältnis gilt nur dann als auf bestimmte Zeit einge-
gangen, wenn es von vornherein auf die Besorgung 
einer bestimmten, zeitlich begrenzten Arbeit oder auf 
eine kalendermäßig bestimmte Zeit abgestellt ist. Ein 
Dienstverhältnis, das zur Vertretung von vorüberge-
hend abwesenden Vertragsbediensteten abgeschlos-
sen wird (Vertretungsdienstverhältnis), gilt als Dienst-
verhältnis auf bestimmte Zeit, wenn der konkrete 
Vertretungsfall und der Namen der zu vertretenden 
Person im Dienstvertrag aufgenommen werden. 
Ein Dienstverhältnis gilt auf unbestimmte Zeit abge-

schlossen, wenn die vorstehenden Voraussetzungen 
nicht erfüllt sind, d.h. wenn es ohne jede Zeitangabe 
und nicht zur Vertretung geschlossen wurde.

Ein Dienstverhältnis, das auf bestimmte Zeit einge-
gangen worden ist, kann auf bestimmte Zeit einmal 
verlängert werden; diese Verlängerung darf zwölf 
Monate nicht überschreiten. Wird ein auf bestimmte 
Zeit eingegangenes Dienstverhältnis oder ein auf 
bestimmte Zeit verlängertes Dienstverhältnis darüber 
hinaus fortgesetzt, so wird es von da ab so angese-
hen, als ob es von Anfang an auf unbestimmte Zeit 
eingegangen worden wäre.

Vertragsbedienstete mit einem auf bestimmte Zeit 
eingegangenen Dienstverhältnis sind über in der Ge-
meinde auf unbestimmte Zeit freiwerdende Dienst-
posten zu informieren. Die Information kann durch 
allgemeine Bekanntgabe an einer geeigneten, für die 
Vertragsbediensteten zugänglichen Stelle, erfolgen 
(z.B. Intranet, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformati-
onssystem).

7. Aufnahme 
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7.7. Organzuständigkeiten bei Aufnahme
Die Zuständigkeiten bei der Aufnahme leiten sich aus 
den jeweiligen organisationsrechtlichen Bestimmun-
gen ab.

In Städten mit eigenem Statut werden unabhängig 
von der Dauer des Dienstverhältnisses die Zustän-
digkeiten im NÖ STROG festgelegt. 

Demnach ist der Stadtsenat zuständig für die kon-
kreten Personalangelegenheiten, soweit nicht der 
Magistrat zuständig ist. Der Magistrat ist zuständig 
für die Aufnahme, Kündigung und Entlassung von 
Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 
sowie für die einvernehmliche Lösung von Dienstver-
hältnissen. Diesbezüglich sieht aber das NÖ GBedG 
2025 als Sonderbestimmung eine davon abweichen-
de Befugnis für den Magistrat vor, wenn Vertrags-
bedienstete auf bestimmte Zeit bis zur Dauer von 
höchstens sechs Monaten aufgenommen werden.

7.8. Zuordnung auf einen bestimmten Dienstposten
Die Einreihung der Vertragsbediensteten erfolgt 
durch Zuordnung auf einen bestimmten Dienstposten 
eines Verwendungszweiges und einer Verwendung. 
Erfolgt eine dauerhafte Zuordnung zu unterschiedli-
chen Verwendungszweigen, liegt eine Mischverwen-
dung vor. 

Tabelle 4: Zuständigkeiten Aufnahme Gemeinde und Gemeindeverband

7. Aufnahme 
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8. Anrechnung von Berufserfah-
rung und zwingender Vorbildung 
und Erfahrungsanstieg

8.1. Grundsätze
Die mehrfache Berücksichtigung ein und desselben 
Zeitraumes ist nicht zulässig. Zur vereinfachten Be-
rechnung können die anrechenbaren Zeiträume auf 
jeweils volle Monate aufgerundet werden.

Die Vertragsbediensteten sind bei Dienstantritt nach-
weislich über die Bestimmungen zur Anrechnung von 
Berufserfahrung und zwingender Vorbildung zu beleh-
ren. Sie haben sodann alle vor Beginn des Dienstver-
hältnisses zurückgelegten (und relevanten) Zeiträume 
unter Vorlage entsprechender Nachweise mitzuteilen. 
Der Nachweis über eine anrechenbare Berufserfah-
rung oder zwingende Vorbildung ist spätestens sechs 
Monate nach dem Tag der Belehrung zu erbringen. 

Wird der Nachweis nicht fristgerecht er-
bracht, ist die Berufserfahrung oder zwin-
gende Vorbildung nicht anrechenbar.

8.2. Anrechnung von Berufserfahrung 
Das bisher vorgesehene starre System der Stichtags-
berechnung in Form von genau geregelten Anrech-
nungsmöglichkeiten sowohl dem Grunde, als auch 
der zeitlichen Höhe nach, wurde im NÖ GBedG 2025 
durch fl exiblere Anrechnungsmöglichkeiten ersetzt.

Der Gemeinderat soll bisherige Berufserfahrungen 
(Berufseinschlägigkeit), die der Arbeitstätigkeit bei der 
Gemeinde dienlich sind, anrechnen können. Damit 
ist der Gemeinderat auch dann bezüglich der An-
rechnung von Berufserfahrungen zu befassen, wenn 
es sich um eine befristete Aufnahme durch die Bür-
germeisterin oder den Bürgermeister bzw. durch den 
Gemeindevorstand (Stadtrat) handelt. In Städten mit 
eigenem Statut soll aber das für die Aufnahme zustän-
dige Organ (Magistrat bei handwerklichen Verwendun-
gen bzw. Befristungen von höchstens sechs Monaten, 
sonst Stadtsenat) die Anrechnung der Berufserfahrung 
festlegen. Es liegt hierbei im (sachlich gebundenen) 
Ermessen des Gemeinderates (Stadtsenates, Magis-
trates) im Einzelfall über die Anrechnung zu entschei-
den. 

Eine Anrechnung von Berufserfahrung 
kommt in den Verwendungszweigen 
Hilfsdienst und Assistenzdienst nicht in 
Betracht. 

Die Berufseinschlägigkeit ist anhand jener Tätig-
keiten zu beurteilen, die mit dem konkreten Dienst-
posten verbunden sind, den die oder der Vertrags-
bedienstete am Tag der Aufnahme innehat. Eine 
Berufstätigkeit ist berufseinschlägig, insoweit eine 
fachliche Erfahrung vermittelt wird, durch die

• eine fachliche Einarbeitung auf dem Arbeits-
platz weitestgehend unterbleiben kann oder

• ein erheblich höherer Arbeitserfolg durch die 
vorhandene Routine zu erwarten ist.

Abbildung 3: Beispiel Berufseinschlägigkeit

Eine Anrechnung von Berufserfahrung darf auch 
dann nicht erfolgen, wenn es sich um nachstehende 
Zeiträume handelt:

• Zeiten in einem Dienstverhältnis, das durch 
den freiwilligen Austritt während eines Diszi-
plinarverfahrens, durch Entlassung auf Grund 
eines Disziplinarerkenntnisses oder infolge 
strafgerichtlicher Verurteilung aufgelöst wurde;

• Zeiten in einem privatrechtlichen Dienstverhält-
nis, das vom Dienstgeber vorzeitig ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist aufgelöst wurde;

• Zeiten, für die ein Ruhegenuss bezogen wird 
oder auf Grund einer anrechenbaren Beschäf-
tigung ein Anspruch auf laufende Pensionsleis-
tung erworben wurde.

Aufnahme als:
bisherige Beschäfti-

gung:

Berufs-
einschlä-
gigkeit:

Kinderbetreuer 
im Verwen-
dungszweig 
Elementar- und 
sozialpädago-
gischer Dienst, 
Verwendung 
Fachdienst

in der Verwaltung in 
einer privaten oder 
öffentlichen Kinderbe-
treuungseinrichtung 

X

in der Kinderbetreu-
ung in einer privaten 
oder öffentlichen 
Kinderbetreuungs-
einrichtung 
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Sachverhalt:
1. anrechenbare Berufserfahrung 

infolge Berufseinschlägigkeit: 4 
Jahre

2. Beschluss des Gemeinderates, 
dass anstelle der zeitlichen An-
rechnung eine Erfahrungszulage 
gewährt wird und 60 % des Vorrü-
ckungsbetrages einziehbar gestal-
tet wird.

Berechnung der Erfahrungszulage:
1. Durch den sechsjährigen Vor-

rückungszeitraum entsprechen 
sechs Jahre der Differenz der 
Entlohnungsstufe 1 auf die Ent-
lohnungsstufe 2; d.s. bspw. in 
der Verwendungsgruppe V2: 
€ 172,50.

2. vier Jahre sind damit anteilig 
zwei Drittel, d.s. € 115,-

3. Die Erfahrungszulage beträgt 
€ 115,- monatlich, wobei mindes-
tens die Hälfte des Vorrückungs-
betrages (€ 86,25) einziehbar zu 
gestalten sind. 

4. Der Gemeinderat hat beschlos-
sen 60 % des Vorrückungsbetra-
ges einziehbar zu gestalten, was 
€ 103,50 entspricht. 

5. Bei der Vorrückung von der 
Entlohnungsstufe 1 in die Ent-
lohnungsstufe 2 werden daher 
€ 103,50 eingezogen. Nach der 
ersten Vorrückung verbleibt als 
Erfahrungszulage € 11,50 mo-
natlich.

8.3. Erfahrungszulage
Anstelle der Anrechnung eines für den Erfahrungsan-
stieg maßgeblichen Zeitraums der Berufserfahrung, 
kann der Gemeinderat (Stadtsenat, Magistrat) eine 
in einen Geldwert umgelegte – und damit sofort 
wirksame – Erfahrungszulage gewähren. Diese Er-
fahrungszulage ist mit mindestens der Hälfte des 
Vorrückungsbetrages der jeweiligen Verwendungs-
gruppe (nach Maßgabe des Erreichens der höheren 
Entlohnungsstufe) einziehbar zu gestalten.

Abbildung 4: Beispiel über die Berechnung einer Er-
fahrungszulage

8.4. Anrechnung von zwingender Vorbildung 
Eine Anrechnung von Schul- und Studienzeiten fi ndet 
nicht in jedem Fall statt. Studienzeiten sind, soweit 
diese im jeweiligen Tätigkeitsprofi l als zwingende 
Vorbildung defi niert sind und das Studium erfolgreich 
abgeschlossen wurde, im Ausmaß der Mindeststu-
diendauer (höchstens aber sechs Jahre) anzurech-
nen, wenn diese auch fristgerecht nachgewiesen 
wurden. Im Gegensatz dazu ist die Anrechnung von 
Schulzeiten an einer höheren Schule, wenn diese 
im jeweiligen Tätigkeitsprofi l ausdrücklich als zwin-
gende Vorbildung defi niert ist, nur mit Beschluss des 
Gemeinderates (bzw. des Stadtsenates) möglich 
und zudem begrenzt mit einem Höchstausmaß von 
2 Jahren. Dadurch kann zwar die Reifeprüfung an 
einer höheren Schule zwingende Vorbildung für die 
entsprechende Verwendung sein, aber trotzdem kei-
ne Anrechnung erfolgen, weil diese beispielsweise 
nicht an einer berufsbildenden höheren Schule abge-
legt wurde.

8. Anrechnung von Berufserfahrung und zwingender Vorbildung und Erfahrungsanstieg



19

Abbildung 5: Beispiel einer Anrechnung 
von Berufserfahrung und von zwingender 
Vorbildung

Sachverhalt

Ergebnis:

Einstufung innerhalb der Verwendungs-
gruppe V3 zum Zeitpunkt des Eintrittes am 
1. Februar 2025: Entlohnungsstufe 2 mit Er-
fahrungsanstieg am 1. Jänner 2029.

8.5. Erfahrungsanstieg
Der für den Erfahrungsanstieg (Vorrückung) maß-
gebliche Gesamtzeitraum wird durch die Summe des 
für zeitabhängige Rechte wirksamen Zeitraums im 
Dienstverhältnis (seit Beginn des Dienstverhältnis-
ses) und der angerechneten Berufserfahrung oder 
zwingenden Vorbildung bestimmt. Für die Einstufung 
am Beginn des Dienstverhältnisses sind allein die 
angerechnete Berufserfahrung und zwingende Vor-
bildung maßgebend.

Die Vertragsbediensteten rücken in die nächsthöhere 
Entlohnungsstufe innerhalb der Verwendungsgruppe 
nach jeweils 6 Jahren Gesamtzeitraum vor (Erfah-
rungsanstieg).

Für den Vorrückungstermin ist grundsätzlich der Zeit-
punkt des Eintrittes in den Gemeindedienst maß-

gebend, wobei die Vorrückung mit Wirksamkeit vom 
1. Jänner eintritt, wenn der Eintrittstag in der Zeit 
vom 2. Oktober bis 1. April liegt, sonst mit Wirksam-
keit vom 1. Juli. Erfolgte zu Beginn des Dienstver-
hältnisses die Anrechnung von Zeiten einer Berufser-
fahrung oder zwingender Vorbildung, ist anstelle des 
Eintrittszeitpunktes in den Gemeindedienst, der Zeit-
punkt maßgeblich, der sich durch Voranstellen dieser 
Anrechnungszeiträume vor den Eintrittstag ergibt.

Der für alle von der Dauer des Dienstverhältnisses 
abhängigen Rechte entscheidende Zeitraum beginnt 
– soweit der Lauf des Zeitraums nicht gehemmt ist 
– mit dem Tag der Aufnahme in das Dienstverhältnis 
und endet mit der Beendigung des Dienstverhältnis-
ses. Die Zeit der Hemmung ist für den Erfahrungsan-
stieg nicht zu berücksichtigen.

Beschluss des Gemeinderates: Anrechnung von 4 Jahren Berufserfahrung als Notar-
substitut vom 1. Mai 2016 bis 30. April 2020

Berufserfahrung 1. Mai 2016 bis 30. April 2020 4 Jahre
zwingende Vorbildung, Studium 
der Rechtswissenschaften (Min-
deststudiendauer)

1. Oktober 2000 bis 30. September 2004 4 Jahre

Summe der Anrechnungszeit 8 Jahre
Eintrittstag 1.2.2025
Beginn des Erfahrungsanstieges 1.2.2017

Eintritt: 1. Februar 2025
Verwendungszweig: Verwaltungsdienst
Verwendung: Höherer Dienst
Verwendungsgruppe: V3
Studium der Rechtswissenschaften: WS 2000 bis SS 2006
nachgewiesene Berufserfahrung: 10 Jahre Notarsubstitut 

vom 1. Mai 2010 bis 30. April 2020

8. Anrechnung von Berufserfahrung und zwingender Vorbildung und Erfahrungsanstieg
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Der Lauf dieses Zeitraums wird zur Gänze gehemmt 
während 

• einer Abwesenheit vom Dienst infolge Haft 
oder Freiheitsentzuges wegen eines strafrecht-
lich zu ahndenden Verhaltens oder auf Grund 
eines Tätigkeitsverbotes gemäß § 220b StGB, 
wobei es zu einem rückwirkenden Erlöschen 
der Hemmung kommt, wenn das strafrechtli-
che Verfahren zu keiner Verurteilung führt,

• der Inanspruchnahme eines Sonderurlaubes 
unter Entfall der Bezüge, soweit gesetzlich 
nicht anders bestimmt wird,

• der Inanspruchnahme einer Bildungsfreistel-
lung.

Der Lauf dieses Zeitraums wird im halben Ausmaß 
gehemmt während der Inanspruchnahme einer Pfl e-
gekarenz, soweit es sich nicht um die Freistellung 
zur Pfl ege eines behinderten Kindes handelt, wäh-
rend der auch ein Anspruch auf Sonderurlaub im 
Anschluss an einen Karenzurlaub nach den mutter-
schutzrechtlichen Bestimmungen oder nach dem NÖ 
Vater-Karenzurlaubsgesetz 2000 besteht.

Die Zeit der Hemmung ist für den Erfahrungsanstieg 
nicht zu berücksichtigen.

9. Überstellung

Überstellung ist die Ernennung von 
Vertragsbediensteten auf einen Dienstposten einer 
anderen Verwendung innerhalb desselben oder eines 
anderen Verwendungszweiges. 

Die Betrauung mit und die Abberufung 
von einem Funktionsdienstposten gelten 
nicht als Überstellung.

Anlässlich einer Überstellung ist eine allfällige An-
rechnung einer Berufserfahrung oder zwingenden 
Vorbildung neu zu beurteilen und allenfalls die An-
rechnung entsprechend zu berichtigen. Einerseits 
kann anlässlich der Überstellung die Anrechnung von 
Berufserfahrung vorgenommen werden oder hat die 
Anrechnung einer zwingenden Vorbildung zu erfol-
gen und andererseits können bisher angerechnete 
Berufserfahrungen mit Beschluss des Gemeindera-
tes (in Städten mit eigenem Statut: des Stadtsenates 
bzw. vom Magistrat) reduziert angerechnet werden 
oder allenfalls gänzlich nicht mehr berücksichtigt 
werden, wenn die Berufseinschlägigkeit nicht oder in 
einem geringeren Ausmaß vorhanden ist. 

Bei der Überstellung gebührt eine Entlohnung ent-
sprechend der Entlohnungsstufe, die sich ergeben 
würde, wenn der bis zum Zeitpunkt der Überstellung 
für den Erfahrungsanstieg zu berücksichtigende Zeit-
raum einschließlich der Anrechnungszeit von Berufs-
erfahrung oder zwingender Vorbildung innerhalb der 
neuen Verwendung zurückgelegt worden wäre. Eine 
Änderung der auf die Überstellung folgenden Vorrü-
ckungstermine tritt nicht ein. Bei der Überstellung ist 
die in der höchsten Entlohnungsstufe verbrachte Zeit 
bis zum Ausmaß von vier Jahren zu berücksichtigen.

Besteht vor Wirksamkeit der Überstellung ein An-
spruch auf eine Erfahrungszulage ist diese bei Ände-
rung der Gewährungsvoraussetzungen im Zuge der 
Überstellung mit Beschluss des Gemeinderates (in 
Städten mit eigenem Statut: des Stadtsenates) neu 
festzusetzen oder abzuerkennen.

Ist das Monatsentgelt in der neuen Verwendungs-
gruppe niedriger als das bisherige Monatsentgelt, so 
gebührt eine nach Maßgabe des Erreichens eines 
höheren Monatsentgelts durch den Erfahrungsan-
stieg einzuziehende Ausgleichszulage auf das bishe-
rige Monatsentgelt.

8. Anrechnung von Berufserfahrung und zwingender Vorbildung und Erfahrungsanstieg / 9. Überstellung



21

10. Funktionsdienstposten

10.1. Allgemeines
Der Gemeinderat bzw. der Verbandsvorstand (in 
Städten mit eigenem Statut, unbeschadet der Zu-
ständigkeit des Gemeinderates gemäß § 32 Z 16 NÖ 
STROG: der Stadtsenat) kann Vertragsbedienstete 
mit schriftlichem Dienstauftrag (Weisung) mit einem 
Funktionsdienstposten betrauen bzw. von einem 
Funktionsdienstposten abberufen. 

10.2. Betrauung
Die Betrauung einer konkreten Person mit einem 
Funktionsdienstposten erfolgt einseitig und bein-
haltet die Übertragung der Verantwortlichkeit für die 
maßgebliche Funktion. Diese einseitige Funktions-
dienstpostenbetrauung erfolgt mittels Dienstauftrag 
(= Weisung). Für die Vollziehung des Gemeinderats-
beschlusses zuständig ist die Bürgermeisterin oder 
der Bürgermeister bzw. die Obfrau oder der Obmann 
bei Verbandsvorstandsbeschlüssen. Die Betrauung 
mit einem Funktionsdienstposten ist demnach die 
per Weisung übertragene Verantwortlichkeit. Da ein-
seitig ein Dienstauftrag auszufertigen ist, kommt es 
infolge einer Funktionsbetrauung zu keiner Änderung 
des Dienstvertrages. Der Dienstauftrag ist schriftlich 
auszufertigen, da die Befolgungspflicht erst ab ihrer 
Erlassung an die Bediensteten eintritt; eine Begrün-
dung ist aber nicht erforderlich. Demnach ist eine 
rückwirkende Betrauung mit einem Funktionsdienst-
posten auch denkunmöglich und löst keine Befol-
gungspflicht aus. Ebenso löst ein in Ermangelung 
eines diesbezüglichen Gemeinderatsbeschlusses 
ergangener Dienstauftrag der Bürgermeisterin oder 
des Bürgermeisters keine Befolgungspflicht aus, da 
gegenständlich eine Weisung eines unzuständigen 
Organs vorliegen würde.

Vertragsbedienstete, die mit einem Funktionsdienst-
posten betraut worden sind, sind berechtigt eine 
Funktionsbezeichnung zu führen, die die Bezeich-
nung des Funktionsdienstpostens beinhaltet (z.B. 
Stadtamtsdirektorin oder Stadtamtsdirektor).

10.3. Anspruch auf Funktionszulage
Rechtsfolge einer Betrauung mit einem Funktions-
dienstposten ist neben der Übertragung der Verant-
wortlichkeit auch die unmittelbare Ableitung eines 
Anspruchs auf Funktionszulage nach der in der Ver-
ordnung des Gemeinderates über die Zuordnung der 
Funktionsdienstposten zu den Funktionsgruppen für 
diesen Funktionsdienstposten festgesetzten Funkti-
onsgruppe. 

Ab Wirksamkeit der Betrauung mit dem Funktions-
dienstposten gebührt eine zu den Bestandteilen des 
Monatsbezuges zählende Funktionszulage und allen-
falls eine Personalzulage. Die Funktionszulage be-
stimmt sich grundsätzlich nach der Funktionsgruppe, 
der der Funktionsdienstposten zugeordnet ist, höchs-
tens jedoch nach der Funktionsgruppe die nach dem 
Zuordnungsschema vorgesehen ist. Zu beachten 
ist, dass in bestimmten Verwendungszweigen zur 
Begründung eines Anspruchs auf die jeweils höchst-
mögliche Funktionsgruppe eine einschlägige univer-
sitäre Ausbildung (z.B. Führungskräfteausbildung 
im Public Management) mit mindestens 15 ECTS-
Anrechnungspunkten nachzuweisen ist, soweit diese 
Funktionsgruppe mit Verordnung des Gemeinderates 
dem Funktionsdienstposten zugeordnet ist. Wird die-
ses Erfordernis nicht erfüllt, besteht jedenfalls kein 
Anspruch auf die höchstmögliche Funktionszulage.

Das Funktionsgruppenschema unterscheidet zwi-
schen Funktionsdienstposten, die Leitungsposten 
sind und Funktionsdienstposten als Schlüsselkräfte 
oder Fachexpertinnen bzw. Fachexperten. 

10. Funktionsdienstposten
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Tabelle 5: Funktionszulagen für Leitungsposten (Werte aus dem Jahr 2024)

10. Funktionsdienstposten

FL1 FL2 FL3 FL4 FL5
Fachdienst

nur Leitung
Magistrat *)

Gemeindewachdienst Gehobener Dienst

Elementar- und
sozialpädagogischer Dienst

Gehobener Dienst

Gehobener Dienst

Funktionsgruppen
FL1 FL2 FL3 FL4 FL5

Euro
bis 5 654,9 1200,7 1528,1 2510,5 3602,0

5 bis 10 1309,8 2183,0 2728,8 4038,6 5130,1
10 bis 20 1964,7 3165,4 3929,4 5566,7 6658,2
über 20 2619,6 4147,7 5130,1 7094,8 8186,3

Verwendungszweige

Gehobener Dienst *)
Höherer Dienst *)

Sozial- und medizinischer
Dienst

Jahre in der Funktionsgruppe

Musik- und kunstpädagogischer
Dienst

Verwaltungsdienst

Fachdienst *)
Gehobener Dienst *)

Höherer Dienst *)

Technischer Dienst

Höherer Dienst *)
Gehobener Dienst *)

Höherer Dienst

Funktionsgruppen Leitungsposten

*) Anspruch auf die höchstmögliche Funktionsgruppe besteht nur, wenn
1. eine einschlägige universitäre Ausbildung (z.B. Führungskräfteausbildung im Public Management)

mit mindestens 15 ECTS-Anrechnungspunkten nachgewiesen wird und
2. die höchste Funktionsgruppe mit Verordnung des Gemeinderates dem Funktionsdienstposten

zugeordnet ist.
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Tabelle 6: Funktionszulagen für Schlüsselkräfte und 
der Fachexpertinnen bzw. Fachexperten 
(Werte aus dem Jahr 2024)

Die Funktionszulage steigert sich automatisch nach 
5 Jahren, 10 Jahren und 20 Jahren, die in der Funkti-
onsgruppe verbracht wurden. Im Falle der Änderung 
der Wertigkeit des Funktionsdienstpostens (durch 
Zuordnung zu einer anderen Funktionsgruppe) oder 
der Betrauung mit einem anderen Funktionsdienst-
posten ist die Funktionszulage neu zu bestimmen, 
wobei eine Anrechnung des bisher in einer Funkti-
onsgruppe verbrachten Zeitraums zulässig ist.

10.4. Abberufung
Die Abberufung von einem Funktionsdienstposten 
erfolgt – ebenso wie die Betrauung – ausschließlich 
durch den Gemeinderat bzw. Verbandsvorstand (in 
Städten mit eigenem Statut, unbeschadet der Zu-
ständigkeit des Gemeinderates gemäß § 32 Z 16 NÖ 
STROG: durch den Stadtsenat). Der Beschluss des 
Gemeinderates über die Abberufung ist von der Bür-
germeisterin oder vom Bürgermeister mittels Dienst-
auftrag zu vollziehen. Wie auch die Betrauung kann 
die Abberufung von einem Funktionsdienstposten 
niemals rückwirkend vorgenommen werden. 
Die Befolgungspfl icht wird frühestens ab Zugehen es 
Dienstauftrages ausgelöst. 

10. Funktionsdienstposten
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Eine Begründung für die Abberufung ist zwar nicht 
erforderlich, da Weisungen grundsätzlich keiner 
Begründung bedürfen, jedoch lösen Weisungen 
nach der höchstgerichtlichen Judikatur keine Befol-
gungspfl icht aus, wenn sie willkürlich ergangen sind. 
Allein der Umstand, dass eine sachlich begründete 
Maßnahme mit besoldungsrechtlichen Nachteilen 
verbunden ist, begründet weder subjektive noch ob-
jektive Willkür. Der Gemeinderat benötigt aber für die 
Abberufung von einem Funktionsdienstposten hinrei-
chende Gründe. Die Darstellung des Sachverhaltes 
sollte in Hinblick auf die Entscheidungsfi ndung und 
auf eine allfällige gerichtliche Nachprüfung im Sit-
zungsprotokoll wiedergegeben werden.

Soweit die Betrauung mit einem Funktionsdienstpos-
ten befristet erfolgte, ist ein Beschluss des Gemein-
derates über eine Abberufung bei Fristablauf nicht 
erforderlich.

Die Rechtsfolgen einer Abberufung treten ebenso 
wie die Befolgungspfl icht frühestens ab Erlassung 
des Dienstauftrages an die betroffene Person ein. 
Die Rechtsfolgen einer Abberufung sind gesetzlich 
normiert. Im Ergebnis verliert die abberufene Person 
nicht nur die Funktionszulage, sondern auch eine all-
fällige Personalzulage bzw. allenfalls mit dem Funkti-
onsdienstposten verbundene Nebengebühren.

Wird aber der Monatsbezug infolge einer Beendigung 
der Innehabung eines Funktionsdienstpostens durch 
Organisationsänderung im Vergleich zur bisherigen 
Funktionsverwendung reduziert, besteht Anspruch 
auf eine nach Maßgabe des Erreichens eines höhe-
ren Monatsbezuges einzuziehende Ausgleichsvergü-
tung im Ausmaß der Differenz zwischen dem neuen 
Monatsbezug und dem Durchschnitt des Monatsbe-
zuges der letzten fünf Jahre vor der Beendigung

- im ersten und zweiten Jahr zu 75%
- im dritten und vierten Jahr zu 50%
- im fünften und sechsten Jahr zu 25%.

Sachverhalt:
Abberufung infolge Organisationsänderung des Leiters der Abteilung Immobilienmanagement (Verwendungs-
zweig Verwaltungsdienst, Verwendung Gehobener Dienst, Verwendungsgruppe V2, Funktionszulage FL2):

1. Berechnung des durchschnittlichen Monatsbezuges der letzten 5 Jahre vor dem Zeitpunkt der Ab-
berufung infolge Organisationsänderung:

durchschnittliches Monatsentgelt (beispielhaft) € 2.683,50
durchschnittliche Funktionszulage (beispielhaft) € 2.125,40
durchschnittlicher Monatsbezug (beispielhaft) € 4.808,90

2. Monatsbezug in den ersten zwei Jahren nach Abberufung:
Verwendungsgruppe V2, Entlohnungsstufe 6 € 3.856,50
Ausgleichsvergütung (Differenz: € 952,40 davon 75 %) €    714,30
Monatsbezug € 4.570,80

3. Monatsbezug im dritten und vierten Jahr nach Abberufung:
Verwendungsgruppe V2, Entlohnungsstufe 6 € 3.856,50
Ausgleichsvergütung (Differenz: € 952,40 davon 50 %) €    476,20
Monatsbezug € 4.332,70

4. Monatsbezug im fünften und sechsten Jahr nach Abberufung (einschließlich einer Vorrückung):
Verwendungsgruppe V2, Entlohnungsstufe 7 € 4.029,00
Ausgleichsvergütung (neue Differenz infolge Vorrückung: 
€ 779,90 davon 25 %)

€    194,98

Monatsbezug € 4.223,98
5. Monatsbezug nach dem sechsten Jahr nach Abberufung:
Verwendungsgruppe V2, Entlohnungsstufe 7 € 4.029,00
Ausgleichsvergütung €        0,00
Monatsbezug € 4.029,98

Abbildung 6: Beispiel Berechnung Ausgleichsvergütung

10. Funktionsdienstposten
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10.5. Zuordnung wegen herabgesetzter Leis-
tungsfähigkeit
Bedienstete, die mit einem Funktionsdienstposten 
betraut sind, können infolge Befolgungspfl icht die 
Ausübung des Funktionsdienstpostens nicht zu-
rücklegen; sie könnten allenfalls eine Abberufung 
anregen. Für Vertragsbedienstete, die mit einem 
Funktionsdienstposten betraut sind und das 55. Le-
bensjahr vollendet haben, wird nunmehr vorgesehen, 
dass sie auf Grund herabgesetzter Leistungsfähigkeit 
die unwiderrufl iche Entziehung der Funktionsver-
wendung unter Entfall der Funktionszulage schriftlich 
beantragen können. Der Gemeinderat (bei Städ-
ten mit eigenem Statut: der Stadtsenat) kann den 
Vertragsbediensteten eine Verwendung schriftlich 
anbieten, deren Aufgaben sie mit ihrer verbliebenen 
Leistungsfähigkeit erfüllen können. Voraussetzung 
für ein Angebot ist das Vorliegen eines freien Dienst-
postens, auf dem die der angebotenen Verwendung 
entsprechenden Aufgaben zu erfüllen sind. Zu die-
sem Angebot ist binnen eines Monats Stellung zu 
beziehen. Wird das Angebot angenommen, hat eine 
dauernde Zuweisung in die neue Verwendung zu 
erfolgen. Kommt es dabei zu einer Reduzierung des 
Monatsbezuges besteht auch hier ein Anspruch auf 
eine nach Maßgabe des Erreichens eines höheren 
Monatsbezuges einzuziehende Ausgleichsvergütung 
im Ausmaß der Differenz zwischen dem neuen Mo-
natsbezug und dem Durchschnitt des Monatsbezu-
ges der letzten fünf Jahre vor der Zuordnung

- im ersten und zweiten Jahr zu 75%
- im dritten und vierten Jahr zu 50%
- im fünften und sechsten Jahr zu 25%.

In derartigen Fällen darf aber das monatliche Aus-
maß an Überstunden im mehrmonatigen Durch-
schnitt zehn Stunden nicht überschreiten.

Zur Berechnung der Ausgleichsvergütung siehe 
Abbildung 6.

11. Dienstzeit

11.1. Regelmäßige Dienstzeit
Dienstzeit ist die Zeit der Dienststunden, der Ru-
hepausen, der Mehrleistungen und des Bereit-
schaftsdienstes während derer Vertragsbedienstete 
verpfl ichtet sind, ihrer dienstlichen Tätigkeit nachzu-
gehen. Tagesdienstzeit ist die Dienstzeit innerhalb 
eines ununterbrochenen Zeitraumes von 24 Stunden. 
Wochendienstzeit ist die Dienstzeit innerhalb eines 
Zeitraumes von Montag bis einschließlich Sonntag.

Das Ausmaß der regelmäßigen Wochendienstzeit 
(Vollbeschäftigung) ist vom Gemeinderat (in Städten 
mit eigenem Statut: vom Stadtsenat), nach Maßgabe 
der Erfordernisse des Dienstes festzusetzen und darf 
40 Stunden nicht übersteigen. 

Solange vom Gemeinderat (in Städten 
mit eigenem Statut: vom Stadtsenat) 
keine Wochendienstzeit festgesetzt 
wird, beträgt die regelmäßige Wochen-
dienstzeit 40 Stunden.

Die Wochendienstzeit ist im mehrwöchigen Durch-
schnitt zu erbringen. Die Festlegung der Dienstzeit ist 
unter Berücksichtigung der dienstlichen Interessen 
vorzunehmen, wobei auf die persönlichen Verhältnis-
se der Vertragsbediensteten Rücksicht zu nehmen 
ist.

Im Interesse des Dienstes oder zur Erreichung einer 
längeren Freizeit kann die Dienstzeit in einzelnen 
Wochen eines Durchrechnungszeitraums von bis zu 
52 Wochen fl exibel aufgeteilt werden, wenn sie inner-
halb dieses Zeitraums im Durchschnitt die regelmäßi-
ge Wochendienstzeit nicht überschreitet. Eine fl exible 
innerdienstliche Dienstzeitregelung ist für einzelne 
Arbeitsbereiche entsprechend den Erfordernissen 
festzulegen, wobei insbesondere der Dienstzeitrah-
men, die fi ktive Normaldienstzeit, Anwesenheits-
pfl ichten, die Länge der Durchrechnungszeiträume, 
Übertrag, Verfall, Abbau und Ausgleich von zeitlichen 
Mehrleistungen sowie die (fi nanzielle) Bewertung der 
erbrachten Zeiten und Dienste zu regeln sind, wobei 
hierüber mit der Personalvertretung Verhandlungen 
zu führen sind und eine Vereinbarung anzustreben 
ist.

An Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie am 
24. und 31. Dezember ist eine Dienstleistung nur zu 
erbringen, wenn Turnus- oder Wechseldienst erfor-
derlich ist oder für die Dienstleistung eine dringende 
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dienstliche Notwendigkeit besteht. Als Feiertage 
im Sinne des NÖ GBedG 2025 gelten: 1. Jänner, 
6. Jänner, Ostermontag, 1. Mai, Christi Himmel-
fahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, 15. August, 26. 
Oktober (Nationalfeiertag), 1. November, 15. No-
vember (Fest des Landespatrones), 8. Dezember, 
25. Dezember, 26. Dezember. Vertragsbedienstete 
evangelischer Bekenntnisse sind am Tage des Refor-
mationsfestes vom Dienst zu befreien. Am Karfreitag 
und am Allerseelentag beträgt die Dienstleistung, 
soweit nicht die Voraussetzungen des ersten Satzes 
zutreffen, vier Stunden. Teilzeitbeschäftigte haben an 
diesen Tagen ihre vorgeschriebene Dienstzeit nur im 
entsprechenden Teil zu erbringen, höchstens jedoch 
vier Stunden.

Die Dienstzeit für Vertragsbedienstete im pädagogi-
schen Kindergartendienst richtet sich nach § 24 NÖ 
Kindergartengesetz 2006.

11.2. Teilzeitbeschäftigung
Die regelmäßige Wochendienstzeit kann auf Antrag 
der Vertragsbediensteten herabgesetzt werden (Teil-
zeitbeschäftigung), wenn berücksichtigungswürdige 
Gründe vorliegen und wichtige dienstliche Interessen 
nicht entgegenstehen.

Bei der stundenmäßigen Festlegung der Zeiträume, 
in denen Teilzeitbeschäftigte Dienst zu versehen 
haben, ist auf deren persönliche Verhältnisse, insbe-
sondere auf die Gründe, die zur Teilzeitbeschäftigung 
geführt haben, soweit Rücksicht zu nehmen, als nicht 
wichtige dienstliche Interessen entgegenstehen.

11.3. Mehrleistungen
Mehrleistungen liegen vor, wenn über schriftliche 
Anordnung oder aufgrund eines der schriftlichen An-
ordnung gleichzuhaltenden Umstandes über die im 
Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden hinaus 
Dienst zu versehen ist. Bei Gleitzeit liegen Mehrleis-
tungen vor, wenn über schriftliche Anordnung oder 
aufgrund eines der schriftlichen Anordnung gleichzu-
haltenden Umstandes die Solldienstzeit (fiktive Nor-
maldienstzeit) überschritten wird.

Folgende Zeiten sind keine Mehrleistungen:
• Zeiten einer von den Vertragsbediensteten 

angestrebten Einarbeitung von Dienstzeit (z. 
B. im Fall eines Diensttausches oder einer 
sonstigen angestrebten Verlegung der Zeit der 
Dienstleistung);

• Zeitguthaben aus der Gleitzeit.

Die Vertragsbediensteten haben auf schriftliche An-
ordnung 

• des Gemeinderates (in den Städten mit eige-
nem Statut: des Stadtsenates), 

• der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters, 
eines von der Bürgermeisterin oder dem Bür-
germeister hiezu ermächtigten Mitgliedes des 
Gemeindevorstandes (Stadtrates) oder des 
Stadtsenates oder 

• einer oder eines von der Bürgermeisterin oder 
vom Bürgermeister hiezu schriftlich ermäch-
tigten Inhaberin oder Inhabers eines Funk-
tionsdienstpostens unter Berufung auf diese 
Ermächtigung 

über die im Dienstplan vorgeschriebenen 
Dienststunden hinaus Dienst zu versehen 
(Mehrleistung). 

Den auf Anordnung geleisteten Mehrleistungen sind 
Dienstleistungen gleichzuhalten, wenn

• die Vertragsbediensteten eine zur Anordnung 
der Mehrleistung befugte Person nicht errei-
chen konnten und

• die Mehrleistung zur Abwehr eines Schadens 
oder zur Erbringung einer unaufschiebbaren 
Dienstleistung unverzüglich notwendig und 
nicht vorhersehbar war und

• die Notwendigkeit der Mehrleistung nicht auf 
Umstände zurückgeht, die von den Vertrags-
bediensteten, die die Mehrleistung erbracht 
haben, hätten vermieden werden können und

• die Vertragsbediensteten diese Mehrleistung 
spätestens innerhalb einer Woche nach Erbrin-
gung der Leistung unter Darlegung der Not-
wendigkeit und Unvorhersehbarkeit schriftlich 
melden. Besteht für die rechtzeitige Meldung 
eine Verhinderung infolge eines unvorher-
gesehenen oder unabwendbaren Ereignisses 
ohne Verschulden der Vertragsbediensteten, 
verlängert sich die Frist um die Dauer dieser 
Verhinderung.

Soweit die vorstehenden Voraussetzungen zutreffen, 
sind Mehrleistungen innerhalb von drei Arbeitstagen 
nach der Meldung von der zur Anordnung befugten 
Person schriftlich zu bestätigen.

11.4. Überstunden
Überstunden liegen vor, wenn 

• durch Mehrleistung eine Überschreitung der 
regelmäßigen Wochendienstzeit eintritt oder 

• Mehrleistung an Samstagen, Sonntagen oder 
Feiertagen erbracht wird. 
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Bei Gleitzeit liegen Überstunden vor, wenn 
• durch Mehrleistung die Tagesdienstzeit von 

zehn Stunden überschritten wird oder 
• die Mehrleistung außerhalb des Gleitzeit-

rahmens (Rahmenzeit) oder an Samstagen, 
Sonntagen oder Feiertagen erbracht wird. 

Mehrleistungen von Teilzeitbeschäftigten die nicht 
diese Erfordernisse erfüllen, können bis zum Ende 
des auf die Leistung folgenden Kalendermonats im 
Verhältnis 1 : 1 durch Freizeit ausgeglichen werden. 
Soweit nicht dienstliche Interessen entgegenstehen, 
kann diese Frist mit Zustimmung der jeweiligen Ver-
tragsbediensteten erstreckt werden. Werden diese 
Mehrleistungen nicht durch Freizeit ausgeglichen, 
hat eine Abgeltung durch Auszahlung des Stunden-
lohnes (mit Ausnahme des Kinderzuschusses) für 
eine Mehrleistungsstunde zu erfolgen. 

11.5. Höchstgrenzen der Dienstzeit
Die Tagesdienstzeit darf 13 Stunden nicht über-
schreiten. Von dieser Höchstgrenze kann bei Tätig-
keiten abgewichen werden,

• die an außerhalb des Dienstortes gelegenen 
Orten zu verrichten sind oder

• die notwendig sind, um die Kontinuität des 
Dienstes zu gewährleisten, insbesondere zur 
Betreuung oder Beaufsichtigung von Perso-
nen in Heimen,

wenn den betroffenen Vertragsbediensteten in der 
Folge eine tägliche Ruhezeit verlängert wird. Die 
Ruhezeit ist um das Ausmaß zu verlängern, um das 
der verlängerte Dienst 13 Stunden überstiegen hat.

Bei Eintritt außergewöhnlicher Ereignisse oder nicht 
vorhersehbarer Umstände sind abweichende Anord-
nungen soweit zulässig, als dies im Interesse des 
Schutzes der Gesundheit und des Lebens von Men-
schen, der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
und Sicherheit oder zur Abwehr eines unverhältnismä-
ßigen wirtschaftlichen Schadens geboten erscheint, um 
die Gefährdung abzuwenden oder zu beseitigen.

Die Wochendienstzeit darf innerhalb eines Durchrech-
nungszeitraumes von 17 Wochen im Durchschnitt 48 
Stunden nicht überschreiten. Bei der Ermittlung der 
zulässigen Wochendienstzeit bleiben Zeiten, in denen 
Vertragsbedienstete vom Dienst befreit, enthoben oder 
abwesend sind, außer Betracht. Über diese Höchst-
grenze hinaus sind längere Dienstzeiten nur mit Zustim-
mung der Vertragsbediensteten zulässig. Jenen Ver-
tragsbediensteten, die nicht bereit sind, längere Dienste 
zu leisten, dürfen daraus keine Nachteile entstehen.

11.6. Ruhepausen
Beträgt die Gesamtdauer der Tagesdienstzeit mehr 
als sechs Stunden, so ist eine Ruhepause von einer 
halben Stunde einzuräumen. Wenn es im Interesse 
der Vertragsbediensteten der Dienststelle gelegen 
oder dienstlich notwendig ist, können anstelle einer 
halbstündigen Ruhepause bis zu drei Ruhepausen 
im Ausmaß von insgesamt einer halben Stunde ein-
geräumt werden.

11.7. Ruhezeiten
Nach Beendigung der Tagesdienstzeit ist den Ver-
tragsbediensteten eine ununterbrochene Ruhezeit 
von mindestens elf Stunden zu gewähren. Wird im 
Rahmen der Rufbereitschaft Dienstleistung erbracht, 
kann die tägliche Ruhezeit unterbrochen werden, 
wenn innerhalb von zwei Wochen eine andere täg-
liche Ruhezeit um den Zeitraum der Unterbrechung 
verlängert wird. Ein Teil der Ruhezeit muss mindes-
tens acht Stunden betragen.

Den Vertragsbediensteten ist eine ununterbroche-
ne wöchentliche Ruhezeit (Wochenruhezeit) von 
mindestens 24 Stunden zuzüglich der täglichen 
Ruhezeit von elf Stunden zu gewähren. Diese Wo-
chenruhezeit schließt grundsätzlich den Sonntag 
ein, ist dies aus wichtigen dienstlichen Gründen aber 
nicht möglich, einen anderen Tag der Woche. Wird 
die Wochenruhezeit während einer Kalenderwoche 
unterschritten, ist sie in der nächstfolgenden Kalen-
derwoche um jenes Ausmaß zu verlängern, um das 
sie unterschritten wurde.

11.8. Nachtarbeit
Die Dienstzeit der Vertragsbediensteten, die re-
gelmäßig in der Zeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr 
mindestens drei Stunden ihrer dienstlichen Tätigkeit 
nachzugehen haben (Nachtarbeit), darf je 24-Stun-
den-Zeitraum im Durchschnitt von 14 Kalendertagen 
acht Stunden nicht überschreiten.

Die Dienstzeit von Nachtarbeitern, deren Dienst 
mit besonderen Gefahren oder einer erheblichen 
körperlichen oder geistigen Anspannung verbunden 
ist (Nachtschwerarbeit), darf in einem 24-Stunden-
Zeitraum, während dessen sie Nachtarbeit verrich-
ten, acht Stunden nicht überschreiten. Bezüglich 
der Festlegung, welche Tätigkeiten mit besonderen 
Gefahren oder einer erheblichen körperlichen oder 
geistigen Anspannung verbunden sind, gelten die 
Vorschriften für die Landesvertragsbediensteten 
sinngemäß.
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Nachtarbeiterinnen und Nachtarbeitern mit gesund-
heitlichen Schwierigkeiten, die nachweislich mit der 
Leistung der Nachtarbeit verbunden sind, ist im Rah-
men der dienstlichen Möglichkeiten ein zumutbarer 
Arbeitsplatz ohne Nachtarbeit zuzuweisen, wenn sie 
für diesen geeignet sind.

11.9. Ausnahmebestimmungen
Die Bestimmungen über die Höchstgrenzen der 
Dienstzeit, Ruhepausen, Ruhezeiten und Nachtarbeit 
sind auf Vertragsbedienstete mit spezifi schen staatli-
chen Tätigkeiten, die im Interesse der Allgemeinheit 
keinen Aufschub dulden, insoweit nicht anzuwenden, 
als die Besonderheiten dieser Tätigkeit einer Anwen-
dung dieser Bestimmungen zwingend entgegenste-
hen.

Nach der Judikatur des EuGH ist der An-
wendungsbereich der Richtlinie 89/391/
EWG weit zu verstehen und sind folglich 
die Ausnahmen vom Anwendungsbereich 
eng auszulegen (vgl. dazu die Urteile 
des Gerichtshofes der Europäischen 
Union (EuGH) vom 3. Oktober 2000, Rs 
C 303/98, Simap, Rz 34 und 35, vom 5. 
Oktober 2004, Rs C  397/01 bis C 403/01, 
Pfeiffer ua.., Rz 52, und vom 3. Mai 2012, 
Rs C 337/10, Neidel, Rz 21, sowie die 
Beschlüsse des EuGH vom 14. Juli 2005, 
Rs C 52/04, Personalrat der Feuerwehr 
Hamburg, Rz 42, und vom 7. April 2011, 
Rs C  519/09, May, Rz 19). Diese Ausnah-
men seien nämlich allein zu dem Zweck 
erlassen worden, das ordnungsgemäße 
Funktionieren der Dienste zu gewährleis-
ten, die in Situationen von besonderer 
Schwere und besonderem Ausmaß für 
den Schutz der öffentlichen Sicherheit, 
Gesundheit und Ordnung unerlässlich 
sind. Die Ausnahmebestimmung ist somit 
dahingehend auszulegen, dass die Beson-
derheiten der Tätigkeit einer Anwendung 
der arbeitsrechtlichen Regelungen nur in 
Fällen außergewöhnlicher Ereignisse ent-
gegenstehen, bei denen die ordnungsge-
mäße Durchführung von Maßnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung in schwerwiegen-
den kollektiven Gefahrensituationen es 
gebietet, dass die Bediensteten, die ein 
solches Ereignis bewältigen müssen, dem 
mit diesen Maßnahmen verfolgten Ziel 
absolute Priorität einräumen, damit dieses 
erreicht werden kann.

12. Dienstliche Aus- und 
Weiterbildung

12.1. Dienstprüfung

12.1.1. Vertragliche Verpfl ichtung
Vertragsbedienstete können, soweit für ihr Tätigkeits-
profi l eine Dienstprüfung vorgesehen ist, vertraglich 
verpfl ichtet werden, diese erfolgreich abzulegen. 

12.1.2. Gesetzliche Verpfl ichtung
Vertragsbedienstete, die vom Gemeinderat zur Kas-
senverwalterin oder zum Kassenverwalter bestellt 
wurden oder mit der Stellvertretung betraut wurden 
(§ 80 Abs. 1 NÖ GO 1973), haben die für ihre Ver-
wendung vorgeschriebene Dienstprüfung binnen 3 
Jahren erfolgreich abzulegen. 

Vertragsbedienstete des Verwendungszweiges Ver-
waltungsdienst, die mit einem Funktionsdienstposten 
betraut worden sind, haben die für ihre Verwendung 
vorgeschriebene Dienstprüfung binnen 3 Jahren 
nach der Betrauung mit dem Funktionsdienstposten 
erfolgreich abzulegen. 

Wird die vorgeschriebene Dienstprüfung nicht binnen 
3 Jahren abgelegt, so gilt die Betrauung zur Kassen-
verwalterin oder zum Kassenverwalter oder mit dem 
Funktionsdienstposten mit dem dem Ablauf dieser 
Frist nächstfolgenden Monatsersten als widerrufen. 
Zur Vermeidung von Härten kann der Gemeinde-
rat (in Städten mit eigenem Statut: der Stadtsenat) 
insbesondere bei längerer Krankheit oder Entfall 
eines Prüfungstermins die Frist über Ansuchen der 
Vertragsbediensteten um höchstens zwei Jahre ver-
längern. 

Unter bestimmten Umständen ist eine Befreiung 
von der gesetzlichen Verpfl ichtung zur Ablegung 
der Dienstprüfung mit Beschluss des Gemeinerates 
möglich.

12.2. Sonstige Aus- und Weiterbildung
Bedienstete des Verwendungszweiges Verwal-
tungsdienst, die mit dem Funktionsdienstposten der 
Amtsleitung oder mit einem Funktionsdienstposten 
der Leitung einer Abteilung, eines Fachbereichs oder 
Referates oder einer wirtschaftlichen Unternehmung 
betraut wurden, haben zur Begründung eines An-
spruchs auf die höchstmögliche Funktionsgruppe 
eine einschlägige universitäre Ausbildung (z.B. Füh-
rungskräfteausbildung im Public Management) mit 
mindestens 15 ECTS-Anrechnungspunkten nachzu-
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weisen, soweit die höchste Funktionsgruppe mit Ver-
ordnung des Gemeinderates dem Funktionsdienst-
posten zugeordnet ist.

Gleiches gilt für Bedienstete, die mit einem derar-
tigen Funktionsdienstposten der Verwendungen 
Gehobener Dienst und Höherer Dienst im Verwen-
dungszweig Technischer Dienst oder Sozial- und me-
dizinischer Dienst betraut wurden.

12.3. Ersatz von Aus- und Weiterbildungskosten
Wird die Aus- und Weiterbildung ohne triftigen Grund 
abgebrochen, so sind die bis zu diesem Zeitpunkt 
entstandenen Aus- und Weiterbildungskosten dem 
Dienstgeber zu ersetzen. Dies gilt auch, wenn die 
Aus- und Weiterbildung aus Gründen, die von der 
oder dem Vertragsbediensteten zu vertreten sind, 
erfolglos beendet wird.

Desweiteren besteht eine gesetzliche Ersatzpfl icht, 
wenn das Dienstverhältnis binnen 60 Monaten nach 
Beendigung einer Aus- und Weiterbildung beendet 
wird. Diese Ersatzpfl icht wird aber nur von be-
stimmten Beendigungsarten (z.B. Kündigung durch 
Vertragsbedienstete, Entlassung) ausgelöst. Von 
den aufgewendeten Aus- und Weiterbildungskosten 
(Bruttobezug einschließlich Sonderzahlungen ohne 
Dienstgeberbeiträge während einer Freistellung zur 
Aus- und Weiterbildung, Kurs-, Schulungs- und Se-
minarkosten, Reisegebühren etc.) ist ein Freibetrag 
von € 2.500,- in Abzug zu bringen. Der Ersatz der 
Aus- und Weiterbildungskosten reduziert sich pro 
vollendetem Kalendermonat des Dienstverhältnisses 
nach dem jeweiligen Monat der Beendigung der Aus-
bildung um ein Sechzigstel. Der Gemeinderat hat in 
Fällen unbilliger Härte ein Mäßigungsrecht bzw. kann 
gänzlich vom Ersatz absehen.

13. Pfl ichten

13.1. Allgemeine Dienstpfl ichten und Verpfl ich-
tungserklärung
Die Vertragsbediensteten sind verpfl ichtet, die ihnen 
übertragenen Arbeiten und Verrichtungen unter Be-
achtung der bestehenden Rechtsvorschriften fl eißig 
und gewissenhaft nach bestem Wissen und Können 
und mit vollster Unparteilichkeit zu vollziehen. Sie 
haben die vorgeschriebenen Dienststunden genau 
einzuhalten und nötigenfalls ihre Tätigkeit auch über 
die Dienststunden auszudehnen und vorübergehend 
außerhalb des ihnen zugewiesenen Pfl ichtenkreises 
andere dienstliche Arbeiten auszuführen. Sie haben 
sich sowohl im Dienst wie außerhalb des Dienstes ih-
rer Stellung angemessen und ehrenhaft zu betragen 
und in ihrem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu 
nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die 
sachliche Wahrnehmung ihrer dienstlichen Aufgaben 
erhalten bleibt.

Vertragsbedienstete können, wenn es 
im Interesse des Dienstes notwendig ist, 
auf einen anderen Dienstposten versetzt 
werden. 

Bei der Aufnahme haben die Vertragsbediensteten 
nachstehende Verpfl ichtungserklärung unter Beiset-
zung des Datums zu unterfertigen: 

“Ich verspreche, die mir durch die Bundes- 
und Landesverfassung und die übrigen 
Bundes- und Landesgesetze, insbesondere 
durch das NÖ Gemeinde-Bediensteten-
gesetz 2025 und die auf Grund derselben 
erlassenen Dienstanweisungen, auferlegten 
Pfl ichten treu und gewissenhaft zu erfüllen 
und den Anordnungen meiner Vorgesetzten 
unverzüglich Folge zu leisten.” 

Die Beifügung einer religiösen Beteuerung ist zulässig.

13.2. Achtungsvoller Umgang (Mobbingverbot)
Die Vertragsbediensteten haben den Vorgesetzten 
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Achtung 
zu begegnen und zu einem guten Funktionieren der 
dienstlichen Zusammenarbeit beizutragen. Sie haben 
im Umgang mit Vorgesetzten sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern Verhaltensweisen oder das Schaf-
fen von Arbeitsbedingungen zu unterlassen, die de-
ren menschliche Würde verletzen oder dies bezwe-
cken oder sonst diskriminierend sind.
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13.3. Dienstpfl ichten gegenüber Vorgesetzten
Vertragsbedienstete haben ihre Vorgesetzten zu un-
terstützen und ihre Weisungen, soweit verfassungs-
gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zu befolgen. 
Vorgesetzt ist jene Person, die mit der Dienst- oder 
Fachaufsicht über die Vertragsbediensteten betraut 
ist.

Vertragsbedienstete können die Befolgung einer 
Weisung ablehnen, wenn die Weisung entweder von 
einem unzuständigen Organ erteilt worden ist oder 
die Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften 
verstoßen würde. Wird die Weisung aus einem an-
deren Grund für rechtswidrig gehalten, so haben die 
Vertragsbediensteten vor Befolgung der Weisung 
ihre Bedenken der oder dem Vorgesetzten mitzu-
teilen. Die Vertragsbediensteten haben das Recht, 
wenn es sich nicht wegen Gefahr im Verzug um eine 
unaufschiebbare Maßnahme handelt, eine ihnen 
erteilte Weisung schriftlich zu verlangen. Wird die 
Weisung auf Verlangen nicht schriftlich erteilt, gilt sie 
als zurückgezogen.

13.4. Besondere Dienstpfl ichten der Vorgesetzten
Vorgesetzte haben darauf zu achten, dass die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ihre dienstlichen Aufga-
ben in gesetzmäßiger, zweckmäßiger, wirtschaftlicher 
und sparsamer Weise besorgen. Sie haben ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter hierbei anzuleiten (er-
forderlichenfalls mit Weisungen) aufgetretene Fehler 
und Missstände abzustellen und für die Einhaltung 
der Dienstzeit zu sorgen. Sie haben das dienstliche 
Fortkommen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nach Maßgabe ihrer Leistungen zu fördern und ihre 
Verwendung so zu lenken, dass sie ihren Fähigkeiten 
weitgehend entspricht. Sie haben auch rechtzeitig 
und nachweislich darauf hinzuwirken, dass die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter den Erholungsurlaub 
in Anspruch nehmen können und auch in Anspruch 
nehmen.

Die Amtsleitung hat außerdem für einen gesetzmäßi-
gen, einheitlichen sowie sparsamen, geregelten, wirt-
schaftlichen und zweckmäßigen Geschäftsgang in 
sämtlichen Geschäften der Gemeindeverwaltung und 
für ein geordnetes Zusammenwirken der einzelnen 
Organisationseinheiten zu sorgen. Der Amtsleitung 
obliegt die Führung der Dienst- und Fachaufsicht 
über alle Gemeindebediensteten. 

13.5. Amtsverschwiegenheit
Die Vertragsbediensteten sind gegenüber jedermann 
über alle Tatsachen zur Verschwiegenheit verpfl ich-

tet, die ihnen ausschließlich aus ihrer dienstlichen 
Tätigkeit bekannt geworden sind und deren Geheim-
haltung geboten ist

• im Interesse der Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Ruhe, Ordnung und Sicherheit,

• im Interesse der umfassenden Landesverteidi-
gung,

• im Interesse der auswärtigen Beziehungen,
• im wirtschaftlichen Interesse einer Körper-

schaft des öffentlichen Rechts,
• zur Vorbereitung einer Entscheidung oder
• im überwiegenden Interesse der Parteien.

Diese Pfl icht zur Verschwiegenheit wird durch die 
Verpfl ichtung zu einer amtlichen Mitteilung verdrängt.

Vertragsbedienstete, die zur Aussage vor Gericht 
oder vor einer Verwaltungsbehörde zu einem Gegen-
stand geladen werden, der der Amtsverschwiegen-
heit unterliegen könnte, haben dies zu melden und 
gleichzeitig anzugeben, aus welchen Gründen anzu-
nehmen ist, dass der Gegenstand der Aussage der 
Amtsverschwiegenheit unterliegt. Die Bürgermeiste-
rin oder der Bürgermeister hat über die Befreiung von 
der Pfl icht zur Amtsverschwiegenheit zu entscheiden. 
Es ist dabei das Interesse an der Geheimhaltung 
gegen das Interesse an der Aussage abzuwägen, 
wobei der Zweck des Verfahrens sowie der den ge-
ladenen Vertragsbediensteten allenfalls drohende 
Schaden zu berücksichtigen sind. Die Bürgermeiste-
rin oder der Bürgermeister kann die Befreiung unter 
der Voraussetzung aussprechen, dass die Öffentlich-
keit von dem Teil der Aussage, der den Gegenstand 
der Befreiung bildet, ausgeschlossen wird. 

Lässt sich hingegen aus der Ladung nicht erkennen, 
dass der Gegenstand der Aussage der Amtsver-
schwiegenheit unterliegen könnte, und stellt sich dies 
erst bei der Aussage heraus, ist die Beantwortung 
weiterer Fragen zu verweigern. Hält die vernehmen-
de Behörde die Aussage für erforderlich, hat sie die 
Befreiung von der Pfl icht zur Amtsverschwiegenheit 
zu beantragen. Die Bürgermeisterin oder der Bür-
germeister hat über die Befreiung von der Pfl icht zur 
Amtsverschwiegenheit zu entscheiden.

Die Pfl icht zur Amtsverschwiegenheit 
besteht über die Dauer des Dienstver-
hältnisses hinaus.

13.6. Befangenheit
Die Vertragsbediensteten haben sich der Ausübung 
ihres Amtes zu enthalten und ihre Vertretung zu 
veranlassen, wenn wichtige Gründe vorliegen, die 
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geeignet sind, ihre volle Unbefangenheit in Zweifel 
zu setzen. Bei Gefahr im Verzug haben, wenn die 
Vertretung durch ein anderes Organ nicht sogleich 
bewirkt werden kann, auch befangene Vertragsbe-
dienstete die unaufschiebbaren Amtshandlungen 
selbst vorzunehmen. § 7 AVG und sonstige die Be-
fangenheit regelnde Verfahrensvorschriften bleiben 
unberührt.

13.7. Verbot der Geschenkannahme
Den Vertragsbediensteten ist es untersagt, im Hin-
blick auf ihre amtliche Stellung für sich oder Dritte 
ein Geschenk, einen anderen Vermögensvorteil oder 
sonstigen Vorteil zu fordern, anzunehmen oder sich 
versprechen zu lassen. Orts- oder landesübliche 
Aufmerksamkeiten von geringem Wert gelten nicht 
als Geschenke in diesem Sinne. Ehrengeschenke 
dürfen entgegengenommen werden. Der Dienstge-
ber ist hievon in Kenntnis zu setzen. Untersagt die 
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister innerhalb 
eines Monates die Annahme, ist das Ehrengeschenk 
zurückzugeben.

13.8. Nebenbeschäftigung
Eine Nebenbeschäftigung ist jede Beschäftigung, die 
Vertragsbedienstete außerhalb ihres Dienstverhält-
nisses und einer allfälligen Nebentätigkeit ausüben. 
Die dienstliche Tätigkeit hat Vorrang gegenüber einer 
Nebenbeschäftigung.

Vertragsbediensteten ist es untersagt eine Nebenbe-
schäftigung auszuüben, die

• sie an der Erfüllung ihrer dienstlichen Aufga-
ben behindert,

• die Vermutung einer Befangenheit hervorruft,
• für sie eine zusätzliche Belastung schafft, 

durch die eine Beeinträchtigung der vollen 
geistigen und körperlichen Leistungsfähigkeit 
im Dienst zu erwarten ist,

• dem Grund der gewährten Teilzeitbeschäf-
tigung oder des gewährten Sonderurlaubes 
widerspricht,

• dem Anstand widerstreitet oder
• sonstige wesentliche dienstliche Interessen 

des Dienstgebers gefährdet.

Die beabsichtigte wie auch die bereits aufgenom-
mene Ausübung einer aus vorstehenden Gründen 
unzulässigen Nebenbeschäftigung oder die Tätigkeit 
im Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in ei-
nem sonstigen Organ einer auf Gewinn gerichteten 
juristischen Person des privaten Rechts kann von der 
Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister (in Städten 

mit eigenem Statut: vom Magistrat) unverzüglich mit 
schriftlicher Weisung untersagt werden.

Vertragsbedienstete haben der Bürgermeisterin oder 
dem Bürgermeister jede erwerbsmäßige Nebenbe-
schäftigung und jede Änderung derselben unver-
züglich schriftlich zu melden. Eine Nebenbeschäfti-
gung ist erwerbsmäßig, wenn sie die Schaffung von 
nennenswerten Einkünften in Geld- oder Güterform 
bezweckt. Eine Tätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat, 
Verwaltungsrat oder in einem sonstigen Organ einer 
auf Gewinn gerichteten juristischen Person des pri-
vaten Rechts haben Vertragsbedienstete jedenfalls 
zu melden.

Vertragsbedienstete bedürfen für die 
außergerichtliche Abgabe eines Sach-
verständigengutachtens über Angele-
genheiten, die mit ihren dienstlichen 
Aufgaben im Zusammenhang stehen, 
der Genehmigung der Bürgermeisterin 
oder des Bürgermeisters (in Städten mit 
eigenem Statut: des Magistrats). Die 
Genehmigung ist zu verweigern, wenn 
nach Gegenstand und Zweck des Gut-
achtens dienstliche Interessen gefährdet 
werden.

13.9. Nebentätigkeit
Eine Nebentätigkeit liegt vor, wenn 

• Vertragsbediensteten ohne unmittelbaren Zu-
sammenhang mit den dienstlichen Aufgaben, 
die ihnen nach dem NÖ GBedG 2025 oblie-
gen, noch weitere Tätigkeiten für die Gemein-
de in einem anderen Wirkungskreis übertragen 
werden, oder

• Vertragsbedienstete auf Veranlassung des 
Dienstgebers eine Funktion in Organen einer 
juristischen Person des privaten Rechts (z.B. 
GmbH, Verein) ausüben, deren Anteile ganz 
oder teilweise im Eigentum der Gemeinde ste-
hen.

Soweit für diese Nebentätigkeit nicht Bestimmungen 
eines privatrechtlichen Vertrages maßgebend sind, 
gebührt den Vertragsbediensteten eine gesonderte 
Entschädigung, die im Einzelfall unter Bedachtnahme 
auf den Umfang und die Bedeutung der Nebentätig-
keit festzusetzen ist.
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13.10. Dienstweg, Anzeigepflicht
Die Vertragsbediensteten haben Ansuchen und 
Beschwerden betreffend das Dienstverhältnis im 
Dienstwege einzubringen. Die Dienststellenleitung ist 
verpflichtet, alle Anbringen unverzüglich an die zu-
ständige Stelle weiterzuleiten.

Die Vertragsbediensteten haben alle für das Dienst-
verhältnis bedeutsamen Umstände innerhalb eines 
Monats anzuzeigen. Der Anzeigepflicht unterliegen 
insbesondere der Wechsel der Wohnung, die Ände-
rung des Familienstandes, jede Veränderung ihrer 
Staatsbürgerschaft oder Staatsangehörigkeit, der 
Nachweis der Begünstigung nach § 14 Abs. 1 oder 2 
Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG) sowie alle 
Tatsachen, die für den Anfall, die Änderung oder die 
Einstellung des Kinderzuschusses erheblich sind.

Wird den Vertragsbediensteten in Ausübung ihres 
Dienstes der begründete Verdacht einer von Amts 
wegen zu verfolgenden gerichtlich strafbaren Hand-
lung bekannt, die den Wirkungsbereich der Dienst-
stelle betrifft, der sie angehören, so haben sie dies 
unverzüglich der oder dem unmittelbaren Vorgesetz-
ten zu melden. Keine Pflicht zur Meldung besteht, 
wenn die Meldung eine amtliche Tätigkeit beeinträch-
tigen würde, deren Wirksamkeit eines persönlichen 
Vertrauensverhältnisses bedarf. Die Dienststellenlei-
tung kann davon abweichend eine Meldepflicht aus 
Gründen verfügen, die

• in der Person, auf die sich die amtliche Tätig-
keit bezieht, oder

• in der amtlichen Tätigkeit selbst liegen.

13.11. Wohnsitz
Die Vertragsbediensteten haben ihren Wohnsitz so 
zu wählen, dass sie in der Erfüllung ihrer Dienst-
pflichten nicht behindert werden. Niemand kann aus 
der Lage seines Wohnsitzes einen Anspruch auf Be-
günstigungen im Dienst ableiten.

13.12. Verbot von Folgebeschäftigungen
Den Vertragsbediensteten ist es für die Dauer von 
sechs Monaten nach Beendigung des Dienstverhält-
nisses untersagt, für einen Rechtsträger,

• der nicht der Kontrolle des Rechnungsho-
fes, eines Landesrechnungshofes oder einer 
vergleichbaren internationalen oder ausländi-
schen Kontrolleinrichtung unterliegt, und

• auf dessen Rechtsposition seine dienstlichen 
Entscheidungen im Zeitraum von zwölf Mona-
ten vor der Auflösung des Dienstverhältnisses 
Einfluss hatten,

tätig zu werden, wenn die Ausübung dieser Tätigkeit 
geeignet ist, das Vertrauen der Allgemeinheit in die 
sachliche Wahrnehmung ihrer vormals dienstlichen 
Aufgaben zu beeinträchtigen. Für den Fall des Zu-
widerhandelns hat die oder der Vertragsbedienstete 
dem Dienstgeber den dadurch erlittenen Schaden 
pauschal in der Höhe des Dreifachen des für den 
letzten Monat des Dienstverhältnisses gebührenden 
Monatsbezuges zu ersetzen. Der Anspruch auf Er-
füllung oder auf Ersatz eines weiteren Schadens ist 
ausgeschlossen.

Das Verbot von Folgebeschäftigungen ist nicht anzu-
wenden, wenn

• dadurch das Fortkommen der oder des Ver-
tragsbediensteten unbillig erschwert wird oder

• der für den letzten Monat des Dienstverhältnis-
ses gebührende Monatsbezug das Siebzehn-
fache der täglichen Höchstbeitragsgrundlage 
nach § 45 ASVG nicht übersteigt oder

• der Dienstgeber durch schuldhaftes Verhalten 
der oder dem Vertragsbediensteten begründe-
ten Anlass zur vorzeitigen Auflösung oder zur 
Kündigung des Dienstverhältnisses gegeben 
hat oder

• der Dienstgeber das Dienstverhältnis beendet, 
sofern kein Kündigungsgrund wegen Pflicht-
verletzung oder Entlassungsgrund vorliegt 
oder

• ein auf bestimmte Zeit eingegangenes Dienst-
verhältnis mit Ablauf der Zeit, für die es ein-
gegangen wurde, oder mit dem Abschluss der 
Arbeit, auf die es abgestellt war, endet.

13. Pflichten
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14. Leistungsbeurteilung 

Bei der Wahrnehmung von Missständen bei der 
Dienstverrichtung und bei Dienstpfl ichtverletzungen 
ist es wesentlich, eine ausführliche Dokumentation 
zu erstellen. Im Fall, dass Verfehlungen nicht unmit-
telbar eine Kündigung, Entlassung oder Abberufung 
von einem Funktionsdienstposten nach sich ziehen, 
ist von der Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister 
vorerst eine Ermahnung auszusprechen und insbe-
sondere nachstehende Umstände schriftlich zu doku-
mentieren:

• der zugrundeliegende Sachverhalt,
• die vorgeworfene Pfl ichtverletzung, 
• eine Anleitung über das künftige Verhalten der 

oder des Vertragsbediensteten,
• allenfalls den Hinweis, dass bei künftigen 

Dienstpfl ichtverletzungen entsprechend mit 
Kündigung oder Entlassung vorgegangen wird 
und

• den Hinweis, dass eine Leistungsbeurteilung 
in einem angemessenen Zeitraum nach Aus-
spruch der Ermahnung erfolgt.

Die schriftliche Dokumentation ist der oder dem Ver-
tragsbediensteten zur Kenntnis zu bringen und zum 
Personalakt zu nehmen.

Der Ermahnung hat sodann innerhalb eines ange-
messenen Zeitraumes zwingend eine Leistungs-
beurteilung zu folgen. Die Angemessenheit des 
Zeitraumes ist anhand der Verfehlung im Einzelfall 
zu beurteilen. Jedenfalls muss ein ausreichender 
Zeitraum zur Besserung des Verhaltens gegeben 
werden.

Die Leistungsbeurteilung bezieht sich auf fachliche 
und persönliche Kriterien. Die fachlichen Kriterien 
beinhalten die Kenntnis und die Ausführung der je-
weiligen Aufgaben genauso wie die Beachtung der 
zur Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterführung einge-
setzten Instrumente. Die persönlichen Kriterien stel-
len auf Verhaltensmerkmale, die für den Arbeitserfolg 
von Bedeutung sind, aber auch auf das Verhalten 
außerhalb des Dienstes mit Rückwirkung auf den 
Dienst und auf Führungsqualitäten ab.

Im Rahmen der Leistungsbeurteilung ist festzustel-
len, ob im Beurteilungszeitraum der im Allgemeinen 
erzielbare angemessene Arbeitserfolg

• nicht aufgewiesen,
• aufgewiesen oder
• durch besondere Leistungen überschritten

wurde. Die Leistungsbeurteilung ist schriftlich festzu-

halten und der oder dem Vertragsbediensteten zur 
Kenntnis zu bringen.

Beurteilungszeitraum ist jener Zeitraum, der seit 
Beginn des Dienstverhältnisses oder seit der letzten 
Leistungsbeurteilung oder seit einer Ermahnung ver-
strichen ist, höchstens jedoch zwei Jahre.

Im Fall der negativen Leistungsbe-
urteilung ist ein Kündigungsgrund 
verwirklicht. Wird die Kündigung aus-
gesprochen, so ist auch der Unverzüg-
lichkeitsgrundsatz zu beachten. Wird 
dienstgeberseitig von der Kündigung 
abgesehen, kann aufgrund der negati-
ven Leistungsbeurteilung als gelinderes 
Mittel auch eine Abberufung von einem 
allfälligen Funktionsdienstposten oder 
eine Versetzung vorgenommen werden.

Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister bleibt 
es unbenommen, eine Leistungsbeurteilung aus 
Erwägungen des Personalmanagements auch ohne 
Vorliegen eines gesetzlich vorgesehenen Anlassfalls 
vorzunehmen.

Eine Leistungsbeurteilung, die auf Überschreitung 
des Arbeitserfolges durch besondere Leistungen 
lautet, ist eine der Voraussetzungen für den Verwen-
dungsaufstieg. Erfüllen Vertragsbedienstete die übri-
gen Voraussetzungen für einen Verwendungsaufstieg 
so können diese einmalig eine Leistungsbeurteilung 
schriftlich verlangen. In diesem Fall ist die Leistungs-
beurteilung innerhalb von zwei Monaten vorzuneh-
men, andernfalls gilt der zu erwartende Arbeitserfolg 
durch besondere Leistungen als überschritten.

14. Leistungsbeurteilung
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15. Besoldungsrecht 

15.1. Bezüge und Sonderzahlungen
Der Anspruch auf besoldungsrechtliche Ansprüche 
beginnt grundsätzlich mit dem Beginn des Tages, an 
dem die bezügliche dienstrechtliche Verfügung rechts-
wirksam wird oder das maßgebende Ereignis eintritt. 
Bei Änderung des Monatsbezuges ist grundsätzlich 
der Tag des Wirksamwerdens der bezüglichen Maß-
nahmen bestimmend.

Der Anspruch auf die besoldungsrechtlichen Ansprü-
che endet mit dem Ausscheiden aus dem Dienstver-
hältnis oder grundsätzlich mit dem Beginn des Tages, 
an dem die bezügliche dienstrechtliche Verfügung 
rechtswirksam wird oder das maßgebende Ereignis 
eintritt. Wenn jedoch den Dienstgeber ein Verschulden 
an dem vorzeitigen Austritt von Vertragsbediensteten 
trifft, so behalten diese ihre vertragsmäßigen Ansprü-
che auf den Monatsbezug für den Zeitraum, der bis zur 
Beendigung des Dienstverhältnisses durch Ablauf der 
bestimmten Vertragszeit oder durch ordnungsmäßige 
Kündigung durch den Dienstgeber hätte verstreichen 
müssen unter Einrechnung dessen, was sie infolge 
Unterbleibens der Dienstleistung erspart oder durch 
anderweitige Verwendung erworben oder zu erwerben 
absichtlich versäumt haben. Für die ersten drei Monate 
dieses Zeitraumes hat die Einrechnung zu unterblei-
ben.

Der Berechnung von Tagesdienstbezügen sind alle 
Monate mit 30 Tagen und alle einzelnen Tage mit 1/30 
des Monats zugrunde zu legen.

Die Bezüge sind so auszuzahlen, dass die Vertrags-
bediensteten am 15. eines jeden Kalendermonats 
oder, wenn dieser Tag kein Arbeitstag ist, am vorherge-
henden Arbeitstag für den laufenden Kalendermonat, 
spätestens aber am Ende des Dienstverhältnisses 
darüber verfügen können. Eine vorzeitige Auszahlung 
kann verfügt werden, wenn sie aus organisatorischen 
Gründen, die mit der Durchführung der Auszahlung im 
Zusammenhang stehen, notwendig ist.

Die für das erste Kalendervierteljahr gebührende Son-
derzahlung ist gleichzeitig mit den Bezügen im März, 
die für das zweite Kalendervierteljahr gebührende 
Sonderzahlung ist gleichzeitig mit den Bezügen im 
Juni, die für das dritte Kalendervierteljahr gebührende 
Sonderzahlung ist gleichzeitig mit den Bezügen im 
September und die für das vierte Kalendervierteljahr 
gebührende Sonderzahlung ist gleichzeitig mit den 
Bezügen im November auszuzahlen. Scheiden Ver-

tragsbedienstete vor Ablauf eines Kalendervierteljahres 
aus dem Dienstverhältnis aus, so ist die aliquote Son-
derzahlung binnen einem Monat nach Beendigung des 
Dienstverhältnisses auszuzahlen.

Die zu Unrecht empfangenen Leistungen (Übergenüs-
se) sind, soweit sie nicht im guten Glauben empfangen 
worden sind, dem Dienstgeber zu ersetzen. Gegen 
die Rückforderung von Bezügen, die für nach dem Tod 
liegende Zeiträume ausgezahlt worden sind, kann der 
Empfang in gutem Glauben nicht eingewendet werden.

Die Abtretung von Ansprüchen auf Geldleistungen 
nach dem NÖ GBedG 2025 bedarf der Zustimmung 
des Dienstgebers.

15.1.1. Monatsbezug
Den Vertragsbediensteten gebühren Monatsbezüge. 
Der Monatsbezug besteht aus 

• dem Monatsentgelt,
• Funktionszulage, 
• Personalzulage, 
• Erfahrungszulage, 
• Ausgleichszulage im Falle einer Überstellung in 

einen anderen Verwendungszweig oder in eine 
andere Verwendung, 

• Verwendungszulage, 
• Ausgleichsvergütung, 
• Kinderzuschuss und 
• Teuerungszulage.

Bei Teilzeitbeschäftigung gebührt für eine Wochen-
tagsarbeitsstunde, wenn die regelmäßige Wochen-
dienstzeit 40 Stunden beträgt, der 173,2. Teil des 
Monatsbezuges, wenn jedoch die regelmäßige Wo-
chendienstzeit für Vollbeschäftigte mit weniger als 
40 Stunden festgesetzt ist, der anteilsmäßig entspre-
chende Teil des Monatsbezuges. Mehrleistungen von 
Teilzeitbeschäftigten, die nicht in Freizeit ausgeglichen 
werden, sind ebenso dementsprechend abzugelten. 
Der Kinderzuschuss gebührt unabhängig vom Be-
schäftigungsausmaß in voller Höhe.

15.1.2. Sonderzahlungen
Außer dem Monatsbezug gebührt den Vertragsbe-
diensteten für jedes Kalendervierteljahr eine Sonder-
zahlung in der Höhe von 50 % des Monatsbezuges, 
der für den Monat der Auszahlung zusteht. Stehen 
Vertragsbedienstete während des Kalendervierteljah-
res, für das die Sonderzahlung gebührt, nicht unun-
terbrochen im Genuss des vollen Monatsbezuges, so 
gebührt als Sonderzahlung nur der entsprechende Teil.

15. Besoldungsrecht 
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15.1.3. Monatsentgelt
Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten beträgt (Werte aus dem Jahr 2024)

• für die Verwendungszweige Hilfsdienst (A1) und Assistenzdienst (A2):

in der Entloh-
nungsstufe

in der Verwendungsgruppe
Gesamtzeitraum nach 

Jahren A1 A2
Euro

1 2.242,1 2.309,7
2 2.276,3 2.358,3 6
3 2.310,5 2.406,9 12
4 2.344,7 2.455,5 18
5 2.378,9 2.504,1 24
6 2.413,1 2.552,7 30
7 2.447,3 2.601,3 36

• für den Verwendungszweig Technischer Dienst:

in der Ent-
lohnungs-

stufe

in der Verwendungsgruppe
Gesamtzeitraum 

nach Jahren T1 T2 T3
Euro

1 2.713,9 3.143,7 3.885,0
2 2.816,5 3.316,2 4.105,5 6
3 2.919,1 3.488,7 4.326,0 12
4 3.021,7 3.661,2 4.546,5 18
5 3.124,3 3.833,7 4.767,0 24
6 3.226,9 4.006,2 4.987,5 30
7 3.329,5 4.178,7 5.208,0 36

• für den Verwendungszweig Verwaltungsdienst:

in der Entloh-
nungsstufe

in der Verwendungsgruppe Gesamtzeit-
raum nach 

Jahren 
V1 V2 V3

Euro
1 2.584,7 2.994,0 3.700,0
2 2.687,3 3.166,5 3.920,5 6
3 2.789,9 3.339,0 4.141,0 12
4 2.892,5 3.511,5 4.361,5 18
5 2.995,1 3.684,0 4.582,0 24
6 3.097,7 3.856,5 4.802,5 30
7 3.200,3 4.029,0 5.023,0 36

• 

Bei Teilzeitbeschäftigung ist für die Be-
rechnung der vierteljährlichen Sonder-
zahlungen der dem durchschnittlichen 
Beschäftigungsausmaß während des 
Kalendervierteljahres entsprechende 
Monatsbezug maßgeblich, wobei die 
Auszahlung allfälliger Mehrleistungen in 
die Berechnung miteinzubeziehen ist.
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• für den Verwendungszweig Gemeindewachdienst:

in der Entloh-
nungsstufe

in der Verwendungsgruppe
Gesamtzeitraum nach Jahren V1 V2

Euro
1 2.584,7 2.994,0
2 2.687,3 3.166,5 6
3 2.789,9 3.339,0 12
4 2.892,5 3.511,5 18
5 2.995,1 3.684,0 24
6 3.097,7 3.856,5 30
7 3.200,3 4.029,0 36

• für den Verwendungszweig Sozial- und medizinischer Dienst:

in der Entloh-
nungsstufe

in der Verwendungsgruppe
Gesamtzeitraum nach 

Jahren S1 S2 S3
Euro

1 2.662,9 2.949,2 3.636,4
2 2.761,5 3.110,2 3.912,0 6
3 2.860,1 3.271,2 4.187,6 12
4 2.958,7 3.432,2 4.463,2 18
5 3.057,3 3.593,2 4.738,8 24
6 3.155,9 3.754,2 5.014,4 30
7 3.254,5 3.915,2 5.290,0 36

• für den Verwendungszweig Elementar- und sozialpädagogischer Dienst:

in der Entloh-
nungsstufe

in der Verwendungsgruppe

Gesamtzeitraum nach Jahren P1 P2

Euro

1 2.419,9 3.032,4
2 2.491,9 3.244,2 6
3 2.563,9 3.456,0 12
4 2.635,9 3.667,8 18
5 2.707,9 3.879,6 24
6 2.779,9 4.091,4 30
7 2.851,9 4.303,2 36
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• für den Verwendungszweig Musik- und kunstpädagogischer Dienst:

in der Entloh-
nungsstufe

in der Verwendungsgruppe
Gesamtzeitraum nach 

Jahren MK1 MK2 MK3
Euro

1 2.561,7 3.016,5 3.554,6
2 2.669,1 3.253,0 3.806,7 6
3 2.776,5 3.489,5 4.058,8 12
4 2.883,9 3.726,0 4.310,9 18
5 2.991,3 3.962,5 4.563,0 24
6 3.098,7 4.199,0 4.815,1 30
7 3.206,1 4.435,5 5.067,2 36

Die jeweilige Verwendungsgruppe ergibt sich aus dem 
im Dienstpostenplan vorgesehenen Dienstposten, bei 
dem eine Verwendung und die Verwendungsgruppe 
gemäß der Anlage 1 ausgewiesen ist (Ausnahme: 
Tätigkeitsprofil 8.1. der Anlage 1). Das anfängliche 
Monatsentgelt richtet sich – außer im Fall einer erfolg-
ten Anrechnung von Berufserfahrung und zwingender 
Vorbildung – nach der Entlohnungsstufe 1.

Vertragsbedienstete des Tätigkeitsprofils 8.1. der 
Anlage 1 (Musik- und kunstpädagogischer Dienst) 
sind insofern privilegiert, als die Entlohnung grund-
sätzlich entsprechend der Erfüllung der zwingenden 

Vorbildung vorzunehmen ist und daher nicht auf die 
Dienstpostenwertigkeit entsprechend dem Dienstpos-
tenplan abgestellt wird.

Das Monatsentgelt bei Mischverwendungen ergibt 
sich aus der prozentuellen Verteilung des für die je-
weilige Verwendung vorgesehenen Monatsentgelts 
unter Zugrundelegung des für die jeweilige Verwen-
dung festgelegten Beschäftigungsausmaßes.
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15.1.4. Verwendungsaufstieg
Vertragsbedienstete der folgenden Verwendungsgruppen haben bei Erfüllung der Voraussetzungen An-
spruch auf Entlohnung nach folgender höherer Verwendungsgruppe (Tabelle 7: Verwendungsaufstieg):
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Zeiträume, die eine Hemmung zeitabhängiger Rech-
te bewirken, sind bei der Ermittlung der Dauer der 
facheinschlägigen Berufspraxis nicht zu berücksich-
tigten. Eine Leistungsbeurteilung gemäß dem ersten 
Satz unterbleibt, wenn die oder der Vertragsbediens-
tete in einem anderen Dienstverhältnis bereits einen 
Verwendungsaufstieg nach dieser Bestimmung in 
dieselbe höhere Verwendungsgruppe erfahren hat.

Die Entlohnung nach der höheren Ver-
wendungsgruppe infolge Verwendungs-
aufstieg erfolgt mit dem der Vollendung 
der erforderlichen Berufspraxis folgen-
den 1. Jänner, soweit die Voraussetzun-
gen nicht bereits bei Aufnahme in das 
Dienstverhältnis erfüllt sind. 

Die Einstufung in die höhere Verwendungsgruppe 
erfolgt in jene Entlohnungsstufe, deren Monatsent-
gelt dem unmittelbar vor dem Änderungszeitpunkt 
(d.h. mit 31. Dezember) bezogenen Monatsentgelt 
entspricht. Ist ein derartiges Monatsentgelt in der 
höheren Verwendungsgruppe nicht vorgesehen, ist 
für die Einstufung in die höhere Verwendungsgruppe 
die Entlohnungsstufe mit dem nächsthöheren Mo-
natsentgelt maßgeblich (Gehaltsvergleich). Eine Än-
derung des Vorrückungstermins tritt nicht ein.

15.1.5. Kinderzuschuss
Ein Kinderzuschuss gebührt monatlich für jedes der 
folgenden Kinder, für das Familienbeihilfe nach dem 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 bezogen wird 
oder für das nur deshalb keine Familienbeihilfe bezo-
gen wird, weil für dieses Kind eine gleichartige aus-
ländische Beihilfe bezogen wird:

1. eigene Kinder,
2. Wahlkinder oder
3. sonstige Kinder, wenn sie dem Haushalt 

der jeweiligen Vertragsbediensteten an-
gehören und diese überwiegend für die 
Kosten des Unterhaltes aufkommen.

Der Kinderzuschuss beträgt bei
1. bis zu zwei Kindern 0,75 %
2. bei drei oder vier Kindern 0,94 % und
3. bei mehr als 4 Kindern 1,17 %

des Monatsentgelts der Verwendungsgruppe V2, 
Entlohnungsstufe 3, je Kind. Für ein Kind, für das 
erhöhte Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 4 des Fa-
milienlastenausgleichsgesetzes 1967 gewährt wird, 
gebührt der Kinderzuschuss doppelt.

Für ein Kind, das seit dem Zeitpunkt, in dem der 

Anspruch auf den Kinderzuschuss wegfällt, infolge 
Krankheit oder Behinderung erwerbsunfähig ist, ge-
bührt auf Antrag der Kinderzuschuss, wenn weder 
das Kind noch dessen Ehegattin oder Ehegatte oder 
eingetragene Partnerin oder eingetragener Partner 
über eigene Einkünfte gemäß § 2 Abs. 3 EStG 1988 
verfügt, die den Betrag nach § 5 Abs. 2 erster Satz 
ASVG monatlich übersteigen.

Für ein und dasselbe Kind gebührt der Kinderzu-
schuss nur einmal. Hätten mehrere Personen für ein 
und dasselbe Kind Anspruch auf diesen Zuschuss 
oder eine ähnliche Leistung aus einem Dienstverhält-
nis zu einer inländischen Gebietskörperschaft, ge-
bührt der Kinderzuschuss derjenigen Person, deren 
Haushalt das Kind angehört. Hierbei geht der früher 
entstandene Anspruch dem später entstandenen vor. 
Bei gleichzeitigem Entstehen der Ansprüche geht der 
Anspruch jener Person vor, die die Familienbeihilfe 
erhält. Wurde die Meldung über relevante Daten 
rechtzeitig (d.h. binnen Monatsfrist) erstattet, gebührt 
der Kinderzuschuss ab dem Monat, in dem die Vo-
raussetzungen für den Anspruch zutreffen. Werden 
diese Veränderungen dem Dienstgeber erst zu einem 
späteren Zeitpunkt angezeigt, entsteht der Anspruch 
ab dem Monat, in dem die Anzeige nachgeholt wird.

Dem Haushalt der jeweiligen Vertragsbediensteten 
gehören Kinder an, wenn sie bei einheitlicher Wirt-
schaftsführung unter der Leitung der jeweiligen Ver-
tragsbediensteten deren Wohnung teilen oder aus 
Gründen der Erziehung, Ausbildung, Krankheit oder 
eines Gebrechens woanders untergebracht sind. 
Durch die Leistung des Präsenz-, Ausbildungs- oder 
Zivildienstes wird die Haushaltszugehörigkeit nicht 
berührt.

Der Kinderzuschuss gebührt, sofern er nach Aufnah-
me in das Dienstverhältnis durch Geburt eines Kin-
des anfällt, erstmalig im vierfachen Ausmaß.

15.1.6. Personalzulage
Mit Ausnahme des Gemeindewachdienstes und des 
Musik- und kunstpädagogischen Dienstes haben 
Vertragsbedienstete, die mit einem Funktionsdienst-
posten „Leitung“ betraut wurden, Anspruch auf eine 
Personalzulage, wenn der Anspruch auf Personalzu-
lage im Dienstpostenplan für diesen Funktionsdienst-
posten ausgewiesen ist.

Dieser Anspruch darf im Dienstpostenplan für Funk-
tionsdienstposten nur vorgesehen werden, wenn 
diensthoheitliche Befugnisse (z.B. Dienstaufsicht) 
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von den mit diesen Funktionsdienstposten betrauten 
Bediensteten wahrzunehmen sind.

Die Höhe der Personalzulage ist vom Gemeinderat 
(in Städten mit eigenem Statut: vom Stadtsenat) in 
Prozenten des jeweiligen Monatsentgelts einschließ-
lich einer etwaigen Teuerungszulage festzusetzen. 
Das Prozentausmaß ist nach der Bedeutung der 
Dienststellung und ihrer Verantwortlichkeit festzuset-
zen, wobei auch auf die Führungsspanne Bedacht zu 
nehmen ist.

15.1.7. Verwendungszulage
Ergibt sich die Notwendigkeit, dass Vertragsbediens-
tete eine oder einen anderen Bediensteten einer 
höherwertigeren Verwendung oder in Funktionsver-
wendung an mehr als vier zusammenhängenden 
Wochen vorübergehend zu vertreten haben, so 
gebührt für die Dauer dieser Vertretung eine Verwen-
dungszulage. 
Die Verwendungszulage für einen vollen Monat be-
trägt im Falle 

1. einer höherwertigen Verwendung das Einfa-
che des Vorrückungsbetrages der Verwen-
dungsgruppe der zu vertretenden Person 
und 

2. einer Funktionsverwendung 50 % der Funkti-
onszulage für die ersten fünf Jahre der Funk-
tionsgruppe der zu vertretenden Person.

Werden Bedienstete vertreten, auf deren Dienstver-
hältnis die GBDO oder das GVBG anzuwenden ist, 
so ist die vertretene Person hinsichtlich ihrer Einrei-
hung und Funktionsgruppe für die Berechnung der 
Verwendungszulage so zu betrachten, wie deren 
Dienstposten im Dienstpostenplan darzustellen ist.

Die Verwendungszulage erfordert damit folgende 
kumulativ zu erfüllende Voraussetzungen:

1. Vertretungsauftrag,
2. Vertretung über mehr als vier zusammen-
hängende Wochen und
3. höherwertige Verwendung oder Funktions-
verwendung infolge der Vertretung

Abbildung 7: Beispiel zur Ermittlung einer Verwen-
dungszulage

Sachverhalt 1:
Ein Vertragsbediensteter der Verwendungs-
gruppe V1 vertritt einen an der Dienstleistung 
verhinderten Bediensteten der Verwendungs-
gruppe V2 vom 1. März bis 14. April.

Die Verwendungszulage für einen vollen Monat 
beträgt das Einfache des Vorrückungsbetrages 
der Verwendungsgruppe der zu vertretenden 
Person, demnach € 172,50.
Auszahlungsbetrag für 
März

€ 172,50

Auszahlungsbetrag für 
April (14 Kalendertage)

€ 80,50 (€ 
172,50 x 14/30).

Sachverhalt 2:
Ein Vertragsbediensteter der Verwendungsgruppe 
V2 vertritt einen an der Dienstleistung verhinderten 
Bediensteten der Verwendungsgruppe V3 mit Funk-
tionszulage nach FL3 vom 1. März bis 14. April.
Die Verwendungszulage für einen vollen Monat 
beträgt 50 % der Funktionszulage für die ersten 
fünf Jahre der Funktionsgruppe der zu vertre-
tenden Person, demnach € 764,05
Auszahlungsbetrag für 
März

€ 764,05

Auszahlungsbetrag für 
April (14 Kalendertage)

€ 365,56 (€ 
764,05 x 14/30).

15.1.8. Teuerungszulagen
Soferne es zur Anpassung an die Lebenshaltungskosten 
notwendig ist, gebühren den Vertragsbediensteten Teue-
rungszulagen zum Monatsentgelt. Die Landesregierung 
hat im Bedarfsfall die Höhe der Teuerungszulagen durch 
Verordnung in gleichen oder verschieden hohen Hun-
dertsätzen oder festen Beträgen festzusetzen.

15.2. Nebengebühren und Naturalbezüge
Nebengebühren sind kein Bestandteil des Monats-
bezuges. Sie bleiben daher z.B. auch bei der Be-
rechnung der Sonderzahlungen unberücksichtigt. Als 
Nebengebühren sind vorgesehen:

• Aufwandsentschädigungen;
• Reisegebühren;
• Überstundenentschädigungen;
• Turnus- und Wechseldienstzulage;
• Sonn- und Feiertagszulage;
• Schmutzzulagen für Arbeiten, die mit einer be-

sonderen Verschmutzung verbunden sind;
• Erschwerniszulagen für Arbeiten, die mit be-

sonderen körperlichen Anstrengungen oder 
sonstigen besonderen Erschwernissen ver-
bunden sind;

• Gefahrenzulagen für Arbeiten, die mit beson-
deren Gefahren für Gesundheit und Leben 
verbunden sind;

• Fehlgeldentschädigung;
• Bereitschaftsentschädigungen und
• Qualitative Leistungszulage.
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Die Vertragsbediensteten haben Anspruch auf Ne-
bengebühren, wobei Aufwandsentschädigungen, 
Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen, 
Fehlgeldentschädigungen sowie eine qualitative 
Leistungszulage vom Gemeinderat nach gleichen 
Grundsätzen allgemein oder im Einzelfall (in Städ-
ten mit eigenem Statut im konkreten Einzelfall: vom 
Stadtsenat) gewährt werden. 

Nebengebühren sind neu zu bemessen, 
wenn wesentliche Änderungen in den 
für die Bemessung maßgebenden Tat-
sachen eintreten.

Aufwandsentschädigungen, Reisegebühren, Über-
stundenentschädigungen, Schmutz-, Erschwernis- 
und Gefahrenzulagen, Fehlgeldentschädigungen, 
Bereitschaftsentschädigungen und qualitative 
Leistungszulagen können, wenn die den Anspruch 
und das Ausmaß begründenden Tatsachen voraus-
sichtlich für längere Zeit gegeben sein werden, pau-
schaliert werden. Bei einer länger als vier Wochen 
ununterbrochenen Abwesenheit vom Dienst – ausge-
nommen Erholungsurlaub –, ruhen die pauschalier-
ten Nebengebühren, vom Beginn des letzten Tages 
dieser Frist bis zum Ablauf des letzten Tages der Ab-
wesenheit vom Dienst. Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass die Bestimmungen über Ansprüche auf Entgelt-
fortzahlung unberührt bleiben. 

Nebengebühren, die in absoluten Beträgen festge-
setzt sind, sind in demselben Ausmaß zu erhöhen, 
um das sich das Monatsentgelt der Verwendungs-
gruppe V2 Entlohnungsstufe 3 ändert.

15.2.1. Aufwandsentschädigungen
Für einen im Dienst erwachsenden Mehraufwand 
kann der Gemeinderat (in Städten mit eigenem Sta-
tut im konkreten Einzelfall: der Stadtsenat) eine Auf-
wandsentschädigung gewähren. Es ist der tatsächli-
che Mehraufwand zu vergüten.

Aufwandsentschädigungen sind nach 
Anordnung der sie verursachenden Tä-
tigkeit monatlich im Nachhinein auszu-
bezahlen;

15.2.2. Reisegebühren
Eine Dienstreise ist die Reise an einen von der eige-
nen Dienststelle über zwei Kilometer entfernten Ort in 
Ausführung eines erteilten Dienstreiseauftrages oder 
zur Ablegung dienstrechtlich vorgesehener Dienst-

prüfungen. Bei derartigen Dienstverrichtungen außer-
halb der Dienststelle gebührt der Ersatz des hiefür 
notwendigen Mehraufwandes. Der Ersatz dieses 
Mehraufwandes ist unter sinngemäßer Anwendung 
der §§ 99 bis 116 NÖ Landes-Bedienstetengesetz 
(NÖ LBG) zu ermitteln.

Entsprechend diesen Bestimmungen beträgt bei 
angeordneten Dienstreisen für die Benützung eines 
privaten Kraftfahrzeuges das Kilometergeld € 0,42 
pro begonnenen Kilometer und gebührt für jede Per-
son, deren Mitbeförderung dienstlich notwendig ist, 
ein Zuschlag von € 0,05 je Fahrtkilometer. Desweite-
ren gebühren als Reisezulagen die Tages- und Näch-
tigungsgebühren. Die Tagesgebühr beträgt € 26,40 
bei einer Dauer der Dienstreise von mehr als acht 
bis zu 24 Stunden und € 13,20 bei einer Dauer der 
Dienstreise von mehr als vier bis zu acht Stunden, 
wobei eine Kürzung der Tagesgebühr vorzunehmen 
ist, wenn anlässlich einer Dienstreise die Verpfl egung 
von Amts wegen oder von Dritten unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt wird oder im Fahrpreis enthalten 
ist.

Überstundenentschädigungen und Sonn- und 
Feiertagsentschädigungen gebühren für durch 
Reisezeiten entstandene Überstunden auch ohne 
Anordnung. 

Während Reisezeiten, in denen keine 
tatsächlichen Dienstleistungen erbracht 
werden (z.B. Lenkzeiten), sind allfälli-
ge Überstundenentschädigungen und 
Sonn- und Feiertagsentschädigungen 
nur mit der Hälfte des nach den gehalts-
rechtlichen Vorschriften zustehenden 
Betrages abzugelten. 

Der Anspruch auf Reisegebühren für Dienstreisen 
ist innerhalb von sechs Monaten ab Beendigung der 
Reise geltend zu machen. Die Vertragsbediensteten 
sind für die Richtigkeit ihrer Angaben verantwortlich. 

Reisegebühren sind längstens binnen 
zwei Monaten nach dem Ende des 
Monats, in dem der Anspruch ordnungs-
gemäß geltend gemacht wurde; Pau-
schalvergütungen für Reisegebühren 
sind jeweils monatlich im Nachhinein, 
längstens bis zum 15. des nachfolgen-
den Monats auszubezahlen;
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15.2.3. Überstundenentschädigungen
Überstunden liegen vor, wenn 

• durch Mehrleistung eine Überschreitung der 
regelmäßigen Wochendienstzeit eintritt oder 

• Mehrleistung an Samstagen, Sonntagen oder 
Feiertagen erbracht wird. 

Bei Gleitzeit liegen Überstunden vor, wenn 
• durch Mehrleistung die Tagesdienstzeit von 

zehn Stunden überschritten wird oder 
• die Mehrleistung außerhalb des Gleitzeit-

rahmens (Rahmenzeit) oder an Samstagen, 
Sonntagen oder Feiertagen erbracht wird.

Für derartige Überstunden gebührt eine Überstun-
denentschädigung, wenn und insoweit die deshalb 
entstandenen Überstunden durch Freizeitgewährung 
bis zum Ende des auf den Kalendermonat der Leis-
tung folgenden Monats nicht ausgeglichen werden 
konnten. Soweit nicht dienstliche Interessen entge-
genstehen, kann die Frist für den Freizeitausgleich 
mit Zustimmung der jeweiligen Vertragsbediensteten 
erstreckt werden. Überstunden während der Nacht-
zeit (22 bis 6 Uhr) und an Sonn- und Feiertagen sind 
nicht durch Freizeit auszugleichen.

Wochentagsüberstunden außerhalb der Nachtzeit 
sind je nach Anordnung der Bürgermeisterin oder des 
Bürgermeisters

• im Verhältnis 1 : 1,5 in Freizeit auszugleichen 
oder

• mit der Grundvergütung und einem Zuschlag 
von 50% abzugelten oder

• im Verhältnis 1 : 1 in Freizeit auszugleichen 
und zusätzlich durch Zahlung des Überstun-
denzuschlages abzugelten.

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister (in Städ-
ten mit eigenem Statut: der Magistrat) hat bis zum 
Ende des auf die Leistung der Überstunden folgen-
den Monats mitzuteilen, auf welche Überstunden 
welche der vorstehenden Abgeltungsarten angewen-
det wird. Diese Frist kann mit Zustimmung der oder 
des Vertragsbediensteten erstreckt werden.

Die Überstundenentschädigung besteht aus der 
Grundvergütung und dem Überstundenzuschlag. Mit 
Ausnahme von Überstunden an Sonn- und Feierta-
gen beträgt die Grundvergütung einer Überstunde 
bei Vollbeschäftigung von 40 Wochenstunden den 
173,2. Teil des Monatsbezuges und bei einem abwei-
chenden Ausmaß der Vollbeschäftigung den der 4,33 
fachen Stundenanzahl der festgesetzten Wochen-
dienstzeit entsprechenden Teil des Monatsbezuges. 

Der Überstundenzuschlag beträgt für Überstunden 
außerhalb der Nachtzeit (6 bis 22 Uhr) 50 % und 
für Überstunden während der Nachtzeit 100 % der 
Grundvergütung.

Für jede Überstunde an einem Sonntag oder Feier-
tag gebührt anstelle der Überstundenentschädigung 
eine Sonn- und Feiertagsentschädigung, bestehend 
aus der Grundvergütung und einem Zuschlag in der 
Höhe von 100 % für Dienstleistungen bis einschließ-
lich der achten Stunde und von 200 % der Grund-
vergütung ab der neunten Stunde. Das für Dienst-
leistungen an einem Feiertag gemäß § 9 Abs. 5 ARG 
gebührende Feiertagsarbeitsentgelt ist auf die für 
Dienstleistungen an Feiertagen gebührenden Sonn- 
und Feiertagsentschädigungen anzurechnen.

Überstundenentschädigungen sind 
von Amts wegen jeweils monatlich 
auszurechnen und längstens binnen 
zwei Monaten nach dem Ende 
des Monats, in dem die Leistung 
erbracht wurde, auszuzahlen. Eine 
Aufstellung über die Berechnung ist den 
Vertragsbediensteten auszufolgen;

15.2.4. Turnus- und Wechseldienstzulage und Sonn- 
und Feiertagszulage
Turnusdienst liegt vor, wenn Vertragsbedienstete 
regelmäßig ohne Rücksicht auf die Tageszeit und auf 
Sonn- und Feiertage eine fortlaufende Dienstleistung 
zu erbringen haben. Wechseldienst liegt vor, wenn 
Vertragsbedienstete regelmäßig an Sonn- und Fei-
ertagen außerhalb der Nachtzeit eine fortlaufende 
Dienstleistung zu erbringen haben. Als Nachtzeit gilt 
die Zeit von 22 bis 6 Uhr.

Die regelmäßige Wochendienstzeit ist im Turnus- 
und Wechseldienst im mehrwöchigen Durchschnitt 
zu erbringen. Bei Turnus- und Wechseldienst ist ein 
Dienstplan zu erstellen. Werden Vertragsbediens-
tete im Turnus- oder Wechseldienst an Sonntagen 
zum Dienst herangezogen, ist ein Ersatzruhetag zu 
bestimmen. Der Dienst an Sonntagen gilt dann als 
Werktagsdienst, der Dienst am Ersatzruhetag als 
Sonntagsdienst; dies gilt nicht für die Berechnung der 
Sonn- und Feiertagszulage.

Vertragsbediensteten, die Turnus- oder Wechsel-
dienst zu leisten haben, gebührt für die ungeachtet 
der auf Werktage fallenden Feiertage quantitativ 
unverminderte Dienstverpfl ichtung eine Turnus- oder 
Wechseldienstzulage in der Höhe von 8 % des Mo-
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natsbezuges mit Ausnahme des Kinderzuschusses. 
Dies gilt nicht für Vertragsbedienstete im Gemeinde-
wachdienst.

Den Vetragsbediensteten im Turnus- oder Wechsel-
dienst, die an einem Sonn- oder Feiertag Normalleis-
tung erbringen, gebührt für jede Stunde einer solchen 
Dienstleistung eine Sonn- und Feiertagszulage im 
Ausmaß von 1,53 ‰ des Monatsentgelts der Ver-
wendungsgruppe V2, Entlohnungsstufe 3, zuzüglich 
einer allfälligen Teuerungszulage.

Das für Dienstleistungen an einem Feiertag gemäß § 
9 Abs. 5 ARG gebührende Feiertagsarbeitsentgelt ist 
auf die für Dienstleistungen an Feiertagen gebühren-
de Turnus- und Wechseldienstzulage und Sonn- und 
Feiertagszulage anzurechnen.

Turnus- und Wechseldienstzulagen 
sind gleichzeitig mit den monatlichen 
Bezügen auszubezahlen. Sonn- und 
Feiertagszulagen sind von Amts wegen 
jeweils monatlich auszurechnen und 
längstens binnen zwei Monaten nach 
dem Ende des Monats, in dem die Leis-
tung erbracht wurde, auszuzahlen. Eine 
Aufstellung über die Berechnung ist den 
Vertragsbediensteten auszufolgen.

15.2.5. Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulage
Vertragsbediensteten, die Dienste verrichten, die mit 
einer besonderen Verschmutzung von Körper und/
oder Kleidung verbunden sind, kann eine Schmutz-
zulage gewährt werden. Bei der Bemessung der 
Schmutzzulage ist auf das Ausmaß der Verschmut-
zung Bedacht zu nehmen.

Vertragsbediensteten, die ihren Dienst unter be-
sonderen körperlichen Anstrengungen oder sonsti-
gen besonders erschwerten Umständen verrichten 
müssen, kann eine Erschwerniszulage gewährt 
werden. Davon ausgenommen ist die Tätigkeit der 
Vertragsbediensteten im Gemeindewachdienst sowie 
Tätigkeiten an Bildschirmarbeitsplätzen. Bei der Be-
messung der Erschwerniszulage ist auf die Art und 
das Ausmaß der Erschwernis angemessen Rücksicht 
zu nehmen.

Vertragsbediensteten, die Dienste verrichten, die mit 
besonderen Gefahren für Gesundheit und Leben 
verbunden sind, kann eine Gefahrenzulage gewährt 
werden. Davon ausgenommen ist die Tätigkeit der 
Vertragsbediensteten im Gemeindewachdienst. Bei 

der Bemessung der Gefahrenzulage ist auf die Art 
und das Ausmaß der Gefahr angemessen Rücksicht 
zu nehmen.

Schmutz-, Erschwernis- und Gefahren-
zulagen sind nach Anordnung der sie 
verursachenden Tätigkeit monatlich im 
Nachhinein auszubezahlen;

15.2.6. Fehlgeldentschädigung
Vertragsbediensteten, die in erheblichem Ausmaß 
mit der Annahme oder Auszahlung von Bargeld be-
schäftigt sind, kann zum Ausgleich von Verlusten, die 
ihnen durch entschuldbare Fehlleistungen im Verkehr 
mit Parteien und im inneren Amtsverkehr entstehen 
können, eine Fehlgeldentschädigung gewährt wer-
den. Die Fehlgeldentschädigung ist unter Zugrun-
delegung von Erfahrungswerten nach Billigkeit zu 
bemessen.

Die Fehlgeldentschädigung ist nach 
Anordnung der sie verursachenden Tä-
tigkeit monatlich im Nachhinein auszu-
bezahlen;

15.2.7. Bereitschaftsentschädigungen
Bereitschaftsdienst liegt vor, wenn Vertragsbe-
dienstete verpfl ichtet werden, sich in ihrer Dienst-
stelle oder an einem vom Dienstgeber bestimmten 
anderen Ort aufzuhalten, um bei Bedarf oder auf 
Anordnung ihre dienstliche Tätigkeit aufzunehmen. 
Den Vertragsbediensteten gebührt hiefür eine Be-
reitschaftsentschädigung. Diese beträgt 40 % der 
Überstundenentschädigung für eine der Dauer der 
Bereitschaft entsprechende Überstunde. Die Zeit des 
Bereitschaftsdienstes zählt zur Dienstzeit.

Rufbereitschaft liegt vor, wenn Vertragsbedienstete 
verpfl ichtet werden, in ihrer dienstfreien Zeit ihren 
Aufenthalt so zu wählen, dass sie jederzeit erreichbar 
und binnen kürzester Zeit zum Antritt ihres Dienstes 
bereit sind. Rufbereitschaft gilt nicht als Dienstzeit. 
Die für Bedienstete angeordnete Rufbereitschaft darf 
nur mit deren Zustimmung oder durch Dienstleistung 
unterbrochen werden. Werden Vertragsbedienstete im 
Rahmen einer Rufbereitschaft zum Dienst herangezo-
gen, so gilt die Zeit, während der Dienst versehen wird 
(einschließlich der zusätzlichen An- und Abreisezeit), 
als Dienstzeit. Den Vertragsbediensteten gebührt 
eine Rufbereitschaftsentschädigung. Diese beträgt an 
Werktagen 0,51 ‰, an Sonn- und Feiertagen 0,71 ‰ 
des Monatsentgelts der Verwendungsgruppe V2, Ent-
lohnungsstufe 3, für jede Stunde einer Rufbereitschaft.
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Für die Zeit, in der Vertragsbedienstete Dienstleis-
tungen während des Bereitschaftsdienstes oder des 
Rufbereitschaftsdienstes erbringen, gebührt ihnen 
anstelle der Bereitschaftsentschädigung oder der 
Rufbereitschaftsentschädigung die entsprechende 
Überstundenentschädigung.

Bereitschaftsentschädigungen sind von 
Amts wegen jeweils monatlich auszu-
rechnen und längstens binnen zwei 
Monaten nach dem Ende des Monats, 
in dem die Bereitschaft erbracht wurde, 
auszuzahlen. Eine Aufstellung über die 
Berechnung ist den Vertragsbedienste-
ten auszufolgen.

15.2.8. Qualitative Leistungszulage
Der Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: 
der Stadtsenat) kann, wenn die Bedeutung des 
Dienstpostens die Verantwortlichkeit vergleichba-
rer Verwendungen erheblich übersteigt, qualitative 
Leistungen durch Gewährung einer Leistungszulage 
zusätzlich abgelten. Innerhalb dieser Grenzen ist die 
Leistungszulage nach dem Grad der höheren Verant-
wortung und unter entsprechender Bedachtnahme 
auf die von den jeweiligen Vertragsbediensteten in 
qualitativer Hinsicht zu erbringenden Mehrleistun-
gen zu bemessen. Die Leistungszulage ist neu zu 
bemessen oder einzustellen, wenn sich der ihrer Be-
messung zugrunde liegende Sachverhalt wesentlich 
geändert hat oder zur Gänze weggefallen ist.

Qualitative Leistungszulagen sind 
gleichzeitig mit den monatlichen Bezü-
gen auszubezahlen.

15.2.9. Naturalbezüge
Die Vertragsbediensteten haben für die ihnen auf 
Grund ihrer Dienstverhältnisse gewährten Naturalbe-
züge, insbesondere für die Wohnung, Verköstigung 
und Nutzung von Grundstücken eine angemessene 
Vergütung zu leisten, die unter Bedachtnahme auf 
die Beschaffungskosten und örtlichen Verhältnisse 
durch den Gemeinderat festzusetzen ist. Die Vergü-
tung ist in monatlichen Teilbeträgen einzubehalten 
oder einzuheben.

Durch die Überlassung einer Wohnung oder eines 
Grundstückes zur Nutzung wird ein Bestandsverhält-
nis nicht begründet. Sind die Voraussetzungen für 
die Überlassung infolge Aufl ösung des Dienstverhält-
nisses oder Änderung des Dienstpostens weggefal-

len oder soll eine den Interessen des Dienstgebers 
besser dienende Verwendung des Nutzungsobjektes 
erfolgen, haben die Vertragsbediensteten dasselbe 
über Aufforderung der Bürgermeisterin oder des 
Bürgermeisters binnen drei Monaten zu räumen. Aus 
dem zeitweiligen Verzicht des Dienstgebers auf die 
Räumung kann die Begründung eines Bestandsver-
hältnisses nicht abgeleitet werden.

15.3. Außerordentliche Zuwendungen für beson-
dere Leistungen
Vertragsbediensteten kann vom Gemeinderat (in 
Städten mit eigenem Statut: vom Stadtsenat) für 
besondere dienstliche Leistungen die Anerkennung 
ausgesprochen werden und aus diesem Anlass die 
Zuerkennung einer einmaligen außerordentlichen 
Zuwendung bis zum Höchstbetrag des letzten Mo-
natsbezuges gewährt werden. 

15.4. Jubiläumsbelohnung
Den Vertragsbediensteten gebührt eine Jubiläumsbe-
lohnung jeweils im Monat Dezember des Jahres, in 
dem sie die für eine Jubiläumsbelohnung vorgesehe-
ne Dauer des Dienstverhältnisses vollenden. 

Als maßgeblicher Zeitraum gilt die im 
Dienstverhältnis zur Gemeinde zu-
rückgelegte Zeit, soweit sie für den 
Erfahrungsanstieg uneingeschränkt an-
zurechnen ist. Damit bleiben Zeiträume 
einer angerechneten Berufserfahrung 
und zwingenden Vorbildung für die Jubi-
läumsbelohnung unberücksichtigt.

Dauer des 
Dienstverhältnis-

ses

Ausmaß der 
Jubiläumbe-

lohnung

Bemessungs-
grundlage

5 Jahre 50 %
Monatsbezug 
im Monat der 
Vollendung 

des Zeitraums

10 Jahre 100 %
15 Jahre 100 %
25 Jahre 150 %
40 Jahre 200 %

Der Berechnung der Jubiläumsbelohnung von Ver-
tragsbediensteten, die innerhalb der letzten fünf 
Jahre vor der Fälligkeit der Jubiläumsbelohnung teil-
zeitbeschäftigt waren, ist der Teil des vollen Monats-
bezuges zugrunde zu legen, der dem durchschnittli-
chen Beschäftigungsausmaß der letzten fünf Jahre 
entspricht.

Ein Anspruch auf Jubiläumsbelohnung besteht 
nicht, solange eine Leistungsbeurteilung auf nicht 
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aufgewiesenen Arbeitserfolg lautet oder gegen die 
jeweiligen Vertragsbediensteten ein strafgerichtliches 
Verfahren wegen gerichtlich strafbarer Handlungen, 
die mit mehr als sechs Monaten Freiheitsstrafe be-
droht sind, anhängig ist. Bei Einstellung des Straf-
verfahrens ist die Jubiläumsbelohnung unverzüglich 
nachzuzahlen. 

Wird das Dienstverhältnis wegen Pfl icht-
verletzung gekündigt oder durch Entlas-
sung, vorzeitigen Austritt ohne wichtigen 
Grund oder wegen ungerechtfertigter 
Abwesenheit vom Dienst von ununter-
brochen 5 Arbeitstagen aufgelöst, so 
erlischt ein Anspruch auf die Jubiläums-
belohnung.

16. Sonstige Rechte

16.1. Schutz vor Benachteiligung
Teilzeitbeschäftigte dürfen gegenüber vergleichba-
ren vollzeitbeschäftigten Vertragsbediensteten nicht 
benachteiligt werden, es sei denn, sachliche Gründe 
rechtfertigen die unterschiedliche Behandlung.

Vertragsbedienstete mit einem auf bestimmte Zeit 
eingegangenen Dienstverhältnis dürfen gegenüber 
Vertragsbediensteten mit einem auf unbestimmte Zeit 
eingegangenen Dienstverhältnis nicht benachteiligt 
werden, es sei denn, sachliche Gründe rechtfertigen 
die unterschiedliche Behandlung.

Vertragsbedienstete, die gemäß § 37 Abs. 3 im guten 
Glauben den begründeten Verdacht einer in § 4 Abs. 
1 BAK-G genannten strafbaren Handlung melden, 
dürfen durch den Dienstgeber als Reaktion auf eine 
solche Meldung nicht benachteiligt werden.

Vertragsbedienstete, die von ihrem Recht auf Frei-
zügigkeit im Sinne des Art. 45 AEUV und Art. 1 bis 
10 der Verordnung (EU) Nr. 492/2011 Gebrauch 
machen, dürfen als Reaktion auf eine Beschwerde 
wegen einer Verletzung der durch die Freizügigkeit 
gemäß Art. 45 AEUV, Art. 1 bis 10 Verordnung (EU) 
492/2011 und Art. 1 Richtlinie 2014/54/EU gewährten 
Rechte oder wegen der Einleitung eines Verfahrens 
zur Durchsetzung dieser Rechte durch den Dienstge-
ber nicht benachteiligt werden.

Vertragsbedienstete, die entsprechend dem NÖ 
Hinweisgeberschutzgesetz oder nach gleichartigen 
österreichischen Rechtsvorschriften, die in Folge der 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1937 erlassen 
wurden, im guten Glauben den begründeten Ver-
dacht eines Verstoßes gegen das Unionsrecht mel-
den oder offenlegen, dürfen durch den Dienstgeber 
als Reaktion auf eine solche Meldung oder Offen-
legung nicht benachteiligt werden. In verwaltungs-
behördlichen und gerichtlichen Verfahren, die sich 
auf eine von diesen Vertragsbediensteten erlittene 
Benachteiligung beziehen und in denen die Vertrags-
bediensteten geltend machen, diese Benachteiligung 
infolge ihrer Meldung oder der Offenlegung erlitten zu 
haben, wird bis zum Beweis des Gegenteils vermu-
tet, dass die Benachteiligung eine Repressalie für die 
Meldung oder Offenlegung war.

Vertragsbedienstete, die eine zulässige Nebenbe-
schäftigung ausüben oder eine Telearbeit, einen 
Frühkarenzurlaub, eine Pfl egefreistellung oder eine 
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Freistellung zur Begleitung eines Kindes bei Rehabi-
litationsaufenthalt oder eine Pfl egekarenz oder eine 
Pfl egeteilzeit beantragen oder in Anspruch nehmen, 
dürfen deswegen durch den Dienstgeber nicht be-
nachteiligt werden. Vertragsbedienstete, die eines 
der vorstehenden Rechte geltend machen, dürfen als 
Reaktion darauf nicht benachteiligt werden. Dasselbe 
gilt für das Recht auf Zurverfügungstellung von Infor-
mationen zum Dienstverhältnis. 

Vertragsbedienstete dürfen auch auf-
grund des COVID-19-Impfstatus durch 
den Dienstgeber nicht benachteiligt 
werden.

16.2. Dienstkleidung, Dienstausweis
Vertragsbediensteten ist

• ein Dienstausweis auszustellen, wenn daran 
ein dienstlicher Bedarf besteht,

• eine Dienstkleidung zuzuteilen, wenn ihre Tä-
tigkeit

o das Tragen der Dienstkleidung zwin-
gend erfordert oder

o eine überdurchschnittliche Ver-
schmutzung oder überdurchschnitt-
liche Abnützung der Kleider verur-
sacht.

Darüber hinaus kann der Gemeinderat die Zuteilung 
einer Dienstkleidung beschließen.

Eine Abfi ndung des Anspruches auf Dienstkleidung 
in Geld durch den Gemeinderat ist zulässig, wenn 
dadurch die Interessen des Dienstes nicht beein-
trächtigt werden.

Eine unentgeltliche Überlassung der Dienstkleidung 
in das Eigentum der Vertragsbediensteten durch 
den Gemeinderat ist zulässig, wenn die jeweils nach 
der Art der Tätigkeit festzusetzende Tragdauer zur 
Gänze, bei Beendigung der Tätigkeit mindestens zur 
Hälfte, abgelaufen ist.

Die Vertragsbediensteten haben ihnen zur Verfü-
gung gestellte Dienstkleidung, Dienstausweise und 
sonstige Sachbehelfe sorgsam zu behandeln und auf 
Verlangen des Dienstgebers diesem unverzüglich 
zurückzustellen.

16.3. Telearbeit
Soweit nicht dienstliche oder sonstige öffentliche 
Interessen entgegenstehen, kann mit Vertragsbe-
diensteten schriftlich vereinbart werden, regelmäßig 
bestimmte dienstliche Aufgaben in einer von ihnen 

gewählten, nicht zur Dienststelle gehörigen Örtlich-
keit unter Einsatz von Informations- und Kommunika-
tionstechnik zu verrichten (Telearbeit), wenn

• sich die oder der Vertragsbedienstete hinsicht-
lich Arbeitserfolg, Einsatzbereitschaft und der 
Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten bewährt 
hat,

• die Erreichung des von der oder dem Vertrags-
bediensteten zu erwartenden Arbeitserfolges 
durch ergebnisorientierte Kontrollen festge-
stellt werden kann und

• die oder der Vertragsbedienstete sich ver-
pfl ichtet, die für die Wahrung der Datensi-
cherheit, Amtsverschwiegenheit und anderer 
Geheimhaltungspfl ichten erforderlichen Vor-
kehrungen zu treffen.

In der Vereinbarung sind insbesondere zu regeln:
• Art, Umfang und Qualität der in Telearbeit zu 

erledigenden dienstlichen Aufgaben,
• die dienstlichen Abläufe und die Art der Kom-

munikation zwischen Vorgesetzten und Be-
diensteten der Dienststelle und der Telearbeit 
verrichtenden Vertragsbediensteten,

• die Zeiten der dienstlichen Erreichbarkeit wäh-
rend der Telearbeit, 

• die Anlassfälle und Zeiten der Anwesenheits-
pfl icht an der Dienststelle,

• der Ort, an dem die Telearbeit erbracht wird,
• ob im Falle eines Gleitzeitmodells über die 

Solldienstzeit hinaus Dienstleistungen erbracht 
werden dürfen und

• die Zurverfügungstellung und der Umfang der 
zur Verrichtung von Telearbeit erforderlichen 
technischen Ausstattung sowie der dafür not-
wendigen Arbeitsmittel.

Telearbeit kann auch befristet vereinbart werden. 
Verlängerungen um jeweils höchstens ein Jahr sind 
zulässig. Durch die Vereinbarung von Telearbeit wird 
weder der Dienstort noch die Dienststelle der Ver-
tragsbediensteten geändert.

Wird trotz Anregung der oder des Ver-
tragsbediensteten keine entsprechende 
Vereinbarung geschlossen, ist dies 
schriftlich zu begründen.
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Die Vereinbarung von Telearbeit endet durch einver-
nehmliche Vereinbarung oder unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat

• durch schriftliche Erklärung des Dienstgebers, 
wenn

• eine der Voraussetzungen für die Gewäh-
rung der Telearbeit entfällt oder

• die oder der Vertragsbedienstete 
wiederholt 
einer Verpfl ichtung zur Wahrung der Da-
tensicherheit, Amtsverschwiegenheit und 
anderer Geheimhaltungspfl ichten oder 
den Verpfl ichtungen bezüglich der dienst-
lichen Abläufe und der Art der Kommu-
nikation zwischen Vorgesetzten und 
Bediensteten der Dienststelle und der 
Telearbeit verrichtenden Vertragsbediens-
teten nicht nachkommt oder
die Zeiten der dienstlichen Erreichbarkeit 
während der Telearbeit nicht einhält oder 
die Anlassfälle und Zeiten der Anwe-
senheitspfl icht an der Dienststelle nicht 
beachtet,

• die oder der Vertragsbedienstete wieder-
holt den zu erwartenden Arbeitserfolg 
nicht erbringt oder

• strukturelle Veränderungen des Arbeits-
ablaufes oder eine Organisationsände-
rung es erfordern;

• durch schriftliche Erklärung der oder des Ver-
tragsbediensteten.

Im Falle einer allgemeinen Krisensituation, Epidemie 
oder Naturkatastrophe kann den Vertragsbedienste-
ten mittels Weisung Telearbeit zeitlich befristet an-
geordnet werden, soweit dies aus wichtigen dienstli-
chen oder sonst im öffentlichen Interesse gelegenen 
Gründen geboten ist und den Vertragsbediensteten 
die dafür erforderliche Informations- und Kommuni-
kationstechnik zur Verfügung gestellt oder ein ange-
messener Kostenersatz für den Einsatz eigener Infor-
mations- und Kommunikationstechnik gewährt wird.

16.4. Wiedereingliederungsteilzeit
Vertragsbediensteten kann im Sinne von § 13a 
AVRAG die Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit auf An-
trag durch Herabsetzung des Beschäftigungsausma-
ßes bis auf 12 Stunden der regelmäßigen Wochen-
dienstzeit gewährt werden, wenn keine wichtigen 
dienstlichen Interessen entgegenstehen.

17. Dienstabwesenheiten

17.1. Erholungsurlaub
Den Vertragsbediensteten gebührt in jedem Ka-
lenderjahr (Urlaubsjahr) ein Erholungsurlaub. Der 
jährliche Erholungsurlaub kann in mehreren Teilen 
gewährt werden. Ein Urlaubsteil muss jedoch min-
destens 80 Arbeitsstunden (bei Teilbeschäftigung 
anteilig) betragen. 

Der Erholungsurlaub gebührt jährlich im folgenden 
Ausmaß:

• bis zum vollendeten 43. Lebensjahr 200 Ar-
beitsstunden;

• ab dem vollendeten 43. Lebensjahr 240 Ar-
beitsstunden.

Für begünstigte Behinderte (§ 2 BEinstG) erhöht sich 
das Urlaubsausmaß um 40 Arbeitsstunden.

Der Anspruch auf das höhere Urlaub-
sausmaß ist bereits gegeben, wenn im 
Urlaubsjahr die Voraussetzung für das 
höhere Urlaubsausmaß eintritt.

Teilzeitbeschäftigte Vertragsbedienstete erhalten den 
ihrer vereinbarten Dienstzeit entsprechenden Teil des 
Erholungsurlaubes.

Für das Urlaubsjahr, in dem das Dienstverhältnis 
begründet wurde, beträgt der Urlaubsanspruch für 
jeden begonnenen Monat der Dienstleistung ein 
Zwölftel des jährlichen Ausmaßes. Soweit aber das 
Dienstverhältnis nicht länger als ein Monat dauert 
gebührt für jeden Kalendertag des Dienstverhältnis-
ses ein Dreihundertfünfundsechzigstel des jährlichen 
Ausmaßes. Die sich bei dieser Berechnung ergeben-
den Bruchteile von Urlaubsstunden werden auf volle 
Urlaubsstunden aufgerundet.

Auf Antrag kann bei Vorliegen besonders berück-
sichtigungswürdiger Umstände der Verbrauch des 
ganzen oder eines Teiles des für das nächste Kalen-
derjahr gebührenden Urlaubes gewährt werden.

Die Zeit gerechtfertigter Dienstabwesenheiten 
wegen Krankheit oder Unfalles wird auf den Erho-
lungsurlaub nicht angerechnet; das gleiche gilt für 
derartige Abwesenheitsgründe, die während eines 
Erholungsurlaubes eintreten, wenn dies unverzüglich 
der oder dem Vorgesetzten mitgeteilt wird. Ist dies 
aus Gründen, die nicht von der oder dem Vertrags-
bediensteten zu vertreten sind, nicht möglich, so 
gilt die Mitteilung als rechtzeitig erstattet, wenn sie 
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unmittelbar nach Wegfall des Hinderungsgrundes 
nachgeholt wird. Bei Dienstantritt ist der Beginn und 
das Ende der Dienstverhinderung durch ärztliches 
Zeugnis oder einen anderen geeigneten Nachweis 
darzulegen.

Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten eines Sonderurlau-
bes unter Entfall der Dienstbezüge, einer Bildungs-
freistellung, einer Familienhospizfreistellung, einer 
Freistellung im Rahmen eines Sabbaticals oder eines 
Alterssabbaticals, einer Freistellung zur Pfl ege eines 
behinderten Kindes oder eines pfl egebedürftigen 
Angehörigen oder eines Präsenz-, Ausbildungs- oder 
Zivildienstes, ist der Erholungsurlaub, soweit er noch 
nicht verbraucht worden ist, um den Anteil zu kürzen, 
der dem Anteil der Dauer des derartigen Zeitraums 
im Kalenderjahr entspricht. Bei einer Einberufung 
zu einem kurzfristigen Präsenz-, Ausbildungs- oder 
Zivildienst tritt eine Verkürzung des Urlaubsanspru-
ches nur dann ein, wenn die Zeit dieser Einberufung 
im Urlaubsjahr 30 Tage übersteigt. Mehrere derartige 
Einberufungen innerhalb des Urlaubsjahres sind 
zusammenzurechnen. Die sich bei diesen Berech-
nungen ergebenden Bruchteile von Urlaubsstunden 
werden auf volle Urlaubsstunden aufgerundet.

Die Festlegung des Erholungsurlaubes ist unter Be-
rücksichtigung der dienstlichen Interessen im Einver-
nehmen vorzunehmen, wobei auf die persönlichen 
Verhältnisse der Vertragsbediensteten Rücksicht zu 
nehmen ist. Vertragsbedienstete mit schulpfl ichtigen 
Kindern sind für die Zeit der Schulferien bevorzugt 
einzuteilen. 

Vertragsbediensteten, die vorzeitig vom Urlaub zu-
rückgerufen oder einen bereits bewilligten Urlaub aus 
dienstlichen Gründen nicht antreten dürfen, gebührt 
der Ersatz der dadurch entstandenen Mehrauslagen. 

Für einen Tag pro Urlaubsjahr kann von den Ver-
tragsbediensteten der Zeitpunkt des Antrittes des 
ihnen zustehenden Erholungsurlaubes einseitig fest-
gelegt werden (persönlicher Feiertag). In diesem Fall 
haben die Vertragsbediensteten den Zeitpunkt des 
Antrittes spätestens 3 Monate im Vorhinein schriftlich 
bekannt zu geben. Darf der persönliche Feiertag aus 
dienstlichen Gründen nicht angetreten werden, so 
besteht neben dem Anspruch auf Bezüge für diesen 
Tag ein zusätzlicher Anspruch auf Entschädigung pro 
tatsächlich geleisteter Dienststunde von 0,577 % des 
Monatsbezuges, womit das Recht auf Festlegung 
eines persönlichen Feiertags konsumiert ist.

Der Anspruch auf Erholungsurlaub verfällt, soweit 
er nicht bis zum 31. Dezember des dem Urlaubsjahr 
folgenden Kalenderjahres verbraucht wurde. Bei Ver-
tragsbediensteten, die einen Karenzurlaub nach den 
Bestimmungen des NÖ Mutterschutz-Landesgeset-
zes oder des NÖ Vater-Karenzurlaubsgesetzes 2000 
oder nach gleichartigen bundesgesetzlichen Bestim-
mungen oder einen Sonderurlaub unter Entfall der 
Bezüge zur Erziehung des Kindes im Anschluss an 
einen Karenzurlaub in Anspruch genommen haben, 
verschiebt sich der Verfallstermin um den Zeitraum 
dieses Karenz- bzw. Sonderurlaubes.

Im Falle eines drohenden Verfalls des 
Erholungsurlaubes hat der Dienstgeber 
rechtzeitig, unmissverständlich und 
nachweislich darauf hinzuwirken, dass 
die Vertragsbediensteten den Erho-
lungsurlaub in Anspruch nehmen kön-
nen und auch in Anspruch nehmen. Der 
Verfall tritt nicht ein, wenn verabsäumt 
wurde auf die Inanspruchnahme des 
Erholungsurlaubes hinzuwirken.

Den Vertragsbediensteten im pädagogischen Kin-
dergartendienst gebührt ein Ferienurlaub im Ausmaß 
von 6 Wochen; dieser ist während der Kindergar-
tenferien, soweit er diese übersteigt, in der von der 
Bürgermeisterin oder vom Bürgermeister festge-
legten Zeit während der Hauptferien nach dem NÖ 
Schulzeitgesetz 1978 in Anspruch zu nehmen, wobei 
Dienstverhinderungen während dieses Erholungsur-
laubes unberücksichtigt bleiben. Darüber hinaus ge-
bührt nach Maßgabe ein Erholungsurlaub von 56 Ar-
beitsstunden bzw. anteilig bei Teilzeitbeschäftigung. 
Für begünstigte Behinderte (§ 2 Behinderteneinstel-
lungsgesetz) erhöht sich dieser Erholungsurlaub im 
nächstfolgenden Kalenderjahr in jenem Ausmaß in 
dem sich die Summe aus dem Ferienurlaub, dem 
Erholungsurlaub sowie den Schließtagen gemäß § 
22 Abs. 5 NÖ Kindergartengesetz 2006 durch Zei-
ten krankheitsbedingter Dienstunfähigkeit während 
des Ferienurlaubes auf weniger als 240 Stunden 
verkürzt, höchstens jedoch um 40 Arbeitsstunden. 
Die Vertragsbediensteten sind verpfl ichtet, auf Anord-
nung an Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen bis 
zum Höchstausmaß von einer Woche jährlich wäh-
rend des Ferienurlaubes teilzunehmen.

17.2. Urlaubsersatzleistung
Den Vertragsbediensteten gebührt für das Kalender-
jahr, in dem das Dienstverhältnis endet, zum Zeit-
punkt der Beendigung des Dienstverhältnisses eine 

17. Dienstabwesenheiten



49

Ersatzleistung als Abgeltung für den der Dauer des 
Dienstverhältnisses in diesem Kalenderjahr im Ver-
hältnis zum gesamten Kalenderjahr entsprechenden 
Erholungsurlaub (Urlaubsersatzleistung). Bereits ver-
brauchter Erholungsurlaub dieses Kalenderjahres ist 
auf das aliquote Urlaubsausmaß anzurechnen.

Die Bemessungsbasis der Ersatzleistung wird an-
hand des Monatsbezuges und der anteiligen Son-
derzahlungen, die für den Zeitraum des gesamten 
Erholungsurlaubes dieses Kalenderjahres gebüh-
ren würden, ermittelt, wobei von der am Ende des 
Dienstverhältnisses erreichten besoldungsrechtlichen 
Stellung auszugehen ist. Die Ersatzleistung gebührt 
in dem Ausmaß der Bemessungsbasis, das dem 
Verhältnis des aliquoten Urlaubsausmaßes unter 
Anrechnung bereits verbrauchten Erholungsurlaubs 
zum vollen Urlaubsausmaß entspricht.

Für nicht verbrauchten Erholungsurlaub aus vor-
angegangenen Kalenderjahren gebührt eine Er-
satzleistung in der Höhe des Monatsbezuges und 
der anteiligen Sonderzahlungen, das während des 
Erholungsurlaubes zugekommen wäre, wenn dieser 
in dem Kalenderjahr verbraucht worden wäre, in dem 
der Urlaubsanspruch entstanden ist. Dabei ist von 
der am Ende des jeweiligen Kalenderjahres erreich-
ten besoldungsrechtlichen Stellung auszugehen. Für 
bereits verfallenen Erholungsurlaub gebührt keine 
Ersatzleistung.

Abbildung 8: Beispiel zur Ermittlung der Urlaubser-
satzleistung

1. Sachverhalt:
Beendigung des Dienstverhältnisses durch 
einverständliche Auslösung mit 31. März;
Urlaubsanspruch: 200 Arbeitsstunden; 
Erholungsurlaub des Vorjahres bereits zur 
Gänze verbraucht; 
Urlaubsverbrauch im laufenden Urlaubsjahr 
35 Arbeitsstunden
Monatsbezug: € 2.856,-; Vollbeschäftigung 
mit 40 Wochenstunden.

2. Formel zur Berechnung der Urlaubsersatz-
leistung:
a)
Urlaubsanspruch x 
Dienstwochen im 
Urlaubsjahr / 52

= anteiliges Urlaub-
sausmaß

b)
anteiliges Urlaubsausmaß - 
Urlaubsverbrauch im Urlaubs-
jahr

= ersatz-
leistungs-
fähiges 
Urlaub-
sausmaß

c)
Stundenlohn (auf 
Basis Monatsbe-
zug)

x ersatz-
leistungs-
fähiges 
   Urlaub-
sausmaß

= Urlaub-
sersatz-
leistung

3. Berechnung der Urlaubsersatzleistung:
a)
                200 x 13
                     52

= 50

b)
               50 - 35 = 15

c)
             € 2.586  x 4,33
                  40 x 4,33

x 15 = € 247,34

Endet das Dienstverhältnis während einer Teilzeitbe-
schäftigung gemäß dem NÖ Mutterschutz-Landesge-
setz oder dem NÖ VKUG 2000 oder nach gleicharti-
gen bundesgesetzlichen Bestimmungen durch

• Entlassung ohne Verschulden der jeweiligen 
Vertragsbediensteten,

• begründeten vorzeitigen Austritt von Vertrags-
bediensteten,

• Kündigung durch den Dienstgeber oder
• einvernehmliche Aufl ösung,

ist der Berechnung der Ersatzleistung jenes Beschäf-
tigungsausmaß zugrunde zu legen, das in dem Ka-
lenderjahr, in dem der Urlaubsanspruch entstanden 
ist, für die oder den Vertragsbediensteten überwie-
gend maßgebend war.

Im Fall der Beendigung des Dienstver-
hältnisses durch vorzeitige Aufl ösung (mit 
Ausnahme der Aufl ösung infolge Verlustes 
des unbeschränkten Zuganges zum österrei-
chischen Arbeitsmarkt oder bei vorzeitigem 
Austritt aus wichtigen Gründen) ist für die 
Ermittlung der Ersatzleistung anstelle des für 
das Kalenderjahr gebührenden gesamten 
Erholungsurlaubs das Vierfache der Wo-
chendienstzeit, die dem durchschnittlichen 
Beschäftigungsausmaß im betreffenden 
Kalenderjahr entspricht, zugrunde zu legen.
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Bei einem bereits erfolgten Verbrauch des Erho-
lungsurlaubes über das aliquote Ausmaß hinaus sind 
die zuviel empfangenen Leistungen (Übergenuss) 
grundsätzlich nicht rückzuerstatten. 

Eine Rückerstattung des Übergenusses 
hat aber zu erfolgen, wenn das Dienst-
verhältnis durch vorzeitige Aufl ösung 
(mit Ausnahme der Aufl ösung infolge 
Verlustes des unbeschränkten Zugangs 
zum österreichischen Arbeitsmarkt oder 
bei vorzeitigem Austritt aus wichtigen 
Gründen) beendet worden ist.

17.3. Freistellung zur Wiederherstellung und Er-
haltung der Gesundheit
Eine Freistellung zur Wiederherstellung der Gesund-
heit (medizinische Rehabilitation) während aufrechter 
Dienstfähigkeit oder zur Erhaltung der Gesundheit 
(Kur), deren Kosten ein Sozialversicherungsträger, 
bei dem aus diesem Dienstverhältnis ein Versiche-
rungsverhältnis besteht, oder der Bund auf Grund 
einer Bewilligung des Sozialministeriumservice ganz 
oder teilweise trägt, ist auf Antrag zu bewilligen, 
wenn keine dienstlichen Gründe entgegenstehen. 

Eine Kur ist anlässlich der Bewilligung durch den 
Dienstgeber nicht auf den Erholungsurlaub anzurech-
nen, wenn

• eine Kur absolviert wird, deren Kosten ein So-
zialversicherungsträger, bei dem aus diesem 
Dienstverhältnis ein Versicherungsverhältnis 
besteht, oder der Bund auf Grund einer Bewil-
ligung des Sozialministeriumservice ganz oder 
teilweise trägt

• die Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigen 
Behinderten im Sinne des § 2 BEinstG fest-
steht. 

Die Kur gilt dann als eine durch Krankheit verursach-
te Dienstverhinderung.
In allen anderen Fällen ist die Kur zur Hälfte auf den 
Erholungsurlaub anzurechnen.

Eine ambulante medizinische Rehabilitation während 
aufrechter Dienstfähigkeit ist jedenfalls zur Hälfte auf 
den Erholungsurlaub anzurechnen, sofern an den 
jeweiligen Tagen auch sonst kein Dienst verrichtet 
wird. 

Soweit die medizinische Rehabilitation während vor-
liegender Dienstunfähigkeit erfolgt, liegt eine durch 
Krankheit oder Unfall verursachte Dienstverhinde-
rung vor. 

17.4. Sabbatical
Den Vertragsbediensteten, die zumindest 5 Jahre 
ununterbrochen im Dienstverhältnis zur Gemeinde 
gestanden sind, kann vom Gemeinderat (in Städten 
mit eigenem Statut: vom Stadtsenat) auf Antrag eine 
Herabsetzung des Beschäftigungsausmaßes mit 
Freistellung gewährt werden, wenn kein wichtiger 
dienstlicher Grund entgegensteht.

Die Freistellung kann in einer Rahmenzeit von 2, 3, 
4 oder 5 Dienstjahren für die Dauer eines Jahres 
gewährt werden. Während der übrigen Rahmenzeit 
(Dienstleistungszeit) ist der regelmäßige Dienst zu 
leisten. Die Freistellung darf im Fall der zwei-, drei- 
oder vierjährigen Rahmenzeit erst nach Zurückle-
gung einer einjährigen und im Fall der fünfjährigen 
Rahmenzeit erst nach Zurücklegung einer zweijähri-
gen Dienstleistungszeit angetreten werden. Die Frei-
stellung ist ungeteilt zu verbrauchen.

Abweichend davon kann eine Freistellung in einer 
Rahmenzeit von vier bis zwölf vollen Dienstmonaten 
in der Dauer von zwei bis acht vollen Monaten ge-
währt werden (Mini-Sabbatical). Die Freistellung darf 
frühestens nach Ablauf von einem Drittel der Rah-
menzeit angetreten werden. Während der übrigen 
Rahmenzeit (Dienstleistungszeit) ist der regelmäßige 
Dienst zu leisten. Die Freistellung ist ungeteilt zu ver-
brauchen.

Der Antrag auf Herabsetzung des Be-
schäftigungsausmaßes mit Freistellung 
ist spätestens 3 Monate vor dem be-
antragten Beginn der Rahmenzeit zu 
stellen und hat Angaben über Beginn 
und Dauer der Rahmenzeit sowie über 
Beginn und Dauer der Freistellung zu 
enthalten. 

Das Ausmaß der Beschäftigung muss während der 
Rahmenzeit im Durchschnitt mindestens ein Drittel 
der regelmäßigen Wochendienstzeit betragen. Der 
Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: der 
Stadtsenat) kann auf Antrag der oder des Vertrags-
bediensteten die gewährte Maßnahme widerrufen 
oder vorzeitig beenden, wenn kein wichtiger dienstli-
cher Grund entgegensteht.

Während einer Herabsetzung des Beschäftigungs-
ausmaßes mit Freistellung gebührt für die Dauer der 
Rahmenzeit der Monatsbezug in jenem Ausmaß, 
das dem durchschnittlichen Beschäftigungsausmaß 
während der Rahmenzeit entspricht. Nebengebüh-

17. Dienstabwesenheiten



51

ren gebühren nur während der Dienstleistungszeit 
in jenem Ausmaß, in dem sie ohne Freistellung 
gebühren würden. Ändert sich das Ausmaß der Be-
schäftigung während der Dienstleistungszeit oder 
wird die Freistellung vorzeitig beendet, so sind die für 
die Dauer der Rahmenzeit gebührenden Bezüge neu 
zu berechnen. Gegen eine sich daraus ergebende 
Rückforderung eines Übergenusses kann Empfang 
in gutem Glauben nicht eingewendet werden.

Der Ablauf der Rahmenzeit wird gehemmt durch
• den Antritt eines Karenzurlaubes oder eines 

Sonderurlaubes unter Entfall der Bezüge,
• die Leistung eines Präsenz-, Ausbildungs- 

oder Zivildienstes,
• eine gänzliche Dienstfreistellung,
• eine ungerechtfertigte Abwesenheit vom 

Dienst oder
• ein Beschäftigungsverbot nach den Mutter-

schutzgesetzen,
wenn derartige Abwesenheiten vom Dienst die Dau-
er eines Monats überschreitet. Während der Dauer 
einer solchen Hemmung darf die Freistellung nicht 
angetreten werden. Kalendermäßig ist die Freistel-
lung nach Ablauf des Hemmungszeitraumes erforder-
lichenfalls neu festzusetzen.

Bei Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis vor Ablauf 
der Rahmenzeit sind die während des abgelaufenen 
Teiles der Rahmenzeit gebührenden Bezüge unter 
Berücksichtigung der bis zum Ausscheiden tatsäch-
lich erbrachten Dienstleistung neu zu berechnen. 
Gegen eine sich daraus ergebende Rückforderung 
eines Übergenusses kann Empfang in gutem Glau-
ben nicht eingewendet werden.

17.5. Alterssabbatical
Vertragsbediensteten, die das 55. Lebensjahr vollen-
det haben und zumindest fünf Jahre ununterbrochen 
im Dienstverhältnis zur Gemeinde gestanden sind, 
kann auf Antrag eine Herabsetzung des Beschäfti-
gungsausmaßes mit Freistellung (Alterssabbatical) 
frühestens vor dem gesetzlichen Regelpensionsalter 
gemäß § 4 Abs. 1 APG – gegebenenfalls in Verbin-
dung mit § 16 Abs. 6 APG – gewährt werden, wenn 
kein wichtiger dienstlicher Grund entgegensteht.

Die Freistellung kann in einer Rahmenzeit von zwei 
bis sieben vollen Dienstjahren in der Dauer von 
einem halben Jahr bis dreieinhalb Jahren gewährt 
werden. Während der übrigen Rahmenzeit (Dienst-
leistungszeit) haben die Vertragsbediensteten den 
regelmäßigen Dienst zu leisten. Die Freistellung ist 

am Ende der Rahmenzeit vor dem Erreichen des ge-
setzlichen Regelpensionsalters zu verbrauchen und 
hat in der Dauer von halben bzw. vollen Jahren zu er-
folgen. Die Freistellung ist ungeteilt zu verbrauchen.

Der Antrag auf ein Alterssabbatical ist 
spätestens drei Monate vor dem be-
antragten Beginn der Rahmenzeit zu 
stellen und hat Angaben über Beginn 
und Dauer der Rahmenzeit sowie über 
Beginn und Dauer der Freistellung zu 
enthalten.

Das Alterssabbatical endet bei Antritt eines Sonder-
urlaubes unter Entfall der Bezüge oder gänzlicher 
Dienstfreistellung, wenn diese Abwesenheit vom 
Dienst die Dauer eines Monats überschreitet sowie 
bei einer Dienstverhinderung in der Dauer von min-
destens sechs Monaten, wobei Dienstverhinderun-
gen mit Unterbrechungen von weniger als 6 Monaten 
innerhalb der letzten 3 Jahre zusammenzurechnen 
sind. In begründeten Ausnahmefällen kann die Bür-
germeisterin oder der Bürgermeister das Fortlaufen 
eines Alterssabbaticals verfügen.

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann auf 
Antrag der Vertragsbediensteteten die ihnen gewähr-
te Maßnahme widerrufen oder vorzeitig beenden, 
wenn kein wichtiger dienstlicher Grund entgegen-
steht.

Das für das Dienstverhältnis vorgeschriebene Min-
destbeschäftigungsausmaß muss im Durchschnitt 
der Rahmenzeit erreicht werden.

Während eines Alterssabbaticals gebührt den Ver-
tragsbediensteten für die Dauer der Rahmenzeit der 
Monatsbezug in jenem Ausmaß, das dem durch-
schnittlichen Beschäftigungsausmaß während der 
Rahmenzeit entspricht. Eine Jubiläumsbelohnung 
gebührt auch während der Freistellung. Sonstige be-
soldungsrechtliche Ansprüche gebühren nur während 
der Dienstleistungszeit in jenem Ausmaß, in dem sie 
ohne Freistellung gebühren würden.

Ändert sich das Ausmaß der Beschäftigung 
während der Dienstleistungszeit oder wird die 
Freistellung vorzeitig beendet, sind die für die 
Dauer der Rahmenzeit gebührenden Bezüge neu 
zu berechnen. Gegen eine sich daraus ergebende 
Rückforderung eines Übergenusses kann Empfang 
in gutem Glauben nicht eingewendet werden.
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Bei Beendigung des Dienstverhältnisses vor Ablauf 
der Rahmenzeit, sind die während des abgelaufenen 
Teiles der Rahmenzeit gebührenden Bezüge unter 
Berücksichtigung der bis zum Beendigungszeit-
punkt tatsächlich erbrachten Dienstleistung neu zu 
berechnen. Eine sich daraus allenfalls ergebende 
Forderung ist hereinzubringen. Gegen eine solche 
Forderung kann Empfang in gutem Glauben nicht 
eingewendet werden. Eine Beendigung des Dienst-
verhältnisses durch einverständliche Auflösung 
infolge Anspruch auf Leistungen aus den Versiche-
rungsfällen des Alters oder der geminderten Arbeits-
fähigkeit während der Freistellung ist unzulässig.

17.6. Pflegefreistellung
Vertragsbedienstete, die aus einem der folgenden 
Gründe nachweislich an der Dienstleistung verhindert 
sind, haben bis zum Höchstausmaß der Wochendienst-
zeit im Kalenderjahr Anspruch auf Pflegefreistellung

• wegen der notwendigen Pflege eines erkrankten 
oder verunglückten nahen Angehörigen oder

• wegen der notwendigen Betreuung eines min-
derjährigen, eigenen Kindes, Stief-, Wahl- oder 
Pflegekindes, wenn die Person, die das Kind 
ständig betreut hat, wegen Tod, Aufenthalt in 
einer Krankenanstalt oder Pflegeeinrichtung, 
Verbüßung einer Freiheitsstrafe sowie bei einer 
anderweitigen auf behördlicher Anordnung beru-
henden Anhaltung oder schwerer Erkrankung für 
diese Pflege ausfällt oder

• wegen der notwendigen Begleitung eines er-
krankten, minderjährigen, eigenen Kindes, Stief-, 
Wahl- oder Pflegekindes bei einem stationären 
Aufenthalt oder bei einer ambulanten Behand-
lung in einer Heil- und Pflegeanstalt.

Unabhängig davon haben Vertragsbedienstete, die 
aus einem der folgenden Gründe nachweislich an der 
Dienstleistung verhindert sind, bis zum Höchstausmaß 
der Wochendienstzeit im Kalenderjahr Anspruch auf 
Pflegefreistellung

• wegen der notwendigen Pflege eines erkrankten, 
minderjährigen, eigenen Kindes, Stief-, Wahl- 
oder Pflegekindes oder

• wegen der notwendigen Betreuung eines min-
derjährigen, eigenen Kindes, Stief-, Wahl- oder 
Pflegekindes, wenn die Person, die das Kind 
ständig betreut hat, wegen Tod, Aufenthalt in 
einer Krankenanstalt oder Pflegeeinrichtung, 
Verbüßung einer Freiheitsstrafe sowie bei einer 
anderweitigen auf behördlicher Anordnung beru-
henden Anhaltung oder schwerer Erkrankung 
für diese Pflege ausfällt.

Vertragsbedienstete mit mehr als zwei minderjäh-
rigen Kindern (eigene Kinder, Stief-, Wahl- oder 
Pflegekinder sowie Kinder ihrer eingetragenen Part-
nerin oder ihres eingetragenen Partners sowie für 
Kinder der Person, mit der eine Lebensgemeinschaft 
besteht) haben Anspruch auf eine zusätzliche Pfle-
gefreistellung bis zum Höchstausmaß der Wochen-
dienstzeit im Kalenderjahr, wenn

• der Anspruch auf Pflegefreistellung nach den 
vorstehend genannten Bestimmungen ver-
braucht ist und

• wegen einer Erkrankung des Kindes oder we-
gen Ausfall der ständigen Betreuungsperson 
wegen Tod, Aufenthalt in einer Krankenanstalt 
oder Pflegeeinrichtung, Verbüßung einer Frei-
heitsstrafe sowie bei einer anderweitigen auf 
behördlicher Anordnung beruhenden Anhal-
tung oder schwerer Erkrankung eine neuer-
liche Dienstverhinderung eintritt oder weiterhin 
besteht.

Als nahe Angehörige sind die Ehegattin oder der 
Ehegatte, die eingetragene Partnerin oder der ein-
getragene Partner und in gerader Linie verwandte 
Personen anzusehen, ferner Geschwister, Stief-, 
Wahl- und Pflegekinder sowie die Person, mit der 
eine Lebensgemeinschaft besteht.

Die Vertragsbediensteten haben für Kinder ihrer 
eingetragenen Partnerin oder ihres eingetragenen 
Partners sowie für Kinder der Person, mit der eine 
Lebensgemeinschaft besteht, nach Maßgabe der 
vorstehenden Bestimmungen insoweit Anspruch auf 
Pflegefreistellung, als sie im gemeinsamen Haushalt 
leben und kein Elternteil für die Pflege oder Betreu-
ung zur Verfügung steht.

Eine Pflegefreistellung für die Person, mit der eine 
Lebensgemeinschaft besteht, oder für deren Kinder 
kann nur in Anspruch genommen werden, wenn dem 
Dienstgeber das Bestehen dieser Lebensgemein-
schaft nachgewiesen wird. Die Lebensgemeinschaft 
hat zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme einer Pfle-
gefreistellung seit mindestens drei Monaten ununter-
brochen zu bestehen und kann zur gleichen Zeit nur 
mit einer Person eingegangen werden.

17.7. Freistellung zur Begleitung eines Kindes bei 
Rehabilitationsaufenthalt
Vertragsbedienstete, deren minderjährigem, eigenem 
Kind, Stief-, Wahl- oder Pflegekind vom Träger der 
Sozialversicherung ein stationärer Aufenthalt in einer 
Rehabilitationseinrichtung bewilligt wurde, haben 
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für höchstens vier Wochen pro Kalenderjahr zum 
Zweck der notwendigen Begleitung des Kindes An-
spruch auf Freistellung unter Entfall der Bezüge. Eine 
gleichzeitige Inanspruchnahme der Freistellung zur 
Begleitung eines Kindes bei Rehabilitationsaufenthalt 
durch beide Elternteile ist nicht zulässig, es sei denn, 
dass die Teilnahme beider Elternteile therapeutisch 
notwendig ist. Im Fall der gleichzeitigen Inanspruch-
nahme der Freistellung darf deren Dauer insgesamt 
höchstens vier Wochen betragen. Die Inanspruch-
nahme der Freistellung schließt eine Dienstverhin-
derung aus wichtigen Gründen für diesen Anlassfall 
jedenfalls aus. Desweiteren ist die Inanspruchnahme 
einer Pfl egefreistellung für diesen Anlassfall nicht 
zulässig. 

Vertragsbedienstete, die eine derartige 
Freistellung in Anspruch nehmen wollen, 
haben die Bewilligung der Rehabilitation 
spätestens eine Woche nach deren Zu-
gang dem Dienstgeber unter Bekannt-
gabe des Beginns und der Dauer der 
Rehabilitation vorzulegen.

Die Vertragsbediensteten haben für Kinder ihrer 
eingetragenen Partnerin oder ihres eingetragenen 
Partners sowie für Kinder der Person, mit der eine 
Lebensgemeinschaft besteht, insoweit Anspruch auf 
eine derartige Freistellung, als sie im gemeinsamen 
Haushalt leben und kein Elternteil für die Pfl ege oder 
Betreuung zur Verfügung steht.

Eine derartige Freistellung für Kinder der Person, mit 
der eine Lebensgemeinschaft besteht, kann nur in 
Anspruch genommen werden, wenn dem Dienstge-
ber das Bestehen dieser Lebensgemeinschaft nach-
gewiesen wird. Die Lebensgemeinschaft hat zum 
Zeitpunkt der Inanspruchnahme einer Pfl egefreistel-
lung seit mindestens drei Monaten ununterbrochen 
zu bestehen und kann zur gleichen Zeit nur mit einer 
Person eingegangen werden.

Die Zeit der Freistellung bleibt für alle Rechte, die 
sich nach der Dauer des Dienstverhältnisses richten, 
voll wirksam.

17.8. Sonderurlaube und sonstige Freistellungen
Darüber hinaus bestehen im NÖ GBedG 2025 Rege-
lungen über die Gewährung von 

• Sonderurlaub unter Entfall der Bezüge
• Karenzurlaub und Sonderurlaub zur Kinder-

erziehung 
• Frühkarenzurlaub für Väter

• Bildungsfreistellung und Bildungsteilzeit
• Freistellung zur Pfl ege eines behinderten Kin-

des 
• Freistellung zur Pfl ege eines pfl egebedürftigen 

Angehörigen (Pfl egekarenz und Pfl egeteilzeit)
• Familienhospizfreistellung
• Dienstfreistellung zur Ausübung politischer 

Funktionen oder Gewerkschaftsfunktionen
• Sonstige Dienstfreistellungen

17.9. Dienstverhinderungen
Vertragsbedienstete haben eine Dienstverhinderung 
ohne Verzug ihrer oder ihrem unmittelbaren Vorge-
setzten unter Angabe des Grundes der Verhinderung 
(Krankheit, Unfall, sonstige Dienstverhinderung) an-
zuzeigen.

Die Vertragsbediensteten haben eine Dienstverhin-
derung durch Krankheit oder Unfall durch ärztliche 
Bescheinigung nachzuweisen, wenn der Dienstgeber 
dies verlangt oder wenn die Dienstverhinderung län-
ger als drei Tage dauert. Die Vertragsbediensteten 
haben dafür vorzusorgen, dass ihre krankheits- oder 
unfallbedingte Dienstverhinderung überprüft werden 
kann. Die Dienstabwesenheit von Vertragsbediens-
teten, die diesen Verpfl ichtungen nicht nachkommen, 
sich einer zumutbaren Krankenbehandlung entziehen 
oder die zumutbare Mitwirkung an einer ärztlichen 
Untersuchung verweigern, gilt als nicht gerechtfertigt.

Für die Dauer ungerechtfertigter Dienstabwesen-
heiten oder einer Haft (ausgenommen Untersu-
chungshaft) verlieren die Vertragsbediensteten den 
Anspruch auf Bezüge, außer sie machen glaubhaft, 
dass unabwendbare Hindernisse der Erfüllung ihrer 
Meldepfl icht oder Nachweispfl icht entgegengestan-
den sind. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeis-
ter kann an Stelle des Bezugsentfalles die Anrech-
nung der versäumten Arbeitstage auf den noch nicht 
verbrauchten Erholungsurlaub bewilligen, wenn dies 
aus sozialen Gründen geboten erscheint. 

Dauert die ungerechtfertigte Abwe-
senheit vom Dienst ununterbrochen 5 
Arbeitstage, ist das Dienstverhältnis von 
Gesetzes wegen mit Ablauf des 5. Ta-
ges beendet.
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Vertragsbedienstete haben sich auf Anordnung der Bür-
germeisterin oder des Bürgermeisters einer ärztlichen 
Untersuchung zu unterziehen, wenn

• an der zur Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben 
erforderlichen gesundheitlichen Eignung be-
rechtigte Zweifel bestehen oder zur Erhaltung der 
gesundheitlichen Eignung oder der Dienstfähigkeit 
medizinische Maßnahmen erforderlich sind,

• sie infolge Krankheit, Unfalls oder Gebrechens 
vom Dienst abwesend sind oder waren oder

• eine Entscheidung des Dienstgebers von der Be-
antwortung von Fragen abhängig ist, die in das 
Gebiet ärztlichen Fachwissens fallen.

Wenn es zur zuverlässigen Beurteilung erforderlich ist, 
sind Fachärztinnen oder Fachärzte heranzuziehen. 
Eine Anordnung ist bei Abwesenheit infolge Krankheit, 
Unfalls oder Gebrechens vom Dienst spätestens drei 
Monate nach Beginn der Abwesenheit und sodann in 
entsprechenden Abständen zu erteilen.

Vertragsbedienstete, die einer Anordnung zur ärztlichen 
Untersuchung keine Folge leisten oder die zur Durch-
führung der Untersuchung unerlässlichen Angaben 
verweigern, verlieren für die Dauer ihrer Säumnis die 
vom Ergebnis der Untersuchung allfällig abhängigen 
Begünstigungen im Zusammenhang mit der Dienst-
verhinderung. Die Verantwortung für eine allfällig damit 
verbundene Dienstpflichtverletzung bleibt unberührt.
 

17.9.1. Ansprüche bei Dienstverhinderung
Vertragsbedienstete, die nach Antritt des Dienstes 
durch Unfall oder Krankheit an der Dienstleistung ver-
hindert sind, ohne dass sie die Verhinderung vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführt haben, behalten den 
Anspruch auf den Monatsbezug bis zur Dauer von 42 
Kalendertagen.

Dauert die Dienstverhinderung über den Zeitraum von 
42 Kalendertagen hinaus, gebührt der Monatsbezug ab 
diesem Zeitpunkt wie folgt:

• wenn das Dienstverhältnis noch nicht fünf Jahre ge-
dauert hat, für einen Zeitraum von 42 Kalendertagen 
im Ausmaß von 40 %;

• wenn das Dienstverhältnis fünf Jahre gedauert hat, 
für einen Zeitraum von 140 Kalendertagen im Aus-
maß von 40 %;

• wenn das Dienstverhältnis zehn Jahre gedauert hat, 
für einen Zeitraum von 140 Kalendertagen im Aus-
maß von 40 % und für einen weiteren Zeitraum von 
182 Kalendertagen im Ausmaß von 20 %.

Zeiträume einer Dienstverhinderung infolge eines Un-
falles im Dienst werden bei der Ermittlung des Ausma-
ßes dieser Leistungen für eine nachfolgende Dienstver-
hinderung nicht berücksichtigt.

Bei Ermittlung der vorgesehenen Fortzahlungsfrist sind 
Dienstverhinderungen mit Unterbrechungen von weni-
ger als 6 Monaten innerhalb der letzten 3 Jahre zusam-
menzurechnen.

Abbildung 9: Ansprüche bei Dienstverhinderungen
Sachverhalt: Ein Dienstnehmer mit einer Dienstzeit von weniger als 5 Jahren hat folgende Dienstverhin-
derungen infolge Krankheit:
1. Krankenstand: 26. März 2025 bis 8. April 2025 14 Kalendertage
2. Krankenstand: 15. Juli 2025 bis 20. August 2025 37 Kalendertage
3. Krankenstand: 5. Oktober 2025 bis 12. Oktober 2025 8 Kalendertage
4. Krankenstand: 3. Februar 2026 bis 10. März 2026 36 Kalendertage
5. Krankenstand: 14. November 2026 bis 19. November 2026 6 Kalendertage

Zusammenrechnung:
Die Unterbrechungen zwischen den ersten vier Krankenständen betragen jeweils weniger als 6 Monate, 
weshalb eine Zusammenrechnung für die Beurteilung des Entgeltfortzahlungsanspruchs zu erfolgen 
hat. Die Unterbrechung zwischen 4. und 5. Krankenstand ist länger als 6 Monate, daher beginnt ab dem 
5. Krankenstand wieder der volle Fortzahlungsanspruch.

Anspruch auf Fortzahlung von 100 % des Mo-
natsbezuges:

42 Kalendertage
26. März 2025 bis 8. April 2025

15. Juli 2025 bis 11. August 2025

Anspruch auf Fortzahlung von 40 % des Monats-
bezuges:

42 Kalendertage
12. August 2025 bis 20. August 2025

5. Oktober 2025 bis 12. Oktober 2025
03. Februar 2026 bis 27. Februar 2026

kein Anspruch auf Fortzahlung: 28. Februar 2026 bis 10. März 2026
neuerlicher Anspruch auf Fortzahlung von 100 % 
des Monatsbezuges:

6 Kalendertage 14. November bis 19. November 2026

Diese Ansprüche enden grundsätzlich mit dem Ende des Dienstverhältnisses.
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Bei einer Dienstverhinderung infolge eines Unfalles 
im Dienst, die nicht selbst vorsätzlich oder grob fahr-
lässig herbeigeführt wurde, können die Leistungen 
über die dort vorstehenden Zeiträume, selbst über 
das Ende des Dienstverhältnisses hinaus ganz oder 
zum Teil gewährt werden. 

Für pauschalierte Nebengebühren gelten die Fort-
zahlungsbestimmungen sinngemäß.

17.9.2. Ansprüche bei Dienstverhinderung infolge 
höherer Gewalt
Der Monatsbezug ist den Vertragsbediensteten auch 
dann zu belassen, wenn sie nach wenigstens einmo-
natiger Dienstleistung durch höhere Gewalt ohne ihr 
Verschulden an der Dienstleistung verhindert sind. 

17.9.3. Ansprüche bei Dienstverhinderung infolge 
sonstiger wichtiger Gründe
Vertragsbedienstete, die nach wenigstens einmona-
tiger Dienstleistung durch andere wichtige, ihre Per-
son betreffende Gründe ohne eigenes Verschulden 
an der Dienstleistung verhindert sind, behalten ihren 
Anspruch auf den Monatsbezug pro Anlass für die 
ersten 15 Kalendertage in voller Höhe, für weitere 15 
Kalendertage in halber Höhe.

Andere wichtige, die Person des Dienst-
nehmers betreffende Gründe sind nach 
Lehre und Rechtsprechung nicht nur 
solche, die in der Person des Dienstneh-
mers entstanden sind, also darin ihre 
Ursache haben, sondern auch Gründe, 
die seine Person „betreffen“, also ihn 
angehen und ihn entweder durch unmit-
telbare Einwirkung an der Dienstleistung 
hindern oder nach Recht, Sitte oder 
Herkommen wichtig genug erscheinen, 
ihn von der Dienstleistung abzuhalten 
(OGH vom 16. Dezember 1987, GZ: 9 
Ob A 202/87).

17.9.4. Ansprüche infolge Dienstverhinderung als 
Einsatzkraft
Sind Vertragsbedienstete nach Antritt des Dienst-
verhältnisses wegen eines Einsatzes als freiwilliges 
Mitglied einer Katastrophenhilfsorganisation, eines 
Rettungsdienstes oder einer freiwilligen Feuerwehr 
bei einem Großschadensereignis nach § 3 Z 3 lit. b 
KatFG 1996 oder als Mitglied eines Bergrettungs-
dienstes an der Dienstleistung verhindert, so haben 
sie unbeschadet der Ansprüche auf Fortzahlung we-
gen höherer Gewalt oder sonstiger wichtiger Dienst-

verhinderungsgründe einen Anspruch auf Fortzah-
lung des Monatsbezuges, wenn das Ausmaß und die 
Lage der Dienstfreistellung mit der Bürgermeisterin 
oder dem Bürgermeister vereinbart wird.

17.9.5. Ansprüche während des Beschäftigungsver-
bots
Weiblichen Vertragsbediensteten gebühren für die 
Zeit, während der sie nach den Bestimmungen des 
NÖ Mutterschutz-Landesgesetzes oder nach gleich-
artigen bundesgesetzlichen Bestimmungen nicht 
beschäftigt werden dürfen, keine Bezüge, wenn die 
laufenden Barleistungen des Sozialversicherungsträ-
gers für diese Zeit die Höhe des Durchschnitts der in 
den letzten drei Monaten vor Eintritt des Beschäfti-
gungsverbots gebührenden Bezüge erreichen. 

Ist dies nicht der Fall, gebührt ihnen eine 
Ergänzung auf die Höhe des Durch-
schnitts der in den letzten drei Monaten 
vor Eintritt des Beschäftigungsverbots 
gebührenden Bezüge, wobei die Son-
derzahlungen anteilig zu berücksichti-
gen sind. 

Sofern das Dienstverhältnis zum Zeitpunkt des Ein-
trittes des Beschäftigungsverbots karenziert ist, ist 
der Durchschnitt der letzten drei Monate vor Antritt 
der Karenz maßgebend. Die Zeitdauer, für die ein 
Beschäftigungsverbot besteht, gilt nicht als Dienst-
verhinderung.

Der Betrag, der der Vertragsbedienste-
ten insgesamt (also von der Sozialversi-
cherung und vom Dienstgeber) zufl ießt, 
soll die „volle Bezugshöhe“ erreichen. 
Dieser Zweck wird dann erfüllt, wenn 
das Wochengeld, das selbst keiner wei-
teren Abgabenpfl icht unterliegt und da-
her einen Nettobetrag darstellt, die Höhe 
der bisherigen Nettobezüge erreicht. 
Insofern verlangt die Vergleichbarkeit 
der Beträge im Ergebnis eine Netto-
betrachtung. Erreicht das Wochengeld 
diese Höhe nicht, bedarf es daher des 
Ergänzungsbetrags in Höhe der Diffe-
renz zum Wochengeld auf eben jene 
Summe, um Einkommenseinbußen der 
Dienstnehmerin zu vermeiden (OGH 
vom 18.08.2016, GZ: 9 ObA 96/16g).
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18. Beendigung von 
Dienstverhältnissen

18.1. Enden des Dienstverhältnisses
Das Dienstverhältnis endet

• durch Tod;
• durch einverständliche Lösung;
• durch Kündigung;
• durch vorzeitige Aufl ösung;
• bei Vorliegen einer Dienstverhinderung we-

gen Krankheit oder Unfall in der Dauer eines 
Jahres, soweit der Gemeinderat (in Städten 
mit eigenem Statut: der Stadtsenat bzw. der 
Magistrat) vor Ablauf der Jahresfrist keine Fort-
setzung mit der oder dem Vertragsbedienste-
ten vereinbart hat, wobei bei der Berechnung 
der einjährigen Frist Dienstverhinderungen 
mit Unterbrechungen von weniger als sechs 
Monaten innerhalb der letzten 3 Jahre zusam-
menzurechnen sind; 

• mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
das 65. Lebensjahr vollendet wurde;

• mit dem Ablauf der Zeit, für die es eingegan-
gen wurde, oder mit dem Abschluss der Arbeit, 
auf die es abgestellt war.

Dem schriftlichen Antrag von Vertrags-
bediensteten auf einverständliche Lö-
sung des Dienstverhältnisses ist von 
der Bürgermeisterin oder vom Bürger-
meister stattzugeben, wenn aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung 
ein Anspruch auf Leistungen aus den 
Versicherungsfällen des Alters oder der 
geminderten Arbeitsfähigkeit ab dem 
Zeitpunkt der Beendigung des Dienst-
verhältnisses zuerkannt wurde.

18.2. Kündigung des Dienstverhältnisses
Das auf unbestimmte Zeit eingegangene Dienstver-
hältnis kann von jedem Vertragsteil schriftlich gekün-
digt werden. Hat das Dienstverhältnis bei Ausspruch 
der Kündigung mindestens drei Jahre gedauert, kann 
der Dienstgeber nur unter Angabe eines Grundes 
kündigen. Zeiten eines unmittelbar vorangegangenen 
Dienstverhältnisses zur Gemeinde sind bei Berech-
nung dieser Frist zu berücksichtigten. Zeiten eines 
Karenzurlaubes, Präsenz- oder Ausbildungsdienstes 
oder Zivildienstes sind bei Berechnung dieser Frist 
nicht zu berücksichtigen.

Das befristete Dienstverhältnis kann von jedem Ver-
tragsteil frühestens nach Ablauf eines Jahres der 

ursprünglich vereinbarten oder verlängerten Dauer 
des Dienstverhältnisses schriftlich gekündigt werden, 
wenn im Dienstvertrag eine Kündigungsmöglichkeit 
vereinbart wurde. Wird ein befristetes Dienstverhält-
nis in diesem Fall durch Kündigung des Dienstgebers 
beendet, obliegt die Entscheidung hierüber dem Ge-
meindevorstand (Stadtrat).

Insofern der Dienstgeber das Dienstverhältnis nur 
unter Angabe eines Grundes einseitig kündigen 
kann, kommen als Kündigungsgründe insbesondere 
in Betracht:

• gröbliche Verletzung der Dienstpfl icht (sofern 
nicht die Entlassung in Frage kommt);

• die oder der Vertragsbedienstete erweist sich 
für die Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben 
auf Grund eines ärztlichen Gutachtens als ge-
sundheitlich ungeeignet;

• der im Allgemeinen erzielbare angemessene 
Arbeitserfolg wird trotz nachweislicher Ermah-
nung nicht aufgewiesen (sofern nicht die Ent-
lassung in Frage kommt);

• eine im Dienstvertrag vereinbarte besondere 
Verpfl ichtung wird nicht erfüllt;

• Handlungsunfähigkeit der oder des Vertrags-
bediensteten;

• das gegenwärtige oder frühere Verhalten von 
Vetragsbediensteten ist dem Ansehen oder 
den Interessen des Dienstes abträglich (sofern 
nicht die Entlassung in Frage kommt);

• die Kündigung ist wegen Änderung des Ar-
beitsumfanges, der Organisation des Dienstes 
oder der Arbeitsbedingungen notwendig, es 
sei denn, dass das Dienstverhältnis durch die 
Kündigung in einem Zeitpunkt enden würde, 
in dem das 50. Lebensjahr vollendet ist und 
bereits zehn Jahre in diesem Dienstverhältnis 
zugebracht wurden.

Eine Kündigung kann nur binnen eines 
Monats nach Zugang der Kündigung bei 
Gericht angefochten werden. Eine in-
nerhalb dieser Frist nicht angefochtene 
Kündigung ist rechtswirksam. 

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister (in 
Städten mit eigenem Statut: der Magistrat) kann die 
Kündigung von Vertragsbediensteten aussprechen, 
wenn dies im Gemeindeinteresse gelegen ist und die 
Genehmigung des zuständigen Organes des Dienst-
gebers nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Die-
se Genehmigung ist jedoch ehestmöglich einzuholen. 
Verweigert das zuständige Organ des Dienstgebers 
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die Genehmigung für eine von der Bürgermeisterin 
oder vom Bürgermeister (vom Magistrat) getroffene 
Maßnahme, so gilt die Kündigung als nicht ausge-
sprochen.

Die Kündigungsfrist beträgt für beide Teile nach einer 
Dauer des Dienstverhältnisses von
von weniger als 6 Monaten 1 Woche,
von 6 Monaten 2 Wochen,
von 1 Jahr 1 Monat,
von 2 Jahren 2 Monate,
von 5 Jahren 3 Monate,
von 10 Jahren 4 Monate,
von15 Jahren 5 Monate.

Die Kündigungsfrist hat, wenn sie nach Wochen 
bemessen ist, mit dem Ablauf einer Kalenderwoche, 
wenn sie nach Monaten bemessen ist, mit dem Ab-
lauf eines Kalendermonats zu enden. 

Bei Kündigung durch den Dienstgeber ist den jewei-
ligen Vertragsbediensteten auf Ansuchen während 
der Kündigungsfrist ein Sonderurlaub im Ausmaß 
von wöchentlich mindestens einem Fünftel der re-
gelmäßigen Wochendienstzeit zu gewähren. Dieser 
Anspruch besteht nicht, wenn ein Anspruch auf eine 
Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung 
besteht und eine Bescheinigung über die vorläufi ge 
Krankenversicherung vom Pensionsversicherungs-
träger ausgestellt wurde.

18.3. Vorzeitige Aufl ösung des Dienstverhältnis-
ses
Das Dienstverhältnis kann ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von jedem Teil aus wichtigen Grün-
den vorzeitig aufgelöst werden.

Ein wichtiger Grund, der den Dienstgeber zur vorzei-
tigen Aufl ösung des Dienstverhältnisses (Entlassung) 
berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn:

• sich nachträglich herausstellt, dass die Auf-
nahme in das Dienstverhältnis durch unwahre 
Angaben, ungültige Urkunden oder durch Ver-
schweigen von Umständen erschlichen wurde, 
die die Aufnahme nach den Bestimmungen 
dieses Gesetzes oder anderer Vorschriften 
ausgeschlossen hätte;

• Vertragsbedienstete sich einer besonders 
schweren Verletzung der Dienstpfl ichten 
oder einer Handlung oder einer Unterlassung 
schuldig machen, die sie des Vertrauens des 
Dienstgebers unwürdig erscheinen lässt, ins-
besondere wenn sie sich Tätlichkeiten oder 

erhebliche Ehrverletzungen gegen Vorgesetz-
te oder Mitbedienstete zuschulden kommen 
lassen oder wenn sie sich in ihrer dienstlichen 
Tätigkeit oder im Zusammenhang damit von 
dritten Personen Vorteile zuwenden lassen;

• Vertragsbedienstete ihren Dienst in wesentli-
chen Belangen erheblich vernachlässigen oder 
ohne einen wichtigen Hinderungsgrund wäh-
rend einer den Umständen nach erheblichen 
Zeit die Dienstleistung unterlassen;

• Vertragsbedienstete sich weigern, ihre Dienst-
verrichtungen ordnungsgemäß zu versehen 
oder sich dienstlichen Anordnungen ihrer Vor-
gesetzten zu fügen;

• eine unzulässige Nebenbeschäftigung ausge-
übt wird und diese Beschäftigung trotz Unter-
sagung nicht aufgegeben wird;

• Vertragsbedienstete sich ein ärztliches Zeug-
nis arglistig beschaffen oder missbräuchlich 
verwenden.

Eine entgegen dieser Vorschrift aus-
gesprochene Entlassung gilt als 
Kündigung, wenn der angeführte Auf-
lösungsgrund einen hinreichenden 
Kündigungsgrund darstellt; liegt auch 
kein Kündigungsgrund vor, so ist die 
ausgesprochene Entlassung rechtsun-
wirksam. Soweit ein Kündigungsgrund 
vorliegt, behalten die Vertragsbediens-
teten ihre vertragsmäßigen Ansprüche 
auf den Monatsbezug für den Zeitraum, 
der bis zur Beendigung des Dienst-
verhältnisses durch ordnungsmäßige 
Kündigung durch den Dienstgeber hätte 
verstreichen müssen unter Einrechnung 
dessen, was sie infolge Unterbleibens 
der Dienstleistung erspart oder durch 
anderweitige Verwendung erworben 
oder zu erwerben absichtlich versäumt 
haben. Für die ersten drei Monate die-
ses Zeitraumes hat die Einrechnung 
zu unterbleiben. Eine Entlassung kann 
nur binnen eines Monats nach Zugang 
der Entlassung bei Gericht angefochten 
werden. Eine innerhalb dieser Frist nicht 
angefochtene Entlassung ist rechtswirk-
sam und führt zum Ausschluss einer 
Entschädigung für die Dauer der Frist, 
die durch ordnungsgemäße Kündigung 
hätte verstreichen müssen.
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Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister (in 
Städten mit eigenem Statut: der Magistrat) kann die 
Entlassung von Vertragsbediensteten aussprechen, 
wenn dies im Gemeindeinteresse gelegen ist und die 
Genehmigung des zuständigen Organes des Dienst-
gebers nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Die-
se Genehmigung ist jedoch ehestmöglich einzuholen. 
Verweigert das zuständige Organ des Dienstgebers 
die Genehmigung für eine von der Bürgermeisterin 
oder vom Bürgermeister (vom Magistrat) getroffene 
Maßnahme, so gilt die Entlassung als nicht ausge-
sprochen.

Der Rechtmäßigkeit einer Entlassung 
steht bereits entgegen, dass der Bür-
germeister die Entlassung nicht sofort 
nach Fassung seines Entschlusses 
ausgesprochen hat, wie es bei von ihm 
angenommener Dringlichkeit zu erwar-
ten gewesen wäre, sondern erst vier 
Tage später und nur zwei Tage vor der 
anberaumten Gemeinderatssitzung. 
Dazu kommt, dass der Kläger aufgrund 
der gegen ihn erhobenen Verdachts-
gründe bereits dienstfrei gestellt war und 
deswegen auch aus einem einige Tage 
längeren Klärungs- und Entscheidungs-
prozess noch nicht auf einen Entlas-
sungsverzicht schließen hätte können 
(OGH vom 30. August 2022, GZ: 8 ObA 
55/22d).

Ist gegen Vertragsbedienstete ein strafgerichtliches 
Urteil durch ein inländisches Gericht ergangen, mit 
dem eine Verurteilung wegen einer oder mehrerer mit 
Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu einer 
Freiheitsstrafe erfolgt, so gilt das Dienstverhältnis mit 
dem Zeitpunkt der Rechtskraft des Urteiles als auf-
gelöst und jeder Anspruch aus dem Dienstvertrag als 
erloschen, wenn

• die verhängte Freiheitsstrafe ein Jahr über-
steigt oder

• die nicht bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe 
sechs Monate übersteigt.

Dasselbe gilt, wenn Vertragsbedienstete durch ein 
inländisches Gericht wegen einer oder mehrerer 
Vorsatzdelikte in einem forensisch-therapeutischen 
Zentrum untergebracht wurden oder ausschließlich 
oder auch wegen eines Vorsatzdelikts gemäß den 
§§ 92, 201 bis 217, 312 und 312a StGB rechtskräf-
tig verurteilt wurden. Das Dienstverhältnis endet in 
diesen Fällen auch dann, wenn die Rechtsfolge der 
Verurteilung bedingt nachgesehen wurde.

Das Dienstverhältnis gilt mit dem Tag des Verlustes 
des unbeschränkten Zugangs zum österreichischen 
Arbeitsmarkt als aufgelöst. Für Vertragsbedienste-
te im Gemeindewachdienst bewirkt der Verlust der 
österreichischen Staatsbürgerschaft eine vorzeitige 
Aufl ösung des Dienstverhältnisses.

Das Dienstverhältnis gilt bei einer unge-
rechtfertigten Abwesenheit vom Dienst 
von ununterbrochen 5 Arbeitstagen mit 
Ablauf des 5. Tages als aufgelöst.

Ein wichtiger Grund, der Vertragsbedienstete zur vor-
zeitigen Aufl ösung des Dienstverhältnisses (Austritt) 
berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn die oder der 
Vertragsbedienstete zur Dienstleistung unfähig wird 
oder die Dienstleistung ohne Schaden für die Ge-
sundheit nicht mehr fortsetzen kann.

18.4. Dienstzeugnis
Beim Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis ist den 
Vertragsbediensteten ein schriftliches Dienstzeugnis 
über die Dauer und die Art der Dienstleistung auszu-
stellen.
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19. Sonderbestimmungen für 
Vertragsbedienstete im Gemeinde-
wachdienst

Für Vertragsbedienstete, die im Gemeindewach-
dienst verwendet werden, gelten folgende Abwei-
chungen:

19.1. Aufnahmeerfordernisse und Entlohnung
Für eine Verwendung im Verwendungszweig Ge-
meindewachdienst ist die österreichische Staatsbür-
gerschaft erforderlich. Männliche Vertragsbedienstete 
dürfen darüber hinaus nur aufgenommen werden, 
wenn sie den Grundwehrdienst abgeleistet haben. 
Von dieser Voraussetzung kann bei Personen, die 
auf Grund ihres Alters zum Grundwehrdienst nicht 
mehr eingezogen wurden, Abstand genommen wer-
den, soferne bei diesen die erforderliche Vertrautheit 
im Umgang mit Waffen gewährleistet ist.

Vertragsbedienstete im Gemeindewach-
dienst dürfen ihren Dienst in Uniform 
erst nach einer Grundschulung im 
Ausmaß von mindestens 12 Monaten 
versehen.

Die Vertragsbediensteten im Gemeindewachdienst 
sind bis zur Ablegung der Dienstprüfung für einge-
teilte Gemeindewachebeamte nach der Verwen-
dungsgruppe A2 zu entlohnen. Nach Ablegung der 
Dienstprüfung hat die Entlohnung nach der Verwen-
dungsgruppe V1 zu erfolgen.

19.2. Zulagen 
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20. Sonderbestimmungen für  
Vertragslehrkräfte an von den  
Gemeinden erhaltenen Musik-  
und Kunstschulen

Für Musik- und Kunstschullehrkräfte gelten folgende 
Abweichungen:

• Neben der Schulleitung können Funktions-
dienstposten nur für die Stellvertretung der 
Schulleitung und für die Standortkoordination 
bei mehreren Schulstandorten als Schlüssel-
kräfte oder Fachexpertinnen bzw. Fachexper-
ten vorgesehen werden.

• In den Dienstverträgen und in den Nachträgen 
zu den Dienstverträgen ist jeweils die ver-
einbarte Gesamtstundenanzahl sowie deren 
Verteilung (Unterrichtsverpflichtung, Vor- und 
Nachbereitung, sonstige Tätigkeiten) anzu-
führen.

• Bei Dienstverträgen, die vor dem 1. Februar 
des betreffenden Unterrichtsjahres begin-
nen und deren Unterrichtstätigkeit mit dem 
Unterrichtsjahr enden soll, ist als Ende des 
Dienstverhältnisses an Stelle des Endes des 
Unterrichtsjahres das Ende des betreffenden 
Schuljahres vorzusehen. Dies gilt jedoch nicht 
für Vertretungsdienstverhältnisse, wenn an-
zunehmen ist, dass der Anlass für die Vertre-
tung während der Hauptferien entfällt und ein 
Dienstverhältnis ab dem Beginn des anschlie-
ßenden Unterrichtsjahres nicht vorgesehen ist,

• Die Dienstzeit ist die Zeit der Gesamtstunden-
anzahl und der Mehrleistungen, während derer 
die Lehrkräfte verpflichtet sind, ihrer dienst-
lichen Tätigkeit nachzugehen,

• Die Musik- und Kunstschullehrkräfte sind wäh-
rend der Schulferien vom Dienst beurlaubt, 
soweit nicht besondere Verpflichtungen (Ver-
tretung der Schulleitung, Abhaltung von Prü-
fungen, sonstige Tätigkeiten u.dgl.) entgegen-
stehen. Für die Ermittlung des Ausmaßes 
der Urlaubsersatzleistung gelten gesonderte 
Regelungen.

• Bei Gewährung einer Bildungsfreistellung oder 
einer Bildungsteilzeit tritt anstelle des Begriffs 
„vereinbarte Wochendienstzeit“ der Begriff 
„vereinbartes Beschäftigungsausmaß pro 
Schuljahr“ und darf das in der Bildungsteilzeit 
vereinbarte Beschäftigungsausmaß pro Schul-
jahr ein Viertel der Vollbeschäftigung nicht 
unterschreiten.

• Ein Anspruch auf Pflegefreistellung besteht im 
Ausmaß von jeweils einem Zweiundfünfzigstel 
des vereinbarten Beschäftigungsausmaßes 
pro Schuljahr, wobei das errechnete Ausmaß 
anteilig im Verhältnis der zu erbringenden Jah-
resstunden aufzuteilen ist.

• Ein wichtiger dienstlicher Grund, der der Ge-
währung eines Altersabbaticals entgegen 
steht, kann auch dann vorliegen, wenn der 
Beginn der Freistellung vom Beginn eines 
Schuljahres abweicht. Einem Antrag der Lehr-
kraft auf Widerruf oder vorzeitige Beendigung 
des Alterssabbaticals zum Beginn eines Schul-
jahres ist stattzugeben, wenn das Beschäfti-
gungsausmaß der Lehrkraft (bei Vorliegen der 
gesetzlichen Voraussetzungen) herabgesetzt 
wird.

• Die Bestimmungen über die Verwendungszu-
lage sind nicht anzuwenden.

• Die Abberufung vom Funktionsdienstposten 
der Schulleitung bewirkt zudem eine Änderung 
der Unterrichtsverpflichtung in der Art, dass 
im Falle eines bereits vor Betrauung mit dem 
Funktionsdienstposten der Schulleitung be-
stehenden Dienstverhältnisses jenes Ausmaß 
an Unterrichtsverpflichtung maßgebend ist, 
welches unmittelbar vor Betrauung mit dem 
Dienstposten der Schulleitung vereinbart war, 
im Falle einer gleichzeitig mit der Betrauung 
mit dem Funktionsdienstposten erfolgten Be-
gründung eines Dienstverhältnisses als Unter-
richtsverpflichtung nach Beendigung der Funk-
tionsverwendung jenes Ausmaß maßgebend 
ist, welches unmittelbar vor Beendigung der 
Funktionsverwendung unterrichtet wurde.

• Bei Auflösung der Schule kann eine Kündi-
gung durch den Dienstgeber auch dann erfol-
gen, wenn das Dienstverhältnis der Lehrkräfte 
durch die Kündigung in einem Zeitpunkt enden 
würde, in dem sie das 50. Lebensjahr voll-
endet und die Lehrkräfte bereits 10 Jahre in 
diesem Dienstverhältnis zugebracht haben.
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20.1. Besondere Dienstpfl ichten (Lehramtspfl ichten)
Die Lehrkräfte sind verpfl ichtet, die ihnen obliegen-
den Unterrichts-, Erziehungs- und Verwaltungsaufga-
ben zu besorgen. Die Lehrkräfte sind 

• zur Erteilung regelmäßigen Unterrichts (Unter-
richtsverpfl ichtung) und 

• zur Erfüllung der sonstigen aus ihrer lehramt-
lichen Stellung sich ergebenden oder vom 
Schulerhalter festgelegten Obliegenheiten 
(Musikschulstatut, Schulordnung etc.) wie z.B. 
schulische Veranstaltungen und Konzerte usw. 
verpfl ichtet und haben die vorgeschriebenen 
Unterrichtszeiten einzuhalten.

Die Lehrkräfte haben die Weisungen der Schulleitung 
zu befolgen.

Diese besonderen Dienstpfl ichten für 
Lehrkräfte gelten neben den allge-
meinen Pfl ichten wie z.B. Verbot der 
Geschenkannahme, Meldung von Ne-
benbeschäftigungen etc. Die Lehrkräfte 
haben die dienstlichen Anordnungen der 
Vorgesetzten zu befolgen; dazu gehört 
auch die Diensteinteilung. Den Lehr-
kräften steht es nicht zu, die Befolgung 
einer Weisung zu verweigern, wenn sie 
lediglich ihren Vorstellungen über die 
optimale Gestaltung ihrer Arbeitstätigkeit 
nicht entspricht. Verweigert eine Lehr-
kraft die Einhaltung des Stundenplanes 
ungeachtet entsprechender Ermahnung, 
so berechtigt dieses Verhalten den 
Dienstgeber zur Entlassung (OGH vom 
22. Jänner 2003, GZ: 9 ObA 127/02w).

Ob eine Dienstpfl ichtverletzung gröblich ist, hängt 
von den Umständen des Einzelfalls ab. Allgemein 
gilt, dass je schwerwiegender die verletzte dienstli-
che Pfl icht wiegt, desto weniger häufi g die Verletzung 
erfolgt sein muss. Auch kleine Dienstpfl ichtverlet-
zungen können bei Beharrlichkeit das Gewicht einer 
gröblichen Dienstpfl ichtverletzung erreichen. 

Hat eine Lehrkraft gegen eine sich auf 
den Unterricht beziehende Weisung 
verstoßen, so ist das Vorliegen einer 
gröblichen Verletzung der Dienstpfl ich-
ten zu bejahen. Die Befolgung von 
Anordnungen der Vorgesetzten zählt 
nämlich zu den wesentlichen Pfl ichten 
der Vertragsbediensteten, insbesondere 
auch einer Lehrkraft, wenn die Vorgaben 
für die Sicherstellung eines ordnungs-

gemäßen Schulbetriebs notwendig 
sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
gerade im schulischen Bereich, dem für 
die geistige und emotionale Entwicklung 
der Kinder und Jugendlichen ein großer 
Stellenwert zukommt, besondere Sen-
sibilität zu fordern ist. Lehrkräfte üben 
im Hinblick auf die Aufgabenstellung 
der Schule eine Vorbildfunktion aus. An 
sie sind daher erhöhte Anforderungen 
zu stellen. Auch den Dienstgeber trifft 
in dieser Hinsicht eine Verantwortung 
gegenüber den Schülern und den Eltern 
sowie auch zur Wahrung des Ansehens 
des Schulunterrichts (OGH vom 27. No-
vember 2014, GZ: 9 ObA 106/14z).

20.2. Besondere Dienstpfl ichten und Rechte der 
Schulleitung
Die Person, die mit der Schulleitung betraut ist, ist 
unmittelbar vorgesetzte Person der Lehrkräfte. Die 
Schulleitung ist für die Organisation, den adminis-
trativen und pädagogischen Betrieb in der Schule 
sowie für die Beaufsichtigung des gesamten Un-
terrichtsbetriebes der Schule im Hauptstandort und 
in den Außenstellen verantwortlich und hat für ein 
zeitgemäßes Organisationsmanagement zu sorgen. 
Die Person, die mit der Schulleitung betraut ist, hat in 
der Regel während der Unterrichtszeit in der Schule 
anwesend zu sein. Die Schulleitung hat der Gemein-
de Vorschläge für die Personalentwicklung an der 
Schule zu erstatten und ist bei der Aufnahme von 
Lehrkräften zu hören.

Die Musikschulleitung ist bei der Aufnah-
me von Musikschullehrkräften zu hören, 
aber nicht berechtigt Personal aufzuneh-
men. Diese Befugnis kommt ausschließ-
lich den zuständigen Organen zu.

Die Schulleitung hat darauf zu achten, dass alle an 
der Schule tätigen Lehrkräfte ihre dienstlichen Aufga-
ben gesetzmäßig und in zweckmäßiger, wirtschaft-
licher und sparsamer Weise erfüllen. Die Schullei-
tung ist befugt ihnen Weisungen zu erteilen und hat 
aufgetretene Fehler und Missstände im Unterricht 
abzustellen sowie für die Einhaltung der Dienstzeit 
zu sorgen.
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Demnach sind für die Schulleitung neben den allge-
meinen Dienstpflichten und den Lehramtspflichten 
weitere Dienstpflichten (z.B. Anwesenheitspflicht, 
Verantwortlichkeit für Organisation, administrativen 
und pädagogischen Betrieb in der Musikschule und 
für die Beaufsichtigung des gesamten Unterrichtsbe-
triebes der Musikschule) und Rechte (z.B. Weisungs-
recht gegenüber den Lehrkräften, Mitsprachemög-
lichkeit bei der Aufnahme von Musikschullehrkräften) 
vorgesehen. Die wichtigsten Aufgabenfelder der 
Schulleitung setzen sich aus den Bereichen Schule, 
Personal und Unterricht zusammen.

Tabelle 8: Aufgabenfelder der Schulleitung

Die Person, die mit der Schulleitung betraut ist, hat 
spätestens drei Jahre nach der Betrauung mit die-
sem Dienstposten eine Ausbildung erfolgreich zu 
absolvieren. Diese Ausbildung soll der Vermittlung 
von pädagogischen und bildungspolitischen Grund-
sätzen und einschlägiger gesetzlicher Grundlagen 
sowie grundlegender Kenntnisse von Arbeits- und 
Führungsstilen dienen. Der Gemeinderat (in Städten 
mit eigenem Statut: der Stadtsenat) kann bei länge-
rer Krankheit, Entfall der Ausbildungsveranstaltung 
oder anderen triftigen Gründen die Frist über Ansu-
chen um höchstens zwei Jahre verlängern.

Vorschriften über den Umfang und Dauer der Aus-
bildung, den Lehrplan, die Anrechenbarkeit von Aus  
und Fortbildungen und die Abschlussarbeit anlässlich 
der Ausbildung werden mit der Verordnung über die 
Ausbildung von Leiterinnen und Leitern einer Musik-
schule, LGBl. 2420/1, bestimmt.

20.3. Dienstzeit
Die von vollbeschäftigten Lehrkräften zu erbringende 
Gesamtstundenanzahl pro Schuljahr beträgt 1.768 
Jahresstunden. Grundsätzlich ist eine Jahresstunde 
eine Dienstleistungseinheit zu 60 Minuten. 
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Tabelle 9: Gesamtstundenanzahl pro Schuljahr bei 
Vollbeschäftigung

Die vorstehenden Stundenanzahlen entsprechen den 
Jahresstunden der Dauer eines Schuljahres. Die Auf-
teilung ist durch den Schulerhalter in Absprache mit 
der Schulleitung am Beginn des Schuljahres schrift-
lich festzulegen. Sind während des Schuljahres Än-
derungen der Diensteinteilung erforderlich, sind diese 
ebenfalls schriftlich festzulegen. Werden vollbeschäf-
tigte Lehrkräfte nicht während des gesamten Unter-
richtsjahres verwendet, sind die Jahresstunden der 
Verwendungsdauer entsprechend zu aliquotieren.

Die Jahresstunden können bei Besorgung von Ar-
chivtätigkeiten, Bibliotheksbetreuung und Fachgrup-
penleitungen unterschritten werden.

Tabelle 10: Reduktion der Jahresstunden bei Archivtätigkeiten, Bibiliotheksbetreuung  
und Fachgruppenleitungen
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Die Aufteilung hat entsprechend der voraussichtli-
chen Arbeitsbelastung durch den Schulerhalter in 
Absprache mit der Schulleitung zu erfolgen, wobei 
die Summe keine Überschreitung des vorgesehenen 
Höchstausmaßes ergeben darf.

Auf die Gesamtstundenanzahl der Schulleitung ist für 
die Leitungstätigkeit in Abhängigkeit von der Anzahl 
der Summe der Gesamtunterrichtsverpfl ichtung der 
Schule zu Beginn eines jeden Schuljahres nachste-
hendes Ausmaß an Jahresstunden anzurechnen.

Tabelle 11: Reduktion der Jahresstunden bei Lei-
tungstätigkeit

Die vorstehenden Leitungsstunden dienen der admi-
nistrativen, pädagogischen und künstlerischen Lei-
tung und Beaufsichtigung des Unterrichtsbetriebes 
der Schule im Hauptstandort und in den Außenstel-
len. 

Abbildung 10: Beispiel zur Ermittlung der Leitungs-
stunden

1. Sachverhalt:
Leitung einer Musikschule mit einer Gesamt-
lehrverpfl ichtung zum Beginn eines Schuljah-
res in Höhe von 13.000 Jahresstunden. 

2. Ergebnis (bei Vollbeschäftigung):
Leitungstätigkeit: 740 + 350 + 219 Stunden = 

     1.309 Jahresstunden;
verbleibende 
Unterrichtstätigkeit:

259 Jahresstunden (á 50 min)

verbleibende Vor- 
und Nachbereitung:

123 Jahresstunden

verbleibende sonstige 
Tätigkeiten:

77 Jahresstunden

In Summe ergibt 
dies die Vollbe-
schäftigung von 

1.768 Jahresstunden

Hat die Musik-(Kunst-)schule eines Gemeindever-
bandes Außenstellen, erhöht sich das vorstehende 
anrechenbare Ausmaß der Unterrichtsverpfl ichtung 
bis zum Erreichen der vollen Unterrichtsverpfl ichtung.

Tabelle 12: Erhöhung der Leitungsstunden bei Au-
ßenstellen eines Gemeindeverbandes

Auf teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte sind die vorste-
henden Bestimmungen (mit Ausnahme der Leitungs-
stunden) sinngemäß entsprechend ihrer vereinbarten 
Dienstzeit anzuwenden. 

Ergibt sich am Ende des Schuljahres, dass die 
sonstigen Tätigkeiten nicht im dafür vorgesehenen 
Ausmaß erbracht werden konnten, ist im darauf fol-
genden Schuljahr eine Anhebung der Unterrichtsver-
pfl ichtung unter gleichzeitiger Reduzierung der Jah-
resstunden der sonstigen Tätigkeiten ohne Änderung 
des Beschäftigungsausmaßes in Betracht zu ziehen. 
Die Anhebung der Unterrichtsverpfl ichtung darf bei 
Vollbeschäftigung das Ausmaß von 74 Jahresstun-
den nicht überschreiten.

Eine Vergütung von Mehrleistungen gebührt nur, 
wenn sie vom Schulerhalter angeordnet sind und 
das zugewiesene Stundenausmaß der Unterrichts-
verpfl ichtung (zuzüglich einer allfälligen Anhebung 
infolge Unterschreitung des für sonstige Tätigkeiten 
vorgesehenen Ausmaßes) oder der sonstigen Tätig-
keiten überschritten wird. 

Diese Vergütung beträgt für jede Unterrichtsstunde 
bei vollbeschäftigten Lehrkräften 1,73 % des mit 
dem Faktor 0,75 vervielfachten Monatsbezuges und 
bei teilzeitbeschäftigten Lehrkräften 1,15 % des mit 
dem Faktor 0,75 vervielfachten Monatsbezuges einer 
vergleichbaren vollbeschäftigten Lehrkraft. Sofern 
sich aus schulzeitrechtlichen oder kalendermäßigen 
Gründen (abweichend von der Dauer eines Schul-
jahres im Regelfall) eine Überschreitung des für die 
Unterrichtsverpfl ichtung vorgesehenen Stundenaus-
maßes ergibt, besteht jedoch kein Anspruch auf die-
se Vergütung.
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Das Beschäftigungsausmaß von Lehrkräften kann 
vom Dienstgeber herabgesetzt werden, wenn sich 
der Arbeitsumfang nicht nur vorübergehend wesent-
lich ändert. Kündigt die Lehrkraft aus diesem Grund, 
so gilt diese Kündigung als durch den Dienstgeber 
wegen Änderung des Arbeitsumfanges erfolgt, 
wobei die Einschränkungen bei Strukturkündigung 
(Lebensalter und Beschäftigungsdauer) 
unbeachtlich sind. Eine wesentliche Änderung des 
Arbeitsumfanges liegt jedenfalls dann vor, wenn eine 
Reduktion der Unterrichtsverpfl ichtung um 20 % 
eintritt.

Änderungen in den Schülerzahlen, 
in der Zusammensetzung von 
Schulklassen, im jeweiligen Anteil der 
unterrichteten Musikinstrumente am 
Gesamtunterricht und auch in anderen 
derartigen Aspekten liegen im Wesen 
des Betriebes einer Musikschule, 
deren Besuch durch die Musikschüler 
regelmäßig auf Freiwilligkeit beruht, und 
sind naturgemäß kaum vorhersehbar 
(OGH vom 22. Jänner 2003, GZ: 9 Ob A 
127/02w).

Der Arbeitsumfang hat sich um rund 
15 % geändert/verringert, was nicht 
mehr als unwesentlich angesehen wer-
den kann (OLG Wien vom 21. März 
2013, GZ: 9 Ra 93/12f).

Die arbeitsgerichtliche Judikatur hat im Einzelfall 
eine Reduktion des Beschäftigungsausmaßes von 
rund 15 % als ausreichend für einen einseitigen 
Eingriff in den Dienstvertrag durch den Dienstgeber 
angesehen. Die gesetzliche Regelung lässt nunmehr 
einen einseitigen Eingriff in den Dienstvertrag bei 
einer Reduktion des Beschäftigungsausmaßes von 
20 % jedenfalls zu. Eine nicht nur vorübergehende 
Änderung des Beschäftigungsausmaßes wird dann 
anzunehmen sein, wenn die Reduktion des Beschäf-
tigungsausmaßes für einen nicht vorhersehbaren 
Zeitraum eintreten wird.

20.4. Besondere Anstellungserfordernisse für die 
Schulleitung
Der Besetzung des Funktionsdienstpostens der 
Schulleitung hat eine öffentliche Ausschreibung so-
wie die Benachrichtigung der NÖ Landesregierung 
durch die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister 
voranzugehen. Für die Bewerbung ist eine Frist von 
mindestens vier Wochen einzuräumen. Sollten nach 

Ablauf der Bewerbungsfrist nicht mindestens drei Be-
werbungen eingelangt sein, ist die Stellenausschrei-
bung mit einer Bewerbungsfrist von mindestens 
sechs Wochen zu wiederholen und jedenfalls in den 
„Amtlichen Nachrichten der NÖ Landesregierung” zu 
verlautbaren. Auf diesen Umstand ist in der ersten 
Stellenausschreibung hinzuweisen.

Die öffentliche Ausschreibung kann 
unterbleiben, wenn mindestens drei 
Bewerberinnen oder Bewerber aus 
dem Kreis der Lehrkräfte der Gemeinde 
vorhanden sind. Für diese interne Aus-
schreibung des Funktionsdienstpostens 
ist eine Bewerbungsfrist von mindestens 
zwei Wochen vorzusehen.

Die Bewerberinnen oder Bewerber für den Funktions-
dienstposten der Schulleitung haben folgende Quali-
fi kationen aufzuweisen:

• die Erfüllung der Aufnahmeerfordernisse für 
den Verwendungszweig Musik- und kunst-
pädagogischer Dienst, Verwendung Höherer 
Dienst im Tätigkeitsprofi l 8.1. der Anlage 1,

• eine mindestens fünfjährige Unterrichtspraxis 
an einer öffentlichen Musikschule und

• organisatorische und kommunikative Fähigkei-
ten, die die kompetente Leitung einer Schule 
gewährleisten.

Von der Erfüllung der Aufnahmeerfordernisse für den 
Verwendungszweig Musik- und kunstpädagogischer 
Dienst, Verwendung Höheren Dienst im Tätigkeits-
profi l 8.1. der Anlage 1, kann abgesehen werden, 
wenn nach der zweiten öffentlichen Stellenausschrei-
bung keine Bewerberin oder kein Bewerber mit einer 
derartigen Qualifi kation zur Verfügung steht.

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist hat der Rechtsträ-
ger der Schule die Gesuche mit den Beilagen der 
Förderstelle für NÖ Musikschulwesen zur Begutach-
tung zu übermitteln. Die Förderstelle hat in einem 
Bericht mit einer kurzen Begründung die Eignung 
oder Nichteignung der einzelnen Bewerberinnen 
und Bewerber zur angestrebten Anstellung zu beur-
teilen. Der Bericht ist dem Rechtsträger der Schule 
zur Kenntnis zu bringen. Danach kann der Rechts-
träger der Schule zu einem Hearing einladen. In die 
Hearingkommission entsenden der Rechtsträger der 
Schule und die Förderstelle jeweils zwei stimmbe-
rechtigte Vertreterinnen oder Vertreter. Weitere Mit-
glieder können mit beratender Stimme beigezogen 
werden. Die Vorgangsweise und der Ablauf beim 
Hearing sind vom Musikschulbeirat festzulegen. 
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Der Bericht über das Ergebnis des Hearings ist dem 
Rechtsträger der Schule zu übermitteln.

Die erstmalige Betrauung mit dem 
Funktionsdienstposten der Schulleitung 
darf nur befristet auf höchstens 2 Jahre 
erfolgen. Die befristete Betrauung kann 
einmal um höchstens 5 Jahre verlängert 
werden. Die befristete Betrauung endet 
mit Ablauf der Zeit, auf die sie abgestellt 
war, sofern vor Ablauf der Frist keine 
Verlängerung auf bestimmte Zeit oder 
auf unbestimmte Zeit erfolgt. 

20.5. Vertretung
Auf Lehrkräfte, die nur zur Vertretung aufgenommen 
werden, fi ndet die Bestimmung über die Verlänge-
rung befristeter Dienstverhältnisse keine Anwendung. 
Der Dienstvertrag hat den (die) Namen der vertrete-
nen Person(en) und den konkreten Grund der Verhin-
derung zu enthalten.

Eine Vertretung liegt vor, wenn die vertretene Lehr-
kraft

• zur Gänze abwesend ist oder eine Teilzeitbe-
schäftigung nach dem NÖ Mutterschutz-Lan-
desgesetz oder nach dem NÖ VKUG 2000 in 
Anspruch nimmt oder

• einen Teil oder alle der ursprünglich für sie in 
Betracht gekommenen Stunden nicht unter-
richtet, weil sie ihrerseits eine Vertretung über-
nommen hat, die durch einen solchen Vertre-
tungsfall oder mehrere solcher Vertretungsfälle 
erforderlich geworden ist.

20.6. Ferien und Urlaub
Unterrichtsfrei sind die schulfreien Tage nach § 83 
NÖ Pfl ichtschulgesetz 2018. Der Gemeinderat kann 
mit Verordnung weitere Tage für unterrichtsfrei er-
klären sowie bei einer Änderung der Ferienregelung 
durch die Schulbehörde die Verteilung der unter-
richtsfreien Tage entsprechend anpassen. 

Die Lehrkräfte sind während der Schul-
ferien vom Dienst beurlaubt, soweit nicht 
besondere Verpfl ichtungen (Vertretung 
der Schulleitung, Abhaltung von Prüfun-
gen, sonstige Tätigkeiten u.dgl.) entge-
genstehen. An den sonstigen schulfreien 
Tagen besteht keine Verpfl ichtung zur 
Dienstleistung, wenn nicht besondere 
dienstliche Verhältnisse entgegenste-
hen.

Die Schulleitung ist verpfl ichtet, die 
ersten und letzten drei Werktage der 
Hauptferien am Dienstort anwesend zu 
sein. Im Übrigen hat die Schulleitung 
für die Wahrnehmung von unaufschieb-
baren Leitungsgeschäften während der 
Schulferien zu sorgen, wobei sie auch 
Lehrkräfte unter tunlicher Berücksichti-
gung berechtigter Wünsche in möglichst 
gleichem Maße heranziehen kann.

Die Lehrkräfte können aus wichtigen dienstlichen 
Gründen während der Schulferien und der sonstigen 
schulfreien Tage zur Dienstleistung zurückberufen 
werden. Sobald es der Dienst gestattet, ist die Rück-
berufung zu beenden. Ist eine Lehrkraft unvorherge-
sehen zurückberufen worden, sind ihr die hiedurch 
entstandenen unvermeidlichen Mehrauslagen zu 
ersetzen, soweit es sich nicht ohnehin um zu erset-
zende Reisegebühren handelt. Die Ersatzpfl icht um-
fasst auch die entstandenen unvermeidlichen Mehr-
auslagen für die mit ihr im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Angehörigen, wenn ihnen eine Fortsetzung 
des Urlaubes ohne der Lehrkraft nicht zumutbar ist.

20.7. Urlaubsersatzleistung
Den Lehrkräften gebührt für das Schuljahr, in dem 
das Dienstverhältnis endet, zum Zeitpunkt der Been-
digung des Dienstverhältnisses eine Ersatzleistung 
als Abgeltung für den der Dauer des Dienstverhält-
nisses in diesem Kalenderjahr im Verhältnis zum ge-
samten Schuljahr entsprechenden Erholungsurlaub 
(Urlaubsersatzleistung).

Das ersatzleistungsfähige Urlaubsausmaß für ein 
volles Schuljahr beträgt 13,5 % der durchschnittlich 
zu erbringenden Gesamtstundenanzahl pro Schul-
jahr. Das ersatzleistungsfähige Urlaubsausmaß 
reduziert sich entsprechend dem Verhältnis der 
Dauer des Dienstverhältnisses in diesem Schuljahr 
zum gesamten Schuljahr. Das ersatzleistungsfähige 
Urlaubsausmaß wird weiters anteilsmäßig bei Inan-
spruchnahme eines Sonderurlaubes unter Entfall der 
Dienstbezüge, einer Familienhospizfreistellung, einer 
Freistellung zur Pfl ege eines behinderten Kindes 
oder eines pfl egebedürftigen Angehörigen oder bei 
Vorliegen eines Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivil-
dienstes, im betreffenden Schuljahr reduziert. 

Die Urlaubsersatzleistung gebührt für jenen Teil des 
ersatzleistungsfähigen Urlaubsausmaßes, der nach 
Abzug verbrauchten Erholungsurlaubs aus diesem 
Schuljahr verbleibt. Demnach sind von dem nach 

20. Sonderbestimmungen für Vertragslehrkräfte an von den Gemeinden erhaltenen Musik- und Kunstschulen
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allfälliger Reduktion verbleibenden ersatzleistungs-
fähigen Urlaubsausmaß diejenigen Wochentage der 
Hauptferien und diejenigen schulfreien Tage gemäß 
§ 83 Abs. 4 NÖ Pfl ichtschulgesetz 2018 abzuziehen, 
die auf einen Werktag fallen. Nicht abzuziehen sind 
diese Tage, wenn an ihnen Dienst oder Aus- und 
Fortbildungsdienst zu leisten war oder die Lehrkraft 
an der Ausübung ihres Dienstes verhindert war. 

Die Ersatzleistung für die verbleibenden Urlaubsstun-
den ist durch die Teilung des die Bemessungsgrund-
lage bildenden Betrages durch 167,2 zu ermitteln. 
Bemessungsgrundlage für die Urlaubsersatzleistung 
für das laufende Schuljahr ist der volle Monatsbezug 
im letzten Monat des Dienstverhältnisses erhöht um 
ein Sechstel.

Im Fall der Beendigung des Dienst-
verhältnisses durch unberechtigten 
vorzeitigen Austritt oder verschuldete 
Entlassung ist der Ermittlung der Ur-
laubsersatzleistung anstelle des für das 
Schuljahr gebührenden gesamten Erho-
lungsurlaubs (13,5 %) ein Ausmaß von 
9 % der durchschnittlich zu erbringen-
den Gesamtstundenanzahl pro Schul-
jahr der Berechnung zugrunde zu legen.

21. Sonderbestimmungen für 
Vertragsbedienstete, die in einer 
Gemeinde als Lehrling ausgebildet 
wurden

Die in einem Lehrverhältnis zur Gemeinde nach 
dem BAG zurückgelegte Zeit ist für zeitabhängige 
Rechte zu berücksichtigen. Die Ablegung der Lehr-
abschlussprüfung nach dem BAG gilt als Erfüllung 
der zwingenden Vorbildung für den Fachdienst in den 
Verwendungszweigen Technischer Dienst bzw. Ver-
waltungsdienst.

21. Sonderbestimmungen für Vertragsbedienstete, die in einer Gemeinde als Lehrling ausgebildet wurden
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22. Optionsrecht

Vertragsbedienstete, deren privatrechtliches Dienst-
verhältnis zu einer Gemeinde zwischen 1. Jänner 
2022 und 31. Dezember 2024 begründet wurde und 
auf deren Dienstverhältnis das GVBG zur Anwen-
dung gelangt, können von 1. Juli 2024 bis 31. De-
zember 2025 erklären, dass für sie die Bestimmun-
gen des NÖ GBedG 2025 anzuwenden sind. Eine 
solche Erklärung hat schriftlich ohne Beifügung von 
Bedingungen oder Befristungen zu erfolgen. 

Vertragsbedienstete, die eine derartige schriftliche 
Erklärung abgeben, sind mit Wirkung des der Antrag-
stellung folgenden Monatsersten, frühestens jedoch 
mit 1. Jänner 2025, jenem Verwendungszweig und 
jener Verwendung gemäß den Bestimmungen des 
NÖ GBedG 2025 zuzuordnen, die ihrem Dienstpos-
ten zu diesem Zeitpunkt entsprechen. Bedienstete, 
die sich im Zeitpunkt der Antragstellung im Sonder- 
oder Karenzurlaub befi nden, können frühestens mit 
Dienstantritt zugeordnet werden.

Mit diesen Vertragsbediensteten ist ein Erneuerungs-
vertrag abzuschließen. Eine derartige Zuordnung 
begründet kein neues Dienstverhältnis. 

Nehmen die Vertragsbediensteten vom 
Abschluss dieses Erneuerungsvertra-
ges Abstand, so gilt die Erklärung über 
Ausübung des Optionsrechts als nicht 
abgegeben.

Die weitere Entlohnung der Vertragsbediensteten 
richtet sich nach dem für den Erfahrungsanstieg 
maßgebenden Gesamtzeitraum. Ein allfälliger An-
spruch auf eine Funktionszulage bestimmt sich nach 
der vom Gemeinderat erlassenen Verordnung. So-
weit keine Änderung des Funktionsdienstpostens 
eintritt, gilt die bisher erfolgte Betrauung mit dem 
Funktionsdienstposten unverändert weiter.

Die Bestimmungen über das Ausmaß des Erholungs-
urlaubes nach dem NÖ GBedG 2025 gelten für zuge-
ordnete Bedienstete mit Beginn des Urlaubsjahres, 
das auf die Erklärung zur Ausübung des Options-
rechts folgt.

Eine Jubiläumsbelohnung für eine Dauer des Dienst-
verhältnisses 

• von 5, 10 und 15 Jahren gebührt nicht, wenn 
im unmittelbar vorangehenden Dienstverhält-
nis eine Jubiläumsbelohnung für eine Dienst-
zeit von 25 Jahren 

• von 5, 10, 15 und 25 Jahren gebührt nicht, 
wenn im unmittelbar vorangehenden Dienst-
verhältnis eine Jubiläumsbelohnung für eine 
Dienstzeit von 40 Jahren

nach den Bestimmungen GVBG ausbezahlt wurde.

Für die Beurteilung von Ansprüchen bei Dienstver-
hinderungen sind nur Dienstverhinderungen ab 1. 
Jänner 2025 heranzuziehen. Soweit jedoch zum Zeit-
punkt der Zuordnung die sechsmonatige Frist gemäß 
§ 26 Abs. 5 GVBG nicht abgelaufen ist oder eine 
Dienstverhinderung vorliegt, die trotz abgelaufener 
sechsmonatiger Frist als Fortsetzung einer früheren 
Dienstverhinderung gilt, sind allfällige Ansprüche auf 
Entgeltfortzahlung im Falle einer Dienstverhinderung 
unter Anwendung der Bestimmungen GVBG zu be-
urteilen. 

Für die Beendigung von Dienstverhältnissen infolge 
einjähriger Dienstverhinderung sind nur Dienstverhin-
derungen ab 1. Jänner 2025 heranzuziehen. Soweit 
zum Zeitpunkt der Zuordnung die Frist von sechs 
Monaten gemäß § 26 Abs. 9 GVBG nicht abgelaufen 
ist oder eine Dienstverhinderung vorliegt, die trotz 
abgelaufener sechsmonatiger Frist als Fortsetzung 
einer früheren Dienstverhinderung gilt, ist das Errei-
chen der Jahresfrist unter Anwendung der Bestim-
mungen des GVBG zu beurteilen.

22. Optionsrecht
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24. Anhang

24.1. Tätigkeitsprofile entsprechend Anlage 1 
zum NÖ GBedG 2025

Die Verwendungszweige Hilfsdienst, Assistenzdienst, 
Technischer Dienst, Verwaltungsdienst, Gemein-
dewachdienst, Sozial- und medizinischer Dienst, 
Elementar- und sozialpädagogischer Dienst und 
Musik- und kunstpädagogischer Dienst umfassen 
nachstehende Tätigkeitsprofile samt zwingenden 
Vorbildungen und Dienstprüfungen bzw. Dienstaus-
bildungsmodulen:

24.1.1. Hilfsdienst

Tätigkeitsprofil 1.1.

Verwendungszweig Hilfsdienst
Verwendungsgruppe: A1
Inhalt der Tätigkeit:  

• Durchführen von Hilfstätigkeiten im jeweiligen Aufgabenbereich, für die eine Einschulung von 
wenigen Tagen oder Wochen ausreicht; 

• Durchführen von einfachen anlernbaren Arbeiten; 
• Mitwirken bei allen Maßnahmen der Erhaltung und Instandsetzung von Straßenkörpern, 

Kunstbauten und Nebenanlagen im Rahmen zugewiesener Arbeitspartien auf angelerntem 
Niveau; 

• Bedienung und Wartung der im Einsatz befindlichen Kleingeräte;
• Pflege von Grünflächen und Gartenanlagen

Typische Stellenbezeichnungen: Reinigungskraft, Grünanlagenpflegerin/Grünanla-
genpfleger, Straßenerhaltungskraft,
Portierin/Portier,
Amtswartin/Amtswart

zwingende Vorbildung:                          -

Dienstprüfung:                    -

24. Anhang
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24.1.2. Assistenzdienst

Tätigkeitsprofil 2.1.
Verwendungszweig Assistenzdienst
Verwendungsgruppe: A2
Inhalt der Tätigkeit:  

• Durchführen der zugeteilten Fahraufträge als Lenkerin bzw. Lenker eines Kraftwagens sowie 
Pflege und einfache Wartung;

• Durchführen von anlernbaren Arbeiten, ev. auch mit kurzen Zusatzausbildungen wie z.B. 
Brandschutzbeauftragte, Aufzugswartin bzw. Aufzugswart, etc; für den jeweiligen Aufgabenbe-
reich ist eine Einschulung über mehrere Wochen oder Monate hinweg erforderlich; 

• Sicherstellen bzw. Bereitstellen der erforderlichen Materialien durch Lagerhaltung und Ad-
ministration des Lagers sowie ordnungsgemäße Instandhaltung bzw. Wartung von Gebäuden 
und Anlagen;

• Durchführen aller erforderlichen Maßnahmen zur Betreuung und Unterstützung von Personen 
bei Bedürfnissen des täglichen Lebens außerhalb des Pflege- und Therapiebereiches allen-
falls in Zusammenarbeit mit dem medizinischen, therapeutischen und pflegerischen Personal;

• Reinhaltung, Wartung und Beaufsichtigung von Räumen, Anlagen und Gebäudeteilen, Durch-
führung kleinerer Reparaturen; 

• Schneeräum- und Streudienste; 
• Bedienung und Wartung der Heizanlagen

Typische Stellenbezeichnungen:  Angelernte Arbeiterin/Angelernter Arbeiter
Kraftwagenlenkerin/Kraftwagenlenker
Telefonistin/Telefonist
Heimhelferin/Heimhelfer
Bestattungsarbeiterin/Bestattungsarbeiter
Hausbesorgerin/Hausbesorger
Schulwartin/Schulwart mit überwiegender Reinigungs-
tätigkeit

zwingende Vorbildung:                          -
Dienstprüfung:                    -

24. Anhang



72

Tätigkeitsprofil 2.2.
Verwendungszweig Assistenzdienst
Verwendungsgruppe: A2
Inhalt der Tätigkeit:  

• Betreuung pflegebedürftiger Menschen; 
• Hilfe bei der täglichen Körperpflege (Waschen, An- und Ausziehen), Anrichten von Mahlzeiten 

und Unterstützung beim Essen; 
• Mobilisierung der Patientinnen und Patienten; 
• Unterstützung beim Aufstehen; 
• Umbetten der Patientinnen und Patienten; 
• Überziehen der Betten; 
• Durchführung der von den Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Kran-

kenpflege angeordneten Maßnahmen in den Wohnungen der Patientinnen und Patienten; 
• Dokumentation der durchgeführten Pflegemaßnahmen und Weitergabe von Informationen an 

die Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege oder an die 
Ärztinnen und Ärzten über eventuelle Veränderungen im Zustand der Patientinnen und Pa-
tienten; 

• Unterstützung der Pflegefachassistentinnen und Pflegefachassistenten, der Angehörigen des 
gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege und der Ärztinnen und Ärzte bei be-
stimmten Aufgaben im Bereich Diagnostik und Therapie;

• Ergreifen entsprechender Sofortmaßnahmen in Notfällen

Typische Stellen:  Pflegeassistentin/Pflegeassistent
zwingende Vorbildung:                          Ausbildung nach der PA-PFA-AV
Dienstprüfung:                    -

Tätigkeitsprofil 2.3.
Verwendungszweig Assistenzdienst
Verwendungsgruppe: A2
Inhalt der Tätigkeit:  
Wahrnehmen typischer Kanzleitätigkeiten wie Übernahme, Erfassen und Weiterleiten von ein- und 
ausgehenden Geschäftsstücken, Erstellen einfacher Erledigungen, Führen der Fristablage und 
Ausscheiden/Vernichten der Akten; 
Durchführen von Zustelldiensten im Bedarfsfall; 
Durchführen von Schreibarbeiten nach Diktat oder Vorlagen; 
Führen von Sammlungen nach definierten Vorgaben, Vervielfältigung bzw. Veranlassen von Druck-
aufträgen; 
Annehmen und Weiterleiten von Anrufen zur jeweilig zuständigen Stelle; 
Mitarbeit in der Servicestelle/Einlaufstelle/Telefonzentrale

Typische Stellenbezeichnungen:  Kanzleikraft
Verwaltungshilfskraft

Verwendungsgruppe: A2
zwingende Vorbildung:                          -
Dienstprüfung:                    -

24. Anhang
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Tätigkeitsprofil 2.2.
Verwendungszweig Assistenzdienst
Verwendungsgruppe: A2
Inhalt der Tätigkeit:  

• Betreuung pflegebedürftiger Menschen; 
• Hilfe bei der täglichen Körperpflege (Waschen, An- und Ausziehen), Anrichten von Mahlzeiten 

und Unterstützung beim Essen; 
• Mobilisierung der Patientinnen und Patienten; 
• Unterstützung beim Aufstehen; 
• Umbetten der Patientinnen und Patienten; 
• Überziehen der Betten; 
• Durchführung der von den Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Kran-

kenpflege angeordneten Maßnahmen in den Wohnungen der Patientinnen und Patienten; 
• Dokumentation der durchgeführten Pflegemaßnahmen und Weitergabe von Informationen an 

die Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege oder an die 
Ärztinnen und Ärzten über eventuelle Veränderungen im Zustand der Patientinnen und Pa-
tienten; 

• Unterstützung der Pflegefachassistentinnen und Pflegefachassistenten, der Angehörigen des 
gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege und der Ärztinnen und Ärzte bei be-
stimmten Aufgaben im Bereich Diagnostik und Therapie;

• Ergreifen entsprechender Sofortmaßnahmen in Notfällen

Typische Stellen:  Pflegeassistentin/Pflegeassistent
zwingende Vorbildung:                          Ausbildung nach der PA-PFA-AV
Dienstprüfung:                    -

24.1.3. Technischer Dienst

Tätigkeitsprofil 3.1.
Verwendungszweig Technischer Dienst
Verwendung: Fachdienst
Verwendungsgruppe:  T1
Inhalt der Tätigkeit:  

• Durchführen von fachlich qualifizierten (Instandhaltungs-) Arbeiten;
• Durchführen aller notwendigen Arbeitsvor- und -nachbereitungen an einzusetzenden Maschi-

nen, Geräten und Werkzeugen; 
• Kontroll- und Wartungsarbeiten entsprechend den vorgegebenen Richtlinien;
• erforderlichenfalls Leisten von Wochenend-, Nacht- oder Bereitschaftsdienst zur Sicherstel-

lung eines störungsfreien Betriebes; 
• Mitwirken und Betreuen bei der Lösung von Problemen und Beseitigen von Störungen mit 

dem Ziel des optimalen Einsatzes der verwendeten Hardware und Software; Sicherstellen von 
Datenschutz und Datensicherheit;

• Sachbearbeitung im technischen Bereich auf dem Niveau einer einschlägigen Fachausbil-
dung mit mehrjähriger Berufspraxis; dabei z.B. Kontrolle, Überwachung und Teilabnahmen der 
Arbeiten/Fremdleistungen bei Baumaßnahmen hinsichtlich der vorgegebenen/vereinbarten 
Kosten- und Qualitätskriterien bzw. technische Sachbearbeitung;

• Sicherstellen der praktischen Umsetzung von Baumaßnahmen durch Mitwirken bei Vermes-
sungen, Bauverhandlungen und Projektbesprechungen; 

• Sicherstellen ausreichender personeller, technischer und materieller Kapazitäten;
• Sicherstellung der Umsetzung der Baumaßnahmen durch Überwachung der Einhaltung defi-

nierter Vorgaben, Kontrollen und Qualitätssicherung

Typische Stellenbezeichnungen:  Facharbeiterin/Facharbeiter
Klärfacharbeiterin/Klärfacharbeiter
Schulwartin/Schulwart

zwingende Vorbildung:                          • abgeschlossener einschlägiger Lehrberuf oder
• abgeschlossener Lehrberuf und mindestens 2 Jah-

re facheinschlägige Berufspraxis im Verwendungs-
zweig Nr. 2

Dienstprüfung:  -
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Tätigkeitsprofil 3.2.
Verwendungszweig Technischer Dienst
Verwendung: Fachdienst
Verwendungsgruppe:  T1
Inhalt der Tätigkeit:  

• Erfüllung standardisierter, administrativer Aufgaben im Verwaltungs- und  Wirtschaftsbereich 
sowie teilweise auch von spezialisierten (unter Anleitung) bzw. teilroutinemäßigen (selbstän-
dig) Aufgaben innerhalb  einer bestimmten Organisationseinheit auf dem Niveau einer abge-
schlossenen einschlägigen Fachschule  oder mit langjähriger Berufserfahrung innerhalb des 
jeweiligen Fachbereiches; Durchführen von administrativen, organisatorischen und koordinie-
renden Aufgaben zur Unterstützung einer Leitungsstelle; dabei insbesondere Terminkoordina-
tion, Koordinieren und Weiterleiten von Aufträgen der Leitung an die jeweiligen Fachbereiche;

• Mitwirken an der Durchführung bei der Beschaffung und Aufbereitung der technischen Unter-
lagen sowie bei der Erhebung und Vermessung bestehender Strukturen und bei der planli-
chen Darstellung

Typische Stellen:  Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter im bautechnischen Bereich
zwingende Vorbildung:                          • erfolgreicher Abschluss einer einschlägigen Fachschule 

oder 
• abgeschlossener facheinschlägiger Lehrberuf oder
• mindestens 5 Jahre facheinschlägige Berufspraxis

Dienstprüfung: -

Tätigkeitsprofil 3.3.
Verwendungszweig Technischer Dienst
Verwendung: Gehobener Dienst
Verwendungsgruppe:  T2
Inhalt der Tätigkeit:  

• Sicherstellung von Effizienz und Qualität von durchgeführten Arbeiten, Kontrolle der Bediens-
teten, Sicherstellung der Funktionalität und Einsatzbereitschaft technischer und maschineller 
Ressourcen, Dienstnehmerschutz, Führen der Lagerverwaltung, Kanzleiführung, Preiserhe-
bungen und Kostenrechnung, Erstellen und Kontrollieren von Dienstplänen sowie der Rufbe-
reitschaft im Winterdienst; Ausbilden von Lehrlingen;

• Sicherstellen der Einsatzbereitschaft der jeweiligen technischen Anlagen (z.B. auch des Gerä-
te- und Fuhrparks) an der Dienststelle; Planen und Sicherstellen der Umsetzung aller im Bau-
hof oder in der Werkstatt anfallenden Reparaturen und sonstiger Aufgaben

Typische Stellenbezeichnungen:  Bauhofleiterin/Bauhofleiter, Werkstättenleiterin/Werkstät-
tenleiter

zwingende Vorbildung:                          • einschlägige Meisterprüfung oder 
• Reifeprüfung oder Berufsreifeprüfung oder
• einschlägiges Bachelorstudium 

Dienstprüfung:

24. Anhang
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Tätigkeitsprofil 3.4.
Verwendungszweig Technischer Dienst
Verwendung: Gehobener Dienst
Verwendungsgruppe:  T2
Inhalt der Tätigkeit:  

• Bearbeitung und Erledigung komplexer, nicht routinemäßiger administrativer Aufgaben 
im Verwaltungs- und Wirtschaftsbereich die ein hohes Maß an Selbständigkeit ver-
langen; auch Beaufsichtigung einiger Bediensteter, die mit Routinearbeiten beschäftigt 
sind;

• Koordinierung der Arbeit der Sachbearbeiter, die mit Routinearbeiten beschäftig sind;
• Aufgaben, wie etwa Beratungsgespräche, mündliche Verhandlungen, wobei das Wis-

sen Maturaniveau und detaillierten Kenntnissen im jeweiligen Bereich entspricht

Typische Stellenbezeichnungen:  technische Sachbearbeiterin/technischer Sachbear-
beiter

zwingende Vorbildung:                          •	 Reifeprüfung oder Berufsreifeprüfung oder
•	 einschlägiges Bachelorstudium

Dienstprüfung: -
 

Tätigkeitsprofil 3.5.
Verwendungszweig Technischer Dienst
Verwendung: Höherer Dienst
Verwendungsgruppe:  T3
Inhalt der Tätigkeit:  

• Bearbeitung und Erledigung komplexer, nicht routinemäßiger administrativer Aufgaben im Ver-
waltungs- und Wirtschaftsbereich, die ein hohes Maß an Selbständigkeit verlangen;

• Beaufsichtigung einiger Bediensteter, die mit Routinearbeiten beschäftigt sind; 
• Koordinierung der Arbeit der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, die mit Routinearbei-

ten beschäftig sind;
• Kontakt mit Externen zur Lösung komplizierter Probleme und Beantwortung nicht-routinemä-

ßiger Anfragen;
• auf Verlangen Erstellen von Analysen der ausgeführten Arbeiten;
• Planen und Sicherstellen der Durchführung von Projekten sowie inhaltliche Prüfung von Sach-

verhalten und Unterlagen;
• die Bearbeitung erfordert dabei das Niveau einer universitären Vollausbildung

Typische Stellenbezeichnun-
gen:  

 technische Sachbearbeiterin/technischer Sachbearbeiter

zwingende Vorbildung:                          •	 einschlägiges universitäres Vollstudium oder
•	 einschlägiger Fachhochschul-Masterstudiengang im Sinne des 

FHG oder
•	 einschlägiger Fachhochschul-Diplomstudiengang im Sinne des 

Fachhochschul-Studiengesetzes (FHStG) BGBl. Nr. 340/1993 
i.d.F. BGBl. I Nr. 77/2020

Dienstprüfung:                    -
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24.1.4. Verwaltungsdienst

Tätigkeitsprofil 4.1.
Verwendungszweig Verwaltungsdienst
Verwendung: Fachdienst
Verwendungsgruppe:  V1
Inhalt der Tätigkeit:

• Erfüllung standardisierter, administrativer Aufgaben im Verwaltungs- und Wirtschaftsbereich 
sowie teilweise auch von spezialisierten (unter Anleitung) bzw. teilroutinemäßigen (selbstän-
dig) Aufgaben innerhalb einer bestimmten Organisationseinheit auf dem Niveau einer ab-
geschlossenen einschlägigen Fachschule (z.B. Handelsschule) oder mit langjähriger Berufs-
erfahrung innerhalb des jeweiligen Fachbereiches;

• Durchführen von administrativen, organisatorischen und koordinierenden Aufgaben zur Unter-
stützung einer Leitungsstelle; dabei insbesondere Terminkoordination, Koordinieren und Wei-
terleiten von Aufträgen der Leitung an die jeweiligen Fachbereiche

Typische Stellenbezeichnun-
gen:  

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter in der Verwaltung

zwingende Vorbildung: • erfolgreicher Abschluss einer kaufmännischen Fachschule 
oder

• abgeschlossener Lehrberuf oder
• mindestens 5 Jahre facheinschlägige Berufspraxis 

Dienstprüfung: • Gemeindedienstprüfung für den Rechnungsfachdienst und 
den Verwaltungsfachdienst;

• im Standesamts- und Staatsbürgerschaftsdienst zusätzlich: 
Fachprüfung für den Standesbeamten- und Staatsbürger-
schaftsdienst

 
Tätigkeitsprofil 4.2.
Verwendungszweig Verwaltungsdienst
Verwendung: Gehobener Dienst
Verwendungsgruppe:  V2
Inhalt der Tätigkeit:  

• Bearbeitung und Erledigung komplexer, nicht routinemäßiger administrativer Aufgaben im Ver-
waltungs- und Wirtschaftsbereich, die ein hohes Maß an Selbständigkeit verlangen;

• Beaufsichtigung einiger Bediensteter, die mit Routinearbeiten beschäftigt sind;
• Koordinierung der Arbeit der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, die mit Routinearbei-

ten beschäftig sind;
• Aufgaben, wie etwa Beratungsgespräche, mündliche Verhandlungen, wobei das Wissen Ma-

turaniveau und detaillierten Kenntnissen im jeweiligen Bereich entspricht

Typische Stellenbezeichnungen:  Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter in der gehobenen Verwaltung
zwingende Vorbildung:                          • Reifeprüfung oder Berufsreifeprüfung oder

• einschlägiges Bachelorstudium
Dienstprüfung: • Gemeindedienstprüfung für den Rechnungs-(Buchhal-

tungs-)dienst und den Gehobenen Verwaltungsdienst;
• im Standesamts- und Staatsbürgerschaftsdienst zusätz-

lich: Fachprüfung für den Standesbeamten- und Staats-
bürgerschaftsdienst
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Tätigkeitsprofil 4.3.
Verwendungszweig Verwaltungsdienst
Verwendung: Höherer Dienst
Verwendungsgruppe: V3
Inhalt der Tätigkeit:  

• Bearbeitung und Erledigung komplexer, nicht routinemäßiger administrativer Aufgaben im Ver-
waltungs- und Wirtschaftsbereich, die ein hohes Maß an Selbständigkeit verlangen;

• Beaufsichtigung einiger Bediensteter, die mit Routinearbeiten beschäftigt sind; 
• Koordinierung der Arbeit der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, die mit Routinearbei-

ten beschäftig sind;
• Kontakt mit Externen zur Lösung komplizierter Probleme und Beantwortung nicht-routinemä-

ßiger Anfragen;
• auf Verlangen Erstellen von Analysen der ausgeführten Arbeiten;
• Planen und Sicherstellen der Durchführung von Projekten sowie inhaltliche Prüfung von Sach-

verhalten und Unterlagen; die Bearbeitung erfordert dabei das Niveau einer universitären Voll-
ausbildung

Typische Stellenbezeichnun-
gen:  

Juristische Sachbearbeiterin/Juristischer Sachbearbeiter

zwingende Vorbildung:                          • einschlägiges universitäres Vollstudium oder
• einschlägiger Fachhochschul-Masterstudiengang im Sinne 

des FHG oder
• einschlägiger Fachhochschul-Diplomstudiengang im Sinne 

des Fachhochschul-Studiengesetzes (FHStG) BGBl. Nr. 
340/1993 i.d.F. BGBl. I Nr. 77/2020

Dienstprüfung:                    Gemeindedienstprüfung für den Höheren Verwaltungsdienst und 
den Rechtskundigen Verwaltungsdienst
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24.1.5. Gemeindewachdienst

Tätigkeitsprofil 5.1.
Verwendungszweig Gemeindewachdienst
Verwendung: Fachdienst
Verwendungsgruppe: V1
Inhalt der Tätigkeit:  

• Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Ruhe und Sicherheit;
• Veranstaltungswesen;
• Straßenpolizei (z.B. Benützung der Straße zu verkehrsfremden Zwecken);
• Kontrolle der Gemeindestraßen (Spiel- und Wohnstraßen, Kurzparkzonen, Halteverbote);
• Umwelt- und Lärmschutz;
• Dokumentenverluste;
• Zusammenarbeit mit den Polizeiinspektionen im Gemeindegebiet

Typische Stellenbezeichnungen:  Eingeteilte Gemeindewachebedienstete / Eingeteilter Ge-
meindewachebediensteter

zwingende Vorbildung:                          Dienstprüfung für eingeteilte Gemeindewachebeamte (bis 
zur Ablegung dieser Dienstprüfung erfolgt die Entlohnung 
nach der Verwendung A2 des Verwendungszweiges Nr. 4)

Dienstprüfung:                    Dienstprüfung für eingeteilte Gemeindewachebeamte

Tätigkeitsprofil 5.2.
Verwendungszweig Gemeindewachdienst
Verwendung: Gehobener Dienst 
Verwendungsgruppe: V2
Inhalt der Tätigkeit:  

• Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Ruhe und Sicherheit;
• Veranstaltungswesen;
• Straßenpolizei (z.B. Benützung der Straße zu verkehrsfremden Zwecken);
• Kontrolle der Gemeindestraßen (Spiel- und Wohnstraßen, Kurzparkzonen, Halteverbote);
• Umwelt- und Lärmschutz;
• Dokumentenverluste;
• Zusammenarbeit mit den Polizeiinspektionen im Gemeindegebiet

Typische Stellenbezeichnungen: Dienstführende Gemeindewachebedienstete/Dienstführen-
der Gemeindewachebediensteter

zwingende Vorbildung:                          Dienstprüfung für eingeteilte Gemeindewachebeamte
Dienstprüfung:                    Dienstprüfung für dienstführende Gemeindewachebeamte
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24.1.6. Sozial- und medizinischer Dienst

Tätigkeitsprofil 6.1.
Verwendungszweig Sozial- und medizinischer Dienst
Verwendung: Fachdienst 
Verwendungsgruppe: S1
Inhalt der Tätigkeit:  

• Betreuung pflegebedürftiger Menschen in Pflegeheimen;
• Erfüllung bestimmter Aufgaben im Bereich der Diagnose und der Therapie;
• Ergreifen entsprechender Sofortmaßnahmen in Notfällen

Typische Stellenbezeichnungen:  Pflegefachassistentin/Pflegefachassistent
zwingende Vorbildung:                          Ausbildung nach der PA-PFA-AV
Dienstprüfung:                    -

Tätigkeitsprofil 6.2.
Verwendungszweig Sozial- und medizinischer Dienst
Verwendung: Gehobener Dienst 
Verwendungsgruppe: S2
Inhalt der Tätigkeit:  

• Umsetzung der Maßnahmen zur bestmöglichen pflegerischen Versorgung, Behandlung und 
Betreuung von Patientinnen und Patienten unter Beachtung der von den übergeordneten Stel-
len definierten Vorgaben im Rahmen des gesetzlichen Berufsbildes nach den Bestimmungen 
(2. Hauptstück) des GuKG

Typische Stellenbezeichnungen:  Gesundheits- und Krankenpflegekraft
zwingende Vorbildung:                          abgeschlossene Ausbildung nach den Bestimmungen 

des 2. Hauptstückes des GuKG  
Dienstprüfung:                    -

Tätigkeitsprofil 6.3.
Verwendungszweig Sozial- und medizinischer Dienst
Verwendung: Gehobener Dienst 
Verwendungsgruppe: S2
Inhalt der Tätigkeit:  

• Tätigkeit im Rahmen des Berufsbildes gemäß MTD-Gesetz in den Bereichen medizinisch-
technischer Laboratoriumsdienst, radiologisch-technischer Dienst oder Diätdienst und ernäh-
rungsmedizinische Beratungsdienst, dabei insbesondere Veranlassen der Vorbereitung für die 
therapeutischen Maßnahmen;

• Durchführen der Behandlungen bzw. Untersuchungen oder Analysen und Dokumentieren aller 
relevanten Daten

Typische Stellenbezeichnungen:  Diätassistentin/Diätassistent, Physiotherapeutin/ Physio-
therapeut, Ergotherapeutin/Ergotherapeut

zwingende Vorbildung:                          einschlägige Berufsberechtigung nach dem MTD-Gesetz  
Dienstprüfung:                    -
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Tätigkeitsprofil 6.4.
Verwendungszweig Sozial- und medizinischer Dienst
Verwendung: Gehobener Dienst 
Verwendungsgruppe: S2
Inhalt der Tätigkeit:  

• Einsatz als Fachkraft für Sozialarbeit, dabei Betreuung und Beratung von Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen, drogen- und/oder alkoholabhängigen Personen sowie von sonstigen 
betreuungsbedürftigen Personen; Wahrnehmen aller gesetzlichen Möglichkeiten der Erzie-
hungshilfe sowie Durchführen von Maßnahmen zur Beratung, Betreuung und Unterstützung 
von Minderjährigen sowie ggf. deren Angehörigen in problematischen Lebenslagen

Typische Stellenbezeichnungen:  Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter
zwingende Vorbildung:                          • Fachhochschule für Sozialarbeit oder Abschluss 

der Sozialakademie oder 
• Abschluss des Universitätslehrgangs „Sozial 

Work“ (MSc) und definierte Zusatzqualifikation 
(insgesamt mindestens 180 ECTS)

Dienstprüfung:                    -

Tätigkeitsprofil 6.5.
Verwendungszweig Sozial- und medizinischer Dienst
Verwendung: Höherer Dienst
Verwendungsgruppe: S3
Inhalt der Tätigkeit:  
·	 Wahrnehmen der gesetzlich festgelegten medizinischen Aufsichts- und Überwachungsaufgaben 

im Rahmen der amtsärztlichen Tätigkeit;
·	 Vollziehen von gesetzlich vorgeschriebenen Prophylaxemaßnahmen sowie Erstellen von medizi-

nischen Gutachten, mit dem Ziel, die Volksgesundheit im gegebenen Aufsichtsbereich nachhal-
tig abzusichern bzw. zu verbessern und Durchführung von medizinischen Aufgaben z.B. medizi-
nischen Untersuchungen

Typische Stellenbezeichnungen:  Ärztin/Arzt
zwingende Vorbildung:                          Abgeschlossenes Diplomstudium der Studienrichtung 

Humanmedizin oder eine als gleichwertig anerkannte 
ausländische Ausbildung

Dienstprüfung:                    Erfolgreiche Absolvierung eines für Bundesbedienstete 
vorgeschriebenen Ausbildungslehrganges und einer für 
Bundesbedienstete vorgesehenen Dienstprüfung vor der 
betreffenden Prüfungskommission des Bundes für den 
amtsärztlichen Dienst
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Tätigkeitsprofil 6.6.
Verwendungszweig Sozial- und medizinischer Dienst
Verwendung: Höherer Dienst 
Verwendungsgruppe: S3
Inhalt der Tätigkeit:  
Amts- oder Gemeindetierärztliche Tätigkeiten, wie Kontrolle der Qualität und Genießbarkeit des 
Schlachtviehs in Fleischereibetrieben und Schlachthöfen und Ausstellung von Zeugnissen und Gut-
achten

Typische Stellenbezeichnungen:  Tierärztin/Tierarzt
zwingende Vorbildung:                          Abgeschlossenes Diplomstudium der Studienrichtung Ve-

terinärmedizin oder eine als gleichwertig anerkannte aus-
ländische Ausbildung

Dienstprüfung:                    Erfolgreiche Absolvierung eines für Bundesbedienstete 
vorgeschriebenen Ausbildungslehrganges und einer für 
Bundesbedienstete vorgesehenen Dienstprüfung vor der 
betreffenden Prüfungskommission des Bundes für den 
amtstierärztlichen Dienst
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24.1.7. Elementar- und sozialpädagogischer Dienst

Tätigkeitsprofil 7.1.
Verwendungszweig Elementar- und sozialpädagogischer Dienst
Verwendung: Fachdienst 
Verwendungsgruppe: P1
Inhalt der Tätigkeit:

• Unterstützen von Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen bzw. Sozialpädagogin-
nen und Sozialpädagogen bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen in den Betreu-
ungseinrichtungen der Gemeinde (Kindergarten, Tagesbetreuungseinrichtungen, Schulen), 
wobei eine facheinschlägige Berufsausbildung nicht erforderlich ist;

• Betreuung der Sachinfrastruktur und Durchführung von damit zusammenhängenden Hilfstä-
tigkeiten (z.B. Reinigung)

Typische Stellenbezeichnungen:  Kinderbetreuerin/Kinderbetreuer
Stützkraft

zwingende Vorbildung:                          -

Dienstausbildungsmodule:                    Absolvierung der nach dem NÖ Kindergartengesetz 2006 
bzw. nach der NÖ Tagesbetreuungsverordnung vorge-
schriebenen oder einer gleichwertigen Ausbildung 

Tätigkeitsprofil 7.2.
Verwendungszweig Elementar- und sozialpädagogischer Dienst
Verwendung: Gehobener Dienst 
Verwendungsgruppe: P2
Inhalt der Tätigkeit:  

• Pädagogische Arbeit an einem Kindergarten oder in einer Tagesbetreuungseinrichtung; insbe-
sondere Planen, Durchführen und Dokumentieren der pädagogischen Aufgaben zur Betreu-
ung und Begleitung der anvertrauten Kinder nach Maßgabe gesetzlicher Bestimmungen und 
innerdienstlicher Vorgaben

Typische Stellenbezeichnungen:  Hortpädagogin/Hortpädagoge
Elementarpädagogin/Elementarpädagoge, Freizeitpädago-
gin/Freizeitpädagoge

zwingende Vorbildung:                          Reife-, und/oder  Diplomprüfungszeugnis für Elementarpä-
dagogik oder vergleichbare vorgeschriebene Ausbildung

Dienstprüfung:                    -
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Tätigkeitsprofil 7.3.
Verwendungszweig Elementar- und sozialpädagogischer Dienst
Verwendung: Gehobener Dienst
Verwendungsgruppe: P2
Inhalt der Tätigkeit:  

• Betreuung und Förderung von Kindern und Jugendlichen; 
• Hilfestellung für Menschen bei der Bewältigung und Lösung sozialer Probleme und damit zu-

sammenhängende Beratungs- und Vermittlungsaufgaben.

Typische Stellenbezeichnungen:  Sozialpädagogin/Sozialpädagoge
zwingende Vorbildung:                          Reife- und/oder Diplomprüfung an der Bildungsanstalt für 

Sozialpädagogik oder allgemeine pädagogische Ausbil-
dung

Dienstprüfung:                    -
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24.1.8. Musik- und kunstpädagogischer Dienst

Tätigkeitsprofil 8.1.
Verwendungszweig Musik- und kunstpädagogischer Dienst
Verwendung: Fachdienst

Gehobener Dienst und
Höherer Dienst

Verwendungsgruppen: MK1, MK2 und MK3
Inhalt der Tätigkeit:

• Erteilung von Unterricht im Bereich der Gesangs- und Instrumentalpädagogik sowie auch der allge-
meinen Musikerziehung; musikalische Grundausbildung und Förderung musikalischer Fähigkeiten und 
Fertigkeiten sowie Durchführung von Eignungsprüfungen; Musikvermittlung unter Beachtung pädagogi-
scher und didaktischer Grundsätze; unterstützende Mitwirkung bei der künstlerischen Erarbeitung und 
Interpretation von Gesangs- oder Instrumentalpartien;

• Erteilung von Unterricht im Bereich der Tanz- und Bewegungserziehung; musikalische Früherziehung 
und Förderung rhythmischer Sicherheit und Körperbewusstseins sowie kreativer Gestaltungs- und Aus-
drucksformen; Unterrichtsgestaltung unter Beachtung pädagogischer und didaktischer Grundsätze; 
unterstützende Mitwirkung bei der künstlerischen Erarbeitung und Interpretation von Musikwerken;

• Erteilung von Unterricht im Bereich der bildenden und angewandten Künste; künstlerische Grundaus-
bildung und Förderung künstlerischer Fähigkeiten und Fertigkeiten und Durchführung von Eignungsprü-
fungen; Kunstvermittlung unter Beachtung pädagogischer und didaktischer Grundsätze; Schaffung der 
Grundlagen zur Entfaltung einer eigenständigen, künstlerischen Persönlichkeit und für eine selbständi-
ge künstlerische Tätigkeit; unterstützende Mitwirkung bei den künstlerischen Lernprozessen;

• Erteilung von Unterricht im Bereich der darstellenden Kunst; Vermittlung der Stimmbildung, Sprech-
erziehung und Bewegungslehre sowie Ausdruck durch Gestik und Mimik; individuelle Förderung der 
Talente und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler; Anregung und Wecken des künstlerischen 
Potenzials; Durchführung von Beurteilungen der schauspielerischen Leistungen; Beachtung pädagogi-
scher und didaktischer Grundsätze; unterstützende Mitwirkung bei der kritischen und kreativen Ausein-
andersetzung mit aufbereiteten Fachinhalten;

• In allen Bereichen respektvoller und sensibler Umgang mit den Bedürfnissen der Schülerinnen und 
Schüler; Beratung und Motivation der Schülerinnen und Schüler und Eltern; administrative Tätigkeiten;

• Mitwirkung und Betreuung von Schülerinnen und Schülern bei Schulkonzerten, Schulprojekten, öffent-
lichen Auftritten, Wettbewerben und ähnlichen Bereicherungen des kulturellen Lebens sowie Vorberei-
tungen für diese Tätigkeiten

Typische Stellenbezeichnungen:  Musikschullehrkraft
Kunstschullehrkraft
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a) Verwendung Höherer Dienst, Ver-
wendungsgruppe MK3:

zwingende Vorbildung Musikschullehrkraft:
• Abschluss eines musikpädagogischen Bachelor- und Master-

studiums (z.B. Instrumental- und (Gesangs-) pädagogik) mit 
mindestens 360 ECTS-Anrechnungspunkten oder

• Abschluss des Masterstudiums Lehramt Sekundarstufe Allge-
meinbildung im Unterrichtsfach Instrumentalmusikerziehung 
oder eines gleichwertigen Studiums an einer anerkannten in- 
oder ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung oder

• Abschluss eines musikpädagogischen Bachelorstudiums (z.B. 
Instrumental- und (Gesangs-)pädagogik) mit mindestens 240 
ECTS-Anrechnungspunkten und zusätzlich Abschluss eines 
musikalisch-künstlerischen oder eines weiteren musikpädago-
gischen Bachelorstudiums mit mindestens 240 ECTS-Anrech-
nungspunkten oder

• Abschluss eines musikalisch-künstlerischen Bachelorstu-
diums mit mindestens 240 ECTS-Anrechnungspunkten und 
zusätzlich Abschluss eines musikpädagogischen Masterstu-
diums mit mindestens 120 ECTS-Anrechnungspunkten oder 
des Bachelorstudiums Lehramt Sekundarstufe Allgemein-
bildung im Unterrichtsfach Musikerziehung oder eines gleich-
wertigen Studiums an einer anerkannten in- oder ausländi-
schen postsekundären Bildungseinrichtung

Kunstschullehrkraft:
• Abschluss eines künstlerischen Bachelor- und Masterstu-

diums mit mindestens 300 ECTS-Anrechnungspunkten oder
• Abschluss eines Masterstudiums Lehramt Sekundarstufe 

Allgemeinbildung (z.B. Bildnerische Erziehung) oder eines 
gleichwertigen Studiums an einer anerkannten in- oder aus-
ländischen postsekundären Bildungseinrichtung 

Abgeschlossene Diplomstudien in einer gleichwertigen Studienrich-
tung an anerkannten in- oder ausländischen postsekundären Bil-
dungseinrichtung sind den vorstehenden Studien gleichzuhalten.

Bei abgeschlossenen Studien, die nicht mit ECTS-Anrechnungs-
punkten bewertet sind, entspricht ein Semester der Mindeststudien-
zeit 30 ECTS-Anrechnungspunkten.
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b) Verwendung Gehobener Dienst, 
Verwendungsgruppe MK2 (soweit 
nicht die zwingende Vorbildung 
nach lit. a erfüllt ist):

zwingende Vorbildung:
Musikschullehrkraft: 

• Abschluss eines musikalisch-künstlerischen Bachelorstu-
diums (z.B. Instrumentalstudium) mit mindestens 240 ECTS-
Anrechnungspunkten oder

• Abschluss eines musikpädagogischen Bachelorstudiums (z.B. 
Instrumental- und (Gesangs-)pädagogik) mit mindestens 240 
ECTS-Anrechnungspunkten oder

• Abschluss des Bachelorstudiums Lehramt Sekundarstufe All-
gemeinbildung im Unterrichtsfach Musikerziehung oder eines 
gleichwertigen Studiums an einer anerkannten in- oder aus-
ländischen postsekundären Bildungseinrichtung oder

• Abschluss eines musiktherapeutischen Studiums (z.B. Musik-
therapie) mit mindestens 210 ECTS-Anrechnungspunkten 
oder

• erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung (Musical, Bühnen-
tanz, klassisches Ballett) vor der paritätischen Bühnenprü-
fungskommission

Kunstschullehrkraft:
• Abschluss eines künstlerischen Bachelorstudiums (z.B. Bil-

dende Kunst) mit mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunk-
ten oder

•	 erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung (Schauspiel) vor der 
paritätischen Bühnenprüfungskommission

Abgeschlossene Diplomstudien in einer gleichwertigen Studienrich-
tung an anerkannten in- oder ausländischen postsekundären Bil-
dungseinrichtung sind den vorstehenden Studien gleichzuhalten.

Bei abgeschlossenen Studien, die nicht mit ECTS-Anrechnungs-
punkten bewertet sind, entspricht ein Semester der Mindeststudien-
zeit 30 ECTS-Anrechnungspunkten.
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c) Verwendung Fachdienst, Verwen-
dungsgruppe MK1 (soweit nicht die 
zwingende Vorbildung nach lit. a 
oder b erfüllt ist):

zwingende Vorbildung:
hervorragende künstlerische oder kunstpädagogische Leistungen 
(z.B. facheinschlägiges Kurzstudiums oder facheinschlägiger Lehr-
gang)

Dienstprüfung:                    -
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Bisher erschienen:

Band 1: NÖ Kanalgesetz 1977
Gesammelte Judikatur der Höchstgerichte
August 2008
Dr. Walter Leiss

Band 2: NÖ Bauordnung 1996
Gesammelte Judikatur der Höchstgerichte
März 2009
Dr. Walter Leiss

Band 3: Bundesabgabenordnung BAO
Praxiswegweiser für Gemeinden
Dezember 2009
Mag. Herbert Hubmayr

Band 4: Kommunales Wasserleitungsrecht in NÖ
Leitfaden für die Praxis
Mai 2011
Mag. Matthias Röper, Dr. Walter Leiss

Band 5: Rechtliche Aspekte der Hundehaltung in NÖ
Leitfaden für die Praxis
Juli 2012
Mag. Herbert Hubmayr, Mag. Matthias Röper,  
Dr. Walter Leiss

Band 6: Schritt für Schritt zum IKS
Leitfaden für die Einführung eines internen Kontroll-
systems in Gemeinden
Juli 2012

Band 7: Neuerungen für Gemeinden durch  
die Einführung des Landesverwaltungsgerichts 
in NÖ
Leitfaden für das kommunale Rechtsmittelverfahren
November 2013
Mag. Matthias Röper, MMag. Matthias Kopf,  
Mag. Herbert Hubmayr

Band 8: Finanzmanagement für Gemeinden
Leitfaden für Finanzmanagement in Gemeinden
September 2014
Dr. Christian Koch, Mag. Michael Gruber,  
MMag. Hellfried -Florian Aubauer

Band 9:
Versicherungsmanagement für Gemeinden
Ein Leitfaden für die Praxis
November 2014
Mag. Mario Gnesda

Band 10:
Über die Aufgaben des Prüfungsausschusses in
den nö. Gemeinden
Ein Leitfaden für die Prüfung in der Praxis
März 2016
Dir. Harald Bachhofer, MPA MBA,
Mag. Johannes Landsteiner, Mag. Thomas Mayer

Band 11:
Effizientes Projektmanagement
Ein Leitfaden für Projektsteuerung & Qualitätssi-
cherung kommunaler Bauvorhaben
Juni 2017
Josef Wallenberger, Mag. Nina Sillipp,
Gerhard Linhard, DI Johannes Pressl

Band 12:
Erstmalige Erfassung und Bewertung von
Vermögen gem. VRV 2015
Ein Arbeitsbehelf für die Praxis
Mai 2018
Mag. (FH) Andreas Auer, Elisa Holzapfel, BA,
Dr. Gerhard Pircher, Reg.Rat Christian Schleritzko, 
MSc

Band 13:
Qualitätsmanagement in Gemeinden
Nachhaltige Verbesserungen mit dem
CAF-Kommunal erzielen
Mai 2020
Mag. Thomas Prorok, Mag. Philip Parzer, MSc
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